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Vorwort. 

Die vorliegende Arbeit bemüht sich, in der Zusammen- 

stellung des Materials die Vollständigkeit zu erreichen, die von 

der Behandlung dieses Themas gefordert werden muß. Das 
Material ist zum überwiegenden Teile inschriftlich; ergänzend 

treten für manche Strecken Papyri hinzu. Nur wenig fördern 
die Autoren die Behandlung des Themas. Für die Ptolemäer- 

zeit habe ich die Übersetzungen demotischer Papyri, für die 

byzantinische Zeit koptische Quellen erschöpfend zu benutzen 

versucht. 
Meine Auffassung des Themas habe ich in der Einleitung 

erläutert; ein Überblick über die Ergebnisse findet sich am 

Schluß der Arbeit. 

Mit Freuden komme ich der Gewissenspflicht nach, meiner 

Arbeit ein Wort aufrichtigen Dankes an meinen hochverehrten 

Lehrer, Herrn Professor Wilcken, voranzuschicken. Er hat 

meinem ganzen Studiengang die Bahn gewiesen und meine Er- 

ziehung zu wissenschaftlicher Arbeit wesentlich beeinflußt; ihm 
verdanke ich die Anregung zu dieser Arbeit und den reichen 

Gewinn, den ich daraus gezogen habe. Für das alles danke ich 

ihm an dieser Stelle aufrichtig und freudig; ebenso dafür, daß 
er mich beim Lesen der Korrekturen unterstützt und dabei, wie 

auch schon früher, durch manchen wertvollen Hinweis mich ge- 
fördert hat. . 

Leipzig, Juni 1910. 

Gerhard Plaumann. 
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BCH. = Bulletin de correspondance hellenique. 
B.S.A.A. — Bulletin de la societe archeologique d’Alexandrie. 
Botti Cat. = Catalogue du Musde Greco-Romain d’Alexandrie 1901. 
Botti Not. = Notice des Monuments... au Musee Greco-Romain d’Alexan- 

drie 1893. 
Cantarelli = La serie dei prefetti di Egitto Roma 1906. 
Cat. Cairo — Catalogue general des antiquites egyptiennes du Musee du 

Caire. 
Chr. d&m. = Revillout Chrestomathie d&motique 1880. 
CIGr. = Corpus inscriptionum graecarum. 
CIL. = Corpus inscriptionum latinarum. 
dem. p. — demotischer Papyrus (vgl. Spiegelbers). 
Eph. epigr. = Ephemeris epigraphica. 
G. G. A. = Göttingische Gelehrte Anzeigen. 
Harnack Miss. — Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den 

ersten drei Jahrhunderten, Leipzig 1906 II?. 
Herwerden = H. Lexicon graecum suppletorium et dialecticum. 
IG. — Inscriptiones graecae. 
IGR. — Inscriptiones graecae ad res Romanas pertinentes. ed. Cagnat. 
I. v. M. = Iwan von Müller, Handbuch der klassischen Altertumswiss. 
J. H. St. = Journal of Hellenic Studies. x 
Lepsius XII — Lepsius Denkmäler aus Ägypten und Athiopien 1849 Bd, XII. 
en Rec. — Letronne Recueil des inscriptions grecques et latines de 

'Egypte. 
Mayser — M. Gramm. d. gr. Papyri aus d. Ptol. Zt. Leipzig 1906. 
u Sl Melanges sur la metrologie usw. de l’ancienne Eg. Paris 

Mem. — Memoires publies par les membres. de la mission archeologique 
francaise au Caire. 

Meyer Heerw. — P. M. Meyer, Das Heerwesen der Römer und Ptolemäer 
‚in Agypten. Leipzig 1900. 

Milne Cat. Cairo — Cat. Cairo (s. 0.) Milne Greek inseriptions. 
N. Chr. dem. — Revillout Nouvelle Chrestomathie d&motique 1878. 
0G. — Dittenberger, Orientis graeei inscriptiones selectae. hr 
Otto Pr. u. T. — Otto, Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten. 
Poland, Progr. — Poland de collegiis artificum Dionysiacorum. Dresden. 

Progr. Wettiner Gymnas. 1895. 
P. 5. B. A. — Proceedings of the society of biblical archaeology. 
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Quatremere M6m. — Q. M6&moires geographiques et historiques sur l’Egypte. 

Paris 1811. i % 
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Addenda. 

Zu 8. 31. Schubarts Bemerkung über die Chrematisten und Ptolemais in 
seinem Aufsatz Klio X p. 54 Anm. I entspricht meiner 8. 31 aus- 
gesprochenen Meinung. Er zieht übrigens Erwähnungen von Ptole- 
mais in zwei unpublizierten Berliner Pap. (11306 und 11309) an. 

Zu S. 76 und 126. Meine Deutung der Urkunde 0.G. 668 als Resultat 
eines Volksbeschlusses von Ptolemais erlaubt, wie ich ergänzend be- 
tonen möchte, keinen sicheren Schluß auf die Existenz eines Rates. 
Denn in Oxy. III 473 (138—160 p.) ist ein d7uos in der Metropole 
Oxyrhynchos bezeugt, also vor 202, als kein Rat existierte. 
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Einleitung. 
Alexanders des Großen glänzendes Lebenswerk sprengte 

die lokalen Grenzen der Entwicklung der griechischen Kultur 
und stellte die Griechen vor ganz neue Aufgaben. In den 
hellenistischen Königreichen, diesen neuartigen, ungriechischen 
Bildungen, die aus Alexanders Weltreich erwachsen waren, 
sollten sie als Organe des souveränen Herrscherwillens eine 

_ Mischkultur begründen helfen, in der der eigenen griechischen 
Kultur der Vorrang vor der der stammesfremden Untertanen 
zugedacht war; sie sollten hellenisieren. Dabei wurde von ihnen 
faktisch die Preisgabe ihrer politischen Freiheit verlangt. Denn 
trotz aller formellen Zugeständnisse an die eigentümlich griechische 
Art der Vereinigung von Individuen, die autonome zölıs, die 
die hellenistischen Herrscher, besonders die Seleukiden, machten, 
waren die noA&ıs der hellenistischen Reiche keine eigentlichen 
griechischen zöAsıs. Vielmehr standen zölıg und Monarchie, 
Stadtstaat und Flächenstaat, wirtschaftliche Autarkie der Stadt 
und Weltwirtschaftspolitik, Griechentum und Orient in kontra- 
diktorischem Gegensatz, und es konnte kein Zweifel sein, wer 
in diesem Antagonismus die stärkere Kraft besaß: das griechische 
Ideal der rölıc fand in diesen Staaten keinen Raum. — 

Am konsequentesten führten die Ptolemäer das durch, was 
Alexander wohl beabsichtigt hatte: Mischung der Völker und 
Kulturen, Unterordnung der griechischen politischen Bedürfnisse 
unter den monarchischen Gedanken. Wenn auch einstweilen 
eingeengt durch den Vorzug, den die Griechen in der Auswahl 
der Beamten, der Aushebung zum Heer genossen, und durch 
sonstige Vorrechte, die den Königen zur Erhaltung ihrer auf 
die Griechen sich gründenden Herrschaft notwendig erschienen, 
kam doch die Verschmelzungspolitik bald zu Ehren, mit dem 
Willen der Könige und gegen ihren Willen. Die ägyptische 
Bevölkerung ließ sich einen Firnis griechischer Kultur auflegen, 
von dem allerdings die untersten Schichten kaum berührt wurden. 
Auf der anderen Seite war die beherrschte Rasse kräftig genug, 
um zu der Mischung erhebliche Einflüsse beizutragen. 

Die Griechenstädte in Ägypten sind organisatorisch fester 
als anderswo dem Reichsverband eingefügt, und sie sind vor 
allem wenig zahlreich; sie sind Ausnahmen. Denn abgesehen 
von der von Alexander gegründeten Residenz Alexandria , die 
eine Sonderentwicklung außerhalb derjenigen des Reiches durch- 

Plaumann, Ptolemais in Oberägypten. 1 



2 Einleitung. 

gemacht hat, und nebem dem alten Griechenzentrum Naukratis, 
das sie vielleicht autonom beließen!), haben sich die Ptolemäer ?) 
nur zu einer Gründung einer Griechenstadt in Agypten ent- 
schlossen: Ptolemais in Oberägypten. 

Diese Ausnahmestellung, die durch die abgelegene Lage 
der Stadt im fernen Süden agyptens nahe der südlichen Grenze ?), 
in der Nähe der alten Königsstädte This und Theben, noch 
verstärkt wird, wurde schon von den Zeitgenossen empfunden ; 
Istros, der bekannte Schüler. des Kallimachos, hat der Stadt 
ein eigenes Werk gewidmet (vgl. S. 65?). Für uns ist an der 
Frage nach den Schicksalen der Stadt der Gesichtspunkt von 
vorherrschendem Interesse, ob die staatsrechtliche Sonderstellung 
eine eigene Entwicklung des Verhältnisses zu ägyptischer Rasse 
und ägyptischer Kultur bedingt und gefördert habe, ob dieses 
Zugeständnis an griechisches Wesen, so sehr es vielleicht nur 
auf dem Papier stand, ein stärkeres Festhalten am Griechentum, 
eine größere Widerstandsfähigkeit gegen fremde Einflüsse, gegen 
Ägyptertum und Christentum, hervorgerufen habe, ob die Ge- 
schichte des Hellenismus in Ptolemais eine andere ist als sonst 
in Ägypten. 

Die Gründung von Ptolemais durch den ersten Ptolemäer 
wäre aus der Verehrung des ©eös Iwry7o sowie aus seiner Rolle 
im Herrscherkult*) zu erschließen, wenn sie uns nicht durch 
die warm empfundenen Worte eines Ptolemäensers®) (in einer 
Inschrift in Philae; röm. Zeit) ) bezeugt wäre: 

"Ioıdı xugnordaw K&100g?) Tode yodulu) dv&Inee®) 
urnoFeis NG AAöxov zul Teriwv pıklar 

zul narong yAvxeoig Ilrorsuoidos, MV En6)ı00ev 
Iorno "Ehirvwv vıRoyeres TEuEvog, 

I 

\) Vgl. Preisigke, Städtisches Beamtenwesen im röm. Ägypten. Halle 
(1905). 8. 1, 2. S. dort auch über die "Eilnvousugiraı. 

2) In röm. Zeit machte dann der Hellenenfreund Hadrian den Versuch 
der Gründung einer griechischen Stadt, Antinoupolis. 

°) Ptolemais ist wohl die südlichste autonome griechische Stadt. 
*) Boeckh, Erklärung einer ägyptischen Urkunde. Berlin, Reimer 1821. 
°) Da einmal eine kurze Bezeichnung für die „Bürger von Ptolemais“ 

ann wird, entscheide ich mich für diese durch Dig. L 15,1 gesicherte 
orm. 

°) CIGr. 4925 vgl. Add. III p. 1227 — Lepsius XII Gr. 296. Letronne, 
Journal des Savants 1831 p. 409. Ders., Recueil II p. 187 tab. XVII nr. 133, 
Parthey, de Philis insula p. 52 (1830). Weleker, Rh. M. I (1832) p- 296. 
Kaibel, Epigrammata graeca (1878) nr. 982. Puchstein, Epigr. gr. S. 61. 
Strack, Dyn. (1897) nr. 9. 

7) Uber Keioos 3. 8. 348, 
8) av&änze statt adv&dnze (Franz, Welcker, Parthey, Letronne, Kaibel, 

Strack, Lepsius) scheint möglich, da Letronne in seinem Atlas zum Recueil 
tab. XVIII nr. 133 deutlich ein e unter (oder über) dem « gibt. Der Buch- 
stabe ist also korrigiert. 



Einleitung. | 3 

An der Stelle der Neugründung lag früher ein Ort namens 
Si oder (mit Artikel) P-Si!), Psoi; dieser Name begegnet als 
Bezeichnung für Ptolemais in demotischen und koptischen 
Texten, wie Rakoti für Alexandria. 

Ptolemaios I Soter hat augenscheinlich die Stadt mit einer 
Mauer umgeben ?) und den Stamm der griechischen Bevölkerung 
wohl aus einer Soldatenkolonie gebildet. Darauf weisen die 
noch in römischer Zeit in der Nähe von Ptolemais®) geführten 
Rubriken von königlichem Land hin: xedgovgoı n6A(zws oder 
-iroı?) „25-Arurenleute aus der Stadt“ und : neloi, was ein 
„Überrest aus der makedonischen Heeresverfassung“ zu sein 
scheint, wenn wir auch den Terminus nicht kennen *). 

Die Bevölkerung der Stadt wird sich in den ersten Jahr- 
hunderten ihres Bestehens durch dauernde Nachschübe aus 
Griechenland und den Griechen Ägyptens verstärkt haben. 

1) P-Si (Ptlumis), Psi (Ptolemais), kopt. IIZ0I NZ2I WOI FRI vgl. 
Peyron, Lexicon Copticum p. 170. Stephanus Byz. Zus (vgl. Gutschmid, 
Kl. Schr. I 4). ker. Anecdota 3, 1192, 22 Zoıs Zorws, arab. Absai 
od. Ibsai. 

2) S. die unten S. 35 mitgeteilte Inschrift. 
3) Lond. III 70 ff. (47p.) s. u. S. 96 ff. 
4) Seine im Arch. IV S. 5338 gegebene Deutung von :| hat Herr 

Professor Wilcken, wie er mir mitteilte, inzwischen zurückgezogen, da el 
—2aasnicht — /5. ist. 

1* 



Ptolemäische Zeit. 

I. Die Verfassung. 

Ptolemais als autonome Stadt. 

$ 1. PovAm und ExzAnoia. 

Für die Verfassung der Stadt sind die entscheidenden 
Zeugnisse die Fragmente von vier Volksdekreten (drei veröffent- 
licht durch Jouguet!), ein sehr wertvolles viertes von Milne- 
Strack)?). Da die Inschriften wegen ihres fragmentarischen 
Zustandes eine genaue Interpretation erheischen, lasse ich sie 
folgen. 

1) Dittenberger 0.G. 47°) (285—247 oder 247—221 a): 
[Edogev ty Bovmmı xar To Örumı 
|Hrorsunıd]ov Ermi do &xximolag 
[| Ereıdn Nilxoundng Krnoırkovs 
[edvovs] @v diarelet Paoıker 

5 [HIroreuo]ioı xaı Te IIrorsuoıcov 
[r6Aeı zo 00] Fvular naoeyera 

2) Ditt. 0.G. 48*) (278/77 oder 240/39 a): 
"Edogev ti Bovidı za Tor Öruwı' Ele]uäs 
Aögxwvog Meyıorevs einev- “Eneidn novrareıg 
ot obv Awvvoiwı Movooiov Tod H|y|doov Frovg, 
JAıovvoıg Movoatov “YArevs, In[mials Alovog Me- 

5 yıoredg, Koariog IIgoxoirov DiAwr£geiog, Kiooog 
Neaoyov Avlda]vıeds, Arıödwoos Nixoudyov Aavasds, 

1) BCH XXI (1897) S. 184 ff. 
2), Arch. II 8. 589 nr. & 
°) = Jouguet, BCH XXI p. 188 nr. I. — Strack, Arch. I (1900) p. 204 

nr. 12. Syenitstele mit Giebel und verziertem Sims. Im Giebelfeld ein 
Kranz eingemeißelt. Gesamthöhe 0,23 m, Höhe des beschriebenen Teiles 
0,10 x 0,13 m, Breite 0,24 m, Dicke 0,07. Buchstabenhöhe (im Mittel) 0,01. 
Links und unten abgebrochen. Nach Strack für die französische Schule 
in Athen bestimmt. Ebenso 2), 3). 

*) = Jouguet, BCH XXI p. 189 nr. II. — Strack, Arch. I (1900) 
p. 202 nr. 4. Marmorstele mit Giebel. Über der Inschrift sechs Kränze. 
Gesamthöhe: 0,75 m. Breite: oben 0,52, unten 0,53 m. Dicke: 0,10 m. 
Höhe des beschriebenen Teiles 0,07. Buchstabenhöhe 0,015 m, im zweiten 
Teile 0,01 m. Von Z. 13 ab rechts beschädigt. 



$ 1. SovAn und !xxinota. 5 

Neontölsuog Oeodwgov Koguvsvs, zulös xal d&log 
tig nokewg no0odornoor ÖoWvr&s Tiwvogs TÜV nokırorv 
luln de9@s dvalorg]epoutvous zur H6ovßor od Tov Tuyorra a0|?] 

10 [xJovzas &v z[ais] Boviais [xai] dv Tais Euuimolaıs, [ularora de 
& Tais Goyalıgsoiaıs ulygı Blogs zul] do|e]Peias 7rO0EMNAUFOTaG 
eneornoovy Tu zarliaı xoAdLovr]e[s Tois] &% Tür vouwv Enıriuog 
di’ 6 ouußeßnzev am nölr]ılv edvoumreoav yeyolveva: [era] za 
ER Aynpioav[ro] 
5 enıkixtov dvdoiv iv Bovknv [xai Ta] dıxoori|gın vigeio]Faı 

&p olic 
15 70008vvOuEvoL Oi vewregoı xal oL &AAoı alorreaı n oto0|YLevor] 

BaTıov n[orı]- 
[reVeoI]oı zul negi dv Öneraußavor ovugpegsw vi nor dıolılen 

Fvolı] 
Ve dioluunemw ölrlols........ ] 

3) Ditt. 0.G. 491!) (245—221 a): 
Ad BORN KA ee FE a a ar Se rt Yan Ya Te) Te EL ER 

va &Sıov Tod Te BooılEwg zul Ting nokewg, 

[ör]ws patynraı 5 nörıs piotiuws zo dEl- 
ws Önodeyoukvn Tods naga Tod Baoıdwg 

5 [ragayJivouivovs, ded6yFaı zo. drumwı o|r]e- 
[yav]oocı Avrigılov Ayo$avogog x10000 OTe- 

[ylarwı 2) znargioı &v ro|ı Felarowı iu neunte]ı) 
xai &inddı TA Tod Baolıla[E]ws Audonı purorı- 
[alles vera Ts eis vor [Paola] xai eivan ad- 

10 [7]öv noAlınv tag IIrorsuaıdov n6Amg* 
[d]ed00Iaı 0° nur za &yyovoıs olrnoıw 
[Ela rovroreivı dia Piov xali] moosdoier &v Tois 
aly]@oıv zai Tods novrareıs xaraymoioaı 
[a]er0v eis purnv TIrorsuoitda za duov Bleoe]- 

15 vıxda, töv de yonuuarka tig Boviäs dvay|od]- 
[var zo] wigoua tödle] &v o[r]iAn|ı) za 

4) Ditt. 0.G. 728°) (276 oder 238 a.): 
"Edogev rHı Bovifı zul @ı Öhuml[ı: movrdveov] 
yrouy‘ ned Avoiuayos IIrore|uciov] 

ı) =BCH XXI p. 187. — Strack, Arch. I p. 203 nr. 11. Der Länge 
nach gebrochene Marmorplatte. Oben und unten unvollständig. Höhe 0,39 m, 
Breite 0,55 m, Dicke 0,05 m, mittlere Buchstabenhöhe 0,015 m. Die Zwischen- 
räume zwischen den Linien werden gegen Ende etwas kleiner. 

2) rou fehlt vor zarotau. 
3) — Strack, Arch. II S. 539 nr. 8. Marmor aus Ptolemais, jetzt im 

Museum von Alexandrien Saal 6 nr. 71. Hoch 0,33 m, breit 0,38 m, rechts 
und unten abgebrochen. Erwähnt von Ricei, Rev. arch. 1901 XXXVII 
808. — Botti Cat. (1901) 269 nr. 71. 
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c Iworgarevs 6 ryı Bovifı yoonuualreiwr] 
. To dlxarov Frog noo&oın Tov xa|F aöror] 

5 deiws tig ndlewg xol idlaı de &rd|orwı Tor] 
noAıtov xol xowiı tv Tois %09° a|örör] 
dıer£fAsı naoe]y6uevos &v dyo[oäı] 
Div Evfonuber] 2» au. 22. 

Ich gehe von einer Besprechung der gesamten Stilisierung 
der Dekrete aus!). Die große Stetigkeit, die in dem Dekretstil 
griechischer Gemeinden zu beobachten ist, rechtfertigt es, daß 
man sich aus den vier Fragmenten von dem in Ptolemais an- 
gewandten ein Bild macht. 

Das Präskript bietet nur Antragsteller und Sanktionsformel. 
Es fehlen alle die in den meisten griechischen Gemeinden üb- 
lichen Erweiterungen des eigentlichen Präskriptes, die den 
Zweck der Datierung verfolgen; eine Datierung weisen die De- 
krete von Ptolemais nicht auf?). Es ist also keinem der sakralen 
oder profanen Beamten von Ptolemais Eponymität zugekommen. 
Dieser Schluß wird gestützt durch Ditt. 0.G. 48, wo das 
Prytanenkollegium eines bestimmten Jahres bezeichnet wird: 
rovrarsıs or odv Awvvolwı Movoniov Tod 6yd6ov Erovg. Das achte 
Jahr ist das des regierenden Königs. Der vornehmste Zivil- 
beamte der Stadt hat also keine Eponymität. Ebensowenig 
augenscheinlich einer der Sakralbeamten. Der Priester des 
Ptolemaios Soter, der nachweislich in späterer Zeit (seit 215/14) 
ebenso wie die anderen Priester des Herrscherkultes als eponym 
für die ganze Thebais bezeugt ist, hat augenscheinlich zur Zeit 
der Dekrete, wenn er überhaupt schon existierte, noch keine 
Eponymität besessen °). 

Die Tatsache, daß die Dekrete von Ptolemais nicht datiert 
gewesen sind, wird erst durch einen Vergleich mit anderen 
griechischen Gemeinden, die sich zeitweilig in Abhängigkeit vom 
ptolemäischen Reiche befanden *), ins rechte Licht gerückt. 

!) Die Grundlage dafür, 0.G. 728, stand Jouguet seinerzeit noch nicht 
zu Gebote. 

?) Die Möglichkeit, daß eine Datierung im Postskript nach der Weise 
der bei Swoboda (Griechische Volksbeschlüsse) unter dem mittel- und nord- 
griechischen Lokalstil zusammengefaßten Gemeinden vorhanden gewesen 
sein könne, da uns ja von keinem der Dekrete das Ende erhalten sei, ist 
En, Der Dekretstil von Ptolemais gehört nicht dieser Gruppe 
zu (s. u. S. 8). 

.») So erklärt Otto (Priester und Tempel I S. 1605) den Tatbestand. — 
Es ist nicht ausgeschlossen, daß Dekrete von Ptolemais aus späterer Zeit 
(seit Philopator), sofern uns solche noch einmal zu Augen kommen, eine. 
Datierung nach den eponymen Priestern des Herrscherkultes aufweisen. 
Vgl. 3; an von Antiochia Persidis Ditt. 0.G. 233. 

eloch, Die auswärtigen Besitzungen der Ptolemäer (Arch. II S. h 
Vgl. Gr. G. III2 248, 5 s ne 
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1) Ditt. 0.6. 55. Ayasnı röymı: [Bajoıedovrog ITrore- 
ualov Tod IIrorz[un]iov za Agowöns Oewv Adeıy@v, Froug [£Bd]6- 
wov umvös Ador|o]ov Ep ieo&us Qeodd[ro]v #rA. Telmessos!), 

2) I1.G. XII? 498. Baoıedovrog ITrorsuoio T® Ilrorsualo 
zul Begevizag OEwv Edeoyerav — Aya9a Tuya — Ei novrdvıog 
Aoxia — xt). Beschluß einer Chellestys von Methymna. 

3) Dittenberger Syll. I? 202: ”Edo&e]» xrA. Beschluß der 
Nesioten ?). 

Diese Divergenzen sind sicher nicht zufällig, wie die Ana- 
logie von Pergamon lehrt, wo Eponymie des Königs sich nicht 
in der Hauptstadt, sondern nur in den anderen Griechenstädten 
(Nakrasa, Teos, Apollonis) findet?). Pergamon dagegen datiert 
nach einem Prytanen oder Priester. Also werden wir auch in 
den verschiedenen Typen der griechisch-ptolemäischen Gemeinde- 
dekrete Ausprägungen wenn nicht von einer völligen Differen- 
zierung der staatsrechtlichen Stellung, so doch von einer Staffe- 
lung der Privilegien zu sehen haben. Und wenn die rein 
griechische Sitte der Datierung nach eponymen Beamten vielleicht 
im Ptolemäerreiche nicht zu erwarten ist, so ist es bemerkens- 
wert, daß Ptolemais mit seinem Mangel jeder Datierung jeden- 
falls die höchste erreichbare Stufe innehat, denn gar keine 
Datierung*) ist sicher griechischer und freiheitlicher als eine 
griechische Datierung, der das Siegel der Abhängigkeit auf- 
gedrückt ist (I.G. XII? 498). 

Nun das Präskript unserer Urkunden. — Die Sanktions- 
formel lautet in 0.G. 47, 48, 728 &o&ev ryı Povifı zur Tor Onuwı 
(ITrorsuaıwv), in 49 ist nur ihre Wiederholung dedoygu ru 
drumwı erhalten?). Dieser Tatbestand würde, angenommen, dab 
Ptolemais in der Kennzeichnung von probuleumatischen und 
Volksdekreten athenischem Muster gefolgt sei, 49 als ein Volks- 
dekret charakterisieren, 47 und 48 und 728 dagegen als probu- 
leumatische Dekrete. 

1) Ebenso Ditt. 0.G. 57, 58 Lissa. Über Siphnos (730 Arch. II S. 545 
nr. 23) läßt sich wegen der mangelhaften Erhaltung des Steines nichts er- 
mitteln. Vgl. auch Ditt. 0.G. 737. Memphis: "Erovs Exrovr. 

2) Vgl. Beloch, Arch. II S. 250. — Nach der Angabe BCH. XxVo 

S. 205: Stele & fronton scheint am Anfange nichts zu fehlen. — BCH. IV 

S. 322 ist für unsere Zwecke nicht verwendbar, da das Ende dieser Urkunde 

verloren ist und die Beschlüsse der Bünde oft eine Datierung im Postskript 

haben. Swoboda, Gr. Volksb. S. 31; vgl. d. Präskriptsammlung cpt. XI. 

3) Swoboda, Rh. M. 46 S. 503%. fi, : 
4) Die Bemerkung von Cardinali Il regno di Pergamo (Studi di storia 

antica V) 8. 2201: „La cittä (d. h. Ptolemais) data cogli anni del regno“ 

trifft für die Stilisierung der Dekrete nicht zu. ; 

5) Daß man eine Wiederholung auch in den verlorenen Teilen von 

728, 47, 48 vorauszusetzen hat, dafür spricht ihre Verwendung in dem 

teyviraı-Dekrete O.G. 51. 
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Nun ist es aber nicht gerade wahrscheinlich, daß 48 ein 
probuleumatisches Dekret ist. Es handelt sich um die Ehrung 
eines Kollegiums von Prytanen, also des Ratsvorstandes. Dabei 
ist ein meritorisches Probuleuma des Rates über die Amts- 
führung seines Vorstandes nicht zu erwarten. Dieser Beschluß 
ist mit mehr Wahrscheinlichkeit als Volksdekret zu betrachten. — 

Die neue Inschrift 0.G. 728 hilft weiter. Als Antragsteller 
erscheinen in den Dekreten von Ptolemais: In 0.G. 48: “Eouäs 
Aboxwvos Meyıoreds einev O.G. 728 novravewv yroum!). Es war 
oben als wahrscheinlich bezeichnet worden, daß 48 ein Volks- 

dekret sei. Im Zusammenhalt mit 728 läßt sich hier die, wie 
ich glaube, sichere Erkenntnis gewinnen, daß in Ptolemais die 
Beurkundung des Antragstellers, wie in einer Reihe 
von anderen Städten, über Athen hinaus entwickelt und dadurch 
eine von der athenischen abweichende Formel für probuleu- 
matische und Volksdekrete erzielt worden ist?); das 
Kennzeichen ist die Angabe des Antragstellers: 6 deivua einev 
bei Dekreten, deren Vertretung und Verantwortung in der 
Volksversammlung nicht der Rat übernahm, also bei Volks- 
dekreten; novrdvewv yvoun für diejenigen, bei denen der 
Ratsvorstand auf Grund der Vorentscheidung (ro0ßodA.zvuc) des 
Rates den formellen Antrag eingebracht hatte. Dieser Gruppe 
sind, wie man ohne Bedenken trotz der Spärlichkeit des 
Materials wird behaupten dürfen®), die Dekrete von Ptole- 
mais zuzuweisen. 

Ditt. 0.G. 47 erfordert eine kurze Sonderbesprechung. Es 
bietet gar keinen Antragsteller*). Swoboda weist diese Fassung 
als die ältere nach und zeigt), daß in einer Reihe von Gemeinden, 
besonders im III. Jahrhundert a. Chr., beide Fassungen, mit 
und ohne Antragsteller, nebeneinander gebraucht werden. Dazu 
ist wohl auch Ptolemais zu stellen. Da eine Entwicklung vom 
älteren zum jüngeren Formular wegen der geringen Zeitdifferenz 
unwahrscheinlich ist®), kann diese Eigentümlichkeit des Dekret- 

') In 47 wird kein Antragsteller genannt. In 49 ist das Präskript 
verloren. 

?) Swoboda, Gr. V. S. 63ff.: Kalymnos, Iasos usw. Auf Beziehungen 
von Ptolemais zu der Verfassung dieser Städte hatte schon J ouguet (BCH 
XXI S. 203 Anm. 3) hingewiesen, dem die entscheidende Urkunde noch 
nicht vorlag. 2 

°) Es finden sich weitere Beziehungen, die diese Übereinstimmung nicht 
zufällig erscheinen lassen (s. u.). 

‚ *)_Die Möglichkeit, in das Präskript ["Edo&ev rjije Bovanı zei zur 
Inum [Irolsuaejov Eat dvo Exrinotas statt [Mroisucıe]ov einzusetzen: 
[yvoun A Sn a ce Man erwartet nach 0.G. 728 
NOVTaEVEWV yvoun, und die abe Zi dVo &xxinolas müß 8 5 Ba a a g nolas te wohl voranstehen 

°) Zudem sind die Datierungen unsicher. 
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stiles von Ptolemais nur mit einer gewissen archaisierenden 
Tendenz erklärt werden. —. Soweit das Präskript. 

Die Gliederung des Inhaltes scheint im allgemeinen die 
gemeingriechische zu sein. Auf das Präskript folgt die Be- 
gründung (dnedn xrA.); — die wiederholte Sanktionsformel 
(s. 0.); — die Belobung fehlt, in 0.G. 49 sowohl wie in den 
Schauspielervereinsbeschlüssen (Ditt. 0.G. 50/51). Es scheint 
dies eine Eigenheit des ptolemäensischen Dekretstiles zu sein; — 
die Auszeichnungen; — die Aufschreibungsklausel; — davor 
findet sich in Ditt. 0.G. 49 noch die Anweisung an die Pry- 
tanen, den Beschluß zu vollziehen; — Aufstellungsort und 
Kostenaufbringung sind in allen vier Dekreten verloren, aber 
nach Ditt. O.G. 50/51 vorauszusetzen. 

Das Ergebnis dieses Überblicks über die vier Dekrete 
ist demnach: der Dekretstil von Ptolemais schließt sich 
in der ersten Hälfte des III. Jahrhunderts einer der großen 
griechischen Gruppen an, zeigt archaisierende Tendenzen 
und keine Anzeichen einer Ausartung!). Der Unterschied gegen- 
über den griechischen Dekreten liegt im Fehlen der Eponymen- 
datierung; jedoch fehlt anderseits jeder Hinweis auf die Zu- 
gehörigkeit zu einer Monarchie (wenigstens innerhalb der Dekret- 
formeln). 

Eine Eigentümlichkeit der parlamentarischen Verhandlung 
mag an dieser Stelle im Anschluß an Ditt. O.G. 47 besprochen 
werden. Der Text lautet: [”Edo&er z]ijı Bovifı zur zw Irumı 
[ITrorzuaıl]ov Eni Oo &xximolas‘ [ereidn »rr.| Dieser Vermerk 
über die Art der parlamentarischen Behandlung des Antrags 
(Es ist beschlossen worden ... in 2maliger Abstimmung in 
der Volksversammlung oder nach 2 maliger Verhandlung i. d. V.) 
bietet eine Schwierigkeit. Jouguet?) bemerkt: Que devons-nous 
entendre par les mots &ri dvo &xximolas? Tout projet de decret 
devait-il &tre lu deux fois, avant d’&tre mis aux voix? Mais 

alors pourquoi ne retrouvons-nous pas la möme formule sur la 
troisieme de nos pierres®). Faut-il penser que la discussion du 
decret a pris & l’assemblöe deux s6eances? Ou que le decret 

1) Wenigstens findet sich in den erhaltenen Sätzen keine Spur davon. 
Der im III. Jahrh. anderwärts häufig auftretende Gebrauch der direkten 
Redeweise kommt nicht vor. — Die Schlußredaktion scheint sorgfältig 
gewesen zu sein. — Ein „Uberwuchern der rhetorischen Form“ läßt sich 
nicht beobachten. Die Beschlüsse machen den Eindruck sachlicher Kürze. 
In der etwas langen Begründung von nr. 48 scheinen keine Phrasen, sondern 
Tatsachen von großer Wichtigkeit für das innere Leben der Gemeinde be- 
richtet zu werden. — Auf Vermeidung des Hiatus scheint kein Wert gelegt 
zu sein. Jota adseriptum ist regelmäßig gesetzt. 

2) BCH. XXI S. 201. 
3) — Ditt. 0.6. 48. 
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lui-möme a &t& vote deux fois? Il est difficile de decider. — 
Strack') trug zur Erklärung den ‚wertvollen Hinweis bei auf 
Heberdey-Wilhelm, Reisen in Kilikien (Denkschr. d. Wien. Akad. 

1896) 8. 109 Podiow. "Ent ieo&ug A. T. A." ngvrarioy Tov vv 
(0 deirı)" Haklov' &x TOv Aevawudror‘ (6 deiva) eine" Evdnuov 
Nixwvog Zerevri; no6&evov eiuev Podtwv. ’Eni ieg&wg (wie oben) 
novraviov (wie oben) roiode 2ö6F[n7]owv rgogeriaı ini uiav Ex- 
xı)nolav‘ Acıwiov* Eödru|wı] (der Stein -ov) Nixwvog Ferev[x]eli]. 
’Eri ieo&wg (wie oben)‘ novraviov (die des nächsten Halb- 
jahres): Budoowiov‘ Eoger roı Öaumı Ev rüı dedrEegov Exrhn- 
olaı: rovode noo&tvovg eiuev "Podtw[v ] Edönuov Nixwvog Ielevxfj. 
Die Herausgeber gelangen bei der Besprechung der Ausdrücke 
zu der Annahme: „dann wird roiode &£d6I70uv nroo&evinı Eni ulav 
&xxkmolav die vorläufige Gewährung von Proxenien in einer 
ersten Ekklesie bedeuten, der in einer zweiten die endgültige 
Entscheidung folgte.“ — Dittenberger merkt 0.G. 47 Anm. 2 
an: Quae etsi usus praepositionis &zi c. acc, insolitus est, vix 
aliud significare possunt atque una eademque ecclesia de his 
proxeniis (scil. in der rhodischen Inschrift) populum decrevisse. 
Hie igitur (scil. O.G. 47) de Nicomedis honoribus per duas 
deinceps contiones decretum esse narratur, quod qua de causa 
quove pacto factum sit, propter mutilam lapidis condicionem igno- 
ramus. — Weitere Parallelen (außer wenigen Andeutungen; s. u.) 
aufzufinden ist mir nicht gelungen. Jedoch lassen sich wenigstens 
vermutungsweise die Gründe für diese eigentümliche parlamen- 
tarische Maßnahme aufführen und gegeneinander abwägen. 

Es könnte ein äußerer Grund eine Vertagung und den 

sonderbaren Vermerk veranlaßt haben ?). 

Eine andere Lösung wäre die Annahme, daß der Inhalt des 
Dekretes eine besondere parlamentarische Behandlung erfordert 
habe. Spuren von besonderen Vorschriften für Volksbeschlüsse, 
die das Bürgerrecht erteilten, sind für Athen®) bezeugt und 
auch außerhalb Athens nachgewiesen, z. B. für Iasos, Bargylia, 
Mytilene (für Proxenie), Samothrake. Szanto wies darauf hin, 

!) Arch. I S. 204 nr. 12. 
2) Miller (de decretis Atticis quaestiones epigraphicae, Breslau 1885 

S. 45; vgl. auch Busolt bei J. v. Müller IV 1 I? S. 26) hat auf die Tat- 
sache hingewiesen: Athenis comitia et propter dsoonufes (vgl. Suidas s. v. 
— Thuk. V 45. Gilbert Gr. St. Alt. I p. 275) et nocte appropinquante pro- 
crastina solita esse. Ähnliche Bräuche kann man unbedenklich in andern 
griechischen Gemeinden voraussetzen. 

°) Dem. LIX 89 Zneudav neiosn 6 djuos za do rm dwosav, oix 2a 
zuglav yev&odaı ryv nolmoıw, av un TH UVnpW Eis nv Rnıoücev Exximotav 
vrregeaxuoylkıoı Adnvaloı ynploovra xoußdnv Wnpelouevoı. — Später 
wurde diese geheime Abstimmung durch die Bestätigung von einem eigenen 
Gerichtshof verdrängt (Szanto, Griechisches Bürgerrecht S. 50 ff. K. Hermann- 
Thumser, Staatsalt. S. 440). 
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daß die Proxenie in der Wertschätzung der Politie gleichgestellt, 
Ja, daß in einem Falle die Politie gleich erteilt und die Proxenie 
durch Verleihungsmodalitäten erschwert wird. In diesen Zu- 
sammenhang ist, wie die Herausgeber bemerken, die oben ab- 
gedruckte Proxenieerteilung zu stellen. Szanto behauptete ganz 
im allgemeinen: „Überall dürfen wir ein bestehendes Gesetz 
annehmen, welches den Modus der Verleihung durch Volks- 
beschluß regelte und vielleicht die Fristen festsetzte, inner- 
halb deren eine Bürgerrechtsverleihung durchgebracht werden 
durfte,“ 1) 

Wir haben mit diesen Hinweisen die Grundlage gewonnen 
für die Vermutung, daß in dem Dekret aus Ptolemais der Ver- 
merk £ni ÖVo &xxAnolag die Auswirkung eines ähnlichen Gesetzes 
sein kann. Der Geehrte scheint Nichtbürger zu sein, denn er 
führt kein Demotikon. Ich glaube es danach als wahrscheinlich 
bezeichnen zu dürfen, daß dieser Vermerk durch ein Gesetz 

in Ptolemais veranlaßt worden ist, welches für Proxenie- 
oder Politieverleihungen eine doppelte Abstim- 
mung vorschrieb. Über die Verdienste des Nixour/dng wissen 
wir nichts. Sicher wird man unter den Volksbeschlüssen von 
Ptolemais aus dieser Zeit mehr Bürgerrechtsverleihungen voraus- 
zusetzen haben als anderswo. — 

An Einzelheiten über das Funktionieren von Rat und Volks- 
versammlung können wir aus den Texten noch folgendes ge- 

1) Aus neueren Publikationen möchte ich als vermutungsweise in 
diesen Zusammenhang gehörig folgende Stellen der Prüfung unterbreiten. — 
Inschr. Magnesia 1ı (vielleicht Politieverleihung; vgl. Z.7 zoAız[) 4ıo Pro- 
xenie und Politie 915 101 1114 5s mit der Formel: 2xxAnota«s (xzvolas) 
(voueies) yevouevns oder ovlloyov xuvolov yevoutvov ünto Kx)Eaxootwv. 
Magnesia 929 zoüs [dE noo&doovs nloıjorı ıynpogoolav xara« Tov vouov 
za zavıwv Ouvrelsodevrwv, w|v 6 vouos] ovvraooe, zUgıe eva T& 
Abngıoueve. Am Schluß dann: rau mooedowu [momsavr]ov di ıngpo- 
pogiav zara Tov vouov yigpoı Errnv£yInoav 4678. Priene 98 (= Brit. Mus. 420) 
ist schon von Szanto verwertet; vgl. dazu Priene 54 (Beschluß von Iasos): 
eegl molırelag dt wuroig za) Exyivoıs EOYEL«IWaOFaL TOÜS TTEOOTETUS zul TOUC 
orgarnyods Ev Tois &vvouoıs yoovoıs und 6323 (B. v. Parion). — Unter den 
samischen Dekreten erwähnt Swoboda (Gr. V. S. 72; BCH V 477 mr. 1, 
jetzt 0.G. 41) eines mit dem Präskript: &do&ev rnı Bovinı zul tor dyumı' 
yvoun novravewov Ünte] ov 6 Onuos meöreoor &umpioaro. Es ist nur die 
Begründung erhalten; es handelt sich um die Ehrung eines Gesandten. 
Swoboda bemerkt: „Ich fasse diese Wendung dahin auf, daß in der Ekklesie 
ein Antrag gestellt und den Prytanen zur Berichterstattung zugewiesen war.“ 
Das wäre eine starke Verkürzung der sonst üblichen Formel (vgl. Koeller, 
Hermes V 14 Miller de decretis Atticis 8. 53). Die Worte besagen nur, 
daß über diesen Antrag die Volksversammlung schon einmal abgestimmt 
hatte. Attische Bräuche würden in Samos nicht auffallen (Swoboda, Gr. V. 

S. 35. Der Geehrte ist Nichtbürger. Vielleicht handelt es sich um eine 

zweite Abstimmung über eine Bürgerrechtsverleihung. — Zweifelhaft, da 
schlecht erhalten, ist IG.IX ? 512 (Larissa). 
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winnen: Ditt. O.G. 48, ein Beschluß zu Ehren eines verdienten 

Prytanenkollegiums, bezeugt die Abhaltung eigener doyaı- 
osolaı, Beamtenwahlversammlungen. Unruhige Ele- 
mente hatten sich dabei ungebührlich benommen und hatten 
$6ovßov 08 Tov Tuyövra „recht beträchtlichen !) Lärm“ verursacht 
in den Ratssitzungen und Volksversammlungen, (Z. 10 ff.) 
[u]l&roro dE 27 Tais Gpyalıgeoius ueygı Pius zai] Go|e]Peias 
roosmkvF6rog, besonders in den Volksversammlungen, die die 
Wahl der Beamten vornahmen, hatten sie sich bis zu Tätlich- 
keiten und Verstößen gegen die sakrale Ordnung (Dittenberger 
spezialisiert: gegen die Ehrfurcht vor dem Könige)?) hinreißen 
lassen. 

Über die Bestellung der ßovAn bietet derselbe Text 
eine (leider nicht eindeutige) Auskunft. Die Prytanen gehen 
nämlich gegen jene unruhigen Elemente mit Disziplinarmaßnahmen 
vor?); außerdem veranlassen sie eine Anderung der Qualifikation 
zum Ratsmitgliede, augenscheinlich um den unruhigen Geistern 
die Möglichkeit zu versperren, in den Rat zu gelangen: [e’r«] 
zul &ymploav|ro] 25 Enıhdrtor avdo@v Tv Povimv |xai ro] dıza- 
or/|oıw wigeio]$uıt). Ohne Zweifel ist eine Einengung der 
Qualifikation zum Ratsmitgliede (und zu den Gerichten?) und 
damit eine Einschränkung des demokratischen Charakters der 
Verfassung der Sinn dieser Bestimmung, wenn wir von diesen 
zum Teil anfechtbaren?) Ergänzungen Dittenbergers ausgehen. 
Es sollen in Zukunft die Buleuten (und Richter) aus Zzilextoı 
gewählt werden; zurilezroı kann in diesem Zusammenhange nichts 
anderes bedeuten als das sonst ähnlich verwandte nzodzoıro:®). 
Auf Grund einer Auslese, einer Vorwahl also, sollte die Wahl 
zum Buleuten erfolgen. Doch kann man sich die Ergänzungen 
auch wesentlich anders denken. 

Die bislang besprochenen Urkunden gehören sämtlich der 
ersten Hälfte des III. Jahrhunderts a. Chr. an. 

!) So möchte ich diese Worte auffassen. Jouguet: organisaient un 
tumulte voulu au conseil etc., also wohl: „absichtlich“, „nicht zufällig“. 
Ich denke an die Bedeutung ö zuyw» „der erste Beste“, „der Alltägliche“, 
also negativ = „ungewöhnlich“. cf. z. B. Fay. 1215, Tebt. II 31410, BGU. II 
4363 (I 368). 

2) Dittenbergers Deutung hat sehr viel für sich; es läßt sich vermuten 
(s. u.), daß bei der Wahl der Beamten, insbesondere des obersten Kollegiums, 
der Prytanen, devote Gesinnung gegen den König am Platze war, und daß 
gerade die Prytanen Ursache hatten, gegen «oeßeis (in Dittenbergers Sinne) 
einzuschreiten. 

®) Enreornoev ij zarliaı zoAalovr]els rois] &x T@v vouwr errıtiuous. 
.*) Jouguet (BCH XXI S. 201) der zo] dixworn[gov ergänzt, scheint 

an einen Zusammenhang mit einer Dokimasie zu denken. 
o ee rin ist nicht gut. 

gl. z. B. Aristoteles’ 49nvaiom zroAıreia VIIh, XXI, XXVI XXXe, XXXIı (ohne staatsrechtliche Bedeutung XXIe). i 2 
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Außerdem haben wir für das Funktionieren von AovA) und 
Öfjuog nur noch einen Beleg. Für den Text Fay. 22 (Vorderseite 
eines Papyrusblattes, dessen Rückseite eine im II. Jahrhundert 
p- Chr. cr. angefertigte Kopie von diedoyıouög-Verhandlungen des 
3. und 4. Jahres des Tiberius [16—18 p.] enthält) ist von Schu- 
bart!) die wertvolle Vermutung ausgesprochen, daß man in diesen 
gesetzlichen Bestimmungen keine Abschrift eines königlichen 
Erlasses aus der Ptolemäerzeit, sondern ein Volksdekret von 
Ptolemais zu sehen habe. Die Kopie müßte vor dem II. Jahr- 
hundert p. (d. h. vor Beschreibung des verso) angefertigt sein. 
Das Dekret selbst könnte also aus ptolemäischer Zeit oder aus 
dem I. Jahrhundert p. stammen. Schubarts Gründe für diese 
These [1) es wäre Booudwg Ilrorzuniov ro00Tdsavrog 0. &. ZU 
erwarten. 2) Die Erwähnung der iegosVroı, die für Alexandria 
belegt sind und für Ptolemais passen würden] sind bestechend. 
In der Tat scheint die Ergänzung Grenfell-Hunts: [4ıdra]&er 
Ilvorzuol[tos nicht der Terminologie der Erlasse, [ro00&ra]&ev 

nicht der Lücke zu entsprechen. Dem Raum entspricht besser 
P’Edo]Eev ITrorsuolıEwv #rA. Allerdings würde die Terminologie 
dieses Dekretes etwas von der der anderen abweichen, insofern, 

als IIrorsunı&ov sich in den anderen überhaupt nicht findet oder 
am Ende der Sanktionsformel (0.G. 47)?); doch braucht darauf 
kein Gewicht gelegt zu werden. 

Da keine direkten Gründe gegen die Richtigkeit der Ver- 
mutung Schubarts sprechen, wird man einstweilen die Konse- 
quenzen daraus ziehen dürfen, deren Charakter jedoch hypo- 
thetisch bleiben muß. 

Es ist eine Besprechung des Textes voranzuschicken. 
Die Zeilenlänge ist nicht sicher zu ermitteln. Zeile 8 und 9 
lautet: 

3 1EgoIcraı zuraßarkr|wonv 
9 Borov N oli]modızoı Eo|rwoav 

Das merkwürdige ]#orov könnte an zı]#wröv denken lassen. Ver- 
wechslung von m und o®) wäre nicht der schlimmste Verstoß 
gegen die Orthographie, den sich der Abschreiber geleistet hat. 
Diese an sich ganz vage Vermutung gewinnt, wie ich glaube, 
durch die Bedeutung von xuraßdAleıy festeren Boden. Man hat 

dabei an „Geld erlegen“ gedacht. Nun hat neuerlich Wilhelm *) 

1) Arch. V S. 76°. ä \ 
2) Nach dem, was oben über den Dekretstil von Ptolemais ermittelt 

ist, könnte auch Irolsue[ıEwv roı Önuws‘, und es müßte rovravewv De : 

ergänzt werden; jedoch ist es fraglich, ob für ein Gesetz dieselben For- 

malien vorauszusetzen sind. TEEN $ 
3) Vgl. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri 8. 9. 
*, BCH V (1901) p. 99 #. 
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Zußdhksıv, aurardrrewundzuraßd).eoFaı aufGrund ihres Gebrauches 
in einer Reihe von Fällen!) als technischen Ausdruck für d&eposer 
& la fin de chaque mois le compte des recettes et des depenses, 
inscrit sur papyrus ou sur des tablettes, dans la cassette (eis 
tiv zıßwröv). Dieselbe Phrase möchte ich in Fay. 22 herstellen. 
Daß hier das Aktivum gebraucht wird, ist wohl kaum von Be- 
lang?). Ich ergänze danach: 

c u Re 
8 leooduraı xoroßartı|woonv Tag Gnoygagyas (0. &.) 

eis mv xı-] 
9 Boröv N olilnödızoı Eo|rwonr 

Das ergibt für Zeile 8 mindestens 37—40 Buchstaben. Vielleicht 
hat eis mv nag aörois xılBwröv dagestanden; vielleicht auch: 
Tüg EneveyFeiloag wöroig dnoygapüs. Positive Ergänzungsvorschläge 
sind hier wie im ganzen Text ein aussichtsloses Unterfangen ®). 

Wird dieser Vorschlag angenommen, so ergibt sich inhalt- 
lich: die iego9droı bekommen durch das Gesetz die Verpflich- 
tung, irgendwelche Aktenstücke dem xıßwrös, d. h. ihrem yoau- 
uaropvldxıov einzuverleiben. Was sind das für Aktenstücke ? 
Es handelt sich augenscheinlich um die in den vorhergehenden 
Zeilen (Z. 3: [ano]yoapeodwı, Z. 6 [anoyoalp&odwı dE vor 5 
ylvlvnı .. [xora] radra*) de zul 6 naryo) erwähnten &noyoopai, die 
von den ieooF4raı bei Strafe (Z. 9 7 Önddızoı Zoltwoov) dem 
zıßwrög einzuverleiben waren. Was diese anoygagal als Wesent- 
liches enthielten, steckt in Zeile 2. In einem Vordersatz wird 

!) Arist. 49. wol. 632 zıBorıla eis &] Zußeikeraı ToV Aagivrwv diza- 
orWv ra ıvaxıe. — Vgl. auch p. 31, 33. BCH VII p. 410, 7 (Delphi) 
&veßakov eis TO zıßortıov Rh. Mus. 55 (1900) S. 506 Mykonos: in den ersten 
Zeilen begegnet z]jar«ßaA(A)ereı und &s mv ....., am Ende zararasaı 
eis (xı)ßwrov. Vgl. Wilhelm a. a. O. Tlos Zrıreilsoeı de Exaore [uler« 
Tod icgodVrov xar Tov Iso]ewv zara ra neargıa, &p © üngoliel avuro 
uerovola leo&wv x|ai Ts ovvagxias za Tav allw|v T]|uv ra yoauuare 
xaraßallouevov eis xıßwrov .... Paton-Hicks 33 Kos [2s r«]y zıBorov 
zeraßaili... Syll? 54915 zaraßaAlsoHaı yoruuare. Photius sub Zuüyaorgov* 
zıBwros ... 00a Ackpois dE LUyaoTgov zaktitaı TO yoruuatopviazıor. — ' 
Über Bedeutung von xßwrös vgl. Wilcken, Ostr. I 7, 191. — Vgl. dazu 
Ditt. 0.G. 669 (Edikt des Alexander) $ 3 p. 396 Z. 24 xareysır dv Toig 
dnuooloss yoruuaropviaxloıs. 
‚..) Zu dem zintew eis xıBoröv der Papyri und Ostraka paßt zare- 

Bakleıv eis xıßorov als Aktivum, worauf mich Herr Professor Wilcken 
aufmerksam. macht. Vgl. Tebt II 279 zenıwxev eis zıBorov TO ovv- 
elleyuc; dazu Grenfell-Hunt, Einleitung. Wilcken, Arch. V S. 230/31. 

®) Könnte dem griechischen, Charakter des Gesetzes auch dadurch 
Gerechtigkeit widerfahren, daß man nur Kontrakte aus den Kreisen der 
privilegierten Klassen und nur aus älterer Zeit zur Ergänzung verwertet, 
so macht die Größe der Lücke (es fehlt über die Hälfte) auch dies Ver- 
fahren ziemlich hoffnungslos. 

*) So nach Schubarts Vorschlag, Arch. V 77!. 
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augenscheinlich der Zweck dieser dnoygagai gegeben worden 
sein, deren Technisches dann erörtert wird. Erhalten ist: 

Zeile 2 |... .] Hau xui Grroreinelıv 

Grenfell-Hunt denken an die Hochzeit und vermuten [zo0 roö 
yvvoixa yousio|Yaı xai Anoleinelıw nv Tod narodg olxiar|. — 
Wilamowitz !) bezog auch diesen ersten Teil der Urkunde auf 
die Scheidung, von der der zweite Teil handelt. — Nietzold?) 
akzeptiert die Vorschläge von Grenfell-Hunt. — Schubart®) 
ergänzt dnai)d00so]|Faı auf Grund von Oxy. III 4975. — Daß 
Grokeineıw hier sowohl wie in Oxy. III 4975 technischer Aus- 
druck für die von der Frau herbeigeführte Ehescheidung ist, 
lehrt ein Vergleich mit der attischen Terminologie *): dnoleineır 
rov &vdoo findet sich dort dafür ebenso wie die in den papyri?) 
gebrauchten Ausdrücke anonduneıv und ExßaAksır für eine vom 
Manne herbeigeführte Scheidung. An der Bedeutung von dno- 
Neineıw — Erovolwog AnarldarreoFu Arno Tod dvöoös kann bei Ver- 
gleichung der verschiedenen Urkunden ®) kaum ein Zweifel sein. 
Ebenso scheint anontunsosaı ganz stehend als Gegenstück dazu, 
vom Manne gesagt, gebraucht zu werden. Ich würde daher die 
Ergänzung dnonduneo]Iaı xoı amorsine[lır?) als Parallele zu der 
späteren Scheidung der Vorschriften für den Mann und die 
Frau vorziehen. Auf jeden Fall scheint mir das Wort &noleine[ıv 
in Zeile 2 den ersten Teil des Textes als auf Ehescheidung 
bezüglich zu kennzeichnen, wie Wilamowitz gewollt hatte; denn 
als terminus technicus in Eheangelegenheiten kann es nichts 
anderes bedeuten). 

Es enthielt demnach: Zeile 1 das Präskript; Zeile 1 Ende bis 9 
die Anordnung, daß im Falle der Scheidung, ob sie nun von 
dem Mann oder der Frau veranlaßt wird, Mann oder Frau dro- 

yoayai mit genauen Angaben den iego9draı einzureichen haben °). 

1) Gött. Gel. Anz. 1901, 1 S. 36. 
2) Die Ehe in Ägypten 8. 35 ft. 
SEATCHENV SSL LIE, 
4) Thalheim bei Pauly-Wissowa Va 2012 sub Ehescheidung. 
5) dron£unsoser 2. B. Grenf. II 768. vgl. CPR. 2224 amonounn CPR. 

34, 236. BGU. 252. — !xßalksıv vgl. Nietzold S. 68° und jetzt die alexandri- 
nischen Urkunden BGU. IV. 

6) Nietzold S. 67 ff. 
7) Etwa [. . zeoi ToÜ d. za amoA. 4 
8) Mit Unrecht behauptet Schubart, das Gesetz behandle 1) die 

ovyyoogn bei den ieoosuzcı, 2) die amomourn der schwangeren Frau. 
9%) Etwa: „Es hat beschlossen [(Rat und ?) Volk von] Ptolemais [(Antrag 

der Prytanen?) Wenn irgendwelche Leute aroneuneo]daı zur amoleinelw 
wollen, so soll der Mann] den iego9UJr«ı eine Eingabe machen [enthaltend ....] 

seinen Namen und [den Namen seiner Frau und das Jahr] und den Monat 

und. den Tag [der so yauov TEN (oder der Hochzeit?)]l. Es soll 

auch die Frau eine @noyg«yn einreichen [mit denselben Angaben (wenn 
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Bei der Forderung von [Jahr] Monat und Tag, die den 
isoo$Yöraı deklariert werden sollen, liegt es nahe, an einen Zu- 
sammenhang mit der jetzt für Alexandria bekannt gewordenen 
ovyyoapn mregi yduov zu denken (erwähnt z. B. BGU. IV 1050 25). 
Wenn in Ptolemais die ieoo9sraı bei der Ehescheidung obliga- 
torisch mitwirken sollen, so werden sie auch irgendwelche 
Funktionen bei der Eheschließung gehabt haben, wie sie sie in 
Alexandria, vielleicht ebenfalls obligatorisch, haben. 

Was den zweiten Teil anlangt, so ist zwar allgemeine 
Meinung, daß es sich um Bestimmungen über die Ehescheidung 
(und zwar Regelung der Mitgift und der Verpflichtungen für 
den Fall, daß die Frau zur Zeit der Scheidung schwanger ist) 
handelt; im einzelnen jedoch ist alles unklar. Ahnliche Ge- 
setze sehen wir zwar in den Kontrakten in positiver Anwen- 
dung; es erhebt sich jedoch, wenn Schubarts Deutung des Textes 
richtig ist, die Schwierigkeit der Frage nach der Grenze 
zwischen Recht der Griechenstadt und allgemein ägyptischem 
Recht. Positive Ergänzungen sind daher aus den Kontrakten 
trotz der mannigfachen Beziehungen kaum zu gewinnen. — 
Zeile 11 rois Heouogpöladı läßt vermuten, daß die folgenden 
Bestimmungen in den Bereich dieser Beamten gehören, wie die 
aroygayai in den der ieoo94ra.. Auch hier handelt es sich 
um eine droyoagn (Zeile 12)!). Es wird augenscheinlich eine 
andere, ganz selbständig neben der droyoapn an die legosuraL 
stehende Formalität angeordnet, analog wie Schubart für die 
Eheschließung in Alexandria die ganz selbständigen Akte des 
Ehekontraktes und der ovyyoayn neoi yduov, niederzulegen bei 
den teoodöraı, nachgewiesen hat. In Ptolemais bei der Ehe- 
scheidung sind beide Akte augenscheinlich obligatorisch. — 
Allerdings ist die Konstruktion dieses zweiten Aktes in Ptole- 
mais nicht ganz sicher. Man könnte im zweiten Teil der Ur- 
kunde auch positive Bestimmungen über geov7?) usw. vermuten 
und unter der Zeile 12 erwähnten droyoopn die bei den ieoodr- 
caı verstehen. Sicher enthalten die späteren Zeilen®) solche 
positiven Gesetzesbestimmungen. Dann bleibt die Funktion der 
Jeouopvlaxes ganz unklar. Die Teilung im zweiten Teile scheint 
zu sein: Rückgabe der gegvn, die dnonounn der schwangeren 
Frau, Unterhalt etwaiger Kinder. 

sie nämlich amwoAeizeıv will)] und entsprechend der Vater, wenn er [am 
Leben ist]. Die isoo#4za, sollen [diese «royo«gpai] deponieren [in ihrem] 
zıBwrös oder straffällig sein.“ Die Rolle des Vaters Z. 7 bleibt mir unklar. 
Gemeint ist wohl der Brautvater. 

.. ..) Also ist wohl Z. 9/10 nicht mit Schubart arodstcirwı, sondern auch 
hier aroyoayeosw: zu ergänzen. 

) Z. B. anodorw 6 ano] nv peovyv, Nv Zar [Rapnı. 
°) 2.19 [2&v] de rıs un anodaı (rt 7 yuraılxi). — Z. 20 [dmorıloarw:ı. 

— 2. 23 tosperlo. — Z. 25 avalıozerw. 
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Mit der Verwertung des Textes durch Schubart!) kann ich 
mich nach dem Gesagten nicht ganz einverstanden erklären. 
1. Daß das Gesetz sich von Anfang an mit der Ehescheidung 
befaßt, scheint mir sicher, auch wenn meine Vermutung über 
das xaraßdıdıy eig Tv xıßwröv sich nicht bestätigt. 2. Die 
Alternative Schubarts: „Entweder betrifft die Bestimmung des 
Volksbeschlusses von Ptolemais etwas Ähnliches wie die 
alexandrinische ovyyoogpn); dann handelt sie nicht von der Ehe- 
scheidung. Oder sie handelt davon; dann weicht sie von der 
alexandrinischen ovyyoagr) ab“ kann ich nicht anerkennen. Meine 
Vermutung zielt auf die Möglichkeit, daß etwas der alexandri- 
nischen ovyyoapn bei den tegosuraı (gebraucht bei der Ehe- 
schließung) Ähnliches in Ptolemais obligatorisch war bei der 
Ehescheidung. 

Schubarts Vermutung über den Charakter der Urkunde 
würde ihr den historischen Wert eines Zeugnisses geben, daß 
in der Festlegung gewisser sakraler wie rechtlicher Formalien 
bei der Ehescheidung die Gemeinde von Ptolemais ihren eigenen 
Weg ging, in Parallele mit Alexandria, und vor allem: ihn zu 
gehen die Möglichkeit hatte. Die sakralen Formalitäten unter- 
scheiden das Gesetz von Ptolemais auf alle Fälle vom Land- 
recht; denn ieoo$öraı gab es sonst wohl kaum. Inwieweit die 
rechtliche Regelung der Ehescheidung, obwohl anscheinend 
autonom festgesetzt, de facto mit den sonst üblichen Bestim- 
mungen harmonierte, und inwieweit der König oder der Präfekt 
dafür gesorgt haben, daß sie harmonierte, läßt sich nicht er- 
kennen. — Für die Zeitbestimmung der Urkunde weiß ich 
nichts Neues beizutragen ?). 

$ 2. Der Ratsvorstand (rrovrdveıg); Magistrate. 

Ist meine oben aufgestellte Behauptung richtig, daß die 
Beurkundung von probuleumatischen und Volksdekreten in 
Ptolemais durch die Formulierung des Antragstellers erfolgte 
(6 deiva eimev — novrdveov yroum), 80 ergibt sich für die Be- 
stimmung des Wesens des Prytanenkollegiums das wichtige 
Grundfaktum: Mit diesem Namen wird nicht wie in manchen 
anderen griechischen Städten ein Magistratskollegium bezeichnet, 
das der ßovAr, ganz fern stand, sondern die mevr@reıs von Ptole- 

mais bilden den Vorstand des Rates. 
Es läßt sich mehr sagen: Sie funktionieren jährlich (vgl. 

Ditt. 0.G. 483 novraveıg OR tod Oyddov Erovg)?) gehören 

1) Arch. VS. 74ft. 
2) Vgl. Schubart, Arch. V S. 76°. I s 

®) Nach Ditt. 0.6. 728: Avofuexos . . . 0 mu Bovinı ygeuue|reiov] 

16 d&xatov £ros könnte man an eine zehnjährige Amtstätigkeit dieses Beamten 

Plaumann, Ptolemais in Oberägypten. 2 
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also wohl alle verschiedenen Phylen an. Daraus ist mit Sicher- 
heit zu schließen, daß sie nicht ein wechselnder Ausschuß des 
Rates, sondern ein Magistratskollegium waren, aus den Phylen 
oder für die Phylen gewählt, dessen Hauptfunktion wohl der 
Vorsitz in Rat und Volksversammlung:!) gewesen sein wird, 
dem aber auch noch anderweitige Kompetenzen zugekommen 
sein können, 

Solche anderweitigen Kompetenzen lassen sich nachweisen. 
Sie haben die Einschreibung von Neubürgern in Phyle und 
Demos vorzunehmen (Ditt. 0.G. 4915: xol rods novravrsıs x0Ta- 
ywotoaı [w]jöröv zig pvinv IIrorsuaıda zoi dnuov Bleoe]vıxo). 

Einer der Prytanen scheint den Vorsitz des Kollegiums 
gehabt zu haben; 482 novrdvas or odv Aiovvolwı Movoalov. — 
Derselbe Jıovdorog Movoatov wird in Ditt. 0.G. 50 als zedravıs 
dı& Piov von dem Schauspielerverein von Ptolemais geehrt. Der 
Zusatz dı& Aiov ist augenscheinlich nur Ehrentitel 2). 

So viel wird man als gesichertes Ergebnis betrachten 
können, 

In einem Punkte läßt sich noch ein Wahrscheinlichkeits- 
ergebnis erzielen. Die Zahl der Prytanen beträgt sechs. 
Dieselbe Zahl hat die entsprechende Behörde in Iasos; daß 
daneben für Iasos auch fünf Prytanen genannt werden, ist von 
Cousin-Diehl durch die von Swoboda®) und auch Jouguet®) 
akzeptierte Hypothese erklärt worden, daß der yoauuaredg rg 
AovAng unter die Prytanen zu zählen sei. Das wird gestützt 
durch eine Reihe von Parallelen, wo fünf zovrdvsıs mit dem 
yoauuarevs tig Poviijg vereinigt auftreten, z. B. Samos (Swoboda 
S. 73), Delphi (S. 88), Stratonikea (S. 89). — Das lest die 
Frage nahe, ob es in Ptolemais ebenso gewesen sei. Dafür 
spricht, daß ein gewisser _Avoluayog IIrorsualov Iworgareds in 
Ditt. 0.G. 728 vom Volke geehrt wird als 6 rı Boviı yonu- 

denken. Doch ist der Ausdruck nach der Analogie der im Text zitierten 
Stelle wohl ebenfalls: „das zehnte Jahr scil. des regierenden Königs“ zu 
interpretieren. Denn bei zovraveıs of... ou Öydoov &rovs scheint mir 
nur diese Deutung möglich, die gestützt wird etwa durch: Tebt II 316 
(99 p. Chr.) Z. 3 7@v [70] deuregov Eros [A]owırıwvoo Eypnßevxorum. Vgl. 
auch Z. Sff. Oxy. III 477 Z. 8. Die auf 8. 6ff. aufgestellte These, daß 
innerhalb der Dekretformeln eine Datierung nach Regierungsjahren (im 
Präskript) sich nicht findet, wird davon nicht berührt. Man hat in der 
Stadt nach Königsjahren gerechnet, aber nicht die Dekrete damit datiert. 
. —.) Für den Vorsitz in der ?xxAnoi« spricht, daß sie die Ruhestörer 
in Sitzungen der %ovAn und in Volks-, insbesondere Wahlversammlungen, 
mit den gesetzlich festgelegten Bußen belegen: xolalovrjels Tois] 2x Tov 
vouwv Zrrırluors. 

?2) Dittenberger weist mit Recht darauf hin, daß er in 0.G. 48 vielleicht nur zufällig fehlt. i 
IS.E7dr 

*) BCH XXI S. 2038. 
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uulreiwr] To Ödexarov Frog (d. h. 276/75 oder 238/37) und daß 
derselbe Mann in Ditt. 0.G. 51 (zwischen 267 und 243)!) als 
novtarıs dia Plov bezeichnet wird. Diese Analogien und dieses 
Indizium legen die Vermutung nahe, daß in Ptolemais ebenfalls 
der yoauuoreds zu den Prytanen gehört2). In diesem Sinne ist 
auch zu verwerten, daß die Einregistrierung der Neubürger den 
Prytanen übertragen wird. Es fällt schwer, den yoauuaredg bei 
diesem Akt als unbeteiligt zu denken. Auch er funktioniert 
Jährlich (Ditt. 0.G. 728 3,4 ro Öd&xarov Fros)®). In seine Kompe- 
tenz fällt die Aufzeichnung der Dekrete (0.G. 49 Ende). Auch 
ee er der Verwaltung des städtischen dyudowort) vorgestanden 
aben, 

Die sechs Prytanen (unter sie wahrscheinlich der yoauna- 
tevs tig PovAäg zu rechnen) haben also die wichtigste Stellung 
in der nölıs inne. Sie haben das ständige Referat im Namen 
des Rates an die Volksversammlung und das Recht, in seinem 
Namen dort Anträge zu stellen. Sicher haben sie das Recht 
der Antragstellung in der &xxAnoia nicht allein, denn in Ditt. 
0.G. 48 erscheint ein Privatmann als Antragsteller. Ob sie 
dagegen alleiniges Antragsrecht im Rate gehabt haben und viel- 
leicht Nichtbuleuten oder gar anderen Magistraten das Recht, in 
der ßovAn selbständig Anträge zu stellen, gemangelt habe, diese 
Fragen finden durch das Material keine Lösung. Jedenfalls sind 
ihre Kompetenzen sehr groß gewesen; sie hatten faktisch die 
Leitung der Stadt in Händen. Für ihren entscheidenden Ein- 
fAluß im Rat sprechen allgemeine Erwägungen). In Ditt. 0.6. 
48 wird uns nicht weniger als eine Anderung des Grund- 
charakters der Verfassung berichtet, die ihnen als Verdienst 
zugeschrieben wird und faktisch durch ihre Anträge formuliert 
worden ist: [era] zul &ympioav[ro] 2& Znıldırwv Avdodv Tv 

1) Die von Miller und Dittenberger angenommene Grenze (239) ist jetzt 
nach Hibeh I p. 371 bis 243/42 hinaufzurücken. 

2) Dadurch ergibt sich eine Beziehung zu einer im B.S.A.A. (1902) IV 
S. 86 veröffentlichten Inschrift, jetzt abgedruckt 'bei Schubart, Arch. V 
S. 100%. Fundort Abu Mandur bei Rosette. Offenbar hat man in der Ge- 
meinde, deren fünf Prytanen zusammen mit einem yo«uuarevs Bovlas diese 
Weihung gemacht haben, dieselben Verhältnisse vorauszusetzen. Damit 
fällt eines der von Schubart für Beziehung dieser Inschrift auf Alexandria 
benutzten Argumente: die Übereinstimmung der Prytanenzahl (5) mit der 
vielleicht aus der Zahl der «upod« von Alexandria (5) zu entnehmenden 
Zahl der Phylen. Schubart hat augenscheinlich nicht bemerkt, daß diese 
Inschrift inzwischen auf Rhodos bezogen worden ist, wo es ebenfalls fünf 
Prytanen gab, die mit dem yoauuereüs zns BovAns (und anderen Beamten) 
eine ouvaoyi« bilden; vgl. Selivanov—Hiller von Gärtringen—Holleaux 
Hermes XXXVIH (1903) 8. 146—149, S. 320, S. 638, insbesondere S. 320. 

Eh neh 
R Vgl. Inschrift (unten S. 35) Z. 7. 
5) Swoboda S. 100/1. 

9* 
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Boviw [rail ta] dıxaorn|oıw vigeio]$aı" „Sie veranlaßten den Be- 
schluß“ 1), d. h. sie werden den Antrag in der Aovin gestellt 
und durchgebracht, dann im Auftrage der ßovln in der Volks- 
versammlung gestellt und durchgebracht haben. — 

Über anderweitige Magistrate in Ptolemais hören wir so 
gut wie nichts. Ein dioxnrng scheint Ditt. O.G. 48 am Ende 
erwähnt zu werden. Vielleicht handelt es sich um einen außer- 
ordentlichen städtischen Funktionär; vielleicht auch um den 
königlichen Finanzminister. — Als Beamter der Kassenverwal- 
tung des Schauspielervereins erscheint ein oixovöuos?); war 
dieser Titel aus der Gemeindeverwaltung entlehnt? — In Fay. 22°) 
treffen wir die Behörde der YHeouogvilaxes*) in irgendwelchem 
Zusammenhang mit den rechtlichen Konsequenzen der Ehe- 
scheidung. — Ein yvuraoiaoyos ist jetzt belegt). 

$ 3. Die Bürgerschaft; Phylen und Demen. 

Die Bürger von Ptolemais als staatsrechtliche Einheit heißen: 
n nölıg N 1Irorsucıeov®) und 7 Irorsuaıwv nöAıs?) oder N nölıg 
tov WHrorsuoıov®) resp. (N Bovim zai) 6 djuog ([ ITroresuaıl]wv) ?). 
Vielleicht auch IIrolsuol[ıeig oder ITrorlsualızov (7 Bovin xaı) 
ö dnjuos] 0). — Der einzelne Bürger nennt sich m der Stadt 
sowohl (Ditt. 0.6.48, 51) wie auswärts (Grenf. I 10, 12, Amh. II 
36) mit seinem Demotikon. — 

Schubart!!) hat wahrscheinlich gemacht, daß im Sprach- 
gebrauche außerhalb Alexandrias von den mit Demos sich 
nennenden „Altbürgern* von Alexandria eine andere Klasse von 
Leuten mit Bürgerrecht unterschieden worden sei, die „Alsar- 
dgeis“ schlechthin genannt werden, und hat dasselbe für Ptole- 

!) Jouguet bemerkt zu 2ympfoevro: soit une faute de lapicide soit 
un abus de langage pour Zreypngpioev. Vgl. jedoch Plutarch, Perikles 18: 
ö ERTE Tore nowWrov Rumpioaro uovons dyave tois Ievasnveloıs 
AYEOFUL. 

2) Ditt. 0.G. 50/51. 
2), 8028. 161: 

, *) Vgl. dazu Schubart, Arch. V S. 781, dessen Vermutung über P. Lille 29 
Jetzt von Jouguet (Rev. de Philol. XXXIV (1910) S. 44, 5) abgelehnt wird. 
Die Lücke ist zu klein für [so]. 

.,» 8. 8. 29. Danach könnte man auch bei dem in Ditt. 0.6. 194 Z.5 
ee nr A denken (vgl. S. 588, S, 772). 

itt. 0.G. nach einer Neulesung bei Miln . Cai 3270 loan g e, Cat. Cairo XVII 

') Ditt. 0.6. 47, 49. 
S)LS: 8.485, 
°) Ditt. 0.G. 47, 48, 728. 
NE PR 
1) Arch. V S. 104. 
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mais vermutet!). Die Scheidung der Frauen in dor und 
AlsSovdois soll dem entsprechen. — Das Material zum Nach- 

weis derselben Verhältnisse in Ptolemais ist gering und nicht 
zweifelsfrei. 

Neroutsos-Bey L’ancienne Alexandrie S. 111 Nr. 33:2) 4oıoro- 
mokıs | Agıorodjuov | IIrorsuoıeis | B. Das Grab des Mannes 
hat sich an dem Landeplatz für den Verkehr mit Mittel- und 
Oberägypten befunden®). Die Namen Yoıwro-ndlıs und -Öijuos 
sind nicht ohne Interesse. Ob für diesen Fall Schubarts Ver- 
mutung zutrifft, ist nicht zu entscheiden. Ebensowenig: 

Neroutsos-Bey a. a. O. 8. 109 Nr. 29%): yaioe | Aoya- 
yaso | Eouiov | IIrorzuoı[eö]. Daß in beiden Fällen überhaupt 
an Ptolemais in Oberägypten zu denken ist, ist wahrscheinlich. 
Man würde sonst einen Zusatz erwarten). 

Arch. I S. 63 Zeile 27: ’Eo$iddag Hodrwvos IIrorsunueds 
os (Erüv) Ae (Pathyris) als Zeuge in einem Testament (Jahr 
123 a.). ’Eo9%ddos ist wohl der Sohn des bekannten Reiter- 
offiziers Jodrwv IHougpikov, der Bürgerrecht von Ptolemais be- 
saß (vgl. Amh. II 36, Grenf. I 12 Zeile 15, Demos DiAwr£gsuog) 
und der Sarapias, Tochter des ’Eo9Audos, Sohnes des O&wv, die 
Grenf. I 214 als dorn bezeichnet wird. Er war also vollbürtig, 
müßte demnach dem Demos seines Vaters angehören. Daß er 
sich hier IIroleuaıeds nennt, scheint der Anwendung von 
Schubarts Regel auf Ptolemais zu widersprechen. Schubart 
vermutet®), er sei nicht im Demos gewesen, weil sein Vater 
nur vorübergehend ®uAwrägsıos war. Ich weiß nicht, wie das 
zu denken ist. Daß Jevrwv sich nicht immer mit Demotikon 

1) S. 105. „Wer in Ägypten ‘44s£avdgeüs hieß, und dasselbe gilt für 
ITrolsucusvs, gehörte zwar nach Alexandrien, aber nicht zu einem Demos.“ 

2) Aschenurne; Buchstaben der frühptolemäischen Zeit; gefunden unter 
einer Reihe von Graburnen im Osten Alexandrias in der Vorstadt Eleusis. 
Die anderen Urnen sind solche von fremden 9eweor und moeoßsura/, was 
von Neroutsos mit Eleusinischen Mysterien in Zusammenhang gebracht 
wird. Vgl. jedoch Schiff bei P.-Wiss. Vz 2342. Unsere Inschrift bietet 
keinen Anhalt für etwas Ähnliches. Z. 4 wird von Neroutsos als Jahres- 
angabe gefaßt. Man erwartet jedoch L £. 

3) Schiff bei P.-Wiss. Va 2340. 
4) — Botti Catal. Alexandria 1901 S. 180 nr. 8. Lettres de l’eEpoque 

des derniers Ptolemedes. — Die Inschrift gehört nicht, wie Botti behauptet, 
zu den Söldnergraburnen aus der Nordostnekropole von Alexandria, die 
sich zusammen in einem merkwürdigen columbarium vorfanden; vgl. 
Neroutsos-Bey: elle fut trouvde devant une sepulture dans un autre 

hypog6e ordinaire de la m&me region. Daß Agyayayas Soldat ist, ist 

also nicht erweislich. i 

5) Vgl. Botti Cat. Alex. 1901 S. 183 nr. 25 ITrolsuaioo« ano Bagxns. — 

In Ner.-Bey 8. 111 nr. 33 könnte allerdings ein solcher Zusatz in dem B 

der vierten Zeile stecken. | 
6) Arch. V 8. 1031. 
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nennt, scheint mir dafür nicht beweisend. Vielleicht galten 

seine militärischen Titel, denen er vielleicht nur die Aufnahme 
in die Bürgerschaft von Ptolemais verdankte, mehr. — Nach 
diesem einen Fall zu schließen, scheint also in Ptolemais in 

ptolemäischer Zeit keine Scheidung der zoAiraı in Altbürger und 
IIro\sucıeig bestanden zu haben. — 

Für die Frage nach der staatsrechtlichen Stellung von 
Halbbürtigen reicht das Material nicht aus. Drytons zweite 
Frau, 4no)Amwvio ITrorsuolov roö “Eouoxodrorv wird Grenf. I 184, 
194 als Kvemvoia« bezeichnet. Leider erfahren wir über die 
staatsrechtliche Stellung der fünf Töchter nichts. — 

H nölıc r@v ITrolsucıwv oder ähnlich heißt die Stadt nur 
offiziell, sogar nur da, wo es auf die Betonung der staatsrecht- 
lichen Qualität ankam; so in Volksdekreten usw. (s. o.). Da- 
gegen verwendet der König in einem nodotayua zur Ortsbestim- 
mung den Ausdruck: dnö vörov ITrorzuaidos!), Truppen, die 
dort stationiert sind, werden bezeichnet: ai 2]v IIrorzuaidı 
reroyutlvaı ne]l|ılzoi zai innızai ai vovrızali Övvaueıs; vgl. auch 
mh. II 36: &* roö &v ITrorsualdı ünal$g0ov; ebenso Grenf. I 

423, ıs. Die eponymen Priestertümer werden immer bezeichnet 
als &v IIrorsuaidı Tig Onßaldog resp. in den demotischen Texten: 
in Psoi, welches im Gau von Ne (thebanischen Gau) liegt. Im 
gewöhnlichen Sprachgebrauch spricht man immer so?). — 

Die Bürgerschaft von Ptolemais ist eingeteilt in Phylen 
und Demen. Sofern man (etwa nach Analogie von Iasos)®) 
die Zahl der Prytanen zu einem Schluß auf die Zahl der Phylen 
zu benutzen geneigt ist, kann man sechs*) vermuten. Die An- 
gaben des P. Hibeh I, 28 sind dann nicht auf Ptolemais, sondern, 
wenn überhaupt auf eine ägyptische Stadt, auf Alexandria zu 
beziehen. , 

Von den Phylennamen ist uns einer, nach dem Zusammen- 
hange wohl der vornehmste, mit seinem vornehmsten Demos 
urkundlich überliefert: Ditt. O.G. 4916 xzal rods novrareıs xata- 
xwoioaı [a]drov eis pvinv IIrolsuouda zal Önuov Beogevızda. Jou- 
guet?) vermutet mit Recht, daß der Name dieser Phyle sich 
auf den Stadtgründer, Ptolemaios I, als Eponymos bezieht). 

1) S. u. S. 35, Z. 14 der Inschrift. 
?) Grenf. I 35, Spiegelberg, dem. Inschr. Cat. Cairo 30641 p. 78 dem. 

p. Cat. Cairo 30764 p. 152 (Psoi), Grenf. I 40; Taur. IV 9. 
®) Jour. Hell. St. VIII 1887 S. 106. 
*) Wegen der eigentümlichen Stellung des Schreibers könnte man auch 

an 5 denken. Vgl. Hibeh 28, Schubart Arch. V S. 100/101. Alexandria 
hat 5 @ugoda. 

N En XXI S. 194. 
ine entsprechende Alsdavdois ist für Alexandri i Be p Savdois dria zu konstruieren 
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Alle weiteren Phylen und die vermutliche Zuteilung der 
wenigen erhaltenen Demennamen sind nur zu erschließen. Diese 
Dinge sind im Zusammenhange mit den alexandrinischen Demen 
neuerlich von Schubart!) behandelt, so daß ich mich auf wenige 
Bemerkungen beschränken kann, 

Überlieferte Demotika sind: 

Avl[dulvıeds (Ditt. 0.6. 48), 
Begevizeös (Ditt. 0.G. 49, 130) 2), 
JAevesis (Ditt. 0.G. 48)®), 
Kagaveds (Ditt. 0.G. 48), 
Kieonargeiog (Ditt. 0.G. 703 = 1.G.R. I 1156) t), 
Meyıoreis (Ditt. O.G. 48; zweimal), 
Sworgareis (Ditt. O.G. 51, 728, Grenf. I 10 12)?), 
“Yireds (Ditt. 0.6. 48), 

[ Dikounrogsıog?] wird von Kenyon, Arch. II 77 nach Ptole- 
mais gesetzt, gehört aber wohl kaum hierher; vgl. Schubart, 
Arch. V 8. 84°. ©), 

Diwregeısg (Ditt. O.G. 48, Grenf. I 12 [zweimal], Amh. 
II 36, Amh. I 45°) °), 

[Xevooogeds] (Ditt. 0.G. 111) öneo BorFov Tod Nixoorgatov 
Xovooog&ws Tod Alo]yıow[u]aropiiaxos zul orgarnyod. Derselbe, 
Revillout Melanges 332/33 ovyyerng xal Eniorodrnyos xol 0T00- 
tnyos tig Omßaidog (ohne Xovooogeis) 0. ä. (Cairo p. ed. Good- 
speed VI Il£oons r@v Bonsov 135 a.?), Amh. II 36, Arch. II 
S. 550 Nr. 32°). Ob Xevoaogeds Demotikon ist, ist zweifel- 

haft?). Allgemeine Erwägungen (s. u.) über die Stellung der 
Epistrategen zu Ptolemais sprechen dafür, daß er Bürgerrecht 
von Ptolemais bekommen hat, wenn er wirklich aus Karien war. 
Der Mann, der hier öneo Bon$ov die Weihung vollzieht, ist 
Bürger (Ditt. 0.G. 130 s. o. Beoevıxeös). Wenn Xovoaogevs hier 
als Demotikon gefaßt wird, liegt es näher, an Ptolemais zu 
denken als an Alexandria. 

1) Arch. V S. 82 ff. 
2) "Howıdns Amuopwvros Begevireds (Ditt. O.G. 111 ders. [ ITeoya ]unvos). 

Seine Deutung hat Dittenberger auf Wilckens Einspruch (Arch. III S. 325) 
zurückgezogen (Addenda II). 

3) Vgl. unten S. 24. 
4) Aus röm. Zeit (147 p.) bezeugt, jedoch unzweifelhaft schon der ptol. 

Zeit zugehörig. Y 
5) Breccia, B.S.A.A. 10 (1908) S. 184 setzt den Demos versehentlich 

nach Alexandria. } 
6) Vielleicht handelt es sich um die Angabe des Großvaters, die als 

Unterscheidungsmerkmal am Platze wäre (Avofuayos Avoıudyov); die An- 
gabe des Demos dagegen wäre beispiellos. 

?) Schubart, Arch. V S. 84°; s. d. vor. Anm. 
8) P, Giss. 361 1, 37 DI 21. £ 
9) Stephanus sub Xovowogis: Eorı zul Xgvonogeis Önuos. 
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Eine Bemerkung erfordert Javasds. Durch Ditt. 0.G. 48 

ist es als Demotikon von Ptolemais bezeugt. Wenn Schubarts 

Feststellungen über die Verteilung der Demennamen auf Ptole- 

mais und Alexandria richtig sind, ist Jovasos danach als Demen- 

name in Alexandria unmöglich. Nun begegnet Petrie III 52b — 

I 242 Javasds im Fayüm. Wenn es dort Demenname ist!), 
ist es Demenname von Ptolemais und, soviel ich sehe, der einzige 
Beleg, daß ein Angehöriger der Militärkolonie im Fayüim Bürger- 
recht von Ptolemais besitzt. 

Über die Zuteilung der Demen an die Phylen läßt sich nicht 
viel ermitteln. Die ITrorsuaus wird neben Beoevıxeös vielleicht 

auch ®uAwr£osıos und Kisonargsıos umfaßt haben. Die fünf De- 
motika, die außer D®uAwr£gsıog noch in Ditt. 0.G. 48 überliefert 
werden (“YAAsds, Meyıoreis, Avl[dalvıeds, Aavasis, Kagavsig) ge- 
hören wahrscheinlich alle verschiedenen Phylen an?). 

Zur Bedeutung der Namen kann ich auf Jouguet und 
Schubart ?) verweisen. Bei Meyıoreds erwägt Jouguet die Möglich- 
keit: Peut-&tre & Ptolemais le d&me etait-il nomme d’apres une 
epithete habituellement donnee & un des dieux adores dans la 
cite. Es ist jetzt darauf zu verweisen, daß noch in römischer 

Zeit der Kult des ud(yıoros) Qzös Iwrne (Ss. u.) eine Rolle spielte; 
daß schon in ptolemäischer Zeit ein Kult des Ozös Iwrne neben 
dem Kult des IIroAsuaiog Iwrno existierte, wird unten zu er- 
weisen versucht werden. Vielleicht gehörte der d7uos Meyıoreds 
einer Phyle >wrneis*) an? 

Eine Schwierigkeit bietet Ditt. 0.G. 48 am Ende. Die 
Prytanen haben eine Erschwerung der Möglichkeit, in den Rat 
(und die Gerichte) zu gelangen, durchgesetzt; &p’ o|is] ra00&vrö- 
uevor 01 vemregoı xal or &rroı n|oAiT)oı oli] aipo|uuero:] Brıov 
n|olıredeo]$uı #rA. Die vewrepoı, erzürnt über die Maßnahmen 
der Prytanen, haben sich mit anderen Bürgern, deren Motive 
unklar sind, zu einer selbständigen Aktion vereinigt. Was be- 

. .) Es könnte als Ethnikon von Dana in Kappadokien abgeleitet sein, 
wie Nvo«eis von Nysa. Vgl. Pape-Benseler, Gr. Eigennamen sub Nysa. 

2) Vgl. o. S. 18 über die Zahl der Prytanen und Phylen. 
®) BCH XXI S. 194. — Arch. V S. 82. 
*) Diese nach dem Stadtgott genannte Phyle würde ungefähr der 

Phyle 'Oogevrıvois in Antinoupolis entsprechen, über deren Demen.ja 
leider nichts bekannt ist (vel. Kenyon, Arch. II 71, Weber, Untersuchungen 
zur Gesch. d. Kaisers Hadrian S. 250. Die Belege sind auch hier noch 
nicht vollständig.) Es sei mir erlaubt, bei dieser Gelegenheit mitzuteilen, 
daß BGU II 710 Z. 25 eine bislang übersehene Erwähnung der Phyle 
Ooigavrırois enthält. "Howxisıavos ös rle] Avrıvöcıos ö x| ist in 'Oodle]- 
avrıvosıos Ö x| zu ändern, wie mir eine gelegentliche Prüfung des Originals 
ergab. ı ist sicher; von dem Kopf des o ist die rechte Rundung erhalten. 
Kenyons Deutung (Arch. II S. 74 Anm. 2) wird dadurch beseitigt. 
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deutet vewregoı?!) Sie sind eine Kategorie von Bürgern (oi 
&h0ı n[oricleı). Es können Neubürger sein, die ja in dieser 
Zeit sicher in Ptolemais stark vertreten gewesen sein werden. 
Näher liegt vielleicht noch die Annahme, wie Jouguet ausführt, 
daß der Ausdruck auf das Lebensalter geht (— »£or)?). Jouguet 
bemerkt: il est toutefois surprenant de voir les vor jouer un 
röle ainsi important dans les assemblees. Jedoch wiegt das 
nicht allzu schwer. Vgl. Polybios IV 53 (ed. Hultzsch) Zeile 5 ff. 
über die vewregoı — v&oı von Gortyn. Diese ordoıs zwischen 
zgsoßvtegoı und vewrego: wäre eine Analogie für den Zwist in 
Ptolemais; es liegt nahe, die ptolemäensischen »veureooı als 
jugendliche Heißsporne aufzufassen. Jedoch kommen wir über 
Jouguets Resultat nicht hinaus: Toutes ces difficult&s nous obli- 
gent & donner ces diverses solutions sans oser choisir, 

Die Stellung der Stadt innerhalb der 
Monarchie. 

$ 1. Die Stellung der Stadt zum Könige. 

In gewissem Gegensatz zu dem positiven Inhalt der Dekrete, 
der uns die oben dargestellten Einblicke in das Leben der nodıg 
ermöglichte, stehen kleine Züge, wie z. B. die Wendung in der 
Begründung von Ditt. 0.6. 47: [&reıdn Nılxzoundns Krnoıxhkovs 
[eövovs]| @r . dınrerit Baoırker [IIrorsuo]iwı zur TA ITrorsuaıdwv 
[röi&ı]. Das Verdienst dem Könige gegenüber steht voran! 
Eines der reyviraı-Dekrete®) rühmt in der Begründung an dem 
Geehrten: 1. seine Ergebenheit gegen den König, 2. seine 
Frömmigkeit gegen Dionysos und die &Aoı Feoi, 3. seine Ver- 
dienste um den Verein, und noch ausführlicher in der Wieder- 
holung der Motive: 1. seine doern, 2. seine edo&ßzın gegen den 

1) Jouguet versucht die Frage durch den Hinweis auf die ovrw Zrrny- 
uevor eis dnuov Tov deiva, die in den Petr. papp. begegnen, zu klären. 
Jedoch ist auch diese Frage noch nicht ganz klar. Vgl. darüber Wilcken 
G.6.A. 1895 S. 135 ff., Schubart, Arch. V S. 104 ff. Leute dieser Kategorie 
in höherem Lebensalter sind belegt, z. B. Petrie I 14 Z. 27/8 —= II 6 (a) 43 
ws Lv (also 50 jährig, nicht 40 jährig Jouguet) III 6 (a) 10 os £ Ae UI 11,7 
oösLxe II 17 ()=1p. 42 + III 14=1 17 (1) beide jetzt Arch. III S. 513 
os LAU. Ae. i 
2 2) Dittenberger Syll. I! 246 Z. 71, Kaibel IG XIV 256 Z. 11; über 

veorego, vgl. jetzt Poland, Gesch. d. griech. Vereinswesens 8. 96. Zu unserer 
Stelle äußert sich (gegen die Deutung als Epheben) Brandis bei P.-W. V. 
S. 2169. 

3) Ditt. 0.G. 51; Ditt. O.G. 50 bietet keine Begründung mit Zrreudn und 
in der „wiederholten“ Motivierung keine Beziehung auf den König. 
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König, gegen Dionysos und die &Aoı Feol, 3. seine edvoın gegen 
den König und seine yoveis und — gegen die reyvirau!). 

Die Frage, in welche Beziehung das Dekret Ditt. 0.G. 49 
die Stadt zum Könige setzt, erfordert eine Sonderbesprechung. 
Die Stadt ehrt einen gewissen Antiphilos wegen gewisser Ver- 
dienste, deren Aufzählung verloren ist; an[o]ö&dwx[e]» de Arvri- 
yıhog Tov dylülva &ıov Tod Te Baourdws xal ng nörkewg |[ör]ws 
yalvnraı A nölıs Yilorluwg zal dElwg Önodeyoutvn Todg nag& ToÖ 
Paoıldws [raoaylırousvous dedöysar rar dnyumwı zT). Er erhält die 
Ehre der Bekränzung ?) im Theater am Tage des Königs®), das 
Bürgerrecht von Ptolemais, und zwar verfügt die Volksversamm- 
lung über seine Zuteilung an Phyle und Demos®), die Speisung 
im zovraveiov. — Wer ist Antiphilos, und was ist sein Ver- 
dienst? Jouguet?) bemerkt: Le roi a soin d’entretenir des re&- 
lations amicales avec elle (Ptolemais) et de lui envoyer des 
ambassadeurs (Toös zuga& Tod PacıLdwgs rragayırouevovc). L’un 
d’eux, Antiphile, donne des jeux (&y@ve) et la ville reconnaissante 
l’honore du titre de citoyen .... Donner des jeux n’etait pro- 
bablement pas le seul but de ces ambassades: on devait y traiter 
souvent des questions plus serieuses .... Bei der Bedeutung 
von drodıdövaı®) (etwas Schuldiges oder Versprochenes ableisten, 
einer Verpflichtung gemäß etwas ins Werk setzen) bleibt es nur 
übrig, Jouguets Auffassung anzunehmen ?) mit der Einschränkung, 

1) Dieselben Erscheinungen außerhalb der Monarchie Syll. 216 (Bar- 
gylia) 0.G. 9 (Ephesos), 0.G. 233 (Antiochia Persidis). 

2) Mit einem Efeukranz, augenscheinlich wegen seiner agonistischen 
Verdienste; vgl. Larfeld II S. 769. Einen Efeukranz verleihen auch die 
teyviraı, Ditt. 0.G. 50/1. 
. ...%) Der 25. jeden Monats, der als Festtag unter Euergetes für ganz 
Agypten durch Ö.G. 565, 34 bezeugt ist. Ähnlich Perg. I 21618 zyv de 
oydonv Ev nı napsyEvero &ls Iltoyauov iegav TE Eivaı [eils änavre Tov 
x00v0v zul &v aımı nırelsiodeı zart Lviavrov Uno ToD ieg&ws Tod ’Ao- 
xAmrrıoö rournv. — In Ptolemais bestand die Feier wohl in einem Agon, 
da die Bekränzungen an Agonen vorgenommen zu werden pflegten. Über 
die hellenistische Sitte monatlicher Geburtstagsfeiern der Herrscher vgl. 
Schürer, Zeitschr. f. d. Neu-Testamentliche Wiss. II (1901) S. 48. 

*) S. 8. 18. Diese Abweichung von sonstigen Bräuchen (Losung oder 
Wahl des Demos durch den Neubürger) steigert die Ehre. 

5) BCH XXI 8. 205. 
°) anodidwur Stephanus: alicubi etiam pro simpl. didow — do. ap. 

Hom. teste Eusthatio I. p. 666, 23 ad H. 84 v&xuv: 709 dt vexuv di vias 
erodwon, Evda zei yon tmiorzon, ws el xar 7 &lloıs dıayoga Lorı 
Tod dodvaı zal Tod anodoüvan, alk &vradde rt Tod alrov onucwousvov 
zEirTaı aupöregu. Sic et in prosa drodoüve: öoxovs Pro dare ius ijurandum. 
Dies letztere trifft nicht ganz zu; denn dem ögxovs drodoüves entspricht 
das Ögxovs amolaußaveıv; es handelt sich also um eine gegenseitige 
Leistung. 

?) Analogien s. Szanto 9. 47. 
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daß uns der verstümmelte Text irgendeine Nuance verschweigt, 
die das drodıddvaı rechtfertigt !). 

Die Frage lautet nun: Welcher tiefere Grund für diese un- 
wichtigen Außerlichkeiten, welcher direkte oder indirekte Ein- 
fluß des Königs auf die Maßnahmen und die gesamte Stellung 
dieser autonomen Stadt läßt sich nachweisen ? 

Es ist notwendig, vorher auszusprechen, daß ein starker 
Einfluß des Königs auf das Leben der Stadt, die uns in ihren 
Dekreten mit anscheinender Autonomie entgegentritt, das von 
vornherein Wahrscheinliche ist?). Parallelen, wie etwa die kluge 
Art, in der die Herrscher von Pergamon dem politischen Be- 
tätigungsbedürfnis der Bewohner ihrer „freien“ Haupt- und 
Residenzstadt die Zügel schießen ließen, ohne dabei die faktische 
Regierung, indirekt durch wenige von ihnen eingesetzte Beamte, 
die in der Stadtverwaltung die entscheidende Rolle spielten, und 
direkt durch höfliche Befehle, aus der Hand zu geben, recht- 
fertigen das. Inwieweit erlaubt uns das Material, den kausalen 
Zusammenhang zwischen Entschließungen des Königs in Alexan- 
dria und den Abstimmungen in der Volksversammlung zu Ptole- 
mais aufzudecken ? 

a) Indirekter Einfluß des Königs. 

Die Inschrift Perg. 18 beleuchtet diese Dinge und zeigt, 
daß fünf Strategen in Pergamon den Ratsvorstand bildeten und 
die ganze Stadtverwaltung dirigierten, insbesondere, wie Cardinali 
wahrscheinlich gemacht hat®), jeden Antrag für die Volks- 
versammlung, sofern sie ihn nicht selbst im Namen des Rates 
einbrachten, durch ihre Zensur gehen ließen, und zeigt vor allem, 
daß diese für die gesamte „autonome“ Stadtverwaltung ent- 
scheidenden Beamten vom Könige eingesetzt wurden. Etwas 
Ähnliches besitzen wir für Ptolemais nicht. Jedoch ließ sich 
nachweisen (S. 17 f.), daß der Ratsvorstand von Ptolemais ein 
jährlich amtierendes Beamtenkollegium war. Ob es, wie die 
Strategen von Pergamon, das alleinige Recht der Antragsstellung 

1) Die Form der Verleihung ist archaisierend und trägt nicht den 
Charakter einer Ehrenbürgerrechtsverleihung; die Proedrie ist durch des 
Antiphilos agonistische Verdienste gerechtfertigt (Szanto S. 22). Die Formel 
eivaı moklınv statt dedooda dt abraı Trolıreiav ist altertümlich (Szanto 
S. 9 f£., Larfeld II S. 786). 

2) Die tiefere Grundlage für diese Voraussetzung ist das Wesen des 
hellenistischen Staates überhaupt. Vgl. Kaerst, Gesch. d. hellenist. Zeit- 
alters II S. 339, 8. 351. j 

3) Il Regno di Pergamo (Studi di Storia antica V) S. 244 ff., insbes. 
S.253/54: anche pei decreti populari era necessario in Pergamo l’intervento 
degli strateghi ..... ogni proposta, sia alla bule sia all’ ecclesia, doveva 
essere presentata da loro. 

4) 0.G. 267 = Perg. 18 col. II. 
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besessen hat, läßt sich nicht ermitteln!). Über seine Einsetzung 
ist nichts bekannt; denn ‘ob man die Kompetenz der in Ditt. 
0.G. 48 erwähnten doyaugsoicı, der Beamtenwahlversammlungen, 
auch auf das oberste Beamtenkollegium auszudehnen hat, ist 
nicht sicher. Sicher bot dieses Kollegium dem König die Mög- 
lichkeit, indirekt die Funktion von Rat und Volksversammlung 
zu beeinflussen. Daß er sie benutzte, dafür scheinen folgende 
Indizien zu sprechen: 

Lepsius XII 207 (118/17 a)2). In Philae weiht dem Pan 
Euhodos und dem Gott Soter, dem Stadtgott von Ptolemais, einen 
Altar ein Anwfrguog 6 ovyyelvng zai E]mıoroarnyos zul oroat|myös 
rüs O]nBoidosg xal yonuuoreds Täls.....- ] zusammen mit den 
&jv IIrorsuaidı rerayuilvaı Övvausıs]) [re]l[ı]lzei zur innızai zui 
vovrızolil, d. h. also der gesamten Garnison von Ptolemais. 
Strack?) ergänzt den Titel yonuuarevs tä|s ovvodov? Ev Ilrore- 
uaidı rerayu[vos. Jedoch gehört rerayus| und damit 2]v IIrors- 
uaidı wohl sicher zu dem Folgenden *). Es ist also hinter yoau- 
uoreds tig Raum für 4—6 Buchstaben. Von den militärischen 
Sekretariaten?) läßt sich keines einsetzen. Stracks Ergänzung 
tn|s ovv6dov] ist anfechtbar. Man erwartet den Namen des 
Vereins, man erwartet den höchsten Beamten der Onßais als 
Vereinsvorsitzenden, nicht als Sekretär. Ich glaube, die folgenden 
Andeutungen werden es als nicht zu kühn erscheinen lassen, 
wenn ich die Ergänzung yoouuarevs rä|s BovAns|®) vorschlage. 
Sachlich ist gegen die Kombination von Epistrategie mit diesem 
städtischen Amt”) wenigstens insofern nichts einzuwenden, als 
das Amt des Schreibers wahrscheinlich zum Prytanen-, d. h. zum 
obersten Magistratskollegium der Stadt, gehörte. 

Das reyvira-Dekret Ditt. 0.G. 51 (267—243) ehrt: Avoi- 

') Ditt. 0.6. 48 "Elo]uds Aögxwvos Meyıorevs &imev scheint dagegen 
zu sprechen. Doch bietet dies Dekret eine so auffallende Parallele zu dem 
pergamenischen (0.G. 267 — Perg. 18), das ebenfalls eine Ehrung des 
Magistratskollegiums beschließt, und zwar gehorsam einem königlichen 
Schreiben (nach Cardinali S. 2532), daß Vorsicht notwendig ist. 

2) Die Inschrift ist wiederholt unten S. 33. 
®) Rh.M. 55 (1900) S. 184 nr. 12. 
*) Vgl. Ditt. 0.6. 114 08 & zo 'Oußirn Taooöusvoı nelor zur Inmeis 

zer ol alloı. 
°) rwv dvvauswv, TOV zarolzwv, TOV WLoFOYIEWV inzeewv, vgl. Meyer, 

Heerw. S. 66. 
6) Ich ziehe dies der Ergänzung rul[s ndAswg] vor, weil ein Titel yo. 

rs rolews für Ptolemais noch nicht belegt ist. 
‘) Amtssitz des Epistrategen ist nicht Theben, also wohl Ptolemais 

(S. 33°). Er vollzieht eine Weihung an den Stadtgott, zusammen mit der 
Garnison von Ptolemais. Dem Einwand, wie der Epistrateg Expeditionen 
nach Philae mit der Erledigung seiner Amtsgeschäfte als Ratsschreiber habe 
verbinden können, kann man entgegnen: der Epistrateg kann das Amt des 
Schreibers früher bekleidet haben, jetzt nur noch den Titel führen. 
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kaxog Irorsuniov Iworgareis (6 inndoyng zal nodrwwıs dik 
Piov) !). — Das Ehrendekret oe 128 (a76/ 75 u 238/97) 
ehrt: Avotuayos IIrorsuaiov Sworgareds (6 ty Boviäı yoauua- 
[redwv] To Öfxarov Frog?). Es ist hier eine Kumulierung des 
königlichen Amtes als inzdeyng®) mit der Funktion innerhalb des 
höchsten Magistratskollegiums der Stadt bezeugt. Bemerkens- 
wert ist, daß in der Begründung von Ditt. 0.G. 51 seiner Ver- 
dienste um die Stadt überhaupt nicht Erwähnung geschieht), 
dagegen seine Ergebenheit gegen den König gerühmt wird, 

Eine gewisse Analogie bietet auch Ditt. 0.G. 103 (181—172): 
Kombination der Epistrategie mit dem Priestertum des ITrois- 
aiog Sorng?). — In diesem Zusammenhange ist bemerkenswert, 
daß Howıdrng Amuogpürros |ITeoya]unvds, Inhaber militärischer 
Chargen (Ditt. 0.G. 111; kaum vor 163 a), in Ditt. 0.G. 180 
(erste Zeit des Euergetes) als Begevızeds, d. h. als Bürger von 
Ptolemais, bezeichnet wird. Ähnlich vielleicht Ditt. 0.G. 111. 
Bo6n305 Nıxoorgdrov Xovooogets, der als Epistrateg bezeugt ist S): 

Das lehrreichste Beispiel ist die Inschrift: [Koidluayos] 6 
ovyyelvns, zai orgar|myös #[ai &oroeuenylos tig Olnßaidos zul 
2]ni zig 'Eo[vFeoäs zo wölımns Hard|oong zul Golyınodtarız [xui 
yvurlaoiagyos |[Eroulg y’ ’Eneip @"). Ein klarer Beleg, daß die- 
selbe Person das höchste königliche Amt der Thebais und das 
höchste städtische bekleidet; ob gleichzeitig, ist nicht sicher. 
Es kann auch an ein Nacheinander gedacht werden. Der Amts- 
sitz des Epistrategen ist Ptolemais (s. S. 338). 

Diese Spuren scheinen auf die Tatsache hinzuführen, daß 
nicht bloß in der Zeit, aus der die Dekrete stammen (erste 
Hälfte III. Jahrhundert a. Chr.), sondern noch im Anfang des 

!) Ob schon die Tatsache, daß er dı« Plov fungiert, auf Einsetzung 
durch den König schließen läßt, wie Beloch, Gr. G. III S. 406°? vermutet, ist 
unsicher. Es kann sich um einen bloßen Ehrentitel handeln. 

2) Paul Meyers Identifizierung dieses Mannes mit dem „4vofuexos in 
Petr. I 22(1) ist ganz haltlos. 

S)RVeleDitt 20.62 91°. 
*) Das andere Technitendekret Ditt. O0.G. 50 bietet in seiner Be- 

gründung keine Verbeugung vor dem König. Diese Differenz u. a. bestärkte 
Poland (p. 17) in seiner Meinung, es lägen in Ditt. 0.6. 50 und 51 Dekrete 
eines allgemeinen ägyptischen x0:v0» und einer ptolemäensischen ouvodos 
vor. Dagegen Ziebarth S. 137/38, S. 79. Dieses spezielle Argument wird 
durch den im Text angegebenen möglichen Zusammenhang entkräftet. 

5) ‘Yrto Innehov Tov noWrwv (pilwv To Zniorgarmyov xar Feo&wg 
ITrolsuciov Zwrnoog za Irolsuctov ’Enrıpavoüg za Eöxeptorov. Die 
Analogie reicht weniger weit, als man geneigt sein wird anzunehmen. 
Die eponymen Priestertümer wurden vom König besetzt; jedoch hat das 
Priestertum vielleicht keine so zentrale Bedeutung (s. u. S. 49 ff.). 

6) 8. 8. 23. Xovawooevs. 
”) Die Inschrift ist kurz vor Drucklegung dieser Arbeit veröffent- 

licht von Schubart, Klio X S. 54?; gefunden in Menschijeh (Ptol.). 
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I, Jahrhunderts a. Chr. der König dafür gesorgt zu haben scheint, 

daß ihm ergebene Leute in dem Leben der Stadt eine ent- 

scheidende Rolle spielten, Ob dieser indirekte Einfluß des 

Königs geradezu legal sanktioniert war und sämtliche Prytanen 

vielleicht, wie die Strategen von Pergamon, xaraorastvres Uno 
tod BaoıLdog waren, von Alexandria aus eingesetzt wurden, oder 
welche anderen Wege der König fand, ist nicht zu erkennen. 
Jedenfalls genügen in Ermangelung anderer Indizien diese Spuren, 
um die Vermutung zu begründen, daß das höchste Beamten- 
kollegium der Stadt, die aus wenigen Männern bestehende Be- 
hörde von entscheidender Bedeutung, dem Könige die Handhabe 
bot, um der Betätigung der städtischen Freiheit die in Alexan- 
dria beliebten Bahnen zu weisen. 

b) Die städtische Autonomie und ihre direkten 
Beschränkungen. 

Die Vermutung eines indirekten Einflusses des Königs. 
rückt die Nachrichten über die Autonomie der Stadt erst ins 
rechte Licht, und diese Möglichkeit muß bei Betrachtung der 
folgenden Dinge im Auge behalten werden. 

Die Bestellung der Beamten im allgemeinen war Sache der 
Volksversammlung!). Der Demos hatte auch die Kompetenz 
zur Gesetzgebung im eigenen Machtbereich: es existierte ein 
Gesetz über parlamentarische Sonderbehandlung gewisser De- 
krete (Politie-Proxenie-Verleihungen ?)?) sowie über Strafbestim- 
mungen für Vergehen gegen die parlamentarische Ordnung?). 
Ein sakrales Gesetz ist uns in den Tempelvorschriften betreffend 
Reinigung erhalten *). Ein anderes Gesetz in Form eines wrigıoua 
ordnet die Ehescheidungen, auch nach ihrer rechtlichen Seite). 
Eine Anderung des Grundcharakters der Verfassung wird ohne 
sichtliche Einwirkung des Königs durchgeführt). — Zu beachten 
ist bei dieser Selbständigkeit der Gesetzgebung, daß in Perga- 
mon die &zıorolai der Könige gleichberechtigt neben den Gesetzen 
stehen’). — 

Auch die Jurisdiktion scheint in der Hand des Ö7jwog zu 
liegen ®), wenigstens in der ersten Hälfte des III. Jahrhunderts. 

1) Ditt. 0.6. 4811. - doyalıosoieı, 
28, Dal ER Es 
®) Ditt. 0.G. 48 ıs/ıs vgl. Diod. XIII 91,4. 
*) Rev. arch.® II (1883) S. 181 (100 a. cr. s. S. 54ft.). 
SEDNS BIS: 
6) Ditt. 0.G. 4814. 

. » Perg. 163 Col. HI 6 [zar« re zo0s] vouovs zul Tas Enuotolas 
ılöu Baorkewv zar] r« wnplouere Tod dnuor. 

°) Ditt. 0.6. 4814 za] dizaori|gıe aigsio]saı. 
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Ob auch später, ist von Schubart!) bezweifelt worden. In der 
Tat finden wir die Chrematisten, den königlichen Wander- 
gerichtshof, in folgenden Beziehungen zu Ptolemais: 

Taur. IVs (Jahr 127/26 a.) reoi Ag tveßarev nor’ adrov 
&rreifews eig TO rooxeiusvor &v IIrolsuaidı Ayysiov Ünd yonuatıorav, 

@v eiooywyedg Auuwvıos. Die Kontrahenten wohnen in Theben. 
Die Stelle beweist nur, daß Ptolemais auf der Reiseroute der 
Chrematisten lag, und daß das dyysiov in Ptolemais auch Prozeß- 
eingaben von auswärts aufnahm. Für oder gegen die Selb- 
ständigkeit der Jurisdiktion von Ptolemais ist daraus nichts zu 
folgern. — 

Grenf. I 40 (II. Jahrh. a.). Es läßt sich aus dem Text 
entnehmen, daß ein eioaywysds?) in einem amtlichen Schreiben 
Ptolemais erwähnt und der Chrematisten sowohl wie seine eigene 
Ankunft im Auftrage der Chrematisten einer Prozeßpartei in 
Aussicht stellt: &ws roö EZmußaleiv Nuäg ri Todg Tönovg. Die 
Chrematisten befinden sich in Ptolemais, da &v IIr. in Zeile 2 
wohl noch zum Titel der Chrematisten resp. zur Angabe des 
Absenders zu ziehen ist. Die Prozeßpartei befindet sich außer- 
halb von Ptolemais. 

Wir haben keinen Grund, aus dem Material den Schluß zu 
ziehen, daß im II. Jahrhundert v. Chr. keine gewählten dızaornoı« 
in Ptolemais mehr bestanden. Prozesse zwischen Bürgern von 
Ptolemais einer- und Agyptern anderseits werden den Chrema- 
tisten unterstanden haben?). i 

Andere Rechte autonomer Städte mangelten unserer NöNLG. 
Münzrecht hat sie nie besessen®). Über die Beziehungen von 
Ptolemais zur militärischen Organisation des Reiches haben wir 
aus dem III. Jahrhundert keine genügenden Nachrichten, Ditt. 
0.G. 51 Avoiuagog IIrorzualov >worooreis, Prytan und Rats- 
schreiber (vgl. Ditt. 0.G. 728) führt den Titel inndoyng; daraus 
ist nichts zu entnehmen. 

Dagegen in der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts haben 
wir eine Anzahl von Belegen für Ptolemais als Garnison: 

Aus der Urkunde: Aktenstücke VIl2°) läßt sich vermuten, 
daß nicht lange vor dem 40. Jahre (131/30) Truppen aus Ptole- 
mais nach Theben versetzt worden sind. 

1) Arch. V S. 53: „Ptolemais scheint sogar im III. Jahrh. vor Chr. 
seine dıxaornes« durch Wahl bestellt zu haben, ein Zug, der nicht ohne 
weiteres für die Folgezeit verwertet werden darf, da wir später hier das 
&yysiov der Chrematisten aufgestellt finden; demnach hätte es schwerlich 
selbstgewählte, ja nicht einmal ständige Gerichte gehabt.“ 

2) Vgl. Gradenwitz, Arch. III 8. 24. 
3) Vgl. Tebt I 5, 207—220; dazu Wenger, Arch. II 5. 49. 

#) Svoronos, Die Münzen der Ptolemäer IV S. 60/61. 

5) A. aus der Kgl. Bank zu Theben ed. Wilcken. Abh. Berl. Ak. 1886. 

’ 
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Ungefähr um dieselbe Zeit waren aus einem ünoı$oov in 

Ptolemais Truppen nach. Diospolis mikra versetzt worden. 

Amh. II 367 (135 a. cr.) . . . dnd zov &x Tod &v IIrorzuoidı 

Önal$o0v, vori dE nagepedgedovrog Ev Avonöktı THı wırgöu Y). Von 

denselben Truppen haben wir eine ausführlichere Nachricht in 

Grenf. IT 42°), wo sich wıoFopöooı Inzeis, die in Diospolis mikra 

stationiert sind3), über ihre geringen Soldzahlungen beschweren 

und auf inneis im Önaı$gov in Ptolemais hinweisen. Sie erinnern 

an die mannigfachen Proben ihrer Tüchtigkeit, die sie bereits 

abgelegt haben, und illustrieren dann die Zurücksetzung im 

Solde, die sie anderen Truppen gegenüber erleiden (7)... - 

xugx0v (8) [doIMvar Huiv Ta aöra] 60a Hui Tois Eu Toü adToß 

juiv (9) [örei9o0v? Sie machen positive Angaben, wieviel sie 

bekommen, und fahren dann fort*): (12) &u]rrovusov Nur 

od udvor nap& (13) [rods & r@ı &v IIrjorzuaidı ÜnalIowı Inreig 

AA zul (14) [nao& Toög &v voils Anvoßooxioıs Tod avrod vouod 

ooadrwg (15) |dE zul nog& Tovg]| meloög zaı Tovs &v Toic Adkoıg 

tönoıs (16) |. - . uioHogy6gov|s inneis And Toö aörod Muiv Önardoov 
xtı. Eine Besatzung in einem Standlager bei Ptolemais scheint 
danach in dieser Zeit das militärische Zentrum der ganzen Um- 
gebung gewesen zu sein, 

Eine klare Nachricht haben wir dann wieder aus dem Jahre 

118/17 a. cr. aus der bei Lepsius XII, Gr. 207 in Faksimile 

1) Agürwv hat sich schon 176/75 in Diospolis mikra aufgehalten, also 
waren die Truppen vielleicht schon damals dort stationiert (Grenf. I 215). 

2) Vgl. Schubart, Quaestiones S. 56. 
3) Schubarts Ergänzung der ersten Zeilen wird jetzt durch Amh. II 36 

zur Sicherheit erhoben. Vgl. auch 0.G. 182°, 115%. 
4) Wenn man die von Grenfell gesetzten spatia unberücksichtigt läßt, 

so bekommt man mit ganz geringfügigen Zusätzen zu seinen Ergänzungen 
einen lesbaren Text bei einer Zeilenlänge von 40—46 Buchstaben. Die 
Worte wosopiowv Inmewv (Z. 2/3) sind, wie mir Herr Professor Wilcken 
mitteilt, über der Zeile 3 nachgetragen. Der eigentliche Text beginnt 
danach: moAAds xosias rageoyn-(A)lxorwv Nuw® ..... mollc)zıs zara 
z[ö|v orReuov zur xıvdVvovs xt. Dann würden vielleicht die Reiter 
genau wie Jovrov Amh. II 36 zu bezeichnen sein: oö 2x roü &v Irols- 
ualdı ünaid9oov vuvi dE magepedosvovres &v A. Ihre Aufzählung der 
Truppenteile hätte man dann aufzufassen: Sie werden benachteilist gegen- 
über den wıoHogpooo: inneis, die noch jetzt dem ürz«ıso0» in Ptolemais 
angehören; ferner (was augenscheinlich mehr besagt) gegenüber denen in 
Chenoboskia, einer Stadt, nicht bedeutender als Diospolis mikra, wo 
sie sind. Was roVd avrod vouod bedeutet, ist schwer zu sagen. In dem- 
selben Gau wie Ptolemais? In demselben Gau wie wir (d. h. im Diospolites)? 
Beides würde Ptolemaeus widersprechen, der (lib. IV cpt. 5 p. 724 Müller) 
Chenoboskia in den Panopolites setzt. Vgl. Stephanus sub v. Endlich 
der letzte Grad der Stufenleiter: Fußsoldaten und Reiter, die aus demselben 
Ürreıdgov abkommandiert sind (nach «4Aoı rörros d.h. als Diospolis mikra), 
die also alles mit ihnen gemeinsam haben, nur nicht die Höhe des Soldes. 
Uber Soldverhältnisse dieser Zeit vgl. Wilcken, Aktenstücke $. 49. 
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publizierten und soviel ich sehe, so gut wie unverwerteten In- 
schrift aus Philae !): 

1. |. . ‚v9 Hovi Edödwı zaı Fe[oı] 
2. [=w|rägı Anunrowg 6 ovyyelrns] 

[xai &]miotoarnyos xai otoat|nyög] 
[eis O]npaidog za yonunereds rä|s BovAnc?] 
[xai ai &]» ITrorsuaidı rerayuilvar Övrdusıc] ?) 
[re]i[ı]laoi zar innıxai xoi vovrıxoli] 

töv Bouov 
[- - -] Arorwriov tov dılaö]oxw[v zei] 
[yleo|vJo«ezov Dirwr. 

Zeit cr. 118/17 a.®). Die gesamte Garnison von Ptolemais, um- 
fassend [dvrausıs]*) [re]lfılzai zar inmızoi vol vovrızoli] ist auf 
einer Expedition in Philae anwesend und vereinigt sich mit dem 
Epistrategen zur Weihung eines Altars. Bemerkenswert sind 
die vovrızali] [dvrdusıs]; augenscheinlich handelte es sich um 
eine Unternehmung im südlichen Nilgebiet. 

sonunumwm 

!) Ich verdanke ihre Kenntnis einem Hinweis meines hochverehrten 
Lehrers, Herrn Prof. Wilcken. Benutzt, ist sie von Strack, Rh. M. 55 
p. 184 nr. 12. Wilcken, Arch. I S. 3963. 

?) Für diese Ergänzung vgl. Ditt. 0.G. 54 s/s. uer« dvvauswv nelınov 
xeı Innıxov xal vavrıxov orolov; Ditt. 0.G. 155 Zmi als] zara 799 
vn00ov yoauuleajreias zov nelızav za) innıxov dvlvauswv]. Da man ohne 
die Annahme starker Überschreitungen der Zeilenlänge in Z. 4-6 nicht 
auskommt (vgl. z. B. Leps. Gr. 236), erscheint es angemessener, duradusıs 
hier einzufügen als Z. 6/7. 

2) Die Datierung ermöglicht die von Strack mit Wahrscheinlichkeit 
vorgenommene Identifizierung des Epistrategen Anunrgios mit dem in 
Taur. p. 112.17: zoüv»yL Meyeio Enıßalovrog eis Avoonokıy tiv ueyalnv 
Anuntolov tod ovyyevoüs zur Emiorgernyov. Sein Amtssitz ist danach 
nicht Theben; also wohl Ptolemais. — Auch der 4YroAAwveos ist bekannt. 
Strack (Arch. II 551 nr. 32) hat den Namen 4roA[Awvıos "EiAlnvos 6 (Demo- 
tikon)] zov diadoywv zul poovoaoyos bıl|av za Zunvns hergestellt. Den 
Vatersnamen entnimmt er aus Wilcken, Aktenstücke VIIs. Die Be- 
rechtigung wird jetzt unsicher, denn der ’4roAiwwios Aktenst. VII ist 
von dem sicher identischen Arch. U 553 nr. 32 und Lepsius XII 207 zeit- 
lich etwas weit entfernt (131 er. — 118 cr... — Vgl. auch die Inschrift 
aus Philae Arch. III S. 363 Zeit Euerg. I........... |ZPPOYPAPXO2. 

*) Die Länge der Zeilen und damit das Maß der Ergänzungen ist 
durch die ganz sichere Ergänzung Zeile 2—4 sichergestellt. Die Buch- 
stabenzahl ist schwankend. Auf gleichlangen Strecken sind erhalten in 
Zeile 1—3,5: 19 Buchstaben, Zeile 4: 22 Buchstaben, Zeile 6: 23 und 
Raum für 2—= 25 Buchstaben. Zeile 7 enthält auf demselben Raum, wo 
in Zeile 6 11 Buchstaben stehen, nur 6 Buchstaben. Zeilenlänge demnach 
19—25 Buchstaben. Vgl. jedoch o. Anm. 2. Die Differenzen kommen daher, 
daß in Zeile 4 eine Reihe von Buchstaben besonders klein geraten ist und 
in Zeile 6 besonders viele (9!) Jota vorkommen. Für die Ergänzung znls 
Bovins] vgl. 8. 28. Uber die Gottheiten S. 52. Die Schlußzeilen sind 
mit örrto oder dı« anzufügen. Für v9: in Zeile 1 weiß ich keine Er- 
gÄNZUNg. 

Plaumann, Ptolemais in Oberägypten. 3 
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Über die Stellung der Stadt zur Steuerverwaltung und 
-erhebung vermag ich nichts Neues zu ermitteln !). 

Auch in dem vom Könige eingerichteten und mit Eponymi- 
tät ausgestatteten Kult der Herrscherdynastie, wie er in Ptole- 
mais bestand, läßt sich ein direkter Einfluß des Königs auf die 
Besetzung der Priesterämter wahrscheinlich machen. Eine An- 
deutung darüber ist nicht aus den Formeln der griechischen 
Texte zu entnehmen (oi övreg iegeigs usw.), wohl aber aus den 
demotischen Präskripten („wie sie bestimmt sind“) ?). Insbesondere 
sind drei demotische Papyri®) von Wichtigkeit, die nach der 
Aufzählung der alexandrinischen Priestertümer (ohne Nennung 
der Namen: „wie sie ernannt worden sind in Rakotis“) fort- 
fahren: „und welchen der König zum Priester des Ptlumis des 
Sutr im thebanischen Gau designieren wird, und des Priesters 
des Königs Ptlums, der seine Mutter liebt“ usw. Die Formel 
geht also nur auf den Priester des Ptolemaios Soter. So unklar 
auch die Veranlassung ist, warum in diesen drei Jahren bei 
Nennung des Soterpriesters diese Formel gebraucht wird, jeden- 
falls wird man daraus entnehmen müssen, daß das Priestertum 
zu dieser Zeit nicht besetzt wart), und daß die Besetzung durch 
den König erfolgte®). Die Vakanz dauerte augenscheinlich die 
ganzen Jahre (146—40) hindurch; denn die Annahme, daß die 
alljährlich erfolgende, im Augenblick der Abfassung der Urkunden 
noch nicht erfolgte Neubesetzung des Priesteramtes sich hier in 
dieser Wendung widerspiegelt, ist mir unwahrscheinlich, da alle 
drei Papyri aus verschiedenen Jahreszeiten (Dezember, Mai, 
September) stammen. Jedoch bietet anderseits wieder dem. p. 
Straßburg 21 (145 a.) diese Eigentümlichkeit nicht. Mit dem 
Thronwechsel im Jahre 146/45 darf man diese Unregelmäßig- 
keiten auch nicht in Verbindung bringen; denn dem. p. Berl. 
3119 8.10 (11.? Dez. 146) liegt noch vor dem Regierungsantritt 
des Euergetes®). Augenscheinlich bleibt aber die Erkenntnis 
bestehen, daß uns damit ein Einblick in den normalen Gang der 

!) Vgl. Wilcken, Ostr. I S. 433, 623. 
?) Auf diesen Ausdruck allein dürften wir, wenn wir nicht die drei 

im folgenden besprochenen demotischen Papyri hätten, keinen allzu großen 
Wert legen (Otto I 254). 

?) Dem. p. Berlin. ed. Spiegelberg 3119 S. 10 (11.? Dez. 146a.) 3113 
S. 11 (8.? Mai 141a.) 3090/91 S. 12 (9. Sept. 140a.). ; 

.. %) Eine Parallelerscheinung sind die Konsulardatierungen der byzan- 
tinischen Zeit. Arch. IV S. 160. 
3) So schließt schon Otto IS. 254, 2551. — Auffallend ist die Genauig- 

keit der Angabe, trotzdem der Schreiber, wenn er in der Lage gewesen 
wäre, einen Namen zu nennen, ihn sicher ebensowenig genannt hätte wie 
die der folgenden Priester. Die Vakanz scheint einen außergewöhnlichen 
Grund zu haben. 

°) Strack, Dyn. 8. 198 Anm. 123. — Peyron P. Taur. p. 141 Z. 30, 
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Dinge verstattet ist: der eponyme Priester des Soter ), viel- 
leicht auch dis anderen Priester des Herrscherkultes, wurden 
vom Könige, nicht von der Stadt eingesetzt. — 

Auch in anderen sakralen Kompetenzen war die Stadt be- 
schränkt. Der unten mitgeteilte Text zeigt, daß einem von 
dem Epistrategen önto owrneius des Königs bei Ptolemais er- 
bauten Heiligtum die Stadt nicht selbständig Asylie (und Atelie) 
verleihen konnte; die Verleihung erfolgt, wie zu erwarten, durch 
königliches rodorayua. 

$ 2. Die Stellung der Stadt innerhalb der Reichsverwaltung. 
. Für die Stellung der Stadt innerhalb der Reichsverwaltung 
ist eine von Pridik dankenswerterweise veröffentlichte Inschrift 
der Sammlung Golenischeif in Petersburg sehr wichtig ?): 

Otwv rA|ı]*) andre Tov Mrorsuaıdov 
yaigsıv xl 200000 * 
Ting uerevnveyußrns &p Nuäs 
Anayys)tas obv To noög aorhv 

5 E00TETaYuEvwı Avriygapov 
ündzeıton, Önwg eidbres zoray[w]oionre 
& Toı og’ Öuiv Ömuooiwı, @g zadrzeı, 
za Eavrov Zruusröueron?) Tv’ Öyınlvnre 

200w0IE*. L s DausvoF ıß. 
10 Odemı  _ 
PnIYtw ois zasnaeı TO KaTeoxev- 
aouEvov Ön:o TAG husrkgas owrnolas 
üno Kalkıudyov Tod Enıorgarhyov 
'Ioıdeiov ano vorov ITrorsuatdog 

15 Ateits nal &ovAov Evo OVv Toic 
7EgL MÖTO zaTWxodounuevog 
olxnrnoloıs ulyoı Tod Telyovg 
ng möhtımg. 

Twio$o. L s Douevos €*). 

1) In einem Falle ist eine halbe Bestätigung erhalten. Wir finden 
(0.G. 103; zur Datierung s. S. 46*) einen Mann, der innerhalb der Jahre 
183/2—170/69 fünfmal als Priester des Yrolsueios Zwrno und des Troie- 
uwios Pos ’Enupavns Eöyagıoros fungiert hat, als uv zowrwv piAov und 
Zrrıorgdtnyos bezeichnet. Das wird durch das Obige ins rechte Licht gerückt. 

2) Ich verdanke ihre Kenntnis der Güte von Herrn Professor Wilcken, 
dem die Publikation (Sonderabdruck aus dem Journal des Ministeriums 
für Volksaufklärung) im Januar 1908 zugesandt wurde. Für seine Über- 
setzung des russischen Kommentars sage ich meinem Freunde Erich Voll- 
rath aus Reval herzlichen Dank. j 

3) 77. ist möglich, und im folgenden stehen die Jota adscripta in 
der Regel. — 2mıuslöusvo, Stein (statt Pridik &rziuskovusvor; Pridik 8. 16 
richtig). 

9 Granitstele gefunden in Menschijeh. — Giebel mit Akroterien; 
5*+ 
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Zur Datierung (76/75) vgl. S. 58°. — Es hatte nach der In- 

schrift der auch sonst!) bekannte Epistrateg Kallimachos südlich 

von der Stadtmauer ein Heiligtum der Isis erbaut und es dem 

Wohlergehen des Herrschers (Ptolemaios XIII Neos Dionysos) 

geweiht. Darüber ist ein Bericht, eine drayyelia?), an den 

König gegangen ; dieser wird von dem König durch eine Marginal- 

entscheidung an den zuständigen Beamten beantwortet, die dem 

Heiligtum Asylie und Steuerfreiheit gewährt. Dieser schickt den 

zuständigen Instanzen u. a. räı ndAsı r@v Ilrolsuaov eine Ab- 
schrift des Berichtes und des königlichen zoöoreyue mit der 
Weisung, die Urkunden zur Kenntnis zu nehmen und ihrem 
Stadtarchiv (dnudcıov)®) einzuverleiben. Die Ptolemäenser be- 
schlossen, das Begleitschreiben des Oo» und das königliche 
nodorayuo in Stein gemeißelt zu publizieren. Dieser Stein liegt 
uns vor. Das zodoreyua hat die für Marginalentscheidungen 

übliche Form*) und besteht aus zwei Teilen: 1. die augenschein- 
lich von einem Sekretär aufgesetzte genaue Anweisung an O&wr, 
den zuständigen Beamten; 2. ywio9w, der eigenhändige könig- 
liche Genehmigungsvermerk). Die Korrespondenz wird griechisch 
publiziert ®). 

Als historisches Ergebnis folgert Pridik”): „Ist die Datierung 
richtig (scil. auf 76/75), so erfahren wir ferner aus unserer In- 
schrift, daß die Stadt Ptolemais im I, Jahrhundert a. Chr. noch röAıc 
war, was Meyer u. a. bezweifelten“. In dieser Form, ohne eine 
nähere Begründung. muß das als unzureichend bezeichnet werden ®). 
Aus der Bezeichnung r7 nöleı r@v Irolsucıwv (Zeile 1) ist es 
nicht zu entnehmen; denn entsprechend nennt sich Alexandria 

unten Reste von Einlaßzapfen. Höhe 0,99 m, Breite 0,56 m. Buchstaben- 
höhe 0,02-0,025 m. In der ersten Zeile Buchstaben etwas kleiner (0,015 
bis 0,02 ar sus Reproduktion der Publikation Pridiks beigefügt. 

NSS. A 
2) anayy£ilsıv kommt in Papyri selten, in Inschriften (s. Ditten- 

berger, Syll. Index) einige Male für „berichten“ vor. Herr Professor Wilcken 
deutet den Ausdruck: daß der Epistrateg einen Bericht an den König 
sandte. Diese Deutung setze ich im Obigen voraus. Nach Spiegelberg, 
Cat. Cairo demot. Inschr. S. 22 kommt auch der Finanzminister in Be- 
tracht. — uerageoeıv ist ungewöhnlich, jedoch belegt in der Asylieverleihung 
Comptes Rendus 1908 p. 772 (57/56a.) ed. Lefebvre (Theadelphia). 

®) Es mag dem yoruuersöos tus BovAns, der wohl auch die Publi- 
zierung vorgenommen haben wird (Ditt. O.G. 48), unterstanden haben. 

*) @&wovı ist nicht mit Pridik für die verkürzte Wiedergabe eines 
Briefpräskripts zu halten. In Fällen, wie z. B, Leid. H, an die er zu denken 
scheint, liegen nicht Marginalentscheidungen, sondern besondere Schreiben 
des Königs vor. 

5) Zur Erläuterung ist die Inschrift Compt. Rend. 1908 p. 772 nützlich. 
6) Vgl. dagegen die Inschrift aus Theadelphia. 
‘) Ich zitiere nach der mir vorliegenden Übersetzung. - 
®) Sofern nämlich Pridik unter „rölıs sein“ „einen Kat haben“ ver- 

steht, was nach dem Zusammenhange kaum zweifelhaft ist. 
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zu Zeiten, wo es keine ßovAn hat, nennt sich auch jede Metro- 
pole vor 202 p.!). Daß der König die Stadt als zöAıg bezeichnet, 
besagt ebensowenig etwas; jede Metropole wird von den Gau- 
insassen So genannt?). 

Im Anschluß an die Datierung (Brief des Königs an Theon: 
fünfter Phamenoth, Brief Theons an die Stadtverwaltung zwölfter 
Phamenoth) sowie an Preisigkes Aufschlüsse über die ptolemäische 
Staatspost®) erläutert er die technischen Vorgänge folgender- 
maßen*): „Der Monat Phamenoth entspricht in der ersten Hälfte 
des I. Jahrhunderts v. Chr. unserem März-April®). In dieser 
Zeit ist die Schiffahrt auf dem Nil so beschwerlich, daß die 
Entfernung Alexandria-Ptolemais stromaufwärts kaum in sieben 
Tagen zurückzulegen ist®), vorausgesetzt selbst, daß Theon un- 
mittelbar nach Ankunft des Ediktes die Kopie davon an die 
Bürger von Ptolemais schickte. Es bleibt die andere Möglich- 
keit, daß das Edikt des Königs dem Theon nicht zu Schiff, 
sondern zu Lande übersandt wurde. Da ergibt sich, wie Preisigke 
bewiesen hat, daß Briefe amtlichen Inhalts, die entweder dem 
König* von Beamten der Gaue, von Kommunen und Offizieren, 
oder zuo& roö Baoıkfws, d.h. vom König selbst, gesandt wurden, 
vermittelst der Staatspost befördert wurden”)... Wenn man 
. ... .„ Landbeförderung für bewiesen annimmt, konnte der Brief 
des Königs an Theon leicht in sieben Tagen®) von Alexandria 
ihm zugestellt werden, und unsere Datierung findet keine Hinder- 

1) Eine genauere Besprechung dieser Terminologie s. u. S. 73 fl. 
2) Ptolemäische Zeit: Hibeh 435 (261a.), 49ı5 (257), 11124 (250a.), 

Oxyrhynchos; Tebt. I 862 ff. Arsinoe. Im allgemeinen vgl. Wilcken, Obs. 
S. 7. Daß in ganz klaren Zusammenhängen übrigens auch in der ywo« mit 
srölıs Alexandria gemeint sein kann, beweist Eleph. X, XI (223a.). Es 
wird ein Bericht eingefordert vom ro«#two t@v feonv (Amtsbezirk Apollono- 
polites) über Finanzen des Tempels von Apollinopolis Magna. Der ein- 
fordernde Beamte sitzt in Theben: önws un zwAvwusda .... rodg [A]oyovs 
eis ın7v nölıw [xejraneumyar (Kr) amooreiieı eis ınv mölıw (Xln). Damit 
muß Alexandria (oder Ptolemais?) gemeint sein. 

3) Klio VII 241ff. P 
4) Ich gebe die mir vorliegende Übersetzung. 
5) 1 Thoth 76/75 vor C.—= 11. September. e 
6) Vgl. Baedeker, Ägypten (1902) S. 188. „Dagegen erfordert die 

Reise mit Segeldahabijen, die bei ungünstigem Winde stromaufwärts ge- 
zogen werden müssen, bis Assuan und zurück mindestens 2—3 Monate.“ 

?) Wenn im folgenden Pridik hervorhebt, daß Preisigke dem west- 
lichen Ufer den Vorzug gegeben und geglaubt habe, daß gerade bei Ptole- 
mais ein Postamt sich befunden habe, so scheint da, wenn ich meiner Über- 
setzung trauen darf, ein Versehen Pridiks vorzuliegen. Mit dem Ptolemais, 
„an der Stelle, wo das Gebirge sich öffnet zum Eingange in das Fayüm“ 

(Preisigke, Klio VII 8. 256) ist natürlich Ptolemais “Oguov im Fayüm, nicht 
Ptolemais in Oberägypten gemeint. r Me 

8) Es würde sogar, für Reiter, eine kürzere Frist genügen, wie mir 

Herr Rittergutsbesitzer Pannke-Lemitten (Ostpr.) bestätigt. Die Entfernung 
Alexandria—Ptolemais beträgt in Luftlinie 550 km. _ 
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nisse, während sie anderenfalls schwierig wäre“. — Demgegen- 

über bestreite ich, daß man nach unserer jetzigen Kenntnis der 

Posteinrichtungen des ptolemäischen Ägypten die Möglichkeit in 

Rechnung zu stellen hat, daß unsere Urkunde durch die Staats- 

post befördert worden sei. Preisigke!) hat aus einer Reihe von 

Gründen die Folgerung gezogen, „daß diese Posteinrichtung 

lediglich eine Schnellpost zur Beförderung von Depeschen und 

eiligen Schriftstücken war, während die große Menge der übrigen 

staatsdienstlichen Briefsendungen auf andere Weise befördert 
wurde“. Es läßt sich nun gar kein Grund einsehen, warum 
unsere Urkunde die Schnellpost benutzt haben sollte. Also kann 
Theons Amtssitz nicht in der Thebais sein, da sonst die Be- 
förderung nicht möglich wäre. Also war Theon nicht Epistrateg 
der Thebais. Da ist es denn das Wahrscheinlichste, daß er 
einer der Zentralbeamten in Alexandria war, etwa Önouvnuaro- 
yo@gog ?). — Eine Identifizierung des Theon mit einer uns ander- 
weitig bekannten Person dieses Namens läßt sich, soviel ich 
sehe, nicht vornehmen), 

Für die Stellung der Stadt innerhalb der Thebais und des 
ganzen Reiches ergibt sich die wichtige Tatsache, daß einer der 
Zentralbeamten in Alexandria sich in einem Schreiben direkt an 
die Stadt. wendet, ohne die Zwischeninstanz des Epistrategen. 
Damit ist auf alle Fälle die Exemption der Stadt von der Ge- 
walt des höchsten Beamten der Thebais erwiesen, und zwar bis 
Beginn des I. Jahrhunderts a. Chr. Die Existenz einer BovAn ist 
damit allerdings noch keineswegs gesichert. Es könnte mit 77 
nörsı T@v Ilrorzuaıdwv auch etwa ein x0:ıw0v von Beamten gemeint 
sein. Die persönlich gehaltene Wunschformel (xzai &avr@r Erı- 
uehduevoı #TA.) scheint anzudeuten, worauf Herr Prof. Wilcken 
mich aufmerksam macht, daß das Schreiben zu Händen der Pry- 
tanen geschickt war*). Die Urkunde beweist also nur Exemption 
von der Gewalt des Epistrategen, nicht direkt die Existenz eines 
Rates. Ebenso hypothetisch ist das andere Indizium für Fort- 
dauer der Autonomie in der späteren Ptolemäerzeit, das sich 
aus der Ergänzung yoouuareds täls Boving] in Leps. XII 207 
(8. 8. 28, 33) ergeben würde, wenn diese meine Vermutung das 
Richtige trifft. Jedoch ist die Autonomie, d. h. ßovn und 
öfjuog, so lange anzunehmen, als keine Gegenbeweise vor- 
liegen. 

!) Klio VII S. 265. 
2) Arch. V 8. 693. Inschrift Fayiım $. 49 = Ditt. 0.G. 736 = Milne 

Cat. Cairo XVII p. 10 (wichtige Neulesungen). 
°) Unter den von Strack, Arch. II 556 zusammengestellten özournue- 

toyoagyo: findet sich keiner dieses Namens. 
*) Vgl. zaraywotleıv Inschrift S. 35 Z. 6 und Ditt. 0.6. 49ıs. 
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Mit. der Exemption von der Verwaltung!) wäre es verein- 
bar, daß Ptolemais Metropole eines Gaues, d. h. Sitz der Gau- 
verwaltung gewesen ist, und etwa zum Thinitischen Gau so ge- 
standen hätte wie Antinoupolis in römischer Zeit zum Antinou- 
politischen Gau. Material zur Beantwortung dieser Frage bietet 
erst die römische Zeit (s. S. 82). 

II. Religion und Kultus. 

Innerhalb der Dokumente nichtstaatsrechtlichen Charakters 
schließen sich die der religiösen und kultlichen Betätigung zu 
einer Sondergruppe zusammen. 

$ 1. Eponymer Herrscherkult und Kult des Stadtgründers. 

Im Vordergrund des Interesses steht bei einer hellenistischen 
Gründung der Herrscherkult und der Kult des Gründers. 

Über den Kult der herrschenden Dynastie in Ptolemais ist 
vor kurzem von Otto?) so ausführlich gehandelt worden, daß 
ich mich inhaltlich auf eine Rekapitulation beschränken und für 
die Belege großenteils auf Otto verweisen kann. Nur einige Er- 
gänzungen zu Ottos Darstellung führe ich etwas weiter aus. 

Dazu gehört ein Überblick über die Rolle, die Ptolemais 
in den Schemata von Priesterdatierungen spielt, und 
über deren zeitlichen und örtlichen Gebrauch. 

Es lassen sich unterscheiden: 

I. Datierungen nur nach den Priestertümern von 
Alexandria, und zwar: a) volle Form: mit Angabe des 
Namens des Alexanderpriesters und der Inhaber der sonstigen 
Priestertümer. Belegt bis 102/01 a.®) für Mittel- und Unter- 
ägypten. In Oberägypten reichen die Belege bis 210 a. er.*). — 
b) Daneben läuft dasselbe Schema ohne Angabe der Namen, 
jedoch mit vollständiger Aufzählung der Priestertümer. Belegt 
bis 104 a. Jedoch zitiert Lepsius®) noch spätere Texte. — 

1) Die Exemption, von der Gauverwaltung speziell, spiegelt sich in 
dem Ausdruck Mroisucis ıns Onßeidos wieder. 

2) Priester und Tempel im hellenist. Ägypten I 1905, II 1908; vgl. 
auch Schubart, Arch. V S. 82 ff, 

3) Dem. p. Cairo 30627 (Tebtynis. Ein Nachzügler dem. p. Berl. 
3107 (98a.). 

4) Dem, p. Berl. 3075. Es findet sich neben „Jahr 12“ die Angabe 
„im zweiten Jahre“. In dem. p. Brit. Mus. aus demselben Jahre (P.S.B.A. XIV 
[1891/92]) heißt es allerdings nicht im zweiten Jahre, sondern pour la 

e 

i ah Berl. Ak. 1852 S. 455 ff., z.B. 89/88 (2 dem. p. Tur., dem. p. 
Berl. 16a, b), 79 (dem. p. Leyden — Leeman Cat. raison. p. 118 nr. 374, 
dem. p. Lond. — Anastasi 41). 
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c) Gekürzte Formeln!), chronologisch anschließend. p Belegt 

seit 107 a.2) bis 37/36 a.®2). Es sind die Formeln: &p izgews 
Arsidvögov xoi xoıwdv dvrav tv AhsEovdgeig*) oder &p’ ieg&ws 
Ar. vol Tov Ühhov yoopoudvov Zv 44.5) oder &p’ iso. Al. xai 
tüv dvrwv xl odo@v !v A.°) oder: „unter dem Priester des 
Alexander und denen, die in Rakotis eingeschrieben sind“ ®). 
Ein ganz früher Beleg für diese Gruppe (dem p. Ryl. 15 [163 a.] 
nach der Datierung: and them who are established in Racoti) 
steht ganz vereinzelt da”). 

II. Sämtliche Datierungen, die neben Alexandria auch 
Ptolemais erwähnen, stammen aus der Onßais (belegt z. B. 
Pathyrites, Latopolites, Hermonthites, Theben)®). — Es sind zu 
unterscheiden: a) mit Angabe der Namen der Priester 
sowohl von Alexandria wie von Ptolemais; selten belegt?). — 
b) Die Priestertümer von Ptolemais werden neben denen von 
Alexandria (diese ohne Namen) vollständig aufgezählt: «) mit 
Namen (belegt 182—113), &) ohne Namen (belegt 174 123). — 
c) Zeitlich später als die vorstehenden Schemata: Aufzählung 
der Priestertümer von Alexandria, darauf: &v d& IIroleuaidı tig 
Onßuldog &p’ 1EgEWv xai lEgEıLBv al xur7p6g0v TOv Ivrwv zul odowv 
& Ile. tr. Onß. Belegt 118 a.1%)—88 a. Ein Übergang zu diesem. 

1) Charakteristisch für die durch die Langatmigkeit der Präskripte 
hervorgerufene Flüchtigkeit der Schreiber ist dem. p. Straßb. 6: Im 
Jahre XI am 23. Pharmuthi des Königs Ptlumis mit Beinamen }Algnsntrus 
und der mutterliebenden Götter und der Götter Brüder usw. Ähnlich 43, 
44, dem. p. Berl. 3105. 

2) Rein. 22 2. B. 
®) Dem. p. Cairo 31232. — In den dem. p. Cairo eine reiche Zahl 

von Belegen für diese Gruppe (100—-37/36 a). 
*) BGU. 1002 (55a.), Rein. 22 (107a.), Leid. O (89a.). 
5) Tebt. I 104, 105, 106, 109 (92a.). 
6) Rein. 23, 24 (105a.). 
‘) An dieses Schema scheint die noch in römischer Zeit hier 

und da gebrauchte Formel (archaisierend) anzuschließen: 2yp’ icoeum 
(kegwy) 44. zur T0Vv &llov TWv yoayousvov (zorav) &v ’AA. (C.P.R. 49 ff.; 
Herakleopolis). Sie ist noch nicht genügend geklärt. 

®) Bemerkenswert ist, daß Belege aus der späteren Heptanomia nicht 
vorhanden sind. — Dem. p. Cairo 30660, 30700 (204/03a.), 30969 (158/57), 
30628 (104/03), sämtlich aus Gebelen sind nur Bruchstücke und darum nicht 
als Ausnahmen zu betrachten. Ebensowenig Ryl. dem. p. 15 (163a.) (vgl. 
ee c oben), da der Text auch sonst stark gekürzt ist. Ebenso 20 
und 25. 

°) P.S.B.A. XIV (1891/92) S. 60 (210a.) Theben; Rev. eg. III S. 2 
Anm. 5 (2083) Koptos; dem. p. Cairo 30783, 30968 (179/78) Gebelän. 30968 
von mir so datiert, vgl. S. 4. Nach diesen Belegen ist Otto II S. 254 
zu modifizieren. 

'%) Dem. p. Ryl. 17. Auch für die folgenden Jahre bieten die dem. 
p- Ryl. 19, 18, 21, 22/23, 24, 27 (Gebelön und Pathyris) Belege. Zwei frühere 
Belege sind nach Lepsius dem. p. Berl. N. 6 a b (136a.) und Revillout 
Chrestomathie dem. p. 87 (122a.). 
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Schema bietet sich (analog der unter I. c besprochenen Formel) 
in BGU. III 993 (127 a.): Priestertümer von Alexandria voll- 
ständig (im orgarönedov des Königs) iv dE IIror. r. Onß. 2p’ 
ieg&ov Ilrorsuaiov ur Iwrioog Tv dvrov zul odoov dv Ile; 
Leid. N (103 a.; Theben) &v dE IIr. r. Onß. ip’ zo. ITrorsuaiov 
Tod ur Iwrijoog TÜr dvrwv xal odowv &w Ilr. — d)?) Eine Ver- 
kürzung von c) scheint den demotischen Texten eigentümlich 
zu sein, die nämlich im Unterschiede zu den griechischen die 
Aufzählung der Priesterkategorien von Ptolemais (Priester, 
Priesterinnen, Kanephore) fortlassen und einfach geben: „und 
derer, welche ernannt sind in Psoi in der Onßais (P-sy nt n p 
tS n Ne)“. So schon dem p. Berl. 3098 (147 a.) 2). 

II. Sämtliche Datierungen, die sich auf die 
Formel !p’ iso&wr xui iepsıöv zul xarngpogov als einzige An- 
deutung der Priesterdatierung beschränken, stammen 
aus der Onfalc. Belegt: 115 cr.—88 a. — Otto I S. 139 
Anm. 1 verweist auf einige Beispiele von allgemeinen Formeln, 
mit denen auf die eponymen Priester hingewiesen wird, und be- 
legt sie im einzelnen (vgl. oben I. c)®). Die obige Formel hat 
Otto irrtümlich dazugestellt*). Die Formel zählt ausschließlich 
Priestertümer von Ptolemais auf, denn ieoeig (plur.) gibt es in 
Alexandria nicht, ebensowenig I£osını. Die Kategorien decken 
sich mit denen unter Il.c. Und vor allem, diese Formel ist 
lokal auf Oberägypten beschränkt. Sämtliche bisherigen Belege 
stammen daher. Die Formel ist demnach eine oberägyptische 

1) Abnorm sind: dem. p. Ryl.21 (112a.; Gebelen) (Year... king... 
and him [sic] that is established in Racoti and Psoi which is in th 
province of Ne). — Dem. p. Ryl. 28 (91a,; Pathyris) und 30 (89a.) (Year .. 
king... and the Bearer of the trophy of power of Berenike the bene- 
ficient and the Bearer of the golden basket before Arsinoe the brother- 
loving and they who are established in Racoti and Psoi which is in the 
province of Ne). — Dem. p. Ryl. 31 (119/18a.; Pathyris) (Year... king... 
and they who are established with them). 

2) Man müßte sinngemäß und den griechischen Parallelen entsprechend 
in den demotischen Texten erwarten: „Im Jahre x des Königs N unter dem 
Priester des >Algsntrus usw. und der Trägerin usw., wie sie bestimmt sind 
in Racotis und (scil. unter den Priestern usw.) wie sie bestimmt in 
Psoi sind, welches im thebanischen Gau liegt.“ Einige Male passen Uber- 
setzungen von Spiegelberg („und derer, welche ernannt sind in Racotis und 
Psoi“; Cairo 30752 8. 143 vgl. dem. p. Straßb. 21: „wie sie bestimmt sind 
in Racotis und Psoi ... und des Priesters des Ptlumis“) und Griffith 
(dem. p. Ryl. 18/19) nicht zu dem, was man erwartet; das „und“ müßte 
vor Psoi stehen. Vielleicht lassen sich die demotischen Formeln so deuten. 

®) An neuen Belegen Rein. 22, 23, 24 (107—105) Leid O (89a) und 
eine Reihe von dem. p. Cairo: 31232, 31250, 30610, 30612/3, 30615a b, 
30616 a b, 30620, 30625, 30626, 30630/31 (100—36 a.). { 

4) Otto verweist auf BGU. III 997, 998, 999, 1000; vgl. auch Leipz. 1, 2, 
Grenf. II 23a, 32, 34, Lond. III S. 13, 14, 15/16, 17, 18, 19, 20, 21/22, 
Grenf. I 34, 36 (115—882.). 
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Verkürzung!) der Priesterdatierung, bemerkenswert, weil es die 

einzige Formel ist, die nur die Priestertümer von Ptolemais zur 

Datierung benutzt ?). 
Der von Otto (Bd. I S. 160 ff.) skizzierten Entwicklung 

der Kulte?) ist nur wenig hinzuzufügen: 

ı) Zur selben Zeit kürzt man in Oberägypten außerdem mit II. c., 
in Mittel- und Unterägypten mit der Formel I. c. 

2) Eine Übersicht ergibt demnach: 
Mittel-, Unteräg. Oberäg. 

102 Alex. vollst. mit Namen — —210 cr. 
" „ ohne „ —104 (79?) — 
= gekürzt 107—37/36 — 

Alex. u. Ptol. vollst. mit Namen SEE: . 210-115 (selten!) 
Alexandria ohne Namen - 
len x mit he 1 . . . . . . . 182—113 

Alexandria = „ohne vr. 
Piolem., e 2 R Pu he 02) 

Alexandria 
len, gekürzt r c } Ken ale ee 
Nur Ptolem. . . 11588 

NB. Da die Veränderungen der Schemata augenscheinlich nur von 
der Entwicklung, d. h. von der proportional der Länge der Präskripte 
zunehmenden Nachlässigkeit der Schreiber diktiert sind, und wohl kaum 
durch Regelung von oben, so haben die Zahlen durchweg nur An- 
näherungswert. 

3) Das Material ist, soweit ich es übersehe, das folgende: 
dem. p. Lond. 37 (Rev. eg. I 20 und 135!) (215/14), 
dem. p. Bologna (Rev. eg. III S. 25, Otto I S. 1937) (211/10), 
P.S.B.A. XIV S. 60 = XXI S. 294 (210), 
dem. p. Lond. (Rev. eg. III S. 25) (208/07), 
dem. p. Louvre 2435 (Chr. d&m. p. 389) (199/98), 
dem. p. Brit. Mus. (unpubl.) Lepsius S. 496 (185), 
dem. R Berl. 3114 + 3140 (Nouv. Chr. dem. S. 76 ff.) (182), 
Ditt. 0.6. 103 = Strack 94 (181—172), 
dem. p. Cairo 30783, 30968 (179/78; vgl. u. S. 44), 
dem. p. Berl. 3141; 3111 (176), 
dem. p. Louvre 3440 (Chr. dem. S. 375) (176/75), 
Grenf. I 10 (174) — Rev. eg. I S. 93 (171/70), 
Revillout, Precis du droit Il S. 1052 (170/69), 
dem. p. Taur. (Lepsius p. 496; Otto I S. 1632) (161/60), 
dem. p. Cairo 30769 + 30770 (161—45), 
dem. p. Cairo 30711 (161—117), 
dem. p. Lond. (Lepsius S. 497, Otto I S. 1631) (154/3), 
dem. p. Ryl. 16 (152) — dem. p. Cairo 30800 (152—45), 
dem. p. Berl. 3097 + 3070 (N. Chr. dem. S. 46, 53) (150), 
Grenf. I 12 (cr. 148) — dem. p. Cairo 30688 (cr. 148), 
Grenf. I 24 (146—117) — dem. p. Straßb. 21 (145), 
dem. p. Berl. 3119 (146) — Amh. II 45 (nach 145), 
p- Bibl. Nat. 218 (Chr. dem. S. 62) (146/45), 
dem. p. Berl. 3113 (N. Chr. dem. $. 79) (141), 
dem. p. Berl. 3090/91 (N. Chr. dem. $. 32) (140), 
Grenf. II 15 (139) — BGU. 993 (127), 
Stud. Pal. Pap. IV 1 (127/26) — Lond. II S. 6/7 (123), 
dem. p. Berl. 97 a b (122%) — Leid. N (108). 
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1. Unter Ptolemaios IV. Philopator (222—204) stehen neben 
dem IIrolsuoiogs Iwrno als odvvooı die @eol Dikondrogss; der 

Kult ist seit 215 cr. als eponym bezeugt. 
2. Unter Ptolemaios V. Epiphanes (204—181) ist odvvaog 

des IIrorzuciog Iwryo der Osös ’Erıparng Eöyapıorog. Daneben 
tritt das Kanephorat der Arsinoe Philadelphos (zuerst belegt 
183/82). 

3. Unter Ptolemaios VI. Philometor I. (181—146) tritt neben 
den Kult des ISwrne und ’Enıpavng sowie das Kanephorat der 
Arsinoe ein Priestertum des Ptolemaios Philometor und seiner 
Mutter Kleopatra I., der ©e& ’Enıpavng (wohl schon 165). 

4. Ebenfalls unter Ptolemaios VI. Philometor I. tritt neben 
den Kult des Swrne, der isoliert wird, ein Priester für jeden 
einzelnen Ptolemäer; das ist die für die ganze Folgezeit wichtige 
Anderung !), welche nach Lepsius (Abh. Berl. Ak. 1852 S. 496/97) 
zwischen 161/60 und 146/45 erfolgt ist. Die Kanephore der 
Arsinoe Philadelphos besteht weiter, Kleopatra I. erhält eine 
besondere Priesterin, ebenso Kleopatra II. (die Gemahlin Philo- 
metors I. und Euergetes’ II.: Baoıloon Kisonaroo) und Kleo- 
patra III. (Tochter Philometors I. und Gemahlin Euergetes’ II: 
Baoıkloon Kieonarga 7 Fvyarno). 

5. Für die späteren Ptolemäer (nachweislich für Euergetes II.) 
sind dann die entsprechenden Priester dazugetreten. 

6. Unter Euergetes II. (146—117) besteht neben dem Priester- 
tum des Königs ein unmittelbar hinter ihm, d. h. an dritter Stelle 
aufgeführtes Priestertum ro® Prunros Tod xovood Tod PuoıLdwg 
ITrorzuclov ©soö Eveoydrov Tod usydrlov Baoıldwg zavrov (sic) 
Evdyaoiorov ?). 

ad 3. Den frühesten Beleg für den Kult des Philometor und 
seiner Mutter bildete für Otto®) dem. p. Berl. 3111 + 3141 — 
Nouv. Chr. dem. S. 134 = Spiegelberg dem. p. Berl. S. 8 (176/75 
— 6. Jahr). Dazu kommt jetzt dem. p. Cairo 30968 S. 207 

!) Der regierende König steht immer an zweiter Stelle. — Eupator 
hat keinen gesicherten Platz. Er ist nach den sicheren Aufschlüssen des 
dem. p. Ryl. 15 (152a., vgl. auch Grenf. Tebt. 1554) nach 153/52 Mitregent 
geworden, jedoch schon vor 150 gestorben. Er erscheint unter Philometor 
bei Alexandrien vor den Philometoren (Grenf. I 12, 148 cer.; dem. p. 

Berl. 3097 + 3070 S. 9/10), in Ptolemais, wo Philometor an zweiter Stelle 

steht, am Ende der Reihe (Grenf. I 12), fälschlich jedoch, wie schon Lepsius 

beobachtete, zweimal zwischen Philopator und Epiphanes. — Unter Euerg. Il 

steht er bei Alexandria vor den Philometoren (Grenf. II 15; Lond. III 

S. 6/7; dem. p. Berl. 3090 + 3091 S. 12), bei Ptolemais dagegen hinter 

Philometor (Grenf. II 15, Amh. II 45, dem. p. Berl. 3090 + 3091 S. 12). 

In Lond. III S. 6/7 ist Philometor ausgelassen. In Leid. N steht Eupator 
(103a.) bei Alexandria hinter den Philometoren. 

2) Lond. III S. 6/7 (123a.). — Grenf. II 15 (139a). — Stud. Pal. Pap. IV 

8. 53 (127/26 a.). 
2) I S. 162? und 8. 195°. 
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2.7/8 und 30783 S. 162/63 Zeile 7/8, beide vom 3. Jahr — 179/78. 

Diese Datierung weicht von der Spiegelbergs ab und ist zu be- 

gründen: 

dem. p. Cairo 30968 8. 207/08. 

1. [Im Jahre 3 im Monat x... .] Mutter, der Göttin [....]. -- - - 
und des Ptlumis 

2 als] Hina (Helene?) Tochter des Gs|.. .] 
Priester des ’Argsntrus war 

Bu Te re der] glänzenden Götter, als Simrista (Simariste ?), 
Tochter des >Aup 

4. [rnis? (Euphronios?).... Brjnigä der Wohltäterin, als Hirnä 
(Eirene), Tochter 

Da [des me pe u ] vor ?Arsinä der ihren Vater 

Liebenden [ 
6. [ Pt]lumis, welcher der Soter ist | 
Ze jtimä, Tochter des Srutus| ...... ] 
Sl ] der Bruderliebenden. 

Gegen die von Spiegelberg gebotene Datierung (115/14) 
spricht: 1. die Reihe der Alexander-odvvaoı schließt mit den 
„glänzenden Göttern“; das würde auf die Regierung des Epi- 
phanes führen (203/02); 2. die Lücken scheinen für die umfang- 
reichen Priesterreihen sowohl bei Ptolemais wie bei Alexandria 
nicht den genügenden Raum zu gewähren. — Nun ist das Jahr 
203/02 ausgeschlossen wegen der Erwähnung einer „Mutter, der 
Göttin“ in der Angabe des regierenden Königs. Dagegen führt 
diese Angabe auf die Regierung des Nachfolgers des Epiphanes, 
Philometor. In den Protokollen aus den ersten Jahren dieses 
Königs finden wir eine solche Angabe!). Die richtige Datierung 
des Papyrus ist daher: 3. Jahr des Philometor — 179/78 a.?). 
Zu diesem Resultat passen auch die Lücken; denn es ergibt sich 
nun folgender Text): 

!) Z.B. dem. p. Cairo 30783 (S. 162): „[Im Jahre] 3... der Könige“ 
und dem. p. Cairo 31178 (S. 286): „Im Jahre 2... [der König]e (NB. Der 
Pluralis ist sicher!) Klupträ, der Mutter [der glänzenden Göttin] und des 
Königs Ptlumis, Sohn des Ptlumis, des glänzenden Gottes.“ 

2) Bestätigt wird das durch die Namen. Athlophore der Berenike 
Euergetis in Alexandria nach 30968: Simristi, Tochter des ®?Aup...., 
30783: Simristä [Tochter des.. .]tınrä; beide m. M. nach 179/78a, vgl. 
Otto, der nach Amh. II 42 Z. 5, 27 als Kanephore der Arsinoe Phila- 
delphos für das Jahr 180/79 ZU ....... 7 2 yleebeeiolk (Otto ver- 
mutet: Eölylo@]voolo]s; I S. 190°) setzt. Jetzt, wo der Name gegeben ist, 
läßt sich nach Taf. VIH in Amh. II 42 Z. 27 Zıul[eletorn[s 775] Eögyole- 
vloglols lesen und in Z. 5 Sruegiorns rjg Eöy| erraten. 

?) Die Ergänzungen stützen sich für Zeile 1—5 auf dem. p. Cairo 31178 
(5. 286) Jahr 180/79, für Zeile 5—8 auf dem. p. Cairo 30783 8. 162 (179/78) 
und dem. p. Berl. 3141 + 3111 S. 8/9 (176). 
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dem. p. Cairo 30968 8. 207 (179/78). 
1. [Im Jahre 3 im Monat .... der Könige Kleopatra], der 

Mutter, der Göttin, [welche glänzt,] und des Ptlumis, 
2. [Sohnes des Ptlumis, des glänzenden Gottes, als] Hinä, 

Tochter des Gs[.... .], Priester d. >Argsntrus war 
3. [und d. Gö. Brüder u. d. G. Wohltäter u. d. vaterlieb. Gö. 

u. d.] glänzenden G., als Simristä Tochter des >Aup- 
[rnrä Trägerin d. Siegespr. war vor Brjnigä, der Wohl- 

täterin, als Hirnä Tochter 
[des Philigsnus!) Träg. d. Goldkorb. war] vor >Arsinä, d. 

Bruderl.,[ und N., Tochter d.N., vor Arsinä, der Vaterl.,] 
6. [als Hiplus, Sohn des Ss, im theb. Gau Priester war d. 

Pt]lumis, welcher der Soterist, [und d.Ptl., d. glänzenden] 
[Gottes, welcher Gutes tut, als... .]timä, Tochter des Srutus, 

[Priester war des Königs Ptlumis u. d. Klupträ,] 
[seiner Mutter, und N., Tochter d. N., Träg. d. Goldkorbes 

vor Arsinä], der Bruderliebenden. 

Ganz entsprechend ist dem. p. Cairo 30783 S. 162/63 zu 
ergänzen?). Bemerkenswert ist die von Spiegelberg hervor- 
gehobene Tatsache, daß im Jahre 179/78 das Alexanderpriester- 
tum von einer Frau bekleidet worden ist; ebenso fällt auf, daß 
in Ptolemais eine Frau ... .timä, Tochter des Srutus, den Kult 
des Königs Philometor und der Kleopatra I. verwaltet hat, in 
dem uns für 176/75 und 171/70 männliche Priester bezeugt sind. 

ad 4. In diese Zeit gehört der von Spiegelberg chrono- 
logisch nicht näher bestimmte dem. p. Cairo 30800 S. 170. Die 
Reihe der Alexander-odvvaoı schließt mit Eupator. Es handelt 
sich also um die Zeit des Philometor, und zwar werden wir 

durch die neuen Kenntnisse über Eupator®) auf die letzten Jahre 
des Philometor (nach 153/52) geführt. Dazu stimmt, daß die 
Neuerung der Singularisierung der Kulte (zwischen 161/60 und 
154/53) schon durchgeführt ist, wie sich aus der Erwähnung des 
„Wohltäters“ entnehmen läßt*). Ebenso ist in dem dem, p. 
Cairo 30769 + 30770 S. 158 hinter Soter Philometor, Phila- 
delphos, Euergetes, Philopator zu ergänzen. Wenn Eupator da- 

1) Spiegelberg zu 30783: Schwerlich Philoxenos. 
2) Was die Aufzählung der Götter] Wohltäter, der vaterliebenden 

Götter, der [glänzenden] Götter usw. am Ende des Protokolls bedeutet, 
weiß ich nicht. Sie gehört wohl kaum mehr zum Protokoll. 

2); 8.. 8.481, 
4) Die entsprechenden Ergänzungen sind leicht vorzunehmen: Hinter 

Soter [Philometor und Philadelphos] (NB. Ob das „Ptlumis“ zu dem einen 
oder anderen gehört, ist nach den Raumverhältnissen zu entscheiden). 
Dann Euergetes, Philopator (also „des [vater]liebenden“), Epiphanes. Ob 
auch Eupator, muß der Raum ergeben. Dann folgt Kleopatra I; ob auch 
II und III, ist unsicher, zudem wider Erwarten an dieser Stelle ein männ- 
licher Priester (Sohn des N.) erscheint. Endlich Arsino& Philadelphos. 
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. stand, muß er als Regent hinter Philometor gestanden haben 
und der Text aus dem Jahre 152/51 cr. sein. Das übrige ist 
verloren. Der Text liegt sicher nach 161, da schon die Sonderung 
der Kulte in Ptolemais durchgeführt worden ist: es folgt auf 
„[als N. Sohn des N. Priester war des] Ptlumis des Suträ“ direkt 
ein neuer Priestername „als Ptlum[is] (Ptolemaios) ....“ Also 
Zeit: 161—145. 

Die Listen der bezeugten eponymen Priester 
würden sich aus den dem. p. Cairo (auch für Alexandria) wesent- 
lich bereichern lassen. Jedoch sind diese Texte, besonders in 
den auf Ptolemais bezüglichen Teilen, stark zerstört und nur 
ungenau datierbar. Ich wiederhole die Liste Ottos (IS. 193 f.; 
vgl. II S. 325) und gebe die neu hinzugekommenen Namen und 
Belege. 

A. tegedg Irolsualov Iwrijoos zuı Fehv Dıilonaroowr. 

Nikanor, Sohn des Bakchios !), 8. Jahr Ptol. IV. Philopator 215/14. 

„ non » 12. „ 2» » 211/10, 
„ on n ER TER » 208/07. 

B. teosds Urorlsualov Iwräjoog zal Feoo Enıyavoüg 
Eöyoolorov. 

Cali...,Sohn des Dikaiarchos, 7. Jahr Ptol.V, Epiphanes 199/98. 
PR 183/82. 
3. „  „ VI. Philometor 179/782). 

\ REN 8 R 176/75. Hippalos, Sohn des Ss.5) } ER 2 ; 171/70, 

1 " 170/698). 
IS „ 181—-172*). 

!) So möchte ich die demotischen Lesungen transkribieren anstatt der 
von Otto gebotenen Schreibung Baxıs, Bazxıdos. 

°) Dem. p. Cairo 30783 8. 162/3; dem. p. Cairo 30969 S. 207 (s. oben 
S. 44/45). 

3) 8. Otto II S. 325. 
*) Dittenberger O0.G. 103 Anm. 1. Die sonstigen Angaben Ditten- 

bergers über priesterliche Funktionen des Hippalos sind nach Otto IS. 194 
zu und hiernach zu ergänzen. 

°) Spiegelberg bietet Ss (Sas oder Sos), Otto I S. 1947 hat die Ver- 
mutung ausgesprochen, daß, falls sich ein ägyptischer Namen dahinter ver- 
birgt, „in der griechischen Inschrift absichtlich der Vatersname weggelassen 
sei, weil er ägyptisch war“, und daß wir in dem Hippalos einen helleni- 
sierten Ägypter zu sehen haben, Dagegen ist zu bemerken, daß das Fehlen des Vatersnamens (bei den bekannten Titulaturen, hier: 76» mo@ro» piAw») nicht „sehr wunderbar“ ist; vgl. die Liste der „Ordensritter“ bei Strack, Rh, M. 55 S. 176ff. Näher liegt es, an einen griechischen Namen zu denken. Otto I S. 415 ad 194? denkt an Soc, das bei Spiegelberg, Äg. u. gr. Eig. S.47 nach Keil als eine Umschreibung von Y4gvo3ns (Har-wod — 
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C. Verschiedene Priester. 

a) Kanephore der Arsinoö Philadelphos. 

Dionysia, Tochter des Zenon, 23. Jahr Ptol. V.Epiphanes 183/82, 
Auklas (?), Tochter des Poseidon, Sohnes des Hermes, 

12. Jahr d. Ptol. VI. Philometor. . . . . 170/69. 
. .]?thun, Sohn des Tiugls (Diokles)!) oder: 
N., Tochter des ...]?thun (Theon?), Sohnes des Tiugls 

(Diokles), zwischen 153/45. 
Trophinias (sic?; s. S. 48°), Tochter des Nikanor, 

Sohnes des Tryphon, 29. Jahr d. Ptol. VI. Philom. 153/52. 
Eirene, Tochter des Antipatros, Sohnes des Peisianax, 

Zee ee... 1a 

b) degeus Baoılews Hroklsualov zai Klsonaroag rag unrtoös. 

...timä, Tochter des Srutus, 3. Jahr Ptol. VI. Philometor 179/78 2). 

Ginas (Cetas), Sohn ds], » >» » ik i26lrn, 
Dositheos an 2171770, 

NE OR 5 170/69. 

c) Priester der einzelnen Ptolemäer von verschiedenen 

Jahren. 

161—145 (dem. p. Cairo 30769 + 30770). 

Philometor: Ptlum[is], Sohn des N. 
Philadelphos 
Euergetes Einer der Priester: 
Philopator Ssib[is] (Sosibios?), Sohn des Ssibis (Sosibios). 
Epiphanes®) ) Wahrscheinlich Euergetes oder Philopator. 
Kleopatra (II.?) >Athnäis (Athenais), Tochter des Ptlumis (Ptole- 

maios). 

Horus ist heil [gesund]) bezeugt ist. Zws, das hier wohl trotz Crönert (Stud. 
Pal. Pap. II S. 392) als griechisches Wort zu fassen ist, ist wohl hier inner- 
halb des Doppelnamens als Übersetzung des ägyptischen Namens zu erklären, 
ist aber sonst als griechischer Eigenname nicht sicher bezeugt, soviel ich 
sehe. Könnte vielleicht in der demotischen Gruppe eine Transkription des 
griechischen Namens Sw0os 0. ä. gesehen werden (etwa im Gen.), der auch 
in Ägypten bezeugt ist? Vgl. Petrie Pap. III Index, Grenf. I 261, 275, 
P.S.B.A. X S. 190 HI 1, Letronne I S. 245 nr. 183, P. Par. 353, R. E. 
Gr. IV (1891) S. 392 nr. 2, Lille 18s, Lond. III S. 1217, Fick-Bechtel, Gr. 
Eig. S. 260 Zwoas, Zocıs, Zw00s, Zwolas. 

1) S. Otto II S. 325. Die Publikation ist mir nicht zugänglich. 
2) Dem. p. Cairo 30968 S. 207, s. S. 44/45. 
3) Eupator müßte fälschlich vor Epiphanes gestanden haben (dem. p. 

Berlin 3097 + 3070 und 3119) oder hinter den Philometoren (dem. p. 
Ryl. 161). 
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161—117!) (dem. p. Cairo 30711 S. 130). 

Philopator oder Epiphanes: Tin... . . (Dionysios 2), 

cr. 148 (Grenf. I 12). 

Philometor: N. 6 Avrınd[roov ?). 
Philadelphos: N. 6 ©eo?]dweov?). 
Euergetes: ITrofzuaöos 6... ... - - 

Philopator: ©s6d?]woos®) 6 Aıl... . 
Epiphanes: Nxios 6...... 

Kleopatra II.: Ole]Jodwea 7... . - 
KleopatraL.. 2... tn % Jıovu[olov. 

152 (dem. p. Ryl. 16). 

Soter: Hermippos*), Sohn des Kriton. 
Philometor: Ptolemaios, Sohn des Ptolemaios°). 
Eupator: Lysanias®), Sohn des Hieronymos’?). 
Philadelphos: Sokrates, Sohn des Nikandros. 
Euergetes: Hermas, Sohn des Demetrios. 
Philopator: >5Snws°), Sohn des Lykophron. 
Epiphanes: Didymos, Sohn des Apollonios. 
Königin Kleopatra II.: Kleio, Tochter der Ktesias. 
Kleopatra Mutter (I.): Demetria, Tochter der Lysimachos. 
Arsinoe Philadelphos: Trophinias (sic?)°), Tochter der Nikanor, 

Sohnes des Tryphon. 

152—145 (dem. p. Cairo 30800 S. 170). 

Soter: ... ., Sohn des Lkuphrun (Lykophron). 
Philometor: Antipatros, Sohn des... ... 

1) nach 161, da Sonderung der Kulte vorhanden. 
2) Jetzt auch dem. p. Cairo 30688. 
3) Wilcken, Arch. IV 8. 5362. 
4) Ich transkribiere so nach S. 271 (Hrmyps) und der Umschrift (Index 

S. 468). Im Text bietet Griffith Hermias. 
5) Die Vermutung von Griffith, daß hier der König selbst sich unter 

diesem Namen verberge, ist mir nicht sehr wahrscheinlich, zum mindesten 
ist sie unerweisbar. Ich zweifle auch, ob Grenfell-Hunt ein in Grenf. I 25 
col. II (114a) (vgl. Otto I S. 185) augenscheinlich bezeugtes Priestertum 
des Königs mit Recht in Tebt. I p. 182 gefunden haben. Die Worte: 
Baoıhevovtov Kieonaroas Heads BdeoyEridog zal Irolsuclov Tod dnızalov- 
uevov AlsEavdoov Iemv Dılountoowv Zwrnowv ip’ ieo&ws ITrolsuatov Toü 
Zrırahovusvov AlsEardoov za Tov &llmr xoıwov (vgl. oben S. 40 I ce) 
könnten durch Dittographie entstanden und zu schreiben sein: 2p’ ieg&ws 
((ITrolsualov ToV ?rrıxakovusvov)) Ale£avdoov. Bei der Grenfell-Huntschen 
Auffassung müßte man "Aiefavdoov (Alefavdoov) schreiben. 

6) S. 468 gibt Griffith Lwsnyps Avosvias, S. 271 Lwsnys. 
') So nach dem Index S. 468. Im Text Hieronomos. 
8) Griffith denkt an AYouveds. 
°) Vielleicht Tryphaina? Vgl. d. Großvater. 
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Philopator: Tiugls (Diokles?), Sohn des 
Epiphanes!): .. ., Sohn des Demetrios, 
Kleopatra I. oder II.: Sän[. ..... 
Arsinoe s. o. 

LIE Der 

146—117 (Amh. II 45)2). 
Philadelphos: ..... ö [_A2]wridov. 
Philopator: [DAosl]uswos®?) 6..... 
Philometor: . . ... ö AnorMwv|iov]. 
Eupator: Avotuayos 6 |A]vowugyov. 
Kleopatra II: Tıuaee|en 9 ..... 2) 
Kleopatra III.: Beoevixn 7 “Eouwiov. 
Kleopatra I.: Nixuow 7 Agıorovixov. 
Arsinoe s. o. 

Manche anderen Reste sind unverwendbar » 

Es ergibt sich also das Bild von Ptolemais als Sitz eines 
Zweiges des eponymen Reichskultes, der für Oberägypten be- 
sondere Bedeutung hatte. Entsprechend der Geltung der Epony- 
mität auch außerhalb des Stadtbezirks stand die Bestellung der 
fungierenden Priester dieses keineswegs lokalstädtischen Kultes 
nicht der nölıs zu, sondern erfolgte durch den König (s. o. S. 34). 
Unter den Kulten, die er umfaßte, befand sich auch der Kult des 
IIrorsuviog Iwrno, des Begründers der Dynastie und Gründers 
von Ptolemais. Es wäre also das Hauptpriesteramt der Stadt 
von Alexandria aus besetzt worden’? 

Diese Frage ist bislang nicht aufgeworfen, die Antwort als 
selbstverständlich betrachtet worden. 

Und doch finden sich Spuren, die es rechtfertigen, wenn 
man sie aufwirft, so unsichere Spuren allerdings, daß sie jeder 
Kombination höchstens den Wert der Vermutung einräumen. 

* Charakteristisch für den eponymen Kult ist, daß er offiziell 
ist, vom König ins Leben gerufen, und daß er in Alexandria 

1) An Eupator ist wohl kaum zu denken. 
2) Zur Datierung s. Otto I S. 1962. 
3) Den Namen entnehme ich aus Lond. II 72 Z. 33. 
#) Dieselbe Grenf. I 12 bei Kleop. I? 
5) Dem. p. Cairo 30796 8. 168. Uber die Zugehörigkeit und Zeit der 

überlieferten Namen (Tiugls, Theokles?), Sohn des ..., Tml[...., Hrmu- 
tutu[s] (Hermodotos), Philmnä (Philomene, eher wohl Philumene, vgl. Anm. 3) 
wage ich nichts zu sagen. — Auch dem. p. Cairo 31068 S. 250 sind Namen- 
reste erhalten. — In dem. p. Straßb. 46 (nach Philometor) könnte in „.... 
rsäs, Sohn des K.. der Name eines Priesters von Ptolemais stecken. — In 

‘ dem. p. Cairo 30688 (cr. 148?) ist ®?Antiptrus (Antipatros) in der Namens- 
angabe eines Priesters (hinter wcb „Priester“ folgt Pr-G „König, Pharao“) 
erhalten. Spiegelberg verweist auf Grenf. 112, 7 [Baoulews dt IIroleucto]v 
Brhoumtooos |» = -...... | zoüö Avtıroltoov. 

Plaumann, Ptolemais in Oberägypten. 4 
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für ganz Ägypten, in Ptolemais für die ganze Thebais gilt. In 

Ptolemais ist er eingeriehtet, nach Ottos Vermutung !), „im An- 

schluß an seine (d. h. Soters) von seinem Sohne Philadelphos 

vorgenommene Apotheosierung“. Erwähnt wird er zum ersten- 

mal im achten Jahr des Philopator (215/14)?), und zwar sind 
ihm hier die ©&oi Dihonaroges angeschlossen; „ob auch schon 
unter Ptolemaios II und III dem Soterpriester der Kult des 
jeweils regierenden Königs obgelegen hat, ist nicht sicher zu 
entscheiden, doch erscheint es mir durchaus nicht ausgeschlossen“ 
(Otto I S. 161). Daß wir keine früheren Nachrichten haben, 
trotzdem es eine Reihe von oberägyptischen Papyri aus der 
davorliegenden Zeit gibt, erklärt Otto®) durch die Vermutung, 
daß dem Kult die Eponymität erst später, nicht gleich bei Be- 
gründung des Kultes, verliehen worden sei. 

Es erscheint mir der Hinweis notwendig, daß diese herrschende 
Auffassung bloßen Vermutungswert und an mehr als einem Punkte 
die Wahrscheinlichkeit gegen sich hat, zum mindesten nicht die 
nächstliegende Deutung des Materials ist. 

Nach der herrschenden Meinung ist der Kult des Stadt- 
gottes und Gründers von Ptolemais von Philadelphos nach 
dessen Tode eingerichtet worden. Für näherliegend halte ich 
die an sich auch bestehende Möglichkeit, daß der Kult des 
Stadtgottes von der in dieser Zeit als sicher 
autonom bezeugtenzölızg selbsteingerichtet worden 
sei, und zwar noch bei Lebzeiten Soters. Diese 
Möglichkeit ist einer Stadt gegenüber, die in so intimen Be- 
ziehungen zu Soter steht und seinen Namen trägt, wohl nicht 
zu leugnen; es scheint mir sogar wahrscheinlich, daß eines der 
ersten Dekrete der jungen Gemeinde seine göttliche Verehrung 

. als xtiorng beschlossen hat, zumal andere Gemeinden, die ihm 
weniger verdankten, ihm schon bei Lebzeiten göttliche Ehren 
dekretiert haben ®). 

Es könnte nun vielleicht dieser Stadtkult in dem von 
Philadelphos nach Soters Tode konstituierten Kult des Soter 

Z)IPrS UN IFRTES LED: 
?) Dem. p. Lond. 37, Rev. eg. I S. 20, 135". 
28.1008: 
*) 308 die Nesioten (Dittenberger, Syll.? 202 Z. 29, dazu Otto I 

S. 273). — 304 Rhodos (Diod. XX 1003, dazu Svoronos, D. Münzen d. Pt. IV 
S. 32 c). — 308—306? Halikarnaß (Ditt. OG. 16, dazu Wilcken, Arch. III 
S. 315, Kaerst, Rh. M. 52 8. 49). Diese Beispiele rechtfertigen es, anzu- 
nehmen, daß die Ptolemäenser sich mit einer bloßen heroischen Verehrung 
nicht begnügten, sondern die göttliche Verehrung des lebenden xriozng 
dekretierten. Die heroische Verehrung des Stadtgründers wäre ja schon 
vor der hellenistischen Zeit selbstverständlich. Herr Professor Bethe ver- 
weist mich z. B. auf Thuk. IV 102, V 11, Hagnon und Brasidas in 
Amphipolis. 
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aufgegangen sein. Jedoch steht auch die Annahme der Kon- 
stituierung dieses Kultes auf schwachen Füßen. Otto (IS. 143) 
hat mit Recht darauf hingewiesen, daß die merkwürdige Regelung 
des alexandrinischen Alexanderkultes, dem erst die Adeıyoi und 
die folgenden Herrscher, und erst im achten Jahre des Philo- 
pator (215/14) die Iwrijees angeschlossen wurden, durch die 
Annahme eines daneben existierenden Kultes der Oeni Iwrijges 
zu erklären sei, nicht des ©sös Iwrrjo. Geoi Nwrijoss sind in 
Ptolemais zu keiner Zeit nachweisbar!). Dieser Kult der @eoi 
Iwrijgss ist anderswo als in Ptolemais zu suchen 2). Also 

schaltet dies Moment bei der Frage, wann der eponyme Kult 
des Swrne in Ptolemais eingerichtet worden sei, vollkommen 

‚aus. Warum soll der Kult nicht dann gegründet sein, wann 
die frühesten Belege dafür vorhanden sind, ungefähr in der 
Zeit, wo Philopator die Neuregelung des Alexanderkultes vor- 
nahm? Ottos Annahme, er habe existiert, aber zu dieser Zeit 
erst Eponymität bekommen, ist gezwungen®). Die näherliegende 
Annahme, daß er erst von Philopator und zwar dann 
gleich als eponymer Kult eingerichtet worden sei, stößt, 
soviel ich sehe, auf keine Schwierigkeiten. 

Führt man die Folgerungen aus dieser Annahme weiter, so 
fragt es sich, bestand der städtische Kult des Ptolemaios Soter 
als Osös Iwrn7oe, wie wir ihn gleich nennen wollen, und als 
Stadtgründer neben dem von Philopator eingerichteten Reichs- 
kult*) der Ptolemäer mit dem IIrolzuoios Iwrne an der Spitze 
weiter, oder ging er in diesem auf? Beides ist möglich, und 
völlige Sicherheit ist nicht zu gewinnen. Ich stütze mich auf 
neueres Material, wenn ich die Vermutung wage, daß neben 
dem bekannten eponymen Kult des Ilrolzuatog 
Sworno (und der weiteren Ptolemäer) ein Kult des 
Ozög ISwrno als Stadtgott, ein Kult städtischen 
Charakters, durch die ganze ptolemäische Zeit 
bestanden habe und weiter in die römische Zeit 
übernommen worden sei. 

Ein fester Punkt ist die Tatsache, daß in Ptolemais im 
Jahre 47 p. Chr. ein ud(yıoros) eos Iwrno bezeugt ist?); es 
wird weiter der Nachweis versucht werden, daß dieser u£(yıorog) 

}) In der röm. Zeit werden die Dioskuren unter diesem Namen ver- 
ehrt; s. 8. 9. 

2) Kornemann, Klio I (1901) S. 70, 72. f 
3) Für den Alexanderpriester lehnt er diese Annahme ausdrücklich ab 

TS. 144°). j 
= # „Reichskult“ natürlich cum grano salis. Es soll heißen: vom König 
eingerichtet, vom König mit Priestern besetzt, eponym gültig über Ptolemais 
hinaus für ganz Oberägypten. h 

5) Lond. III S. 80 Z. 115, 118; vgl. Wilcken, Arch. IV S. 536. 
A* 
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Oeös Iwrno mit dem Iwrije einer Inschrift aus römischer Zeit!) 
identisch ist, der mit Zevc-Hiuog zu einer Einheit verschmolzen 

erscheint. Dieser Kult der römischen Zeit hätte sicher nicht 
direkt an den dymastischen der Ptolemäer, wenigstens nicht 
ohne eine Umformung des IIroAzualog Iwryoe in einen Kult des 
Ocög Zwrne schlechthin angeknüpft werden können. Existierte 
jedoch ein Kult, wie ich ihn für die ptolemäische Zeit vermute, 
des Osös Iwrno als Stadtgründer, so war die Regelung sehr 
einfach: der dynastische Kult verschwand mit der Dynastie, 
der städtische des „rettenden Gottes“ bestand 
weiter, erhielt vielleicht durch die Verschmelzung mit Zevs- 
“Hruog ein Gepräge, das ihn in den Augen der Römer unver- 
dächtig und gleichzeitig für Ptolemais charakteristisch machte. 

Um diese Vermutungen konsequent durchzuführen, möchte 
ich auf eine bislang übersehene Spur hinweisen, die vielleicht 
für die Existenz eines von dem eponymen Kult des IIroAzuatog 
Swrne gesonderten Kultes des Qeöc Iwryoe in ptolemäischer 
Zeit zeugt. Es handelt sich um die oben S. 33 wieder- 
gegebene Inschrift aus Philae?): Weihung eines Altars durch 
einen Epistrategen und Ratsschreiber (?) Demetrios und die ge- 
samte Garnison von Ptolemais an 

ı |. . .p9aı3) Hari Evodwı zei Gelö:] 
2 |w]räeı (Zeit er. 118/17 a.). 

Man wird diesen @sög Iwrno als eine gesondert neben Pan ge- 
nannte Gottheit betrachten müssen*). Es könnte nun in diesem 
Oeös Iwrng der IIrolsuniog Iwrno des eponymen Kultes gesehen 
werden. Als falsch kann ich das nicht erweisen, doch sprechen 
Außerlichkeiten dagegen. Warum heißt es hier Oswı Swrägı, 
während der Kult der eponymen Priester immer Ilrorsuadvı 
Zwrijeı gilt? Das ist nicht zu vernachlässigen, da sich in 
der Anwendung des O©eöc-Titels eine ganz stetige Entwicklung 
nachweisen läßt, die beweist, daß man es mit diesen Dingen 
genau nahm®). Es führen nämlich die ersten Ptolemäer (Soter, 
Philadelphos, Euergetes I, Philopator) im Kult von Ptolemais 
nie den @eöc- Titel®); oder, genauer ausgedrückt: nach 

ar Milne 9275 — Arch. II S. 564 nr. 113— IGR. I 1153 (zweite Hälfte I 
p. Chr.). 

2) Lepsius XII Gr. 207. 
?) Eine Ergänzung ist mir nicht gelungen. 
*) Dafür spricht das @eoı vor Zwrijoe. Andernfalls müßte es fehlen; 

vgl. z. B. Ditt. 0.G. 70 Ten Evodeı Zorneı. 
. .”) Für die folgende Untersuchung lieferte der größere Teil der Texte 

ein so geschlossenes Ergebnis, daß ich die Nachprüfung einer Anzahl mir 
schwerer zugänglicher unterlassen habe. 

6) Ebensowenig wie Alexander i i Kult (Otto I S. 1383 
Rh. M. 52 $. 50). . nn 38°, Kaerst, 
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der Neuordnung des Kultwesens durch Philometor (161/60 
bis 154/53) nicht. Vorher wurden nämlich dem ITroAsuniog 
Iwrng die regierenden Herrscher (Oeoı Dironaroges, Oeds "Enı- 
gavns Eöyagıorog) angeschlossen als @&oi!). Philometor läßt den 
Priester des ITrolsunios Iwrno und (Oeös) ’Enıyarıg Edydeıorog ?) 
bestehen und richtet daneben das Priestertum des Puaoueug 
IIrol. und seiner Mutter Kison«rea®) ein. Zwischen 161 und 
154/53 nimmt er dann die Änderung vor, Sonderpriester des 
IIrol. Sorno, Diadelyos, Edeoy&rng, Dionarwg (sämtlich ohne 
Oeös) und des Osös ’Enıp. Eby. einzurichten). Den ©eös-Titel 
führt also nur sein unmittelbarer Vorgänger. Er selbst erscheint 
bei Lebzeiten?) ohne @eös-Titel, jedoch nach seinem Tode®) als 
©eös. Der schnell verstorbene Eupator wird immer @eög ge- 
nannt, augenscheinlich auch schon bei Lebzeiten”). Euergetes II 
(146—117) führt, wie er sich in den Königsdatierungen als erster 
Ptolemäer ©csös nennen läßt, so auch im Kult von Ptolemais 
schon bei Lebzeiten diesen Titel®).. Aus seiner Regierung 
stammt nun unsere Inschrift, die dem ©sös Iwrne in Philae 

einen Altar weiht. Es soll nicht strikt die Möglichkeit bestritten 
werden, daß damit in einer nur halb offiziellen Inschrift der 
IIrolsuoiog Iwrne des eponymen Kultes gemeint sein kann. 
Doch wenn dieses das einzige Beispiel?) ist, daß der erste 
Ptolemäer in seinem Kulte in Ptolemais als @eös bezeichnet 
wäre, so wird die von mir angedeutete Möglichkeit vergrößert. 
Augenscheinlich meint die Inschrift von Philae den Stadtgott, 
den u&(yıoros)') Geos Iwrno. — 

Neben dem offiziellen Herrscherkult und dem vermuteten 
städtischen Kult des Stadtgründers läßt sich auch private kult- 

1) Belege bei Otto I S. 193/94. 
2) Der Gebrauch des @eös-Titels scheint zu schwanken. Dem. p. 

Cairo 30782 (179/78, s. S. 44): „des glänzenden Gottes“; dagegen Ditt. 
0.G. 103 (181 - 172) ITroi. Zwrno zaı IIro). 'Ennip. Eiy. 

3) Otto I S. 195; s. o. 8. 47 C.b. 
*) Z. B. dem. p. Ryl. 16 (152); dem. p. Straßburg 21 (145), Grenf. II 

15 (139). } 4 
s) Dem. p. Straßb. 21 (145), dem. p. Ryl. 16 (152); vel. Jedoch die 

private Weihung ßaoılei Hrolsualoı Gewı Pılounrogs (18I—172) Ditt. 

0.G. 103. 
6) Grenf. II 15 (139 a.), Stud. Pal. Pap. IV 1 (127/26). 
?) Dem. p. Ryl. 16 (152). 
8) Grenf. II \5 (139 a), Stud. Pal. Pap. IV 1 (127/6). BER: 

9) Strack verzeichnet in seiner Liste (Dyn. 8. 140) unter „Titel im 

eignen Kult“ aus dem Jahre 12 des Ptolemaios Philopator den Titel eos. 

Das scheint sich auf den dem. p. dieses Jahres (211/10) PSBA. XIV (1891/92) 

S. 60 — XXIH (1901) S. 294 zu beziehen, wo Revillout in der Tat bietet: 

Ptolemde le dieu et des dieux Philopators. Jedoch bemerkt Griffith zu 

dieser Formel: The priestly title here is an unusual form . 
10) Vgl. S. 24 über Meyıorevs. 
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liche Verehrung des Herrschers nachweisen. Booılei ITrokzualon 

Gswı Dirourjrogı lautet die Weihung eines Altars!), den Nıxö- 

uoyog, Priester des Zeus, errichtet hat für das Wohl des 

Hippalos, Epistrategen und Priester des Ptolemaios Soter und 

des Ptolemaios Epiphanes Eucharistos. 

$ 2. Griechische Götter. 

Gleichzeitig bezeugt uns diese Urkunde einen Kult des 

Zeus. Aus den zeyviraı-Dekreten läßt sich ein Kult des Dio- 

nysos innerhalb des Vereins entnehmen; es wird ein Heiligtum 

des Dionysos (zweifelhaft ob städtisches oder Vereinseigentum) 

genannt, und Ditt. OG. 49 erwähnt religiöse Betätigung der 

Bewohner von Ptolemais im Sinne des Dionysos, nämlich einen 

Agon. — 
. Trotz dieser geringen Zeugnisse für griechischen Kult 

werden wir doch in dieser Zeit eine religiöse Betätigung von 
durchweg griechischem Charakter voraussetzen dürfen. Herrscher- 
kult und Kult des Stadtgründers haben ja sicher griechischen 
Charakter getragen; und zu der Verallgemeinerung berechtigt, 
was für die römische Zeit über den Kultus der Stadt bekannt 
ist. Es passen dazu auch die unten zu besprechenden Tempel- 
reinigungsvorschriften. 

$ 3. Griechische Tempelreinigungsvorschriften. 

Keiner bestimmten Gottheit?) lassen sich die folgenden 
sakralen Vorschriften®) zuweisen: 

1) Ditt. 0.6. 108 = Miller, BCH. IX 1885 S. 141 nr. 3= Strack, Dyn. 
S. 250 nr. 94; gefunden in der Stadt Menschijeh (19. Febr. 1884). Ditten- 
bergers Datierung (181/10—172) ist bestechend, obwohl Ptolemais gegenüber, 
der Stadt, in der die Königinnen in der Regel nicht mit ihren Gemahlen 
im Kult vereinigt wurden, nicht ganz durchschlagend. Eine Zeitgrenze ist 
auf alle Fälle die Neuordnung des Kultes durch Philometor (vgl. Otto I 
S. 1946). Jedoch wird die von Dittenberger gebotene Datierung doch un- 
gefähr das Richtige treffen, da uns Hippalos auch sonst in den Jahren 
183—170 als Priester bezeugt ist (s. S- 46. B.). 

2) Es hat sich die Auffassung festgesetzt, daß diese Vorschriften dem 
für die römische Zeit in Ptolemais bezeugten Asklepios-Tempel angehören. 
Diese Meinung ist durch nichts gerechtfertigt und geht, soviel ich sehe, 
auf eine unklare Bemerkung Baillets (Rev. arch.® XIII S. 73/74) zurück. 
Vgl. Otto I 8. 399, Herzog, Arch. £f. Rel. Wiss. X (1907) S. 2121. Ich 
betone daher, daß die Reinigungsvorschrift am 1. Febr. 1883 von G. Maspero 
in der (modernen) Stadt Menschijeh chez un teinturier gekauft worden ist. 
Die Inschrift auf einen Asklepios-Tempel zu beziehen, ist man nicht einmal 
aus inneren Gründen gezwungen. 

®) Miller, Rev. arch.® II (1883) 181/82. Botti, Catal. Alex. (1901) 
S. 279 nr. 98; vgl. Wilhelm, Arch.-ep. Mitteilungen XX S. 83/84. Kleine 
Säule aus schwarzem Granit, der Länge nach durchgebrochen. 
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Tovg etoıbvrag &lg T|O ieoöv] a 
üyvedcıv norab Önox|eiueva -] © 
ano nayovg ıdiov xaı |7 Buchst. er.] 

Nuigog CA dvanarıe [6—10 B.] 
5 {nf txrowouod ovv|8—12 B.] 
TeToxviagS xal Tospodonsh [1—4 B.] 
xoli &üv 249 ıÖ Todc de äkler. 5 B.] 

anöl yuvamzögs Bm rüc dE ylvvaixas]n 
Gx0K0VdWwg® Toig Avögdow |1—4 B.] 

10 @u &xtowouod 1 |!) 
mv ÖE Texodoev xaı To&|povoar -]P 
&avq dE &49H To Bo&post [7] 
ano [x]|araumıavs TC 
Grdoös P uvoownwt de 

a Wilhelm. Botti TO||j|. — ® = xar« ra Wilh. — © Wilhelm. 
Miller KC Botti X|||||. — 4 Miller £ Botti # = Wilhelm nach neuer 
Abschrift Z. — ® Miller ANAT4A44 Botti |||444||. — f Miller xH 
Botti AN. — 8 Botti ETOK. — h Botti 34. — i Botti 71. — k Miller 

Maspero: a[vdo«as]. — Botti AE|||. — ! Botti ||| OTY. — m Botti IB. — 
n erg. Miller Maspero. — Botti 7. — ° Botti |||O 40 YO03. — P» erg. 

Miller. — 4 Botti AN. — ' Miller 80 3 Botti 802. — s Miller 4MO 
BATA ... Botti Teo«a TA. — t so Miller; Botti INXNAT |||. 

Über den Gesamtcharakter geben einige Parallelen 2) Auf- 
schluß. Es handelt sich um Bestimmungen, welche die 
Reinigungsfristen vor dem Betreten eines Tempels festsetzen 
(Zeile 1/2). Die Angabe der Fristen war von Miller®) fälsch- 
lich als Angabe von Strafsummen (amendes) gedeutet. Ihm 
schloß sich Otto*) an (richtig dagegen schon Wilhelm°); vgl. 
jetzt Herzog, Arch. f. Rel. Wiss. X [1907] S. 201 f#. [217] 
und Otto in den Berichtigungen.. In der Tat spricht ja 

1) Ob hier eine Lücke [von 9—13 Buchstaben], ist zweifelhaft. Botti 
deutet nicht Lücke, sondern Spatium an. 

2) IGA. III !73 und Syll.? 633 (Sunium; nicht vor II. oder Anfang 
II. Jahrh. p.). — Syll.? 567 (Lindos; Zeit des Hadrian), — Syll.? 566 
(Pergamon; röm. Zeit). — Jahreshefte d. österr. arch Inst. V 139 (Eresos; 
I./IL. Jahrh. a.) — BCH. XI 257 (Delos; fragmentiert). — Zur Datierung der 
Inschrift aus Ptolemais: Millers Beweisführung (Strafsätze in Silberdrachmen) 
ist hinfällig; nach der Orthographie von 2x9 (ohne iota adscriptum, dessen 
Fehlen nach Mayser (Gramm. d. griech. papyri) S. 122 ff. in amtlichen und 
sorgfältig redigierten Urkunden nicht vor 100 a. zu erwarten ist), möchte ich 
frühestens an das I. Jahrh. a. denken. 

3) Rev. arch. 3II 181. 

2,1782 295% 

5) Arch. ep. Mitt. XX S. 83.2. 
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schon der Text (Zeile 3/4 dnö ndgovg idlov xoı [er. 7 Buch- 

staben] Äu£oos Ü) klar gegen diese Deutung. Es werden also 

bestimmte Verunreinigungen aufgezählt, von denen man rein 
sein muß (äyredeıw dnö ...) innerhalb bestimmter Fristen vor 
Betreten des Tempels. Der Charakter der als verunreinigend 
angesehenen Handlungen entspricht vollkommen griechischen 
Anschauungen. Zum Teil kehren dieselben Dinge (z. B. ge- 
schlechtlicher Verkehr, Geburt, Fehlgeburt, Menstruation) in 
den anderen Texten wieder. Bestimmungen über bestimmte 
Speisen (Syll.? 567 Linsen, Ziegenfleisch, Käse; Syll.” 633 
Knoblauch, Schweinefleisch) finden sich in dem erhaltenen Teile 
der Inschrift von Ptolemais nicht. Dagegen erstrecken sich 
die Übereinstimmungen teilweise bis auf die Zahl der Reinigungs- 
tage). 

Zeile 8/9: rüs dE y[vvaizos] &x00dIws Tois avdoaoır scheint 
anzudeuten, daß der vorhergehende Teil die Bestimmungen für 
die Männer, der folgende die für die Frauen enthält; dazu paßt 
Zeile 8 dnö yvvoıxös P, Zeile 14 avdoös £ (cf. Anm. 1). Aller- 
dings müßte dann Zeile 7 Ende anders ergänzt werden als 
Miller und Maspero (&[vöoas]) es tun. 

Im Einklang damit hätte man dann die Zeilen 4—7 und 
9—12 zu deuten. In beiden werden Geburten?) geschieden 
in &xrowouog (Fehlgeburt), in solche, bei denen das Kind auf- 
gezogen wird, und in solche, bei denen es ausgesetzt wird (&üv 
de &497°) To PBo&pos]). Ich vermute, daß Zeile 9—12 die eigent- 
lichen Bestimmungen über Reinigung von Geburt für die 
Wöchnerin enthält, und zwar 

!) Z. 3/4 Freiheit «nö nasovs idtov zaı [5—9 Buchstaben] 7 Tage. 
Syll.? 567 _üyıeis üreoxovres ohne Frist. — Z. 7/8 roüs 2 alvdons?] ao 
yuvaımos B Z. 13/14 |an’?] @vdoos P, d. h. geschlechtliche Enthaltsam- 
keit innerhalb zweier Tage für Männer wie Frauen. Ähnlich Syll.2 566 II 
ano utv ıns dlas |yuvaı)xos zei roü ldlov Avdgös ausnusgoV, ano de 
alloroiag x|al] KAAorgiov devregaios Aovosusvor. Syll.? 56714 drro ovvov- 
olas vouluov aÜFNUEOOV TTEOLEKVAUEVOVUS Kal TOOTEEOV yosıoaukvovs fAalı. 
Syll.? 6333 au es 3 en ade Zr Ban za yluvaızos. 
Jahresh. V 141» ano de yluvaızos aurausgov Aosooausvov. IGA. II! 73 
ano dE yuvaxog Aovoauevolv?] zaraxepere aösEıuspi. Da die Frist von 
zwei Tagen aufs beste den Parallelen entspricht, ist die von Botti gebotene 
Lesung 8 wohl falsch. — Längere Fristen erfordert sowohl in den Paral- 
lelen wie in Ptolemais die Menstruation: Z. 13 ano [zJareunvıov (so nach 
der re Lösung der Schwierigkeit durch Wilhelm) 7, sieben 
Tage. Ebenso Syll.? 6335 zai 2x rwv yuvaısloyx dia Ente nusomv Aovoe- 
uevnv x|[era)eepyara slomogevsodn wüusnuspov. IGA. IM! 73290 ano 
yvvoıeiov EB|dJoucie[v]. 

2) Uber die verunreinigende Wirkuns der Geburt vel. 7 { 2 lc g g gl. Stengel, Kultus 

®) Zur Form s. Mayser $ 372 S. 183. 
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h ul [1—4 Buchst] 
0 EXTOWOUOU U 

zyv dE Texoücav zaı To&|povouv Zahl] 
&&v de 2497 To Bodpos |A—8 B., vielleicht nur Zahl]. 

Diese Vermutung wird dadurch gestützt, daß in den Parallelen 
für &xtowouog dieselben Fristen angegeben werden: Syll.2 567 ıa 
ano PFogelwv Hus(o@r) u und Syll.? 6337 xai ano pIogäs husowv 
rerragaxovra IGA. III! 73 ano de PFo00&S TEeTTagaxooTelov }). — 

Ich vermute ferner, daß für die frühere Erwähnung der Geburten 
(Zeile 5—7) die Nebenteilung der Inschrift Jahresh. V 141 maß- 
gebend sein wird, nämlich die in beteiligte Personen und die 
Gebärende selbst, für die die Fristen viermal so groß sind. 
Dazu paßt, daß es in Zeile 6 reroxviag ui Toepodong (gen.!), in 
Zeile 11 dagegen rn» dE rexodour zul To&povoav heißt. Da nun 
aber diese erstmalige Erwähnung der Fehl- und glücklichen Ge- 
burt in demjenigen Teile erfolgt, der, wie oben vermutet, sich 
auf Männer bezieht, werden sich also diese Bestimmungen an 
die beteiligten Männer, d. h. die Eheleute, richten. Den Fristen, 
die für den Ehemann festgesetzt werden bei einem &xrewouög 
seiner Frau sowie einer glücklichen Geburt (und zwar wird 
unterschieden, ob das Kind aufgezogen oder ausgesetzt wird), 
folgen dann in den Satzungen für die Frauen Zeile 10—12 die 
Bestimmungen für die Mutter selbst. 

In den verlorenen Teilen des Textes werden sich vermut- 
lich Bestimmungen über Verunreinigung durch Tote oder durch 
bestimmte Speisen befunden haben (wie Syll.? 567, 633). 

Der historische Wert der Urkunde ist der, für den rein- 
griechischen Charakter der kultlichen Betätigung der Bewohner 
von Ptolemais ein wichtiger Beleg zu sein?). Als interessant 

1) z ist vielleicht auch hinter roe[povo«v zu ergänzen. ÜCensorinus 
de Die Natali XI $ 7 führt diese Frist als ganz allgemeingriechisch an: 
quare in Graecia dies habent quadragensimos insignes. Namque praegnans 
ante diem quadragensimum non prodit in fanum ... cum is dies prae- 
teriit, diem festum solent agitare, quod tempus appellant reoosgaxooraiov. 
Daß dieser dies festus auch in Ägypten lebendig war, beweist die Er- 
wähnung: r« rergaxoo((o))ra Tod uixgoü ... ae (l. vioo) Tewellns 
Fay. 113 Z. 14/15 (100 p). Dazu Wilamowitz, G.G.A. 1901, 1,8.39. 

2) Der erste Herausgeber, Miller, dem gewisse Ubereinstimmungen mit 
III. Mose 12 und 17 auffielen, vermutete wertvolle Aufschlüsse über ägyp- 
tische Anschauungen dahinter. Diesen Ähnlichkeiten (vgl. auch Strabo XVI 
120 p. 745 Cas. über Babylon) nachzugehen, ist Sache der vergleichenden 
Religionswissenschaft. Die,Verwertung der Urkunde als griechisch sichern 

die Parallelen. Daß diese Dinge noch heute im griechischen Volke fest 

wurzeln, beweist die Bemerkung Sittls Hesiod Erga 733f. x«9 nuds 

eloerı &nl ris Kontns zar Ev 17 Kannadoxig oi “Eilnves uera xndelav Tas 

yeioag mAvvovon noiv dv eis Tas olxlas eloeldmaıv (Bybilakis, Neugriech. 

Leben S. 67). 
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für die Sittengeschichte hob Wilhelm!) hervor, daß mit Aus- 

setzung von Kindern wie mit gewöhnlicher Praxis gerechnet wird. 
Auch dieser Zug paßt dazu?). 

$ 4. Isis. 

Ein Kult der ägyptischen Göttin Isis läßt sich aus der 
oben mitgeteilten®), von Pridik veröffentlichten Inschrift nach- 
weisen. Dem Tempel werden durch königliches zodorayua die 
Rechte der Asylie und Atelie verliehen. 

Das Heiligtum lag außerhalb der Stadtmauer*). Da liegt 
die Vermutung nahe), daß es innerhalb der Stadtmauer 
keine Stätte fand, weil es ägyptischem Kultus geweiht war®). 
Diese Erklärung der Lage außerhalb der Stadtmauer wird be- 
stätigt durch die Inschrift Ditt. 0.G. 52. Herr Prof. Wilcken, 
der die Inschrift früher nach Heptakomia verlegte (Arch. IV 
S. 163), macht mich darauf aufmerksam, daß sie vielmehr doch 
nach Ptolemais gehört, da nach dem Fundbericht Masperos 
eine Verschleppung ausgeschlossen ist”). Also müssen die darin 
erwähnten Heiligtümer sich in Ptolemais befinden. Darunter 
wird genannt: xai z[öv] &xrög Teiyovg rig nörems Bwuov Aoßaxreı 
zal Ieoaxı Oe[öı. Also ägyptische Gottheiten außerhalb der 
Stadtmauer. Der Isistempel ist geweiht neo ric owrnolag 
des Königs von einem Epistrategen KaiAluayog®), d.h. im Ein- 
verständnis mit dem König, vielleicht auf seine Veranlassung. 

1) Arch.-epigr. Mitt. XX S. 832, 
?) Aussetzung von Kindern ist nach Diodor I 80 $ 3 ägyptischer 

Sitte fremd (r« yervaueva avre To&poVOw ....; 19 näoev danavnv 
ol yoveis, aygı @v eis nlıxlav 9m To TExvov, ob nielo mowoücı doayumv 
elxooı). In Oxy. IV 744 (1 a. Chr.) (Zav nv &o0evov agpss, 2av nv Imlea, 
&xBale) liegt eine Ausnahme vor; vielleicht handelt es sich um einen Gräko- 
ägypter oder Griechen ? 

S)ES.295 (Anfang I. Jahrh. a.). 
*) Denn ano vorov Irolsuaidos ist aufzufassen „südlich von Ptole- 

mais“ und nicht mit Pridik „im südlichen Teile der Stadt“; vgl. z. B. 
P. Cairo ed. Goodspeed 10369 VI II Z.5; Tebt. I 845; Arch. I S. 597, ı2. 

5) Ich verdanke sie Herrn Professor Wilcken. 
6) In Alexandria scheint derselbe Grundsatz nicht geherrscht zu haben. 

Doch ist die Parallelität zwischen Ptolemais und Alexandria nicht so groß, 
daß das gegen die Vermutung spräche. 
’ ?) Rev. arch.3 II (1883) p. 173. Au sud, j’ai trouve la dedicace que 
Je vous envoie copiee au crayon et qui est gravee sur une pierre trop 
lourde pour qu’on püt l’enlever sans trop de frais (Brief Mas- 
peros an Miller vom 1. Febr. 1883 aus Menschijeh). Auch dieser Altar 
scheint also südlich gelegen zu haben. — Die Erwähnung der Errexwuie 
(s. Arch. IV S. 163; Kornemann, P. Giss. I Heft 1) wird dann wohl zu der 
Angabe von Name und Stand der Dedikanten gehören. 

*) Pridiks Bemerkungen über das Amt des Epistrategen stützen sich 
auf P. M. Meyer, Heerwesen S. 65; vgl. dazu Wilcken, Arch. III S. 323 
zu nr. 103. — Dagegen scheint Pridiks Datierung auf Grund des Nameus 
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IH. Kultur. 

Es bleibt noch übrig, unter diesem Titel einige Streiflichter 
auf das Kulturleben der Stadt zu werfen, wie es sich innerhalb 
des einigermaßen deutlich erkennbaren staatsrechtlichen Gefüges 
und inauguriert von einer griechischen oder besser hellenistischen 
Geist atmenden religiösen Betätigung entfaltet haben mag. 

$ 1. Bauten. 

Es lassen sich in der Stadt einige öffentliche Gebäude aus 
ptolemäischer Zeit nachweisen: von Profanbauten ein Jdurgor!) 
(sofern man dies unter diese Rubrik begreifen will), worin beim 
Feste des Königs die Bekränzung vorgenommen werden soll, ein 
revruveiov mit einer zooorag ?), also ein Amtslokal für die höchste 

städtische Behörde, ein drudoror ®), ein städtisches Archiv. Von 
Sakralbauten läßt sich ein Tempel des Dionysos schon in der 
ersten Hälfte des III. Jahrhunderts nachweisen ?), ungefähr um 
dieselbe Zeit ein Tempel des Zeus vermuten*). Für die kult- 
liche Verehrung der Dynastie hat man wohl ein IIroAsuasior 
vorauszusetzen, von dem, wenn meine Vermutung sich bestätigt, 

Kalktuayos einwandsfrei: „Uns sind einige Epistrategen dieses Namens aus 
der ersten Hälfte des I. Jahrh. a. aus der Regierungszeit Ptolem. XII 
(seit 80) bekannt. Sie tragen die Titel: ö. ovyy. za Erriorgar. zur oroar. 
T. Ivd. zur ’Eovso. Gel. oder ovyyY. x. org. zer ?nıoro. x. Onpaoyns ris 
@nß. Zar ns T. x. 'E. Ou)l. oder ovyy. zar ?ruıoroloyoagos. Andere Epi- 
strategen des Namens Kallfueyos aus anderer Zeit kennen wir nicht. Wenn 
demnach einer von diesen K«4lfuayos der Begründer des Heiligtums der 
Isis war, so bekommen wir die ganz genaue Datierung der Inschrift, 
nämlich 74/73 vor.“ Es muß heißen 76/75 a. Im übrigen kann man Pridik 
nur zustimmen, wenn er keine weiteren Vorschläge zur Identifizierung macht. 
In Betracht kommen: 

1. ovyy. zul 2mioroloypagpos 80—70 0.G. 19424 
2%. 9 9 Zmorg. orgar. tr. I. USW. 60 0.G. 186 
SUR, x Inßdoy. USW. 51? 0.G. 190 
4. Kelkluayos Kaklıuayov (Sohn von 1) 44-30 0.6. 194 
5. Iolov n Ende I \ Lepsius XII 
6. Kocvıos n & 85, 224 

— Letronne Rec. II S. 44 nr. 75 8. 58 nr. 84 
7. Kallluagos Kallıuayov ToV öuorluwv Tois Gvyyevkoı 

zaL orgar. etc. 69 a. Arch. II 557 nr. 39. 
2. und 3. sind nach Strack, Rh. M. 55 S. 185 Anm. identisch. Der- 

selbe kommt am ehesten in der Inschrift aus Ptolemais in Frage. Seinen 
Namen hat Schubart, Klio X p. 54! in eine in Ptolemais gefundene Inschrift 
eingesetzt (s. S. 29). 

1) Ditt. 0.G. 499. 
2) Ditt. O.G. 5l2e. Herwerden, App. p. 184. 
3) Inschrift S. 35. 
+) Ditt. 0.G. 103. 
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ein Tempel des »tiorng der Stadt, des ©eös Iwrro, gesondert 

zu denken wäre. Anfang des I. Jahrhunderts a. wurde dicht 

bei der Stadt, an die Stadtmauer mit reichlichen Nebengebäuden 

angrenzend, von einem Epistrategen Karıtuayos ein Tempel der 

Isis erbaut!). Eine Stadtmauer existierte also zu dieser Zeit; 

augenscheinlich hatte schon Soter seiner Gründung auch dieses 

sekundäre Kennzeichen ?) einer zö)ıs mitgegeben. 

$ 2. Schauspielerverein. 

Was wir von dem Leben in. der Stadt wissen, fügt dem 

bisher gewonnenen Bilde einen charakteristischen Zug ein: Ver- 

einswesen und Pflege musischer Künste. Zwei in Ptolemais ge- 

fundene Dekrete®) aus dem Ende der Regierung des Philadelphos 

und dem Anfang der des Euergetes (267—239)*) bezeugen die 
Existenz eines Schauspielervereins). 

Zur Stilisierung der Dekrete ist zu bemerken, daß 
sie der anderer Technitendekrete entspricht, sowohl in dem all- 
gemeinen Merkmal einer größeren Formlosigkeit den Gemeinde- 
beschlüssen gegenüber®) als auch in dem besonderen der An- 
lehnung an den Dekretstil der Gemeinde; z. B. bieten beide 
Dekrete die fast stehende Einleitung jedes Ehrendekretes, das 

1) Inschrift S. 35, vgl. 8. 58. | 
2) Kornemann, Klio V (1905) S. 75, 78. — Für Alexandria vgl. 

Arrian DI 185. 
L 3) Ditt. O.G. 50/51. Kalksteinstelen. 

#) Nr. 50 ist mit Dittenberger näher an 239 heranzurücken, da der 
durch diesen Beschluß Geehrte, Aıovvoros Movoetov, in Ditt. O.G. 48 (wahr- 
scheinlich 240/39) begegnet. 

5) Daß tatsächlich Ptolemais Sitz des Vereins gewesen sei, ist von 
vornherein nicht unwahrscheinlich. Zudem gelten beide Dekrete Männern, 
die wir als Beamte der Stadt kennen. Ditt. 0.G. 506 stellt die Verdienste 
des Geehrten um die Stadt mit denen um den Verein in Parallele. In 
Ditt. 0.G. 51 ist von lebhaften Beziehungen zwischen dem Geehrten und 
dem Verein die Rede, die so ihre beste Erklärung finden. Der Stil der 
Dekrete stimmt in Eigentümlichkeiten mit dem städtischen überein. — Bei 
dem Charakter dieser Vereine ist es jedoch wahrscheinlich, daß er auch 
Aufführungen auf Reisen im Lande veranstaltet hat. 

6) Kein Präskript (Ziebarth, Gr. Vereinswesen S. 185; vgl. jedoch auch 
den Dekretstil von Ptolemais); der Antragsteller fehlt (vgl. auch Ditt. 
0.G. 47); Ditt. 0.G. 50 zeigt die Formlosigkeit der Schauspielerdekrete in 
Blüte (Ziebarth S. 185); Motivierung mit Zrredn fehlt, sie erscheint nur in 
der Form der Wiederholung (&vex«). Ebenso fehlt Hortativ und Übergangs- 
formel. Trotzdem ist es kein „abgekürztes Dekret“ (Ziebarth S. 190) oder 
eine Ehreninschrift (6 deiv« rov deiva (?riunoev) aoerjs Evexa: Gerlach, 
Griech. Ehreninschriften, Halle 1908, S. 1); denn Sanktionsformel und 
Aufschreibungsklausel sind vorhanden. Dittenbergers Erklärung 503 genügt 
nicht; vgl. Avofuayos 5l2,3. Also ist auch das Fehlen des Demotikon als 
Formlosigkeit zu betrachten. — Ditt. 0.G. 51 ist sorgfältiger. ovvavfeodes 
(Ditt. 0.G. 5lıı; vgl. Ziebarth S. 185/86) entspricht dem Sprachgebrauch 
der Technitendekrete. 
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Lob (Eros), das auch in Vereinsbeschlüssen selten unterbleibt I), 
nicht; dieselbe Eigenheit fällt in demjenigen Dekret der ndAıc 
auf, ee = zum Vergleich benutzen können (Ditt. 0.G. 49; 
8.202,90): 

Über die rechtliche Stellung des Vereins läßt sich 
aus Ditt. O.G. 5122 ein Aufschluß gewinnen. Der Verein be- 
schließt die Aufhängung eines Porträts des Prytanen Lysimachos 
in der zoooras des (städtischen) ?) novrar.iov. Dieser Beschluß 
reicht sicher über die Grenzen der Wirksamkeit des Vereins 
hinaus®). Sicher hat man daraus jedoch nicht auf ein Ver- 
fügungsrecht über städtische Gebäude zu schließen. Zur Er- 
läuterung des Rechtsverhältnisses vgl. Ziebarth S. 167, 170. 
Wahrscheinlich haben sich die Schauspieler wie in IG II! 475 
durch einen Gesandten an die Stadtverwaltung gewandt, ihr mit- 
geteilt: Aoddzoguı Tv odvodov dvyaseivan eixova yganııv (&v To 
doysiw heißt es dort, d. h. im Amtslokal des Geehrten, ihres 
o08Ev05, eines xeyeıgorovqußvog . . . Zrnuueineng Eni Tov Aıdva) 
und darum ersucht, den Beschluß zu bestätigen*). Darauf er- 
geht in dem Analogiefall der Beschluß der BowAn: deddygsaı rei 
Bowie zuıxeyololjoselı) ... . TH owödo [zJolılrjoa[og]aı zn] 
avageoıw Ti|s] yoonräs eixovos. Es liegt also ein wrpıoua der 
Schauspieler (analog unserem Beschluß) schon vor. Beachtens- 
wert ist nun, daß der Beschluß der ßovAn nicht auf &nıxvooöv To 
wrgyıoua (Sanktionierung des ganzen Beschlusses) lautet, sondern 
nur: &rıxeywojotn nv Advaseoıw, Erlaubnis zur Ausführung der- 
jenigen Einzelbestimmung des Beschlusses, welche die Kom- 
petenz der ovdvodog überschreitet. Derselbe Vorgang wird dem 
Beschluß des Schauspielervereins von Ptolemais gefolgt sein). 
Läßt sich sonach über die rechtliche Stellung des Vereins nichts 
Positives aussagen, so macht doch diese Analogie es wahr- 
scheinlich, daß der Verein nicht zur Gruppe derjenigen gehört, 
deren ‚sämtliche Beschlüsse eo ipso dem Aufsichts- und Be- 

1) Zu den wenigen Beispielen bei Ziebarth S. 164 sind die unsrigen 
hinzuzufügen. 

I), dien ONE, DIE 
3) Das tut vielleicht auch der Beschluß der avayogevoıs, der öffent- 

lichen Verkündung beim Dionysosfest. Der vews (des Dionysos) 5011, 5124 
könnte ein Vereinsheilistum sein. 

4) maoazakeı (scil. d. Gesandte) 77V BovAnv drızugwocı davro yprpıoue. 

5) Ein Hinweis darauf kann in dem wmgpıou« als selbstverständlich 
unterlassen sein. — Derselbe Fall liegt übrigens OIGr. 6818 vor. Ziebarth 
S. 170: „Die Korporation bittet zwar nicht um Bestätigung ihres Beschlusses, 
aber wohl um einen zöros für die Aufstellung.“ Ich sage derselbe Fall: 

denn tatsächlich ist ja durch den Beschluß der ßovAn IG.II! 475 nicht 

der ganze Beschluß bestätigt, sondern nur die @vadeors erlaubt, d. h. ein 

tönog bewilligt worden. 
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stätigungsrecht des Staates unterlagen. Wenigstens. weist nichts 

darauf hin!!). 
Die Organisation des Vereins läßt sich recht gut 

überblicken 2). Sein Name lautet: oi negi röv Aıövvoov za Oeovg 

Aderyods Teyvitaı®) oder: To xowov TÜV rıegl TOV Jıövvoov 

teyvır@v*). Die Worte rois ryv odvodor v&uovor, die einmal dem 

Vereinsnamen angehängt sind (Ditt. O.G. 51), besagen nach 

Dittenberger (Anm. 2): qui artifices quidem non sunt, sed cum 

studio et munificientia illos adiuvare vellent, synodi participes 
facti sunt (z. B. die puAoreyviraı, die unter den Mitgliedern auf- 
geführt werden); 7» ovvodov väusıw ist also nach Dittenberger 
„dem Verein angehören“, d. h. in diesem Falle: „die außerdem 
noch dem Verein angehören“ 5). Vielleicht werden sie eigens 
erwähnt, weil sie in der Regel keine Stimme hatten? 

1) Für eine selbständige, gemeindeähnliche Stellung des Vereins spricht 
auch die Existenz von rg0&&vo. (Ditt. O.G. 51, Ziebarth S. 85). 

2) Das in Ditt. 0.G. 51 erhaltene Mitgliederverzeichnis ist bei Ziebarth 
S. 143 nicht aufgeführt. 

3) Ditt. 0.G. 507 ist Aıövvoos als ueyas bezeichnet; wie Poland 
Progr. 8. 5 mit Recht bemerkt, ein Anklang an ägyptische Sitte. 

#%) Ditt. 0.G. 5lıs; zu Osovs Adelpovs ist der Kürze halber oder 
wegen der mangelhaften Redaktion fortgelassen. Poland schloß daraus im 
Zusammenhang mit seinen anderen Vermutungen die Existenz eines großen 
teyviraı=-xowvov in Ägypten mit einer vuvodog (= Zweigverein) in Ptolemais 
(S. 17); dagegen Otto I S. 1685; Ziebarth S. 137/38, S. 79. Die Beweis- 
führung Polands für diesen speziellen Fall ist nicht überzeugend. Der 
Gebrauch von ue£yag (507) beweist nichts. irrn«eyns ist kein maius munus, 
sondern eine militärische Charge im königlichen Heere, die mit dem 
Prytanenamt nichts zu tun hat. Daß in 50 der yocuuarsvs Toü xoıvov 
nicht erwähnt wird, besagt bei der durchgängigen Kürze und Formlosigkeit 
dieses Dekretes nichts. Der Schluß aus den Worten avaseivaı d’ «ur|oö] 
ist nicht durchschlagend. — Poland hält seine Ansicht in der „Gesch. d. 
griech. Vereinswesens“ S. 141 aufrecht. 

5) Poland, Progr. S. 17 glaubte hac formula ... item atque addita- 
mento ovrreloövres xrA. homines quosdam significari, qui synodo cuidam 
maioris sodalicii addicti sunt und setzte also die Worte mit seiner be- 
strittenen These in Verbindung. — Ziebarth fragte im Hinblick auf Miller 
(Melanges d’archeol. Egypt. et assyr. I 52 [1873]; 17 a. Chr. „Basis einer 
Statue des Herakleides, welche durch den zooorarns Belrows gewidmet 
wurde zois v&uovoı nv ovvodor“, was er als Kultverein auffaßte): „ob 
also ... der Ehrenbeschluß von den zeyviza: im Verein mit einem anderen 
Kultverein gefaßt ist?“ — Otto widerspricht (I S. 412 zu 165) der Deutung 
Dittenbergers und nimmt eine eigene ouvodos neben den Techniten an. Er 
scheint an einen Fall zu denken wie in dem bei Ziebarth S. 88? erwähnten 
ynpioue Toy nregl Tov A. TEyvıroV zul T@V TOUTWwv Ovvay@vıorav. ze) 
‚Toy veuövrov mv Äegav FJvuelsxnv ouVvodov. Hier möchte ich allerdings 
eine mit dem Technitenverein sich zum Beschluß vereinigende Sonder- 
oVvodos annehmen. Dagegen kann in Ditt. 0.G. 51 mit 7» oVvodo» nur 
die erwähnte, d. h. die der Techniten, gemeint sein. Sonst müßten nähere 
a über diese zweite Synodos gemacht werden. Die Inschriften IGIns. 
XII 66411, 665 1, 6679, 15, 659 11, 662 12, 663 10, die Otto anzieht, setzen yeoov- 
oa, oE Tmv yegovolav weregovres, Ol THV yEgovol«v vEuovres, 7 OVvodog? 
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Der Kultus des Vereins gilt dem Dionysos!), dem jähr- 
lich ein Fest, alle drei Jahre ein besonders glänzendes, gefeiert 
wird. Seine heilige Pflanze, der Efeu, wird von dem Verein 
wegen Verdiensten um die Sache, der er dient, ebenso wie von 
der Stadt wegen agonistischer Verdienste verliehen?). Neben 
dem Dionysos steht, wie üblich, der Kult des regierenden Königs- 
paares?®). 

Wie jeder Verein, hat auch der reyvira-Verein eine Reihe 
von Beamten: der yoauuarevs , Tod xowoö Anuugyos (Ditt. 
0.G. 5124; er begegnet unter den &növ noımrai wieder [Miller]), 
der oixovöuog Iwoißıog*) erhalten in den Dekreten Aufträge. An 
der Spitze des Mitgliederverzeichnisses steht augenscheinlich der 
vornehmste Beamte: 6 zzoös roig teoois tig ToLeTnoldog zal Augısrn- 

oidog?). — Bemerkenswert an der Organisation des Vereins ist, 
daß er neben den Schauspielern und Musikern auch Dichter von 
Tragödien, Komödien und Epen, einen oxevonorös, einen yogodı- 
Ö40x0A0g, rro6&eroı, pihorsyviraı augenscheinlich als gleichberechtigt 
umfaßt, also neben den produktiven Künstlern auch die thyme- 
lischen (s. u.) und die Gönner der Sache. Die ovvaywrıorai, die 
hier zum Verein gehören, hatten in Teos einen eigenen Verein 6); 
es sind Gehilfen der Schauspieler, Schauspieler zweiten Ranges”), 
hier sicher von bedeutender Rolle, denn es gibt nur einen einzigen 
tooywdös neben ihnen. — Die ro0ö&evoı?) werden ebenso wie die 

zus yeo. xrA. gleich, bestätigen also v£ueıv — interesse. — Vielleicht ist 
Stephanus (Henr.) sub v»&uw: — administro gero Herodian II 63 danach. zu 
bessern. — Vgl. auch Mahaffy, Arch. IV S. 167 [ro deivı] oö veulov]res 
odv ailroe] rmw Tis Agolodirns usw. ouvodov (zur Lesung: BSAA. IX 
S. 97 aölto: oder en] statt eölroe)), d. h.: der Verein einem Mitgliede. 

1) Ditt. 0.G. 5ler/es 6 moös Tois feoois TS TgsErnoldos zur auıe- 
znoidos vgl. 5lır ein Dionysosfest am 11. Peritios. Eine Parallele ist 
die zevrernoic tor ’E)svoıviov und die zoıernois r. 4. Syll.? 587 258, 259, 
262. Über O0.G. 5lıs sowie die penteterische Alexanderfeier s. Otto I 
S. 150/51. 

2) Ditt. 0.G. 49. 
3) In Teos gab es einen eigenen üeoeus Baoıldws Elbusvov (Zie- 

barth S. 81). } 
#4) Sein Name mag unter den verlorenen Namen des Mitgliederverzeich- 

nisses sich befunden haben. i 

5) Über die Stellung der priesterlichen Beamten s. Poland, Gesch. d. 

gr. Vereinsw. 8. 339. — Er (Zwrvgos) könnte mit dem gleichnamigen 

ouveyavıorns roayızös [Zwjmvoos (Ditt. O.G. 5160) identisch sein, denn 
man gewinnt den Eindruck, als sei der Name des höchsten Vereinsbeamten, 

gewissermaßen als Datierung, in dieser offiziellen Eigenschaft an die Spitze 

des Mitgliederverzeichnisses gestellt worden; er könnte also doppelt ge- 

nannt sein. 
6) TO xoıvov zav ovveywvıorov Ziebarth 8.81. 
7) Vgl. Poland, Progr. 74, Ziebarth 8. 88°. 
8) Ziebarth, Index s. v. Insbesondere siehe IG VII 2486, IG XIV 615. 

Olympia nr. 405. I& XIV 615 stehen sie mit im Titel: 70 xowor tWv regt 

T. 4. teyv. zar moo&tvam, 8. 0. Ditt. 0.6. 51 oi zw oVvodov vEuovtes. 
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gikoreyviraı zum Verein gezählt (Z. 15). Vielleicht verstand 
man darunter auswärtige und einheimische Gönner? Oder es 
war eine Ehrenmitgliedschaft höherer und niederer Ordnung !)? 

Die Existenz eines solchen Vereins fügt dem Bilde der 
Stadt einen charakteristischen Zug hinzu, besonders da man aus 
Ditt. OG. 49, wie der Text auch zu deuten sein mag, auf jeden 
Fall ein Interesse des Hofes in Alexandria für diese Seite des 
Lebens in der Stadt herauslesen kann?). Auch die städtischen 
Behörden haben die reyviraı nach Kräften gefördert®). Poland *) 
machte darauf aufmerksam, daß unsere reyriraı-Dekrete mit den 
frühesten attischen an Alter konkurrieren können. — Das Mit- 
gliederverzeichnis läßt auf das Repertoire der Truppe einen 
Schluß zu; die Tätigkeit der skenischen Techniten (Toaywöds — 
nowWraywvıorns mit seinen vier oOvvaywvıoral ToAYıLXol, 0xEVONOLÖG 
[Maskenverfertiger oder Bühnenmaschinist; Arist. Poet. VI 1450 b 
$ 19], addneng To@yızöc) hat sich nicht in der Darstellung der 
alten Tragödien erschöpft. Zwei roaywdıarv zoınrai, deren Produkte 
wohl der von Lüders°) charakterisierten, mit Grund nicht in die 
Literatur eingedrungenen und lediglich den Vereinszwecken ge- 
widmeten Sorte angehört haben werden, sorgten dafür, daß 
Euripides nicht herrschte. Die Verwendung eines Chors wohl 
für thymelische Spiele beweist der yooodıdaazaAag ©). 

Thymelische Künstler?) sind ebenso: &r@v nomrai (und 
gorywdor)®), ein zıdaowdöc, zı$agıorng, oarrıorng; für Unterhaltung 
des Publikums in den Pausen sorgte ein doynorzic. 

So steht Ptolemais als echt hellenistische Gründung im 
Zeichen des großen Alexander und seiner Vorliebe für Agone 
aller Art®). Und die kulturellen Lebensäußerungen, profaner 
wie sakraler Natur, fügen sich dem Bilde des politischen Orga- 

!) Vgl. Poland, Gesch. d. gr. Vereinswesens $. 289. 
?) Vgl. A. Müller, Lehrb. d. gr. Bühnenaltertümer [K. F. Hermann, 

Gr. Antiquitäten IIl2] S. 360, S. 381/82. Poland, Progr. S. 17. 
2) Atoviowos Movociov Ditt. 0.G. 50, 48. Ohne Grund identifiziert 

Strack diesen Movocios mit dem Komödiendichter Ditt. 0.G. 5lsse.. — 
Avoluayos ITrolsuctov Ditt. O.G. 51, 728. Stracks Vermutung (Dyn. S. 226) 
verwandtschaftlicher Beziehungen dieses Mannes zu dem in Ditt. 0.6. 557 
erwähnten Ptolemaios, Sohn des Lysimachos, sind mit Recht von Wilhelm, 
G.G.A. 1898, 3 p. 211 und Ditt. 0.G. 5la als unwahrscheinlich bezeichnet. 

*) Progr. p. 17. Er vermutet illis demum temporibus collegium cer- 
tiore quodam modo constitutum esse. In jedem Falle wird ein solcher 
Verein in einer Stadt, die selbst erst wenige Jahrzehnte alt ist, der behörd- 
lichen Unterstützung bedurft haben. 

5) Die dionys. Künstler 1873 S. 101. 
6) Bethe Prolegomena p. 248 f. 
‘) Bethe Hermes 1901 p. 598. Frei de certaminibus thymelicis. Diss. 

Basel 1900. 
®) Diese vermutet Miller p. 137 in einer der Lücken. 
°) Mit Agonen hatte er seinen Einzug in Ägypten gehalten: Arrian Il ı 

$ 4, vgl. UI5 S 2. 
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nismus der Stadt als einer griechischen nöAıg und eines “Eirvav 
täuevog organisch ein. 

Zwei Tatsachen mögen in diesem Zusammenhange erwähnt 
werden. Einer der alexandrinischen Polyhistoren, der bekannte 
Verfasser der owaywoyn t@v Arsidwv, Istros, Schüler des Kalli- 
machos!), hat ein eigenes Werk von mindestens zwei Büchern 
über Ptolemais geschrieben, zweifelhaft ob in Prosa oder ge- 
bundener Rede, mit dem Titel IIroAsunig ı &v Alydnrw nörıg?). — 
Und ferner: Es ist in Ptolemais eine Kolossalbüste Alexanders 
gefunden worden, wohl aus frühptolemäischer Zeit®). 

$ 3. AJoirov TTaugikov. 

Es werden an dieser Stelle einige Worte über einen viel- 
genannten Bürger von Ptolemais erwartet werden: den Reiter- 
obersten Joörwv IIaugyiov. Da jedoch die Ergebnisse dessen, 
was wir von ihm wissen, für die Geschichte von Ptolemais sehr 
gering sind, zudem der Zufall eine Reihe von Nachrichten über 
ihn überliefert hat, die noch unzugänglich sind *), beschränke ich 
mich im wesentlichen auf eine, wie ich hoffe, vollständige Zu- 
sammenstellung des Materials. — Joörwv IIaupl\ov war Reiter- 
offizier der Garnison von Ptolemais und nebenbei im Besitze des 
Bürgerrechtes von Ptolemais, und zwar gehörte er einem Truppen- 
teil an, der aus dem ön«ıdoov in Ptolemais nach Diospolis Mikra 
abkommandiert war. Dort hat er schon im 6. Jahr des Philo- 
metor (176/75) ein Testament aufgesetzt (Grenf. I 215), das er 
dann noch zweimal verändert und erneuert hat?): 1. Grenf. 112 
(er. 148; Ort nicht zu ermitteln®), 2. Grenf. I 21 (126a.; 

1) Vgl. Westermann bei Pauly IV S. 309. Susemihl, Gesch. d. griech. 
Lit. in der Alex. Zeit IS. 622, vgl. 625; Droysen, Gesch. d. Hell. III S. 335. 

2) Athenaeus XI 478b ”Ioroos 6 Kallıuayeos Ev nowtp Ilroksuatdos 
is &v Alyinıw nölews yoaypsı oürws' xullxwv Kovwvelwv Leüyos xab 
Imgız)eiwv yovooxkiorwv Leüyos (— FHG. I p. 423 nr. 38). h I 

3) Eine archäologische Würdigung durch Helbig s. Monumenti antichi 
pubblicati per cura della Reale Academia dei Lincei VI (1896) p. 72: Sopra 
un busto colossale d’Alessandro Magno trovato a Ptolemais. 

#4), In unveröffentlichten demotischen Papyri in Heidelberg kommt er 
vor (vgl. Arch. IV S. 263 [186], Zeitschrift f. ägyptische Sprache 42 [1905] 

S. 471). Grenfell-Hunt Cat. Cairo X (1903) Greek Papyri 10355 Gebelen: 

7 incomplete lines from the end of a contract mentioning Dryton and „house- 

hold slaves“. Latter part of the 2nd century B. C. ; 

5) Ricei hat eines der Testamente des Dryton rekonstruiert, Arch. I 

S. 520. , 

6) Grenfells Begründung für seine Ergänzung [. 2v Kooxodilw|v molsı 

tu[s Onßatdos ist heute nicht mehr ausreichend. Ist sie richtig, so käme 

nicht bloß das Koox. =. im Pathyrites (dieses wird allerdings Arch. IS. 61 

als zjs Onßatdos bezeichnet) in Betracht; ein Ort gleichen Namens lag auch 

ein Stück nördlich von Ptolemais (Arch. IV 534 fi). — Jouguet BCH. XXI 

S. 1955 vermutet [?v Irolsuaıeo]v mike; ıns Onpaldos würde gut dazu 

passen, jedoch müßte man eigentlich &v ITrolsuaidı erwarten (s. 0. 8. 20,22). 

Plaumann, Ptolemais in Oberägypten. 5 
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Pathyris). Diospolis mikra scheint in der früheren Periode 

seines Lebens sein Wohnsitz gewesen zu sein. Im Jahre 148 er. 

ist seine erste Frau Iaoomıag tot (Grenf. I 1219). Er hat von 

ihr einen Sohn (geboren 159/58) mit Namen ’Eo9Addag!), der 
auch in dem dritten Testament (Grenf. I 21; 126a.), als Dryton 
wieder verheiratet ist und aus zweiter Ehe fünf Töchter hat, 
noch bedacht wird. Von diesem Esthladas ist uns ein Brief er- 
halten?), den er seinem Vater nach Pathyris geschrieben hat 
(131/30). Später hat dann Aodrwv (cr. 148; vgl. Grenf. I 122ı 
toi] Zneoouivolıs E]E &u0od za Anoliwri[ag Texvoıg]) eine gewisse 
2dnolwvia, als Kvonvaia bezeichnet, geheiratet, als deren xUguog 
Dryton verschiedentlich erscheint®). Er scheint in dieser späteren 
Periode in Pathyris gewohnt zu haben und führt immer noch 
seine militärischen Titel; vielleicht war seine Truppe dahin ver- 
legt? Die Übersiedlung nach Pathyris scheint zwischen 135 und 
132) erfolgt zu sein. Zum letzten Male begegnet er Grenf. I 21 
(126 a.) in Pathyris, wo er sein drittes Testament aufsetzt. 
Angenommen, daß er bei Abfassung des ersten Testaments, in 
dem er schon Frau und Kind bedacht hat, 18—20 Jahre alt 

1) Er trägt den Namen seines Großvaters mütterlicherseits (Grenf.I 1215). 
2) Revillouts Edition (Melanges S. 295) ist nicht zu benutzen; vgl. 

Strack, Dyn. S. 46°; Mahaffy, Petr. III S. 11; Neuedition von Ricci, Arch. II 
S. 5182. Die dort erwähnten Schwestern sind augenscheinlich seine fünf 
Stiefschwestern. Der Iz&Aoy begegnet auch Grenf. I 16, was Crönert (Stud. 
Pal. Pap. 138) übersah, der die Lesung Revillouts verbesserte. — Grenf. II 
26 (103 a.; Pathyris) begegnet ein Esthladas in einem komplizierten Schuld- 
verhältnis; es könnte der Sohn des Aourwv sein. Ebenso Lond. II S. 22. 
Sicher begegnet er: Arch. I S. 6321. ’EosAddes Agbrwvos TTrolsucıevg 
(2tov) As (124/23; Pathyris), vgl. S. 21 oben. 

8) Grenf. I 20 (117), 19 (129), 18 (132). 

‚9 Amh. II 36 (cr. 135) zaga Alolürwvos roü Malulpikov Konrös 
dnuov Bilwrlegleiov Tüv Jdindoyav xar Told Zjmırayuaros innaoyaw 
In’ avdoov ano T@v Ex Toü Ev ITTrolsuatdı Ünaidgov vuri dE maosp- 
ae: &v Avos mol TM uıxocı. — Grenf. I 18 (132). In Pathyris 
halten sich auch später seine Kinder, sowohl Esthladas wie die Töchter 
zweiter Ehe, auf. Seine Genealogie ist die folgende: 

OEwv “Eouoxoarns 

’EosAadas Haugılos ITrolsuciog 

Zugarrıas Agirwv Anollovia (Seuuwvsıs) 
en 

'Eodladas Anok.mvia (Zevuoüdıs) 
(geb. 159/58) 4oıorw (Zevuoväıs) 

Agoodio« (Teyocrıs) 
Nıxagıov (Bepuoüdıs) 
Anolkwvia vewregn (Zevrrehats) 

| eb. nach 148). 
Seine Frau jetzt auch P. Giss. 36. 2 
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gewesen ist, würde er das dritte 68—70 Jahre alt!) verfaßt 
haben. Vor 116—111 er. muß er gestorben sein?). Seine 
Töchter wohnen noch weiter in Pathyris®), Ob von diesem 
Agirwv IIaugiov ein anderer zu scheiden ist, ist unsicher 7 

!) Er nennt sich noch inzdoyn]) Er’ avdowr. 
2) Lond. II S. 12 Z. 16/17. e: 
®) Wilcken, Ostr. II 1617/1618 (das Jahr .d ist 101/100 oder 104/03), 

da Ievioxos 113 (Lond. III S. 10/11) und 99 (BGU. 999) als roanelitns 
begegnet); Lond. I S. 12. 

..,») Grenf. 110 (174a) Darlehnskontrakt, aufgesetzt im Pathyrites oder 
Perithebas. Kontrahenten: 1. Zwotorgaros; 2. of negl Tov Apirwva, d. h. 
er selbst (Z. 10; ob die Ergänzung odin ae’ öyppvv dekikr mit Recht hier 
aus Grenf. I 12 eingesetzt ist, ist unsicher) und ...... He]jupikov Zworoe- 
reis. Sind die mit of reg .. zusammengefaßten Leute Brüder, so könnte 
JIovrov, der schon 176/75 in Diospolis mikra ein Testament errichtet hat, 
mit diesem Agvrov re identisch sein. Nun ist der bekannte 
Aeurov Angehöriger des Demos! BiAwr&gsos von Ptolemais (Amh. II 36, 
Grenf. 1 12) der ...., Sohn des Haugıkos, ist jedoch Zworgereus, Ich 
halte es nicht für ausgeschlossen, daß bei dem bekannten Aovrwv das ' 
Bürgerrecht von Ptolemais nur ein Akzidens zu seiner militärischen Funktion 
ist. Dann wäre es denkbar, daß ein uns weiter nicht bekannter Bruder 
von ihm einem anderen Demos eingeschrieben worden ist. Ein dritter 
Bruder könnte der ‘Eou[olyıAlos?] Hauptkov Bilwregelıos Grenf. I 1222 
sein. Diese Annahme scheint mir näher zu liegen als die, daß der AgUrwv 
(Hougpikov?) in Grenf. I 10 ein anderer als der bekannte Agvrw» ist; ob- 
wohl man für diese wiederum anführen könnte, daß in einem wahrscheinlich 
in Pathyris geschlossenen Vertrage (die Parteien kommen drei Monate vor- 
her in Pathyris [Grenf. II 16] vor) Aourwv ITauptiov für eine der Parteien 
schreibt (Grenf. II 17; 136), also zu einer Zeit, wo der bekannte Apvrwv, 
soviel wir wissen, in Diospolis mikra wohnte. Jedoch er hatte Besitzungen 
im 77«$voftns und kam oft dahin (Amh. II 3611). Am ehesten könnte man, 
soviel ich sehe, für die Scheidung von zwei Leuten namens Aovrwv sich 
auf Grenf. I 1222 berufen. Schubarts Ergänzung (Arch. V S. 1022) ist mir 
nicht wahrscheinlich, da der Testator kaum plötzlich von sich in der dritten 
Person sprechen wird. Es scheint tatsächlich in unklarem Zusammenhange 
(es ist nur so viel erkennbar, daß von Verwandten die Rede ist: Eou[o]@!A[os?] 
Deuglkov bilwreoelıos Z. 22; ’Ejosladas Tod ’EosAadov ist wöhl ein 
Bruder seiner Frau Zaoenıas ’EoIAadov) in einem Testament des bekannten 
Aovrov ein anderer „Iovrwv ITaugpikov erwähnt zu werden. — Die Frage 
ist nicht zu lösen. Hoffentlich bringen die weiteren Agvrov-Texte Klar- 
heit. — Den Namen Aovrwv habe ich gelegentlich notiert B.S.A.A. X 
S. 189 I 37 (Zeit des Philometor oder Fuergetes; Hermopolis). — Dagegen 
stehen zu dem bekannten Aovrwv außer den erwähnten noch einige Texte 
in Beziehungen: Grenf. 115, 16, 17. Es scheint noch nicht beobachtet und 
daher noch nicht am Original nachgeprüft worden zu sein, ob Grenfell I 15 
das Ende von I 17 bildet. In beiden Texten handelt es sich um eine Ein- 
gabe von Frauen, die sich in I 17 als die Schwestern der Arollwvie, der 
zweiten Frau des Aovrwv, herausstellen. In beiden Texten begegnet der 
Eigenname Zavro]ßi$vos (155, 1720). Daß 115 zu Drytons Papieren gehört 
hat, ergibt sich aus der Rechnung, die quer an den Rand geschrieben ist 
(Grenf. I 16), und die sowohl den Namen des Agurwv aufweist, als auch, 
was nicht beachtet zu sein scheint, den Namen Z/&Aoy, der in dem Briefe 
des ’EorsAddasg an Agbrov (Revillout, Mel. S. 295 — Arch. II S. 518) wieder- 

kehrt. Die Zeilenlänge, die Maße (6><5, 6><4'/e inches) passen dazu, 
5*+ 
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A. 
Nur der Vollständigkeit halber führe ich noch folgende Er- 

wähnungen von Ptolemais auf, aus denen sich nichts ge- 
winnen läßt: 

Grenf. I 35 (99 a.) aus der Thebais. Schluß eines Briefes, 
geschrieben in Ptolemais !). 

Spiegelberg dem. Inschr. (Cat. gen. Cairo XVI) nr. 30641 
S. 78. Holzpalette aus Gebelön. Ptolemäerzeit?). 

Spiegelberg dem. p. Cairo 30764 S. 152 (Bruchst.) Ver- 
zeichnis? Gebelön. Ptol. Zeit?). 

Es ist hier darauf hinzuweisen, daß Botti (Cat. Alex. [1901] 
S. 253 Saal. 6 nr. 7) die Inschrift IIroAzuutos orgaunyög nölewg 
ohne Grund auf Ptolemais bezogen hat. In der Notice des 
monuments exp. au Mus. Gr. R. d’Alex. (1893) gibt Botti als 
Herkunft Alexandria. Vgl. im übrigen Strack, Arch. III S. 135; 
Meyer, Arch. III S. 71f.; Wilcken, Arch. III S. 335 zu nr. 268; 
Ostraka I S. 624; Ditt. OG. 743. 

allenfalls auch die Angaben über die Handschrift (a medium sized cursive 
hand 115, a rough cursive hand I 17). Vielleicht verlohnt sich eine Prüfung 
der Originale. Es müßte sich folgendes Bild ergeben: 

recto:. Verso: 

verloren 

Eine Rechnung 
der Aroilwvi« 

(hopelessly illegible). 
verloren 

Es mag zwischen I 17 und I 15 noch ein Stückchen fehlen. Zu den Per- 
sonen vgl. jetzt P. Giss. 36 ed Meyer. 

1) Zautv &v ITroleuaidı. 
2) Unter verschiedenartigen Posten finden sich auch: A 1 swn sm n Psoi 

(P;si) dbn 2'/. „Futterpreise in (?) Psoi 2'/a dbn = 50 Drachmen)“ B6 p} 
hiwr rw .n P3-si dbn 2°/10 „die Ausgabe, welche man in Psoi gemacht hat“. 

3) Unter den Notizen ist bemerkenswert u. a.: 
[- ..] um die Priester von Psoi gehen zu lassen, 
|-.. die Priester] von Psoi, die Richter. 



Römische Zeit. 

Einleitung; Einfall der Blemyer. 
Durch die Okkupation Ägyptens durch die Römer (30 a.) 

wurde Ptolemais der Verwaltung der neuen und neuartigen 
Provinz, d. h. dem praefectus Aegypti, unterstellt. Als die Zu- 
gehörigkeit der Stadt zur Provinz im III. Jahrhundert zeitweise 
in Frage gestellt wurde, hatte sich die auswärtige Politik des 
Reiches mit ihr zu beschäftigen. 

Seit Decius beunruhigten die Blemyer!), die zu dieser Zeit 
in Abhängigkeit von dem axumitischen Reich (entstanden seit I p.) 
sich befanden, die Südgrenze der Provinz Ägypten durch häufige 
Einfälle. Ptolemais, die Metropole der Thebais, mag in diesen 
Kämpfen eine bedeutende Rolle gespielt haben. Nachweisbar 
ist das für die Zeit des Probus. Flavius Vopiscus (vita Probi 
cpt. 17)?) berichtet: Blemyas etiam subegit, quorum captivos 
Romam transmisit, qui mirabilem sui visum stupente p. R. prae- 
buerunt. Copten praeterea et Ptolomaidem urbes ereptas bar- 
barico servitio Romano reddidit iuri®). Die Blemyer hatten also 
Ptolemais und Koptos, den wichtigen Nilhafen und Ausgangs- 
punkt des Verkehrs im Roten Meere, in festem Besitz ge- 
habt. — Kurze Zeit danach wurde durch Diocletian (297 p.) 

1) Über sie vgl. Revillout, Mem..sur les Blemmyes 1874; Sethe bei 
P.W. II 566; Krall, Beiträge zur Geschichte der Blemyer und Nubier 
(Denkschr. Wien. Ak. Phil. Hist. Kl. 46 [1900])); Wilcken, Arch. II S. 386 
nr. 972. Ein Blemyer kommt vor dem. p. Ryl. (ed. Griffith) 16 (Gebelen; 152 a). 

2) Vgl. auch $ 6 dess. cpt.: quod Copten praeterea et Ptolomaidem 
conperit a Blemyis, qui eas tenuerant, vindicatas caesosque ad internitionem 
eos, qui gentibus fuerant ante terrori. , 

2) Eine andere Version bei Zosimus, Hist. nova I 71: Ts de xar« 
Onßaide ITrolsucidog dnoordons Baoı.Ews, möhzuov dE oös Kontitos ni 
xg0v0v Bgaxiv agauevns, abıyv TE x) ToVs Ovuuexnoavras abrı Bifu- 
uvas regsorjoato Ilpoßos Jod Tav Tore .orgarnynoavrav. Diese Version 
ist nicht sehr wahrscheinlich. Vopiscus formuliert seine Auffassung zweimal 
und erwähnt auch im Triumphzug nur die Blemyer. Ein Aufstand von 
Ptolemais wäre bedeutend genug gewesen, um unter den Völkern des 
Triumphzuges auch Aegyptii ob rebellionem zu nennen (vgl. Vopiscus: 
Aurel. cpt. 33). Zudem wäre die Stadt wohl für einen Abfall hart bestraft 
worden, und das ist nicht erweislich. 
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das Verhältnis des Reiches zu den unruhigen Nachbarn auf eine 
neue Grundlage gestellt. Das römische Reich trat den Nubiern 
die Dodekaschoinos ab, spielte sie gegen die Blemyer aus und 
zahlte beiden Tribut). 

I. Zur Verfassung. 

Für die Fortexistenz des Rates und damit der autonomen 
Verfassung gibt es in der späteren Ptolemäerzeit keine sicheren 
oder genau datierbaren Belege. Das Dekret Fay. 22 könnte 
dieser Periode angehören. Der yoauuoreds tä|s Poviig]|, wenn 
von mir richtig ergänzt, würde den Rat für das Ende des II. Jahr- 
hunderts a. Chr. bezeugen (Leps. XII. Gr. 207; s. o. S. 28, 33). 

$ 1. PovAy und aexovzeg vor 202 p. Chr. 

Ebenso stand es mit den ersten beiden Jahrhunderten der 
römischen Zeit. Die urkundlichen Belege versagten bisher fast 
völlig. Ich gehe sie der Reihe nach durch: 

Fay. 22, wenn von Schubart richtig als Volksdekret ge- 
deutet, ist undatierbar (ptol, Zt. oder I. Jahrh. p.) und darum 
unverwendbar. 

IGR. I 1154 = Milne Cat. Cairo 9265 (97 p.) Töv vaor xal 
to t&uevog (scil. des Asklepios) ereoxedaoev 7 nölıg besagt nichts ?). 
Ebensowenig: IGR. I 1156 —Ditt. OG. 703 (18. Sept. 147 p.)®) 
“Yneo TAG TÜyns wöroxgdrooog ri. 5 nölıs dia Anollwriov 
AnolAwviov tod “Eguoy&vovg IIgonannoosßaoteiov tod zaı "Eouaıwst) 
(wc) &v AkzSovdgeig, od & IIrolsuaidı Kisonargelov?). Apol- 

lonios scheint der höchste Beamte der Stadt zu sein®), 
Von Wichtigkeit dagegen würde die folgende Urkunde sein, 

deren Beziehung auf Ptolemais allerdings umstritten ist. 

1) Procop. bell. Pers. 1.19 8 32. 
2) Weder für die Existenz einer $ovAn (vgl. z. B. Ditt. 0.G. 709 5 

mölıs zov Altkavdgewv, dazu Preisigke, Städt. Beamt. S. 4) noch gegen 
die Existenz einer $ovAn (vgl. Ditt. O.G. 166; Paphos; 106 a.: Apgodizms 
Hogpieı n mölıs 9 Hoplov Kallınnov Kallinnov, dis yoRuuarevoarre 
tüs Bovins za) Tod dnuov xri.). Der Gebrauch von n zölıs oder 6 diuos 
in solchen Fällen scheint sich nach der Ortssitte gerichtet zu haben. 

®) Gefunden im Besitztum des Scheikh Müran außerhalb der Stadt. 
Statuenbasis, publ. auch Arch. II 441 nr. 53, BCH. XX (1896) S. 398. 

*) Wilcken, Arch. II S. 74°. 
BISES 28 
°) Preisigke, Städt. Beamt. S. 6° vermutet in ihm den «eyırodranıc. 

Das würde durch Parallelen wie z. B. Ditt. 0.G. 546 (Pompeiopolis in 
Paphlagonien; 173 p.) gestützt werden: % umrgomodıs rag Hogpkayovias 
en dia (Tod deivos) meWrov apyovros; vgl. BGU. IV 1073, Oxy. 
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Ditt. 0G. 668 (60/61 p.)'): 
Neoavı Kiavdiwı Katoag|ı] 
Zeßaoröı Teguarızalı] 
MÖTOxELTORL TOL 0W- 
zig zul edegyeryı Tälc] 
oixovu8vns N nökıc 
n IIrolsuauov dia to|v] 
&axıoyılav Teroa|xo-] 
olov &Bdounz[ovra zai] 
oi oı 8" L Heoö T|ıßegiov] 
Kiavdiov Kuloap|og Seßuoror] 
Teouavızod aöroxoa[tooog] 
&ynßevadtes narl[tes] 
&|z]i Asvxiov "IovAlov [Odnori-] 
[rJov Ayeuövos EL [N£owvog] 

15 Kiavdiov Kuloogog |Seßaoroo] 
Teguovıxodö adrox|odrogog] 

2 

a 

1 o 

. „) =Flinders Petrie, Illahun, Kahun and Gurob p. 30 tab. XXXII; 
Ricei, Arch. II p. 434 nr. 24; IGR. 1124; vgl. Sayce, REG. VII (1894) 
p- 298; Grenfell-Hunt, Fay. p. 12; Tebt. I S. 411. Gefunden im Fayüm. 

?) de Ricei veröffentlicht im Arch. II 434 nr. 25 zusammen mit unserer 
Inschrift ein kleines Bruchstück, das mit unserem Text in Zusammenhang 
zu stehen scheint. 

nr. 24— Ditt. 0.G. 668 nr. 25 
9. oe zoı £’ L Heoo T|ıßeotov] 
I Keioag|os Zeßeoroö] QIILB 
a Aöroxga|rooos] BJAZTOY 
N naultes] => 
VE [Oönortvov] OYHZTINOY 
ES LER [V&owvos] NOZ 
Do. .n 4. [Z8ßeoroö] ESBAZTOY 
To Adrox|o«rogos] TOPOE 

ETHI 
Ricei bemerkt zu 25: C’est selon moi l’angle inferieur de droite de 

linscription pr&cedente oü il faudrait done lire 1. 10 Keroao[os Ze]ß«orov, 
1. 12 navres, 1. 13 Oünorivov, 1. 14 [N&owjos, 1. 15 [zZ]eßeoroö, 1. 16 
Aörox[oa ]rogos, 1. 17 [Zeßa]ornı. Si ce n’est pas un fragment de la m&me 
inscription, il faut lire 1.2 o& r]aı ıB[L]. — Das ist verlockend, aber 
falsch. Erstens fehlt in nr. 25 eine Zeile, das Ende von nr. 24 Z. 11 
Teouavızod «uroxoa|rogos|, sofern die Publikation von nr. 25 korrekt ist. 
Zweitens paßt die Z. 1 von 25 nicht zu der entsprechenden von nr. 24. 
Denn die Angabe 2/7B müßte doch das Ende der Zeile bilden; dahinter 
folgen höchstens vier Buchstaben, sofern Riceis Reproduktion originalgetreu 
ist. Die entsprechende Zeile von nr. 24 lautet oö zo: 8’ & HsoV T|ıßeotov]. 
Abgesehen von der Divergenz zwischen £’ und :# steht also hier die Zahlen- 
angabe am Anfang. Sollte 2 unsicher gelesen sein und man IIB mit 
T|ıßeotov] in Zusammenhang bringen wollen, so geht auch das nicht. Denn 
T (24) und //B (25) schließt nicht aneinander. Drittens: Zeile 13/14 ist, 
wenn ich recht sehe, von Ricci und Dittenberger unkorrekt ergänzt. Es muß 
statt 2[7]i 4evxlov ’Tovitov [Oönortvov] |[r]oü nyeuovos heißen: [Oünozt-] 
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Für die Bestimmung der Herkunft und Zugehörigkeit des 
Steines ist verwendbar: 1. der Fundort: südliches Fayüm; 
2. die Worte 5 nölıs 5 IIrolsuaıdıw. Da die Metropole des 
Fayüm eine Zeitlang IlroAsuais Eveoyfrıs geheißen hat!), haben 
Grenfell-Hunt (Tebt. I p. 410, II 398) die Inschrift auf diese 
Stadt bezogen, wodurch die Schwierigkeit ihrer früheren An- 
nahme (Fay. S. 12: Ptolemais in Oberägypten), nämlich die Ver- 

|[vJov nysuovos; vgl. Ditt. O.G. 659, 661, 663, 672, 673. Andernfalls würde 
auch die Zeile 26 Buchstaben (statt 16—24) bekommen. Bei dieser richtigen 
Ergänzung passen die Stücke auch hier nicht (Z. 13 [Oönozi-] nr. 25: Ovn- 
orivov). — Die Stücke gehören also sicher nicht zusammen. 
Nachträglich finde ich eine Bestätigung in IGR. 1125, wo auf Grund eines 
neuen Abklatsches einige Buchstaben mehr gelesen sind, vor allem in Z. 4 
&nı Aevxtov) IovAlov Oünotivov. Die Lesung ist hier wie in IGR. 1124 
in Oönotivov nyeuovos zu ändern. 

1) Die Gaumetropole des Fayüm heißt in ptolemäischer 
Zeit KooxodiAwv nolıs (—117a.; vgl. außer Petr. P. Fay. 17, Tebt. I 243s, 
4317, 11313, II 2802 p. 36, Amh. II 3510, 42e, 26). In der Folgezeit 
Iroksuets Ebegy£rıs (Gr.-H. Tebt. ILS. 398); früheste Belege: Tebt. I 
1414 (114 a.), 2612 (114 a.), 38 (113 a.), 106 (101a.), 924 (Ende Ila.). Wilcken, 
Arch. V 244 bezeichnet diese Identifikation von ITroAeueis Edegyerıs mit der 
Fayümmetropole als eine „anregende Hypothese“. Ich glaube den Argu- 
menten von Ör_H. [1. Es ist keine Annahme des Wechsels der Metropole 
notwendig. 2. Bei Ablehnung der Annahme stehen wir vor dem Faktum, 
daß aus dem Ende der Ptolemäerzeit und den ersten drei Jahrhunderten 
p- Chr. keine Kontrakte in Xgoxod. resp. Agoıroız@v zrölıs geschrieben sind. 
8. Der xwun-Charakter von ITroAsueis Eheoyerıs ist nicht erweislich. NB. Zu3. 
vgl. CPR. 195 Z.5 von Ptolemais Euergetis mgoyeyoauusvn rölAeı]] noch 
eines hinzufügen zu können, das die Annahme von Grenfell-Hunt zur Gewiß- 
heit erhebt. Die Identität von Troilsuais EbeoyE£rıs und ’Agoı- 
voırov mökıs Scheint mir mit Sicherheit aus dem Text Lond. II S. 215 
hervorzugehen, der beginnt: [&rovs »rA. (205 p.)] &v AIroAsuatdı Edeo|yerıdı 
tod ‘Agowvoitov voujov. “Ouoioyei “Hoov AL00x000V xEx00unteux@g Bov- 

Aeurrs ı7s abrns Agoı|vorrov rolsug arroyga]pousros Zr’ aupodov Maxs- 
dörov. Vgl. auch Z. 7 nölsws, Z. 11 unrgonolsws. Ebenso ist vielleicht 
BGU. 94 zu ergänzen: Abgnlıa Tıravaıa ano] ns oder ano Tis aulrng 
Agowoırov mokens vgl. Z. 22. — Damit ist die Vermutung von Grenfell- 
Hunt sichergestellt. Ich möchte den Hinweis nicht unterlassen, daß erst 
dadurch einige Eigentümlichkeiten der Texte aus Ptol. Euerg. verständlich 
werden; häufig wird Kontrahent A bezeichnet als «zo zuuns usw., B. da- 
gegen einfach ano «uyodov Mongews 0. ä. (Fior. 42, 183 p., Fay. 905; 
234 p). Ferner: Fior. 22 Z. 11 (Vertrag aus Ptol. Euerg.; 171 p.) "Eougoos 
anmeleVIEg0s ITrolsuaiov viod ITrolsunlov yeyvuraoınoynzöoros. Über 
dem oyn xt4. ist übergeschrieben IZrolsueid ... (2). Es handelt sich 
demnach um einen gewesenen Gymnasiarchen von Arsinoö. Auch unter 
der zölıs Evegyeris Oxy. VII 1025 Z. 6 (Hunt: it was evidently a conside- 
rable place) möchte ich Arsinoe verstehen. — Also Ptolemais Euer- 
getis ist von Il4a.cr. an und in den ersten Jahrhunderten der röm. Zeit 
(späte Belege BGU. 194; 289 p. IV 1049; 342 p. IH 9172; 348p.) Name 
für die Metropole des Fayüm. Zur Identifizierung vgl. jetzt auch 
Wilcken, Zeitschrift d. Savigny-Stiftung 1909 8.5061. Daneben tritt in 
röm. Zeit 7 Agvıvostwv mölıs (belegt nach 202 bis Ende des VII Jahrh. 
Belege vor 202 s. u. 8. 7316), 
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schleppung des Steines aus Oberägypten nach dem Fayüm, ver- 
mieden wurde. — Dazu ist aber die Vorfrage zu erledigen, ob 
man von der Metropole des Fayüm, die in dieser Zeit allerdings 
(60/61) Ptolemais Euergetis heißen konnte, sagen kann: # nöAus 
7 Ilrorsuaıtov. Dies erfordert eine besondere Untersuchung: 

Die analogen Bezeichnungen finden sich in ptolemäischer 
Zeit nur bei Alexandria, Ptolemais und Naukratis). 

In römischer Zeit nach 202 cr. werden sie bei allen (nach- 
weisbar bei einer Reihe von) Metropolen ganz geläufig; z. B. ist 
7 O&vovyyıröv rn. statt O&vodyywr z. nach 202 oft zu belegen, 
wie es scheint, im Anfang besonders gern in offiziellen Titula- 
turen ?), erst später als bloße Herkunftsangabe (dnö tig ’O. n.). 
Ebenso: “EguonoAır@v noAıs®), statt Hermopolis und die analogen 
Bildungen bei Herakleopolis*), Hermonthis®), Apollonopolis 6), 
Theodosiopolis”?), Aphroditopolis®), Neilopolis®), Antaiopolis !0), 
Koptos 1), 

In römischer Zeit vor 202 finden sich für diese Ausdrucks- 
weise nur ganz wenige Beispiele aus: Oxyrhynchos !?2), Xois 18), 
Taua !*), Andropolis 15). — In allen diesen Fällen 1%) handelt es 
sich 17) um die Angabe von Beamtentiteln. Der früheste Beleg 
ist demnach (138—160 unsicher; oder) 155 p. — Ebenso kommt 
5 AltEovdoewv nökıs resp. n nölıs 7 Arekordo&wv mehrmals vor 
202 vor !®). 

Das Resultat ist, daß die Formel 7 r@v ..... nölıg bei den 
Metropolen seit 150 in Beamtentitulaturen und in späteren Jahr- 

1) Ditt. OG. 120 7 molıs n Navzgerır|ov). 
2) Vgl. S. 22 über 7 nölıs mv TTrolsucıeov und Trolsuais. 
3) Grenf. I, II, Fior. I, Lond. III (V.—VL. Jahrh.), Arch. III S. 418 

(VI. Jahrh.). a 
4) Frühester Beleg augenscheinlich CPR. 228 (205 p.). 
5) BGU. II 6705 (byz.). 
6) Grenf. I 89: (VI p.). 
7) BGU. I 305, Lond. I S. 200, 212 (VI p.). 
8) BGU. I 3493, 3 (313 p.). 
9) Oxy. VI 942 (VI. oder VII. Jahrh. p.). 
10) Lond. III S. 26411 (558 p.). 
11) Arch. II S. 267 (dazu III S. 303 ad 1025) (388 p.). _ 
12) Oxy. III 4732 (138—160), IV 724 (155 p.), III 494 38 (156), II 237 VI ıe 

(186), IV 7184 (180—192), VI 908 Z. 4, 17 (199), VI 899 (200). 
13) Ditt. OG. 708 (180—192 p.), vgl. Claud. Ptol. IV 5, 21. 
14) Lond. III S. 1343 (Ende II oder II), vgl. Claud. Ptol. a. a. O. 
15) Mel. Nicole p. 60 (172/73). r ‚ h 
16) ’4o0woırov mölıs lasse ich hier außer acht, weil es nie etwas 

anderes bedeutet hat als die (unroo)moAıs der Bewohner des Arsinoitischen 

Gaues; vgl. BGU. II 379 (67 p), I 112 (59/60 p.). 

17) Außer in dem spätesten Beleg Oxy. VI 899 (200). _ 

18) BGU. I 511 II 3 (53 p.) (es ist ergänzt molews Alretavdocwv ; 

man erwartet 775 nrolews ra» (oder rs) A.). — Fay. 8735 (155 p.), BGU. II 

59917 (I p.), BGU. II 64915 (187 p.), Ditt. O6. 709 (149— 154). 
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hunderten dann auch zur Herkunftsangabe (anö Ti ..... 
t&v ndAwg) verwandt wird. Vor 150 cr. findet sich kein Beleg). 
H nölıg 9 ITcorsucıewv, gesagt von der Metropole des Fayüm 
im Jahre 60/61 p. Chr., wäre ein gänzliches unicum. 

Dazu kommt folgendes: Die bislang einheitlich behandelten 
Ausdrücke 7 ndAıg av IIrorsucıov (Arzavdokor) und 7 ’O&v- 
ovyzxırav (Anolkwvonolröv usw.) zöAıs sind fundamental ver- 
schieden. Das eine bedeutet: die staatsrechtliche Gemeinschaft 
derjenigen Leute, welche Bürgerrecht von Ptolemais (Alexandria) 
besitzen, das andere: die (unroo)nolıs der Bewohner des Gaues 
von Oxyrhynchos (Apollonopolis).. Zu der Bildung des IIrore- 
worsdc analogen Begriffs haben sich die Metropolen nie auf- 
geschwungen. Auch von diesem Gesichtspunkt wäre N nöAıc 7 
IIrorzuoıdwv ?2), gesagt von den Bewohnern von Ptolemais Euer- 
getis, ein unicum®), Es müßte or ano Ilrorzualdogs EdeoyErıdos 
heißen *) oder IIroAsuaisg Eveoy£rıs?). Von diesem Standpunkt, 
den ich als hinreichend sicher betrachte, muß man die Be- 
ziehung der Inschrift auf dieMetropole desFayüm 
verneinen, d. h. die Beziehung auf Ptolemais in 
Oberägypten bejahen. — 

3. Ein drittes Indizium für die Beziehung der Inschrift schien 
sich aus dem von Wessely edierten Text®) zu ergeben, in dem 
ein in Arsino& im Fayüm wohnender Mann bezeichnet wird als: 

Zeile 91: [aderigöls Zoly|nlz]o[ls Tv ArEavdocov norsıreior 
Zeile 9237] van .e ws &x |T0]E agıy 00 T@v (Eaxıoyıklır Terga- 

x00iwv EBdounxorta ruevre). 

Wessely fiel die Annäherung der Zahl an die in unserer In- 
schrift genannten 64707) auf. Er sprach daher von „einer 
ganzen Bevölkerungsklasse, die in einem numerus clausus in 
Alexandria wie in Ptolemais ein Privileg erhalten hat“, Er 
scheint also die 6470 der Inschrift auf Ptolemais, die 6475 des 
Papyrus auf Alexandria zu beziehen®). Grenfell-Hunt (Tebt. II 

..) Recht charakteristisch ist die bekannte Inschrift für den Rhetor 
Aristides (149—154 p.) Ditt. 0G. 709. 7 zolıs ww Alstovdoeov und 
BovAn n Avrıvoeov, dagegen 'Eouoo mölıs 7 ueyaln. 

..,), Daß Eveoyerıs nicht in dem Ausdruck enthalten ist, führe ich gar 
nicht einmal ins Feld. 

\ ne Fior. 22 Z. 11 (177 p.) yeyvuvaoıngynzoros ITrolsuaid(os) 
8. 0.8. : 

.. #) Ditt. OG. 659 (1 p. Chr.) oi ano rs untoonolsws xel TOD vouov. 
Ditt. OG. 661 (82—37) ebenso; Ditt. OG. 677 (115/16 p.) o& ano rüs Kor 

>) 8. 0. Anm. 1 ‘Eouod noAıc. 
n L Pal. Pap. IV S. 69. 
) Für &ßdounx|ovr« n&vre .. „| ist, wie die Abbildune bei Petrie Illahun usw. tab. XXXII zeigt, kein Raum. Eßdounz[ovre x ...]| wäre räumlich möglich, ist aber unwahrscheinlich. $. unten S. 784. 
°) Ebenso Denkschr. Wien. Ak. 50 (1904) S. 27/28. 
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p- 398): „Whether #7 IIroA. nöAıs means ITroA. Edeey. or IIror. 
Eouiov is not yet quite elear; but the coincidence in the Vienna 
pap. seems to be distinetly in favour of referring the IIroA. nörıg 

of the inscription not to Upper Egypt, but to the Fayüm. — 
Wilcken (Arch. IV S. 240) stellt zunächst gegen Wessely fest, 
daß nicht mit Notwendigkeit der numerus clausus des Papyrus 
nach Alexandria gehört. Er fährt fort: „Soviel scheint mir 
sicher, daß das Ptolemais der Inschrift durch diese arsinoitische 
Liste nicht nach Oberägypten, wie Wessely folgert, sondern 
nach dem Fayüm verwiesen wird.“ — Cagnat-Jouguet (IGR. 
1124®): unde docemur (d. h. aus dem Papyrus) ut Alexandreae 
6475 viros ita Ptolemaide 6470 eiusdem ordinis fuisse; ideoque 
Ptolemais nostra, Alexandreae fere par, eadem atque Ptolemais 
Thebaidis potius putanda est. — Keine dieser Meinungen scheint 
mir der Unsicherheit des Tatbestandes gerecht zu werden. Für 
die fragliche Stelle in dem Papyrus gibt es mehr als eine Deutung: 
1. der numerus clausus kann eine nähere Bestimmung zu 
Zolz|nllols e]nv 4%. roAır. und auf Alexandria zu beziehen 
sein. 2. Er kann zusammen mit dem unsicheren Wort vorher 
Ne Jos) eine selbständige staatsrechtliche Bestimmung!) 

enthalten, neben der Angabe der alexandrinischen Bürgerqualität, 
und zwar a) auf Ptolemais zu beziehen sein?), b) auf einen 
numerus clausus in einer anderen Stadt, etwa Arsinoö, gehen. 
Auf Grund dieses Tatbestandes scheint es geraten, den Papyrus 
nach keiner Seite hin als ausschlaggebend für die 
Lokalisierung zu benutzen. 

Das Resultat ist demnach: der Fundort spricht gegen 
Ptolemais in Oberägypten, die Worte 7 nöAıs 7 IIroAsuaıdov, 
wenn meine Feststellungen keinen Widerspruch finden, mit aller 
Entschiedenheit dafür. Methodisch schwerwiegender ist das 
sachliche Indizium. Ich möchte demnach die Inschrift als mit 

1) Daß es überhaupt eine Bestimmung staatsrechtlicher Natur ist, ist 
wohl durch den Zusammenhang mit der Inschrift gesichert. 

2) Von der Kompatibilität des Bürgerrechtes von Alexandria und 
Ptolemais haben wir einen Beweis in Ditt. OG. 703. — Ich möchte gleich die 
naheliegende Vermutung [Troisuerlevs statt ]vs zu lesen, ausschließen. 

Herr Professor Wessely in Wien hat sich auf meine Bitte der Mühe einer 

genauen Abzeichnung der fraglichen Stelle unterzogen und mich durch 

deren Übersendung zu Danke verpflichtet. Daraufhin bin ich imstande 

zu sagen, daß ]evs sicher nicht dasteht, vielmehr » ganz und s ziemlich 

sicher ist. Einer positiven Vermutung gewähren die Schriftspuren wenig 

Anhaltspunkte; die Zahl der Buchstaben könnte vielleicht 7 etwas über- 

schreiten. Der zweite oder dritte Buchstabe ist wohl ziemlich sicher o. 

Vielleicht könnte man annehmen, daß ws: @s (2x rov dgı3uov) zu tran- 

skribieren ist. ITroAsu(ausds) (oder eine andere Abkürzung dieses Wortes) 

os 2x Tod deu$uou xrA. würde Rat schaffen und 77 allenfalls mit den Spuren 
vereinbar sein. 
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Wahrscheinlichkeit nach Ptolemais in Oberägypten gehörig be- 

trachten }). N 

Dadurch würde (mit Wahrscheinlichkeit) ein 

dokumentarischer Beweis für die Autonomie von 

Ptolemais in derZeit vor 202p. erbracht sein. Denn 

die 6470 Bürger würden dann mit Ditteuberger als die Gesamt- 
zahl der stimmberechtigten Bürger und die Inschrift als das 
Resultat eines Volksbeschlusses zu betrachten sein. 

Dieses mit Wahrscheinlichkeit erlangte Ergebnis würde mit 
der umstrittenen Strabostelle übereinkommen: XVII p. 813,42 
(ed. Meineke p. 1134): "Eneıra IIrorzuaızn möhıs ueylorn TOv Ev 
ti Onßaidı zur odr &urrov Miupews, &0v0o zai oVvornua nokı- 
tıxöv iv to Eiiyvırd toönw; daraus haben eine Reihe von Ge- 
lehrten?) die Existenz einer ßovAn geschlossen, während andere 
strikt dagegen sprachen oder Zweifel äußerten®). Wenn es wohl 
auch der wahrscheinliche Sinn der Worte ist, daß Strabo der 

statistischen Angabe über die Größe der Stadt die Bemerkung an- 
fügt, daß sie übrigens auch) eine städtische Verfassung nach griechi- 
schem Muster habe, und wenn auch die wahrscheinlichste Deutung 
dieser Angabe die von Wilcken?) ist, so können doch die viel- 

1) Für die Deutung der unsicheren Stelle in dem Papyrus ist daraus 
keine Konsequenz zu ziehen. — Ist es übrigens unumgänglich notwendig, eine 
Verschleppung des Steines aus Oberägypten nach dem Faytım anzunehmen ? 
Es erscheinen neben der zoAıs als Dedikanten die &ypnßevxores eines be- 
stimmten Jahres. Epheben gab es in ganz Agypten. Sollte vielleicht an 
der Weihung beteiligt sein einmal die Stadt Ptolemais und außerdem die 
gesamte Ephebenschaft Ägyptens aus dem betreffenden Jahrgange (41/42)? 
Der Zusatz zavres könnte dafür sprechen. — Jedenfalls würde es sich so 
erklären, warum ein Exemplar im Faylm gefunden ist. Ein anderes mag 
in Ptolemais gestanden haben. Mir fällt auch auf, daß die Inschrift neben 
der Angabe des Kaiserjahres mit der Angabe ?ri Aevxlov Tovilov Ovnori- 
vov nysuovog datiert; die andere Inschrift aus Ptolemais (Milne 9265; 97 p.) 
s. 8. 91) fügt dem Präfekten noch den Epistrategen hinzu. Eine Parallele 
für einen solchen Zusammenschluß der Griechen zu einem besonderen 
Zwecke bietet Ditt. OG. 709. Auch daß wir ein Fragment einer bis auf 
die Zeilenanordnung augenscheinlich ganz gleichen Urkunde (s. o. S. 712; 
gefunden nach Cagnat-Jouguet: loco incerto in Aegypto inferiore; viel- 
leicht jedoch zehn Jahre später) besitzen, läßt sich mit dieser Annahme 
vereinigen. Es sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß Riceis Ergänzung 
eines ganz verstümmelten Fragmentes (Arch. I S. 438 Nr. 38) unwahr- 
scheinlich ist. Man erwartet n zölıs n (oder r@v) IIroA. 

.. .%) Droysen, Gesch. d. Hell. III S. 44; Lumbroso, Econ. Polit. p. 220; 
Wilcken, Obs. 8. 18; Marquardt, Röm. Staatsverw. I? S. 451; Milne, 
History of Egypt under Roman rule S. 213/14; Preisigke, Städt. Beamte 
S. 3; Simaica, Essai sur la prov. Rom d’Eg. $. 220. 

?) Mommsen, Röm. G. V S. 557!; Meyer, Heerwesen S. 59. Zur 
Interpretation der Stelle vgl. noch Lumbroso, Arch. III S. 355, XVI; 
Jouguet, BCH. XXI 8. 206. Preisigke macht gegen Lumbroso eine zu- 
treffende Bemerkung, Städt. Beamt. S. 311, 

*) So richtig Preisigke S. 31, 
5) Observ. 8. 18: talis eivitas sine curia cogitari non potest. 
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umstrittenen Worte Strabos nicht den Wert einer dokumentarischen 
Bestätigung der von vornherein gerechtfertigten Annahme der 
Autonomie haben. Um so weniger, als Strabo 24 a. Chr. Ägypten 
bereiste, zu einer Zeit also, wo die Fortexistenz ptolemäischer 
Einrichtungen in Ägypten nachweisbar ist (bis 5/4 a. Chr.)). 
Auch hier kommen wir also nur zu einer Wahrscheinlichkeit 2): 
Jedenfalls ist das Fortbestehen der Autonomie auch in römischer 
Zeit so lange anzunehmen, als keine direkten Gegenbeweise vor- 
liegen. 

Mit Unrecht hat Preisigke (S. 3) die Graffiti vom Getel- 
Tuch®), in denen zweimal ein Housing Adoudog 1E0070L05 ai 
Ggyıngörawıs dı& Plov genannt wird, als Zeugnis angesehen, „daß 
zur Zeit des Titus in Ptolemais eine ßovArn vorhanden war“; 
denn ein deyınovtavıg ist, wie wir nachträglich gelernt haben, für 
Arsino& bezeugt durch Tebt. II 397 (198 p.), revrdveıs überhaupt 
für Alexandria (Tebt. II 317; 174/75 p. Oxy. III 477; 132/33 p.) 
vor 202, wo keine ßovAai existierten, 

. Dagegen lassen sich diese Texte mit einer Nachricht aus 
der Liste P. Lond. III 70 (dazu Wilcken, Arch. IV S. 534 ff.) 
kombinieren zu einer Bemerkung über die Beamten von 
Ptolemais in römischer Zeit. InP. Lond. III 8. 712.13 
(47 p.) wird ein Stück Land in der Dorffur von Kooxodilwr 
nölıs bezeichnet als gehörig: doyörrmv nölewg dıa T@v nooırd- 
vewv*). Die rechtliche Vertretung der Stadt ist also die Gesamt- 

1) Schubart, Arch. V S. 71. 
2) Nicht gegen die Annahme der Autonomie verwertbar (Mommsen, 

Röm. G. V S. 557!) ist die Inschrift für den Rhetor Aristides, Ditt. OG. 
709 vgl. Anm. 6. — Nicht für die Annahme verwertbar ist Dio Cassius 
5lır roig utv alkoıs wg Exuoroıs, toig d’ Alttavdgevoıw Avev Bovlevrov 
molıreveodaı &rxelevoev. Die &AAoı interpretiert Preisigke (S. 4) als: „die 
andern Gemeinden“ und denkt wohl an die Metropolen. Mit Recht, denn 
es ist der Gegensatz Alyinrıoı-AlsEavdoeis, der hier hineinspielt (Wilcken, 
Obs. S. 20°; Lumbroso, Arch. III S. 349). Ptolemais ist unter diesen 
anderen Gemeinden nicht notwendig eingeschlossen. Es sei bei dieser Ge- 
legenheit bemerkt, daß die Stelle auch für die Metropolenverfassung etwas 
besagt. Wenn wirklich «oyovres in den Metropolen vor der römischen 
Zeit nachweisbar sein sollten, würde die Diostelle die Kontinuität der 
Institution bezeugen. Jedoch steht die Annahme Preisigkes (&eyovres 
schon m ptolemäischer Zeit) nicht auf sicherem Boden. Seine Belege, 
z. B. S. 54/55, lassen alle an die Griechenstädte Alexandria, Naukratis, 
(Ptolemais? CIGr. 4717 = Ditt. 0G. 194 yvuraotaoyos) denken. Ist Preisigkes 
Annahme nicht richtig, so würde die Diostelle die Einrichtung der &oyovres 
in den Metropolen in nachaugusteische Zeit verschieben. 

3) I. Arch. I 209 Nr. 26a = Bouriant, Mem. publ. 2 l. membr. d.]. 
mission frang. au Caire VIIIs S. 365—68 A —= Sayce REGr. 1888 p. 312, 
1891 p. 56 — Jouguet, BCH. XX S. 245 Nr. 1. — ). Sayce, Academy 41 
(1892) p. 476 = Ricci, Rev. arch.? 38 (1901) I S. 307 = Arch. II p. 436 
Nr. 32 = IGR. I 1151. 

4) Die Lesung -vewv wird gestützt durch @£wvog col.2 Z. 46. — Die 
Angabe der Arurensumme nach der Photographie zu entziffern, ist mir 
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heit der &oyovres, vertreten durch die Prytanen. Sie gehören 
demnach zu den Beamten der Stadt und scheinen die vornehmsten 
oder wenigstens die mit der Vermögensverwaltung beauftragten 
zu sein. Daß das xowöv der &oyovrss hier als Verwaltung der 
Stadt auftritt, entspricht der Ordnung der Metropolen !). — 

Auf die Gefahr hin, durch einen glücklichen Fund wider- 
legt zu werden, möchte ich den Hinweis nicht unterlassen, daß 
sich zwei Züge in dem unsicheren Bilde der Stadtverfassung 
von Ptolemais (die Existenz einer ßovAn als sicher vorausgesetzt) 
als Spuren einer Einwirkung der neuen römischen Herrschaft 
ausdeuten lassen: 1. die Stellung der Prytanen, die in der eben be- 
sprochenen Urkunde nicht, wie man es nach den Urkunden aus der 
ersten Hälfte des III. Jahrhunderts a. Chr. erwarten müßte, als 
Vertreter der ndAıs direkt (d. h. von BovAn und Ö7juos) erscheinen, 
sondern als Funktionäre der Gesamtheit der Beamten. Das führt 
in die ‚größeren, von Swoboda?) entwickelten Zusammenhänge: 
die Römer verlegten augenscheinlich gern griechischen Gemeinden 
gegenüber den Schwerpunkt aus dem Rat in die Beamten- 
kollegien®). — 2. Die (allerdings nur mit Unsicherheit zu kon- 
statierende) Einschränkung des Stimmrechtes, die sich bei meiner 
Deutung von Ditt. OG. 668 ergeben würde. Vielleicht hatte sie 
timokratischen Charakter®), _ 

Mehr vermag ich über die Verfassung von Ptolemais vor 202 
nicht zu ermitteln. 

$ 2. ßovln und @exovreg im III, Jahrhundert p. Chr. 

Im III. Jahrhundert ist die $ovl7} sicher bezeugt und bei 
der Stadt als Gauhauptstadt (s. S. 82) selbstverständlich. In 

nicht se Jedenfalls ist die von Kenyon gebotene [(&oovg.)...] ve“ &; the 
second , is probably meant for ag, scil. iegäs yjs) kaum korrekt. Das erste 
Zeichen ist sicher nicht das der Arure, sondern stimmt, soviel sich nach 
der Photographie urteilen läßt, ziemlich genau mit dem im ganzen Texte 
gebrauchten für !/s überein. Es handelt sich also wohl um Land von der 
Kategorie '/s-Artabenland (vgl. A 121). Was Kenyon ısı“ liest, ist wohl 
das Zahlzeichen, das mit « = 1 endigt. Kenyons Lesung geht schon des- 
halb nicht an, weil das Arurenzeichen hinter der Angabe der Kategorie 
stehen müßte (so im ganzen Texte). 

!) Preisigke, Städt. Beamt. S. 5 ff. 
®2) Gr. Volksbeschl. S. 176 ff., vgl. S. 135. 
°) Nach 202 übernimmt in den Metropolen allerdings die BovAn die 

Vermögensverwaltung; Preisigke 8. 15. 
*) Marquardt, Röm. Staatsverwaltung I? S. 209 ff. — Sollte sich 

ergeben, daß sowohl die 6470 der Inschrift Ditt. OG. 668 (60/61) als 
auch die 6475 des Papyrus Stud. Pal. Pap. IV S. 69 (370) (72/73 p.) 
INB.! Über die Zahlen s. oben S. 74°] nach Ptolemais gehören, so könnte 
das für den timokratischen Charakter des numerus clausus sprechen. Es 
erscheint nicht unglaublich, daß bei einem Minimalzensus die Zahl der 
stimmfähigen Bürger sich in zwölf Jahren nur um fünf vermehrt hat. 
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den Inschriften des Steinbruchs von Gertassi in der Dode- 
kaschoinos!) finden sich einige schon lange beobachtete Be- 
ziehungen zu Ptolemais, unter anderem werden auch Ratsherren 
und Beamte von Ptolemais erwähnt. 

Lepsius XII 364?) (Jahr 23 Caracalla — 214/15; 9. Febr.) 
AnoMovio[v] Zwrrgog iep&ug youov xai BovAtvrod, Ders., Lepsius 
345°) (4. Jahr d. Elagabal — 220/21; 23. März). : In diesem 
Jahr ist Ano/Awvıog abermals in Gertassi anwesend und läßt zu- 
sammen mit seinem Sohne, der inzwischen iegeög yduov geworden 
ist, eine Inschrift einmeißeln. 

Ein anderer Ptolemäenser ist der wre Iwrijeog, Lepsius 
XII 358 (221? 225?)%),. Er ist ßovAsvrig und führt außer- 
dem präterital den Titel eines Mitglieds der Beamtenschaft 
von Ptolemais. — Ebenfalls aus Ptolemais ist der Ador/Auog 
Zwrng viögs Kmıyov iegeds youov xrı. Bovkevrng ITrorsuaıdov, 
Lepsius XII 363 (cr. 213—220)5). Franz (CIGr. 5000) hält diese 

1) CIGr. 4980 fi. = Lepsius XII 323—376. 
?) CIGr. 4989 = Ditt. 0G. 209: &rovg #7 ’Avrovivov Zeovngov | To 

ro00xUynue An. | Zwr. ieg. y. zul | Bovi. rgoorarov öuolws | Zgovnttguos 
Heds yevoukvov | za Tav Yılovvrwv ı€ ueyeıg. Bovlevrns, d.h. von Ptole- 
mais (Ditt. OG. 209 Anm. 4), bestätigt durch den Namen Zwrng. Von der 
Konstruktion eines Verwandtschaftsverhältnisses mit dem (AdgnAsos) Zwrno 
Zwrnoos tod xat Knımrov (Lepsius 363, 358) ist abzusehen, da sie sich 
nur auf den in Ptolemais ganz gewöhnlichen Namen Zwrng stützt. Das- 
selbe gilt für Zwrno Zwrnoos CIGr. 5000 (= Lepsius 358). 

®) —= (IGr. 4996 &rovs d’ Avrwvlvov | TO no. An. Zw|t. Bovi. zal ng 
untgös | za zns OvvBlov zer TWv T&xvov | za Zwrijgos vioü ieg&ws yEvo- 
u&vov) | 2’ Zuod xar Tov adelpyarv xar r(wv) | zrıvwv zer Tav Eoyav uov 
ravltwv aniws za Iaueynuvos | nooorerov youov zer Tı9onros | Bor- 
Bnrov plAov Dausvo$ xl. Die Datierung ist eigenartig. Wie ein Blick 
in die Kaiserindices der Papyri und Inschriften lehrt, besteht der Grund- 
satz, daß Doppeldeutigkeiten auch bei gekürzter Angabe der Namen der 
Kaiser vermieden werden. Von den Antoninen z. B. nennt man nur den 
ersten, Pius, Avrwvivos Keioag; Marc Aurel und die folgenden haben da- 
gegen, auch wo ihre vollen Namen nicht genannt werden, charakteristische 
Zusätze. Man müßte daher hier eigentlich an Pius denken. Das wird 
Jedoch dadurch ausgeschlossen, daß die Identität der AroAlwvıo, wahr- 
scheinlich ist, daß der Text dann aus der Gruppe der anderen völlig 
herausfallen würde, daß endlich diese Datierung die einer Reihe von 
anderen nach sich ziehen würde, wobei sich Schwierigkeiten einstellen. 

*) TO ng00%. Zwrijgos Zw|rjoos PBovievroü Gofavrog | ITroktuaıkov 
dis ieo. Tod | Yyöuov mgoor«rov Tov xaıvoü | zuAuuwvos zul Ts unroos | 
Zevaooßiwvos zur Tov ade ov| xeı Trs ovußlov xal Tav TExvov | +(et) 
ToV OVunavros olxov re Paguovsı B ?n’ ayaıoı). Z. 5 und 8 
haben am Ende Füllornamente. 

5) — (IGr. 5032. TO mo. Abo. Zwr. | viod. K. leg. y. | zul rgoordrou 
ToU xaıvoü ieooV. — | ns a an za) Boviev|roo Ilr. u ns 

Toös | Zevaoapßiwvog zur Tov adeA—|p. zal Hauexnuvos mo00TEToV | youov 
5 ie, a. Die Zehen! am Ende der Zeilen 3, 6 und 8 
haben wohl nur dekorativen Zweck. — Die Datierung auf Grund von 
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beiden für Brüder. Wahrscheinlicher ist mir, daß sie identisch 

sind. Der Vater hieß dann Swryo 6 zul Krimrog (oder Kyınıns; 

daß der häufige Name Iwrrjg Beinamen herausfordert, ist auch 

sonst zu belegen!). Es ergibt sich dann: 

363 Adorkıg Zwrjg vis (Iwrijoog T. x.) Kuyımrov PovAevreng 
ITrorsucıdov 1eoedg youov, ngo0T&rng ara. cr. 213—220. 

358 (Adorıog)?) IZwrno (vids) Iwrnjgog (T. #. KnArrov) Povkev- 
tn &gkag ITrorsuaıov, dig ieg. yb., moooraıng arı. 221 
oder 225. - 

Er hätte dann zwischen seiner ersten und zweiten Funktion als 
Priester in Gertassi dem &oyovres-Kollegium von Ptolemais an- 
gehört. — 

Ebenso ist zu Ende der römischen Zeit (Ende des III. Jahr- 
hunderts) die Existenz einer ßovAn bezeugt durch Oxy. I 43 
'‘col. III Zeile 1—23 (295 p.). In einer militärischen Rechnung 
ist die Abschrift einer Quittung über Spreu (18000 Ai(roaı)) er- 
halten, ausgestellt von Adonıog Iwrno Iageniovog und A. Zagariov 
Zooontovos und A. Iwrno Suuddoaxog und A. Ivoog DiiadEpor, 

sämtlich bezeichnet als BovA(evrat) anod&xt(aı) aydoov IIrorzua|!l]dog. 
Die Spreu wird ausgeliefert von den &mıusAntai dydoov Täg 
’O&(vovyyırav) ı6Mews). Die Zahlung steht parallel mit anderen 
an Truppen. Unter den Namen fällt Swrn7e durch seine Häufig- 
keit sowie die seltenen Namen Samothrax und Philadelphos auf?). 
Gnodtxtoı kennen wir aus Thasos, Thyatira und Athen®), aus 
Agypten z. B. BGU. 793 (Arsino8?); III p. Die Zuuueintei 
sind im IV. Jahrhundert die Naturalsteuererheber’). Da nun aus 
römischer Zeit häufig Lieferungen von Spreu durch Gemeinden 
und Private für die Armee bezeugt sind®) und es sich hier um 
Lieferungen an Truppen handelt, ist es nicht ausgeschlossen, 
daß die von den ptolemäensischen Ratsherren entgegengenommene 
Spreu für die Garnison von Ptolemais bestimmt war, sofern 
eine solche existierte 7). 

ITaeusynuıs (Lepsius 345 — (IGr. 4996; 220/21; 367 — 4988; 213/14 [hier 
nicht rooor«rns genannt)). 

!) Zwrng 0 za ’Iovorog, Leps. 346 — (IGr. 4986; EZwrno 6 za Kögıs, 
Leps. 370 = CIGr. 5031. 

2) Die Fortlassung von Aöondvos ist unbedenklich; vgl. unten $. 1122 
Zaoartlwv. ’ 

®) Vgl. Wilcken, Arch. IV S. 535/36. 
*) Vgl. Pauly-Wissowa I? 2818. Pollux VII 114. 
°) 8. Gelzer, Stud. z. byz. Verwaltg. (Leipz. Hist. Abhandl. XIT) 

p- 43. 47. 49. 
6) Ostr. I S. 163, 1—8; Arch. II S. 267, 270 = Lips. 63; vgl. auch 

Arch. IV S. 121. 
7) 8. 8. 83/84. 
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$ 3. Die Bürgerschaft. 

Der Gebrauch von 57 Hrorsuaı&wv rörıg und ITrorsuoie scheint 
dem zu entsprechen, was für die ptolemäische Zeit beobachtet 
worden ist!). — Die gewöhnliche Form IIroAsuatls (resp. Ptolo- 
mais) wird im Gebrauche des Alltags verwandt?). Die unerklärte 

c Form Irorsuois 5 “Eousiov findet sich in Urkunden und Schrift- 
stellern®); Strabo sagt IIrokzunızn nöhıs. — 

Über die Stellung Halbbürtiger scheint Oxy. II 268 etwas 
zu lehren. Eine Ptolemäenserin Yuuwvdgwr 7 Auuwviov Tod 
Jovvoiov, ws &v ITrorsualdı vis Egusiov yonuarilsı hat einen 
Oxyrhynchiten geheiratet, Heraklas mit Namen (Hoaxräg Avrı- 
Pivovg T@v and ig... Okvodyywr mörtwg). Ihre gemeinsame 
Tochter wohnt in Oxyrhynchos und heißt ‘Apeiods 7 Hoaxkäros 
tov an’ O8. mörsws. Jedoch ist aus diesem Tatbestand kaum 
etwas zu gewinnen. Wir wissen nicht, ob Ammonarion beider- 
seits bürgerlicher Abkunft war, ob sie in Ptolemais oder Oxy- 
rhynchos geheiratet hatte usw. Es ist daher über die staats- 
rechtliche Stellung ihrer Tochter ebenfalls nichts Sicheres zu 
ermitteln ®). 

Die Phylen- und Demeneinteilung bestand in römischer Zeit 
fort, wie das S. 23 besprochene Beispiel (Kieon«rosıos IGR. I 
1156) bezeugt. Ptolemais behielt den Brauch, nur nach dem 
Demotikon, ohne Phyle, seine Bürger zu bezeichnen, länger bei 
als Alexandria). 

1) S. S. 20, 22. — Ditt. 0G. 668; Lepsius 358 = CIGr. 5000; 363 = 
3032; 323 = 5012. — In Oxy. I 43 III (295 p.) scheint der Brauch, in 
Beamtentiteln die solenne Form zu gebrauchen, ins Wanken geraten 
zu sein. 

2) CIL. III 6599, Ptolomaide n(atione); CIGr. 4925 TTrolsuatldos Fv 
2rolı00ev Zwrng; IGR. I 1156 ws d’ 2v Irolsuatdı; IGR. I 1155 ano 
ITrolsualdos; Ditt. OG. 697 «no Hroieuatdos; Plin. hist. nat. V 11 (61) 
ed Detlefsen p. 207 Ptolemais. 

) Oxy. II 268 (58 p.). — Claudius Ptolemaeus geogr. IV 5, 31; ebenso 
MoSsnuarıxns ovvraieusg B ed. Heiberg I S. 108 „ öydoos Zorıw ragak- 
Ankos xtA. za yoaperaı dia ITrolsuaidos tns 2v Onßaldı vakovuerns de 
“Eouetov; vgl. geogr. VIII cpt. 15: Aıßüns ziva£ y'* Ts dt xakouuens 
Onßaidos 7 ITrolsuais "Egusiov nv ueylornv nuegav Eyeı. Die geographische 
Bestimmung von Ptolemais durch Ptolemaeus ist inkorrekt (W. Schwarz, 
Rh. M.48 p. 265). Die Angabe des Theodorus Meliteniotes (XIV. Jahrh.): 
‘0 di dn Klabdıos ovrool ITrolsuaios za ITroleuaidos &v an ins &v 
Onpaldı xakovusvns ‘Bouslov [Fabric. Bibl. Graeca ed. Harles X p. 400 ff. 
= RX p. 198); siehe p. 411 cpt. XIII vol. IX p. 112/13)] wird von Schwarz, 
Rh. M. 48 p. 265° mit gutem Grund bestritten. 

#*) Zum Vergleich: Antinoupolis hatte im Gegensatz zu dem Recht 
von Naukratis, das ihm von Hadrian gegeben worden war, die Zrıyaufa 
nroös Alyvrtlovs, d.h. wie Wilcken, Arch. II S. 556 vermutet: die Kinder 
von Antinoiten aus Mischehen wurden Antinoiten. 

5) Schubart, Arch. V S. 84. 
Plaumann, Ptolemais in Oberägypten, 6 
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$ 4. Stellung zur römischen Verwaltung. 

Abgesehen von der oben als möglich bezeichneten Anderung 

der Verfassung bringt die römische Okkupation der Stadt sowohl 

wie der privilegierten Stellung der Bewohner keine Verände- 
rungen, soweit das Material eine der hergehörigen Fragen be- 
antwortet. 

Ob der Statthalter den wrnplouara gegenüber Bestätigungs- 
recht gehabt hat oder wie sonst die autonome Verwaltungs- 
maschine dirigiert worden ist, läßt sich nicht ausmachen, 

Eine Steinbruchinschrift berichtet (s. S. 110): auf Befehl 
des Präfekten rare Nusreon xonmidı Aooröuovv. Die gram- 
matische Konstruktion ist nicht eindeutig. Jouguet: lorsque 
notre patrie fit tailler des pierres. Der Befehl des Präfekten 
wird nicht auf Erbauung des Kais gelautet, sondern die Be- 
nutzung der Steinbrüche erlaubt haben. 

Auf eine Teilfrage, ob nämlich Ptolemais die Metropole des 
Thinitischen Gaues bildete, innerhalb dessen es lag, gibt Claudius 
Ptolemaeus!) eine sehr bestimmte Antwort: Owirng vouög xai 
unroönolıs Ilrorsunis 9 “Eousiov: elta weoöysıog And Ötoewg TOü 
notauod Aßvdos. Es fragt sich, ob diese Angabe den Urkunden 
nicht widerspricht?). Insbesondere, ob This, diejenige Stadt, die 
später die kirchliche Metropole des Thinitischen Gaues wurde 
(S. 120), vielleicht damals und auch früher die Verwaltungs- 
metropole des Thinitischen Gaues gewesen ist. Dagegen spricht 
nun zunächst, daß This von Claudius Ptolemaeus überhaupt nicht 
erwähnt wird; von einer Verwechslung kann also nicht die Rede 
sein; This muß damals so unbedeutend gewesen sein, daß er es 
nicht der Erwähnung für wert erachtete®). Einen Widerspruch 
gegen die Angabe des Ptolemaeus müßte dagegen P. Par. 69 
(232 p.)*) col. III Zeile 17 enthalten, wo die Herausgeber er- 
gänzen: ]eAF6v[role Diduuwvos [er. 12 Buchst. r@v And ig 
Olwırav nölewg xal To|v «TA. Es handelt sich um eine Gerichts- 

verhandlung vor dem Strategen des Ombitischen und Elephan- 
tinischen Gaues, und zwar ist Ort der Verhandlung Elephantine. 
Wilcken faßt die Stelle so auf, daß DuAduuwv aus This in Ober- 
ägypten stamme (a. a.0.S. 95). In der Tat wäre O]wır@v nörıs 
nur als Äquivalent von This zu fassen, gleichzeitig Jedoch nach 

1) Geogr. IV 5 p. 720 ed. Müller. 
?) Gaumünzen mit dem Namen der Stadt, von denen Dümichen (bei 

Ed. Meyer, Gesch. d. alten Äg. p. 155) spricht, existieren meines 
Wissens nicht. 

°) Auch Strabo XVII 81342 erwähnt neben Ptolemais nur Abydos als 
xeroixia usxge von großer Vergangenheit; This hat er nicht als zaroızt« 
a&ıoloyos betrachtet. 

*) Neu herausg. von Wilcken, Philologus 53 (1894) p. 80 ff. 
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dem, was oben (S. 73) über diese Bildungen bemerkt worden ist, 
This als Metropole des Thinitischen Gaues dadurch ziemlich 
gesichert. Tatsächlich ist jedoch diese Ergänzung weder not- 
wendig noch die nächstliegende; eine näherliegende ist ohne 
Schwierigkeit zu gewinnen. Bei einer Verhandlung vor dem 
Strategen des Ombitischen und Elephantinischen Gaues, zumal 
in Elephantine, denkt man lieber an ®rAduuwvog [9 Buchst.!) cr. 
and vis ’Eieyarr]wırürv 2) nölemg; damit ist der einzige Anstoß 
beseitigt, und man kann die Angabe des Ptolemaeus für die 
römische Zeit als gesichert betrachten und Ptolemais als 
Metropole des Thinitischen Gaues auch in ptole- 
mäischer Zeit vermuten. Für die byzantinische Zeit be- 
steht immerhin die Möglichkeit der Annahme, daß die Erhebung 
von This zum Bischofssitz mit einem Emporrücken des Ortes 
zur Gaumetropole in Zusammenhang gestanden habe. Daß This 
im VII. Jahrhundert als «un bezeichnet wird®), spricht nicht 
unbedingt dagegen (vgl. P. Giss. I p. 14°). 

Für die anschließende Frage, ob nun der Gau Thinites quasi 
als ywoa der Stadt betrachtet worden ist, oder ob innerhalb 
des Gaues eine Enklave die y®oo von Ptolemais bildete, oder 
ob die Gewalt des oreurnyös tod Owirov vouod sich direkt bis an 
die Mauer der Stadt erstreckte, haben wir kein Material. — 

Für eigene Gesetzgebung wäre das einzige Dokument Fay. 22, 
sofern dieser Text etwa dem I. Jahrhundert p. Chr. angehört. — 
In der Jurisdiktion wird die Stadt wohl in der Regel dem Konvent 
von Memphis unterstanden haben*). Eine Garnison ist nicht 
nachweisbar. 

Diesen Einschränkungen der Autonomie des Gemeinwesens 
stehen wertvolle Personalprivilegien derjenigen, die in die 
Bürgerlisten von Ptolemais wie der anderen Griechenstädte °) 
eingeschrieben sind, gegenüber. Sie haben die Möglichkeit, in 
die römischen Legionen einzutreten und dadurch das römische 
Bürgerrecht zu erlangen. Ich lasse die Belege folgen: IGR. I 
1153) (zweite Hälfte des I. Jahrhunderts p.)?): Eine Weihung 

1) Ich entferne das überflüssige zor. i 
2) Die Möglichkeit dieser Bildung wird gesichert durch CIGr. III 4892 

(Dioklet. Zeit) Z. 33 ’Elepavrıviraus zar Zomviraıs tois &v Ompßaldı. — 
. Elephantine als zoAıs auch P. Edmondstone (345 p.) = Oxy. IV p. 202. 

3) P. Par. 21 (616 p.) Z.7 ino zwuns Qıvös tov Quvitov vouoü; vgl. 
Z. 14, 21. Ebenso P. Par. 20 (600-610) Z. 28 ff. 

4) Wilcken, Arch. IV S. 386. ö b 
5) Über die Privilegien der Griechen im allgemeinen Mommsen, Röm, 

G. V S. 560 ff. 
6) — Milne, Cat. 9275 — Arch. IH 564 nr. 113. BL } 
?) Die legio III Kyrenaica ist bis zum Jahre 119 nachweislich (Wilcken, 

Hermes XXXVIH 87 ff.) in Ägypten gewesen, bald darauf nach Bostra in 
Palästina versetzt worden; den terminus post quem ergibt der auf das 
Klaudische Haus hinweisende Name. 

6* 
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an den Stadtgott von Ptolemais (Zeus-Helios-Soter; s. u. S. 89) 
von KAutdıog ’Iovkıavög (£xautövragyos) | Aeyewvos (Toltng) Kvon- 
vyaixfjs. Nach P. M. Meyer!) hat die legio unter Augustus und 
Tiberius in der Thebais gestanden und ist unter Caius nach 
Alexandria gekommen; jedoch finden sich auch später noch 
Detachements in der Thebais. Welcherlei Art demnach die Be- 
ziehungen des centurio zur Stadt sind, läßt sich nicht ent- 
scheiden; Ptolemais kann seine Garnison sein. Oder es kann 
seine Heimat sein; dann verdankte er seine Qualität als römischer 
Bürger?) dem Eintritt in die Legion®). Daß diese Annahme 
nicht in der Luft schwebt, beweist CIL. III 6599 (gefunden 
Nikopolis-Alexandria): 

C. Farsuleius®) Str 
abo Ptolomaide n(atione) ) 
m(iles) leg(ionis) III Cyr(enaicae) usw. 

Auch den Autor der oben (8. 2) besprochenen Inschrift möchte 
ich für einen aus Ptolemais gebürtigen Legionar halten®). (Auch 
außerhalb Asyptens finden sich übrigens Legionare, die aus 
Ptolemais gebürtig sind)”). Also auch die Bürger von Ptolemais 
gehörten zu den Zurıxexguudvoı, aus denen sich nach Meyer®) die 
ägyptischen Legionare rekrutierten. Auf die staatsrechtliche 
Stellung der Stadt läßt das keinen Schluß zu?). 

1) Heerwesen S. 158. 
2) Uber Namen und Bürgerqualität Meyer, Arch. III S. 31/82. 
3) Im allgemeinen vgl. Jean Lesquier, Le Recrutement de l’armee 

romaine d’Egypte. Rey. de philologie. Nouv. Serie 28 p. 5 ft. 
4) Stein: FAPSVLFIVS. 
5) Der Zusatz n(atione) schließt die Angabe einer Stadt nicht aus 

(Mommsen, Hermes 19 S. 35); daß mit dem Ptolemais unsere Stadt gemeint 
ist, ist wahrscheinlich; vgl. Anm. CIL. III 6599, sowie Mommsen zu CIL. II 
6627. p. 1211. 

6) Der Name K&Ao0og weist in die römische Zeit. Der Schriftcharakter 
scheint einer Datierung in cr. I. Jahrh. p. nicht zu widersprechen. Nun 
kommt unter mehreren römischen Namen in einer Inschrift aus Kalabscheh 
im Dodekaschoinos vor: I7goxoviniog zer Aoufrrios KeAoos (Lepsius XII 
Gr. 435; Jahr 3 d. Titus = 80/81 p.): &rovs relrov Tirov Tod zuglov dreip 
x$. nrg008xUvnoe|v] He0v u£yıorov Mavdovlı Aovxıos "Aypoavıos Kidoos 
zer [T’a)eos Zenrouuos Zarogvilos zad Magxos OvaAkgıos Kinuns Inzeis 
Toüguns roouov xl INpoxovs. za Aouttr. KEloos xl Kopvnlıos Tegua- 
vos xar Kaoıos A6vyos ai 2romoausv Tov (Sic) Yılodvrav Nuds To 
roooxUvnur 2 (SIC) ayaIH oNuspov xal Tod aveyıyworovrog. Vielleicht 
ist einer dieser beiden Xeioos der Verfasser der Ptolemaisinschrift. Er 
könnte auch mit dem ebenfalls in Kalabscheh (d. h. ebenfalls nicht weit 
von Philae) begegnenden A&Aoos Lepsius XII Gr. 434 (4. Jahr d. Domitian 
— 84/85) identisch sein: Aovmos .... os K&L0os (Centurie des Calpur- 
nius; 0 Kalnooviov). 

Mommsen, Hermes 19 S. 91; Eph. ep. V 723; CIL. VI nr. 2385 b 
>, 14 (vgl. Eph. ep. IV 896 D II 14). 

8) Heerwesen S. 126. 
°) Mommsen, Hermes 19 S. 63 #. 
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Damit hängt ein anderes Privileg zusammen: die Freiheit 
von der von Augustus eingeführten Kopfsteuer ist 
für die Bürger von Ptolemais nicht erweislich, aber als selbst- 
verständlich vorauszusetzen!!). 

Als ein weiteres Privileg betrachtet man?) die Befreiung 
der Leute aus den Griechenstädten von den ywoıxai Aeı- 
Tovoyiaı. Jedoch ist das nicht ganz sicher, zum mindesten 
nicht in dieser allgemeinen Form®). Ptolemais wird hier dieselbe 
Stellung gehabt haben wie Alexandria. 

Ob sich in Oxy. II 268 (58 p.) ein Privileg der Griechen, 
in diesem Falle speziell der Bürger von Ptolemais, widerspiegelt, 
ist eine strittige Frage. Es handelt sich um den ovyywenois- 
Vertrag, eingereicht in Form eines öndurnua an den deyudızaorng 
in Alexandria*): Eine Ptolemäenserin, Ammonarion, die an einen 
Oxyrhynchiten verheiratet gewesen ist und rechtlich zusammen mit 
ihrer Tochter durch ihren Halbbruder mütterlicherseits, Bnoogior, 
augenscheinlich Bürger von Ptolemais, vertreten wird, schließt 
einen Vertrag mit einem Verwandten (wahrscheinlich Neffen) 
ihres verstorbenen Mannes, betreffend Erbschafts- und Mitgifts- 
angelegenheiten. Der Urkundentypus der ovyyweonoıs?) ist neuer- 
lich von Schubart auf Grund von zum Teil noch unveröffent- 
lichten Urkunden aus Alexandria näher erläutert worden®). In 
einem Punkte, der die Interpretation unserer Urkunde betrifft, 
kann ich Schubarts Beweisführung nicht als überzeugend be- 
trachten, wenn auch ein strikter Gegenbeweis nicht zu führen 
ist. Schubart sagt (S. 53/54): „War es nun zulässig, einen 
Privatvertrag, als ovyxwonoıs formuliert, dem Gerichte einzu- 
reichen, also die Form des Prozeßvergleiches auf Verträge auch 
außerhalb eines Prozesses anzuwenden, so beschränkt sich diese 
Möglichkeit von selbst auf die Orte, die ständige Gerichtshöfe 
besaßen. - - : Vielleicht hat überhaupt nur in Alexandria sich die 

!) Mommsen, Röm. G. V S. 561; Wilcken, Ostraka I S. 240; Meyer, 
Heerw. S. 109 ff. — In Lond. III 70 (B. 290, 300) findet sich die Abkürzung 
ıcxoyoa( ). Kenyon löst im Index 4 mit Recht Aaoyga(gyos) auf. Denn 
Aaoyoepovusvos findet sich nur da, wo es notwendig ist, und selbst 
da nur spärlich (Steuersubjektsdeklarationen, Todesanzeigen); BGU. I 254, 
Steuerlisten s. Wilcken, Hermes XXVIH (1893) S. 249. Es handelt sich 
hier sicher um einen Avoyo«(yos) (scil. zwuns Kooxodtiuv molsws); vgl. 
BGU. I 154, Lond. III S. 25. 

2) Mommsen, Röm. G. V S. 561°. 
s) Ditt. OG. 669, 33 undeva t@v !vyevav Alttavdgkov eis Aeırovgylas 

xwoıxas &yeodcı; vgl. für Antinoupolis BGU. IV 1022, dazu Arch. III S. 301; 
vgl. Wilcken, Arch. IV S. 439/40. h Be 

4 Zu dem petitum am Ende vgl. Wilcken, Arch. I S. 176; Mitteis, 

Arch. I S. 350/51. i » 

5) Beispiele gesammelt von Koschaker, Zeitschr. d. Sav.-Stiftung, 

RA. 28, 271. 
6) Archiv V S. 47 fl. 
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ovyyWenoıg in der beschriebenen Weise gewandelt.“ Da Schubart 
nun zeigt, daß von den sämtlichen ovyywerosıg aus römischer 
Zeit keine Alexandria als Vertragsort ausschließt, daß neben 
Alexandrinern, Ptolemäensern und Antinoiten auch gewöhn- 
liche Griechen aus der z@o«a vorkommen, daß Alexandriner außer- 
halb Alexandrias sich für inhaltlich dieselben Verträge auch der 
Ööuoroyta bedienen, schließt er, daß im Zusammenhange mit der 
ovyywonoıg von einem Personalprivileg der Römer und privi- 
legierten Klassen nicht die Rede sein könne, vielmehr die 
ovyywenoıg nur eine lokal alexandrinische Urkundenform sei. — 
Dazu ist zu bemerken: 1. was Alexandria als Vertragsort be- 
trifft. Für Oxy. II 268 (Parteien aus Oxyrhynchos und Ptolemais) 
z. B. ist diese Annahme sicher nicht naheliegend. Die bloße 
Einreichung an den Archidikastes kann nicht, wie Schubart be- 
hauptet, für Alexandria als Vertragsort entscheidend ins Gewicht 
fallen; denn nach der Neuordnung durch Augustus und nach der 
Abschaffung der ptolemäischen xoıryoıa handelt es sich doch 
weder um eine eigentliche Gerichtsverhandlung noch um die 
Beglaubigung einer Privaturkunde vor Gericht. Also braucht 
Sitz der Behörde und Vertragsort durchaus nicht zusammen- 
zufallen. Man könnte in nachaugustischer Zeit sich eine schrift- 
liche Erledigung vorstellen!), um so mehr, als wahrscheinlich 
schon in ptolemäischer Zeit und in der Übergangszeit unter 
Augustus die Kompetenz der Gerichte und die des deyıdızaorng 
sich prinzipiell dadurch unterscheidet, daß augenscheinlich eine 
richterliche Funktion dem «eyıdızaorng nicht zugestanden hat?); 
er scheint nur Verwaltungsbeamter zu sein®), Demnach könnte 
allenfalls für die augustische Übergangszeit die Einreichung an 
den doyıdızaorng für Alexandria als Vertragsort sprechen); für 
die spätere Zeit scheint mir das nichts zu besagen. — 2. Was 
das Vorkommen der Griechen aus der yooe« anlangt, so ist, so- 
viel ich sehe, bis jetzt keine ovyywenoıs nachweisbar, in der 
nicht wenigstens eine Partei den privilegierten Klassen an- 
gehörte®). Es ist unter der nicht unbeträchtlichen Anzahl von 

!) Der Privatvertrag würde mit dem Petitum der Einregistrierung (in 
hypomnematischer Form) dem xexıdıza«orns eingesandt worden sein, um da- 
un die amtliche Verleihung des Urkundencharakters zu erlangen (Schubart 

2) oder wenigstens nicht nachweisbar ist; vgl. Schubart, Arch. V 
S. 64/65, wo in röm. Zeit der aexıdıraorns als Gericht ‚organisiert zu sein 
scheint; vielleicht handelte es sich aber nur um eine Überweisung an das 
*K0LTNEL0V. 

°) Vgl. seinen Titel: zoös rj Zmıusistg rov usw. Schubart, Arch. V 
S. 66f.; Koschaker, Zeitschr. Sav.-Stiftg. RA. 28 S. 254 ff. 
....») Weil sie in einer gerichtsverhandlungsähnlichen Form erfolgte und 

vielleicht persönliches Erscheinen notwendig machte. 
...) Ob das auch für die Urkunden gilt, von denen Schubart (S. 122) 

mitteilt, daß dort Ägypter auftreten, wird die Publikation lehren. Vgl. 
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ovyywenoeis kein klares Beispiel eines Vertrages zwischen zwei 
Nichtprivilegierten. — 3. Dem Argument, daß Alexandriner in 
der xwga die ÖuoAoyia benutzen, kann man kaum beweisende 
Kraft zuerkennen, da sie auch in Alexandria für inhaltlich die- 
selben Verträge öuoAoyla und ovyywenoıs anwenden }). 

Mir scheint demnach Schubarts Beweis für die ptolemäisch- 
römische Übergangszeit (bis Abschaffung der xeır/oww, d. h. 
spätestens 4 vor Chr.) mit annähernder Sicherheit erbracht, so- 
weit das xgıryjgıov und das Hofgericht in Betracht kommen. Ob 
auch für den Archidikastes, bleibt zweifelhaft. Ungelöst dagegen 
muß die Frage bleiben, ob die ovyywerjosıs der späteren 
Zeit, eingereicht an den Archidikastes, auf enem Privileg 
der bevorzugten Klassen (Römer, Griechenstädte, Katöken) 
beruhen, was Schubart bestreitet. Meiner Meinung nach muß 
es als wahrscheinlich betrachtet werden, solange nicht in 
Alexandrien oder in der %wo« abgeschlossene Verträge vorliegen, 
deren Kontrahenten beiderseitig nicht den privilegierten Klassen 
angehören. In Anbetracht dieser Möglichkeit war Oxy. II 268 
hier bei den Personalprivilegien zu besprechen. — 

Gegen die Annahme, daß die Bürger von Ptolemais die für 
die Alexandriner erweisbare?) Freiheit von der Grundsteuer 
genossen, scheint der Text Lond. III 70ff. zu sprechen. Es 
werden im Teil B Ptolemäensern gehörige Grundstücke auf- 
geführt unter der Gesamtrubrik ldımrıx@v, geschieden in 2-Ar- 
tabenland, 1-Art. Ld. (wohl auch ®/s- und !/s-Art. Ld.), d.h. die 
Grundstücke hatten diese Beträge als Grundsteuer zu entrichten. — 
Es könnte jedoch für die Ptolemäenser in der Verpflichtung 
zur Grundsteuer ein Unterschied gemacht worden sein zwischen 
ihren Besitzungen innerhalb und außerhalb des Thinitischen Gaues. 
Es ist die Gauzugehörigkeit des Dorfbezirkes von Kooxo- 
öilwv nölıg, in dem die Besitzungen der Ptolemäenser liegen, 

nicht klar. Hieroglyphische Gaulisten ptolemäischer Zeit setzen 
ihn in den Thinites®), Claudius Ptolemaeus (cr. 150 p.) setzt ihn 

einstweilen die von Schubart angezogenen Beispiele Oxy. IV 727 (154 p.), 
Kontrah. A: Taiwv Magxiov ’Antwvos Tod za) Aıoykvovs xl "Amokıvaglov 
toü za) ’Tovlıavov (Römer), B: Oxyrhynchit. — BGU.I 241: A röm. Soldat, 
B sein Bruder. — BGU. I 282 ist unsicher. — BGU. III 1001 “Eousorn n 
za) Tasarıs 7 Avrıyllov stammt aus Hermopolis, heißt jedoch 1002 Tasw- 
rs 5 zo Eonıovn Avruplkov "Eilnv(os) Tau xarolzuv immaoyns (l. -ov) 
27 avdo@v. — Eine Sammlung der erhaltenen ouvyywenoeıs bei Koschaker, 
Zeitschr. Sav.-Stiftg. RA. 28 S. 271. 

1) Schubart, Arch. V S. 47. 
2) Edikt des Tiberius Julius Alexander Ditt. OG. II 669 Z. 60 $ 13 

(vgl. Simaika, Essai sur la province Romaine d’Egypte, Paris (1892) S. 73, 
145). Herr Professor Wilcken bezieht diese Steuerfreiheit nur auf die 
doxeia yn, von der alles Land innerhalb der genannten Gaue, welches 
nicht zu den zowros xAjgoı der Alexandriner gehört, unterschieden wird. 

3) Vgl. die Angaben von Steindorff, Arch. IV S. 537°. 
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in den Aphroditopolites. Dazwischen fällt unsere Urkunde (47 p). 

Lond. III 71 Zeile 13 deyöovrwv nöAwg dıa Tov nooıtdveov spricht 
nicht strikt für den Owirng. Es könnte hier eine der berechtigten 

Ausnahmen von Wilckens Regel über den Gebrauch von nölıs vor- 

liegen (vgl. 8. 37 2), zumal mgvr@veıs (plur.) ja den Gedanken an eine 
Metropole ausschließt. Wo sonst in den beiden Listen die Ab- 
kürzung 0) begegnet, ist sie wohl in roA(Traı) aufzulösen, und daß 
noAltng in dieser Zeit von einem Bewohner einer Metropole ge- 
sagt werden kann, bedürfte erst des Beweises. Es könnte die 
Dorfflur von Kooxodikwv nö)ıs meines Erachtens schon zur Zeit 
dieser Urkunde im AgyoodıronoAitng gelegen haben, der sich dann 
zu Ptolemais verhielte etwa wie der Menelaites zu Alexandria. 
Rubriken wie d nelö@v (S. 81ır7) würden der doyola y7, a (doT.) 
noMiroı) den zoooyerzuare im Edikt d. Tib. Jul. Alexander 
(Zeile 60.) entsprechen. Doch würden diese vermuteten Ana- 
logien auch statthaben, wenn Kooxodilwv nölıs im Thinites läge, 
was auch möglich ist. 

Es läßt sich demnach mit Sicherheit nur sagen, daß gewisse 
Kategorien der Bürger 1 Artabe Grundsteuer zahlten (S. 84 
Zeile 260); die den alexandrinischen Besitzern von doyal« y 
analoge steuerfreie Kategorie läßt sich nur vermuten. 

Aus den spärlichen Nachrichten über die Verfassung von 
Ptolemais und über die privilegierte Stellung der Bürger läßt 
sich in jedem Falle so viel entnehmen, daß sie geeignet waren, 
die Grundlage für ein Festhalten an den Traditionen griechischer 
Kultur, wie sie die ptolemäische Zeit gepflegt hatte, abzugeben. 
Dieses Hochhalten des Hellenismus läßt sich in den Lebens- 
äußerungen der Stadt feststellen; insbesondere kann man die 
Dokumente der kultlichen Betätigung zu einer geschlossenen 
Gruppe zusammenfassen. 

lI. Religion und Kultus. 

$ 1. Kult des xriorng; Zeüg-"Hiuog-Swrye. 

Die Urkunde Lond. III S. 70 ff. bezeugt uns die Existenz 
eines Kultes des u&(yıoros) Osög Iwrng für das Jahr 47 p.!). 

») B. 115, 118 werden Grundstücke (Aruren) bezeichnet als: Eörol 
Anoi ui avızgolusva) Tor uelylorp) Gewı Zwrägı Koovo. 12/3 und ?4. 
Kenyon gibt im Index unter Eigennamen die Auflösung EvroA(is?) Arol- 
Aovia\ ai avıegu(ufveı) Toı uclyaio) Qeoe Zwrngı. Das geht nicht an, 
da in der ganzen Urkunde immer die Personen im Genetiv stehen; also 
müßte es 709 «vısgw(ufvor) heißen. Sicher ist Wilckens Auffassung 
(Arch. IV S. 536) richtig. Man hat demnach aufzulösen: Edrröllews) 
[NB. Der sehr seltene Name kommt in den Hibehtexten einige Male vor.] 
AnoMAoviov) — al avısgalusve) toi uclyloram) Oedı Zwrigı (Cooven.). 
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Wie Wilcken!) hervorhob, ist damit der Kult des xriorng von 
Ptolemais für die römische Zeit bezeugt. 

Mit dieser Nachricht?) ist die Inschrift von Ptolemais ®) zu 
kombinieren: 

Au Div Sorägı 
Kiavdıos "Tovkıarös 0 (1. Exarörrapyxos) 
key(e@vog) Y (l. Teirns) Kvo(nvauiis) 

(auf einem Granitaltar griechischen Charakters). Die Gottheit, 
an die die Weihung sich richtet, erfordert eine Besprechung. 
Man könnte im Zweifel sein, ob mit Zeös “Hiıog Iwrno drei 
Gottheiten gemeint sind oder nur eine. Für die asyndetische 
Verbindung mehrerer Gottheiten in solchen Weihungen gibt es 
Parallelen. Wir kennen in Ptolemais sowohl den Kult des 
Zeigt) als den eines Iwrno schlechthin (s. o.). — Andererseits 
ist Iwrno häufiges Beiwort des Zeig) und kommt auch bei 
“Hruog vor®). Dadurch wird die Möglichkeit nahegelegt, daß 
Zevs-Hruos-Iwrno eine Einheit bildet. Diese Möglichkeit wird 
zu annähernder Gewißheit erhoben durch ähnliche Verbindungen, 
z. B. Ju Friwı Osbı ueyiorwı?), vor allem die häufigen Ver- 
bindungen Ju Hiiwı ueyalmı Ioodnudı®), die sicher als eine 
Einheit aufzufassen sind. 

Ist sonach die Wahrscheinlichkeit hergestellt, daß der Zevs- 
“Hruog-Iwrno eine Einheit ist, so läßt sich diese Einheit, soviel 
ich sehe, nirgends sonst nachweisen. Es ist daher gerechtfertigt, 

1) Arch. IV S. 536. 
2) Uber den Namen Swrne in Ptolemais s. u. S. 102. 
3) Milne Cat. Cairo 9275 S. 34 — Arch. II S. 564 nr. 113 — IGR. I 1153, 

gefunden in Menschijeh (zweite Hälfte I. Jahrh. p.) vgl. oben S. 833, 
-#) Ditt. OG. 103; Anfang II. Jahrh. a. 
6) 7. B. Arch. III S. 183 nr. 10, V S: 161 nr. 6, BSAA. IS. .41 

nr. VIII. 
6) Pausanias VIII 317, dazu Roscher, Mythol. Lex. Iz 2025 fi.; 

CIGr. 4699 = Ditt. 0G. 666 wird von Rapp bei Roscher a. a. O. in diesem 
Zusammenhange aufgeführt, gehört aber wohl kaum hierher (r6v “HAıov 

“Apuäyıv tnontnv zer owrnoa Z. 25), da es sich um einen ägyptischen Gott 
handelt. 

7) Arch. II S. 443 nr. 65. 
8) Z. B. Ditt. OG. 678, Arch. II S. 446 nr. 72, S. 450 nr. 87, 8. 570 

nr. 148; außerhalb Ägyptens sehr häufig, Hier liegt eine Einheit vor; 

denn “Hiros ist in Ägypten mit Zegarrıs verschmolzen (Roscher Ie S. 2025 

Z. 60 (Rapp); Arch. II S. 570 nr. 148 CIGr. 2716, BSAA. VII S. 63; ferner 

werden ihm Tempelgerätschaften, u. a. Bwuo), geweiht von einem vewxögos 

10V usyalov Zapanıdos (OIGr. 5997 — IG XIV 915; Rom), ebenso ein 

Enpaneiov Au "Ho usyarm Zaganıdı xal Tois Ovvvaoıs FEois (CIGr. 5998 

Te XIV 1127; Praeneste). Vgl. endlich zum Beweise der Dreieinigkeit 

CIGr. 2716 Zyvi Hovnluseilo zei “Hip Au Zeganeı; IGR. I 1321 Alt) 

Hio usya)o ER za Eiodı [uvjeiwviu[p] [al rolis] olvvveoss] 

se[ois]. 
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darin eine Eigentümlichkeit von Ptolemais zu finden, deren Deutung 

durch folgendes nahegelegt wird: 
CIGr. 5998 —1IG. XIV 1127 (Praeneste): 157 p.: F. BaA£ouog | 

Eouodoxos Enol[moer] | [76] Zaoanetov | A Hrio | ueydrm Iaoa- 
nuıldı zul] Tois ovvvaoıg Feois. -- CIGr. 5997 — CIL. XIV 41— 
IG. XIV 915 (gefunden in Rom, stammt aus dem Hafen in Ostia): 
Au Hrio ueyahm Zaoanıdı zai Tols ovvvdoıg Heois TO Kommi- 
deiov #rA. A. Kaoowg Eörbyng vewx6gog Tod ueydAov Dagdnıdog 
xrA. dv&dnrer‘). — Annal. du Service des Ant. VIII (1907) S. 49: 
Ai Hriv weyaho SIaodrudı zul Tols ovvvdoıs Heoig abrov Tov 
IIorıdca Iogänıv (6 deiva) dındeidusvog Tyv aöToö Tod dyuwrarov 
Suodnıdog yvuracıngylavr TA. 

Mit aller Deutlichkeit geht daraus hervor, daß in der Dreiheit 
der Gott Iogänıs, der mit Zeög und “Hiıog verschmolzene Iagänıs, 
der Hauptgott ist; alle diese Weihungen ?) richten sich an 
Sarapis. 

Die Nutzanwendung auf unseren Fall liegt nahe: In unserer 
Inschrift ist Swrne der Hauptgott, der w&(yıoros) Oeös Iwrno, 
dessen Kult in römischer Zeit bezeugt ist, der Stadtgott von 
Ptolemais®). Es ergibt sich danach eine lehrreiche Differen- 
zierung des Kultes der Stadt gegen den Kult des Sarapis, der 
hier ausgeschaltet und durch Soter ersetzt wird. Was Sarapis 
für die Welt war, das bedeutete Soter für Ptolemais.. Ohne 
Zweifel ist dieser Zeds-HAuog-Iwrng der u£lyıoros) Oeög Iwrno 
der Urkunde Lond. III S. 70 (s. o). 

Zwei Fragen, die sich daran anknüpfen, sind nach dem 
heutigen Stande des Materials unlösbar. 

1. Seit wann datierte. die Verschmelzung des Stadtgottes 
von Ptolemais mit Zedc-"Hiuoc? 

2. Die von Wilcken *) aufgeworfene Frage, ob der Kult des 
Soter zu den neuen Herrschern, etwa Augustus), in Beziehung 

!) Dazu Dessau CIL. XIV 47 Inschr. 5 und seine Bemerkung: Ex his 
omnibus inscriptionibus discimus in portu Ostiensi fuisse Serapeum donariis 
graece Au "Hiip ueyaly Zapanıdı inscriptis opulentum, in quo summus 
sacerdos ..... nuncupabatur: ö vewx0gos Tod usyalov Zaparıdog. 

2) Vgl. auch IG. XIV 2244 = CIL.K 5824 Juppiter-Sol; Lepsius XI 
Gr. 421 "Hrıos Zaganıs; Graffitto vom Gebel-Tuch bei Ptolemais: Bouriant, 
Mem. publ. par les membres de la miss. archeol. franc. au Caire VIII® 
S. 366 b: Zeis-Zupänıs. Vgl. Cumont-Gehrich, Die oriental. Relig. S. 106. 

®) Vgl. die zweisprachige Inschrift von Karnak, Ann. du Service des 
„Ant. VII (1906) S. 251; Spiegelberg BCH. 26 (1902) S. 446 nr. 7 Zeug “HAuog 
Auuwv #eog u£yıoros; also das Analoge für Theben. Dazu: Ostrakon, 
publ. von Goodspeed, Amer. Journal of Philol. XXV (1904) S. 49 nr. 15; 
‚„Wilcken, Arch. IV S. 248, 8. 483 zu nr. 97: Eine Steuerzahlung ürte 
Auuwvos God xrlorov. Kriorns ist in der @nßets als Name sehr häufig; 
vgl. Zwzne in Ptolemais. 

*#) Arch. IV S. 537, 
’) An ihn ist wohl am ersten zu denken; vgl. Wendland, Zeitschr. £. 

d. neutestamentl. Wiss. V (1904) S. 335. 
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gesetzt worden sei. Augustus heißt in ägyptischen Inschriften 
Zevs "Eievdtoug (IGR. I 1206 — Arch. II S. 431 nr. 8, IGR. I 
1163 — Ditt. 0G. 659), Iwrno zaı Evdeoy&rng IGR. I 1294 — 06. 
657), vgl. auch IGR. 11295. Es wäre denkbar, daß Augustus an 
die Stelle des Stadtgründers getreten wäre!); jedoch haben wir 
keinen Anhaltspunkt dafür. Eine innere Notwendigkeit (daß 
etwa Augustus im kultlichen Interesse der Stadt die Ptolemäer- 
dynastie und ihren Begründer habe verdrängen müssen), ist nicht 
vorhanden, sofern sich meine Vermutungen (S. 49 ff.) über die 
Existenz des Kultes des Jeös Iwrno als Stadtgründer neben 
den dynastischen Kulten der Ptolemäer bestätigen; diese Kulte 
mußten mit der römischen Okkupation fallen. Jener xtiorng- 
Kult konnte bestehen bleiben. Es wäre denkbar, daß die Ver- 
schmelzung mit Zedg “Hrıog eine Neuerung der römischen Zeit 
wäre, darauf abzielend, den Kult des ©sös Iwrno jedes ptole- 
mäischen Beigeschmacks zu berauben. Doch ist dies alles un- 
sicher. 

$ 2. Asklepios und Hygieia. 

Dieser Kult ist durch die Inschrift bezeugt ?): 
“Yneo adroxoarooog Kuioagos Nevova 
Touwvod Ießaotoü l’eguavızod 
Aoxımnıdı zal “Yyızloı Tov voov 
xal TO TEuevog Eneoxedaoev?) 

5 n nökıg 
Zi IIounsjiov Iliavra Hyeudvog 
&nıoroarnyoövrog Karnovgriov Saßelvov 

Howäva*) »Avröuntıw asioate xoög0ı, 
> 3 Anrolönv Exarov, IE @ IE naar, 

ös ulyo yagıa Booroioıw Eyelvaro wıyFeis 
®v gıldrnrı Koowıdı Ta Dieyveig, 

IN ” 2 ’ 5 in noıdv, Aorımnıov 
c 

daluova #AEıwörarov, IE adv, 
en >‘ \ ’% ’ 4 tod de zo E&eydvovro Maxawv £ 

> cr I 

xa\ ITlodarsigıog 70° Inow Axsow re nolölkıros, W LE na, 

Alyım ı eiwrug Tlaraasıd ve 'Hruövng nai- 
- a / 

10 des obv Ayarkvuro evuvyei Yyıeia, 

1) Ditt. Syll.? 339 @soyavn TS owrigı zaL Edegyerg zal xrlorg dev- 

Teow Tas mraroidos. 
r a) Baillet, Rev. arch.® XIII (1889) S. 71 = Milne, Cat. Cairo S. 29 

nr. 9265 — IGR.I1 1154. Stele aus schwarzem Stein, gefunden in Menschijeh. 

3) &mioxevalsıy ist: restaurieren. Baillets: ont et& construits sowie 

seine $. 73 entsprechend entwickelte Auffassung sind abzulehnen. Richtig 

Otto I S. 399; vgl. Wileken, Arch. IV S. 121°. 

4) Ich gebe den Text nach Ziebarth s. 8. 95°. 
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in naudv, Aosımnıd, 
daiuov xAeıvörare, ie naudv. 

yaioE wor, Whaog 0’ Enıveioeo 
duerioor rohr EÖoLyogoV, IE @ IE nad, 

15 dög Ö’ juäg yaloorras Ögüv Paos de)lov Öoxi- 
uovs odv dyaxlvro edavyei “Yyızia, 

in nouv, Aoxıynıd, 
daiuov osuvöorars, ie noudv, 

Neilov de 0005 dwng, udxao, dudlovg zul 
20 Trade nörtı FaRos Aupßogboıov na- 

on 7’ dyavov uhkos Alybnım. 
zeig or, © naudv, En’ Zuals 
edpoo0ı Taiod" Aoıdais, 
zeig, ® IlöIı’ Anorror. * 

Die Inschrift besagt, daß ein Tempel des Asklepios und der 
Hygieia!) Ende des Jahres 97 p.?) von der Stadt zur Ehre und 
für das Wohl®) des Kaisers Traian restauriert worden sei. Der 
Kult ist rein griechisch: schon Baillet wies darauf hin, daß die 
Zusammenstellung mit der Göttin der Gesundheit den griechischen 
Charakter des Kultes sichert*); denn die Personifikation dieses 
Begriffes?) ist ebenso sicher griechisch wie der Päan. 

Dieser Feststellung des griechischen Kultes entspricht ein 
archäologischer Fund aus demselben Tempel: es ist dort ein 
Deckel für einen $roavoög, einen Geldkasten, gefunden worden, 
in Form einer Deckplatte, auf der sich, aus schwarzem Granit 
gearbeitet, eine ringelnde, Oberleib und Kopf hoch aufrichtende 
Schlange erhebt®). In größerem Zusammenhange ist dieser Fund 
von Herzog?) verwertet und erklärt worden. Ein Schlitz (von 
geringem Durchmesser) nahm die frommen Geldspenden der 

!) Daß Baillet ohne Grund dieses Asklepiosheiligtum mit dem Tempel 
identifiziert, aus dem die Reinigung ar ehrihien stammen, ist oben (S. 542) 
bemerkt worden. 

2) Cantarelli, Serie dei prefetti S. 39: Sembra essere della fine dell’ 
anno 97, poich@ Traiano vi porta soltanto il soprannome T+ouavızös e non 
il titolo „pater patriae“ che prese come si & detto nel 98. 

®) Nicht au nom (Baillet); vgl. Otto I S. 3873. 
*) An sich könnte mit Asklepios bei der durchgängigen Gleichsetzung der 

Götter der Griechen und Ägypter auch der ägyptische Imhotep gemeint sein 
(Otto I S. 9°). Eine merkwürdige Mischung von Griechisch und Ägyptisch: 
Aoxinnıös Ausvo9ns und ‘Yyıela JHSt. XIX p. 14 nr. 11 (Graflito von 
Deir-el-Bahri). Über den ’4uev®9ns, den Ortsheiligen von Deir-el-Bahri, 
vgl. Wilcken, Aegyptiaca (Festschr. f. Ebers 1897 p. 142 ff.). 

5) Wroth, JHSt. V (1884) S. 82, Hygieia. 
, % Edgar, Zeitschr. f. ägypt. Sprache 40 (1902) S. 140; ders., Cat. 

Cairo XIII Greek, Sculpture S. 30 nr. 27511 (m. Abbildung Taf. XVI), 
Höhe 0,47 m, Durchmesser 0,60 m. 
a ei Arch. f. Religions- Wissensch. X (1907) S. 201 ff.; vgl. Otto I 
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gläubigen Tempelbesucher auf und führte sie dem darunter- 
liegenden $r7oavgös!) zu. Diese Geldspenden erklärt Herzog als 
den schon früh in barem Geld gespendeten z&avog (eigentlich der 
geweihte Kuchen, die Schlangenspende). Der Geldeinwurf zeigt 
Spuren fleißiger Benutzung. Über den gemeingriechischen Charakter 
dieses dgdxwv iv $noaveo s. Herzog a. a. O. 8. 2132). 

Der Dedikation folgt ein Päan zu Ehren des Asklepios®). 
Die historischen Beziehungen darin seien hervorgehoben: der 
Eingang . . deioare xoög0: .„ . weist darauf hin, daß das Lied 
von einem Chor von Jünglingen*) gesungen worden ist, viel- 
leicht gelegentlich der Einweihung des restaurierten Tempels 
oder bei periodisch wiederkehrenden Festen. Original sind von 
dem Liede nur die Wünsche für die Stadt und für Ägypten; 
Zeile 1—18 dagegen ist ein altes Kultlied, das schon im Jahre 
360 a. Chr. in Erythrae?) gesungen worden ist, und, wie ein 
anderes in Athen gefundenes Exemplar (IGA. III 171c)®) be- 
weist, vielerorts sonst. Wenn hier dies alte Kultlied gesungen 
wurde, wenn ferner der Tempel in römischer Zeit nur restauriert, 
nicht neuerbaut wurde, so eröffnet sich damit die Perspektive 
auf den Kult des Asklepios als einen der ältesten von Ptolemais: 
er mag bei der Gründung der Stadt oder bald danach ge- 
stiftet sein”). 

1) An den Seiten sind Reste von Handeriffen erkennbar, wohl zum 
Abheben des schweren Deckels bestimmt. Uber solche Tempelkassen s. 
Hiller von Gärtringen, Thera I p. 260 ff. 

2) Z. B. Agreufdwgos onirocr. II, 13 p. 106 ed Hercher: Agaxwv ... 
Onuelve ... nAoürov zer yonuara dıa To Eat Imoavgovs idgVeodu zur 
HeoÖs ravras oig Loriv feoos. elor de oide.. . . AozıAmrıös. Ob Analogien 
in der Entwicklung bei anderen Völkern von Einfluß gewesen sind (Semiten, 
Ägypter), ist Streitfrage; Herzog S. 217/18, Otto II S. 337 zu I 396°. — 
Unterirdische 9no«vgor ägypt. Tempel s. Otto I S. 327. Ein sIno«vgös 
der Isis von Pilak (Philae), jedoch augenscheinlich als Gebäude zu denken, 
existiert in Hermonthis P.S.B.A. 27 (1905) S. 164 nr. 68 Mumientafel; 
vgl. Wilcken, Arch. IV S. 251 nr. 153. 

®) Zur literarischen Würdigung vgl. Baillet, Rev. arch.® XIII (1889) 
S. 77 f. E. Ziebarth in Comm. philol. [Conventui philol. Monachii congreg. 
obtul. Sodales Seminarii philol. Monacens.] München (1891). Mit einer 
Beilage über den Rhythmus und einer Komposition des Liedes von Fried- 
rich Weigmann vgl. unten Anm. 5. Di i 

4) Die Behauptung Baillets S. 77: Le mot zoügo: designe A la fois 
des vierges et des ephebes, vermag ich nicht zu belegen. — &xarov ist 
nicht = 100; s. Ziebarth p. 8. : AR 

5) Herr Professor Bethe macht mich auf die Publikation aufmerksam: 

Abh. Berl. Ak. 1909 p. 41 ff. Wilamowitz, Nordjonische Steine. 

6) Vgl. Preuner, Rh. M. 49 (1894) p. 315. a i 

?) Nach Wilamowitz, 1. c. p. 46 schließt die Verbindung mit Apollon 

die Annahme aus, das Kultlied sei in Athen oder Epidauros ursprünglich 

zu Hause. Es läßt sich also über die Herkunft des ptolemäensischen 

Asklepios nichts Sicheres vermuten. 
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$ 3. Die Ocoi Iwrnges. 

Zwei der im Steinbruch von Gebel Tuch bei Ptolemais ent- 
deckten Graffiti enthalten Weihungen an die Ocoi Iwrijoss von 
einem gewissen Hooxıis Avoıdog ieoomoös zul deyıngdravıs dıa 
ßiov, der sich in einem Falle 6 oixodounoas ro Leolöv] Oeöv 
(l. Os@v) Iwrrjowv &x Tod lölov nennt!). Der Weihende ist ohne 
Zweifel sakraler und politischer Beamter der nahe liegenden Stadt 
Ptolemais. Wer sind die ©soi Swräjoes? Man hat wegen der 
Gründung von Ptolemais durch Ptolemaios Soter in diesen Iwrnjoss 
den ersten Ptolemäer und seine Gemahlin sehen wollen?). Da 
jedoch jetzt eine der Inschriften sicher in römische Zeit zu 
setzen ist, ist das ausgeschlossen. Überhaupt war diese Deutung 
deswegen sehr willkürlich, weil ja ein Kult der ©coi Iwrijoss 
(d. h. Ptolemais I. und Berenike) in Ptolemais weder nachzu- 
weisen?) noch zu erschließen ist. 

Dagegen kennen wir recht gut ein Götterpaar, das als 
ZIotnoss schlechthin oft bezeichnet wird, die Dioskuren 
Kastor und Polydeukes. Ich zweifele nicht, daß es sich 
hier um diese handelt. Wenn auch der Beiname Iwzy7jo vielen 
Göttern beigelegt wurde), als offizieller Kultbeiname oder ge- 
legentlich aus dankerfülltem Herzen), so sind doch die Dioskuren, 
in späteren Zeiten besonders da, wo es sich um die Er- 
rettung aus Seenot handelt®), die „rettenden Götter“ zur’ &oyıv. 
Für ihre Verehrung in Agypten, besonders im Zusammenhange 
mit der Schiffahrt, stelle ich einige Belege zusammen’): 

') Arch. I 209 nr. 26a, Arch. II S. 436 nr. 32. Datierung der zweiten 
Inschrift: L T/IIOY, das löst Ricci auf L y T/rov. Cagnat (IGR.I 1151) 
weist darauf hin, daß man auch an L rofrov Kuloagos Tod xzuglov — 3. Jahr 
d. Augustus — 28/27 a.) denken könne. Jedoch scheint der Zusatz zoo 
xvolov gegen Augustus zu sprechen; vgl. Deißmann, Licht vom Osten 
S. 266; also 3. Jahr d. Titus = 80/81 p. 

?) Jouguet, BCH. 20 8. 246: Les ©sol Zwrjees sont Ptolemde Ier 
Soter et sa femme Berenice dont le culte avait pris naissance & Ptole- 
mais, qu'ils avaient fond&e. — Bouriant M&m. Caire VIII? S. 365 La de- 
dieace nous porte au temps de Ptolemee X Soter II. Dagegen Strack, 
Arch.'I S. 209 nr. 26a. „Ob man die Ptolemäer noch in röm. Zeit verehrt 
hat, ist mir doch zweifelhaft.“ 

?) Unrichtig Preisigke, Städt. Beamtenwesen 8. 4!, 
‚‘) In Ägypten z. B. Ditt. 0G. 70 Men Evodws Zwrneı; vgl. auch 

Lepsius XI Gr. 133, 141, 143, 158; Ditt. OG. 87 Zaganıdı "Toıdı Zwrno01; 
vgl. Lepsius XII Gr. 199, 444 (to[üs uelylorovs av [9ewv ow|rjoas 
ayals]o|üs suuelveis eveoyeras. ; 

°) In Arch. V S. 156 nr. 1 (dazu Wilcken S. 2021) werden privatim 
a und Berenike aus besonderem Anlaß bei Lebzeiten als @xol Zwrnoss 
geehrt. 

) Roscher Iı S. 1157 D, S. 1163 III; Barry, Bull. Inst. francais 
d’archeol. orient. V (1906) S. 167; Pauly-Wiss. Vı S. 1096, 1107; vgl. auch 
K. Jaisle, Die Dioskuren als Retter zur See. Diss. Tübingen 1907. 

”) Vgl. Barry (Anm. 6). 
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Ditt. OG. 23: Philadelphos stiftet den mit den Dioskuren 
verschmolzenen sol usyd)oı in Samothrake ein Heilistum. — 
IGR. 1 1129 Aıooxodgovg Swrnjgug Kapınıag vodapyog xrı. Av&gnnev 
(Tenis). — Arch. III S. 135 nr. 15. 16: $eoic Swrnjoo(o)ı uely]&rolıs 
Aw0]xodgoıs (Fayüm). — Ditt. OG. 69: $eoic ueyaloıg Iauosgası 
(Koptos; von einem owdeig dx ueydAmv zıwddvwr durıebong x 
Ti Eov3oas Fordoong). — IGR. I 1115: rois Aroox6ooıs (Soknop. 
Nes.). — Arch. V S. 163 ar. 11: $eoic Iorngoı Awoxodpos. — 
Arch. V 8.158 nr. 21). — Auch die bei Strabo XVII p. 791D 
überlieferte Inschrift gehört wohl in diesen Zusammenhang (Pharos 
von Alexandria): Sworgaros AeEıpdvovg Kridıog üneo Tov nAwıLo- 
usvov Feois Iwrjoow?). — BSAA. IS. 4 nr. 5: Air (ou 
Aydıorı) Aroxögoıs ITrorsuaior Soräeı. — IGR.I 1314: $eors 
Zwrngow To »olAnyıor, — Im Fayüm sind sie Orakelgötter; 
Fay. 138. — Ein Dorf im Fayüm heißt nach ihnen. — 

Damit ist der Boden wohl für meine Behauptung gesichert, 
daß auch in der Griechenstadt bei den @eoi Swrnjoss an die 
Dioskuren in erster Linie gedacht werden muß®). Gestützt wird 
sie dadurch, daß sich derselbe Schluß auf eine Wertschätzung 
des Kultes der Dioskuren auch aus der Nomenklatur der Ptole- 
mäenser (um dieselbe Zeit als die Graffiti) gewinnen läßt. Es 
fallen nämlich unter den in Ptolemais häufiger als sonst in 
Asypten vorkommenden Namen die Namen “Ei&vn, Kaotwe, IIorv- 
devung, SauodoeE neben dem auch sonst häufigen Aooxoveldng 
auf. Besonders Ioud$oa&*) ist bemerkenswert. 

Es ergibt sich demnach, daß in Ptolemais die Verehrung 
der Dioskuren, dieser rein griechischen Gottheiten), lebendig 
war, und daß ein hoher Beamter ihnen 2x 700 idiov in der Stadt 

1) Wenn Rubensohn die Beziehung der Inschrift auf Ptolemaios I 
ablehnt, so ist dagegen zu bemerken: Wenn drei Leute privatim aus be- 
sonderer Dankbarkeit das regierende Königspaar zu #sol Swrnges erheben 
(s. oben S. 94°), so kann auch ein Verein neben den Dioskuren das 
regierende Königspaar quasi privatim zu Vereinsgottheiten erhoben haben. 

2) Letronne, Rec. II S. 528 ff.; Barry a. a. O. S. 173 nimmt populäre 
Substitution der Dioskuren für die ursprünglich gemeinten Ptolemaios I 
und Berenike an, die dann in röm. Zeit legalisiert worden sei. Das er- 
scheint gekünstelt. Vgl. dagegen Thiersch, Pharos (1909) S. 32 unter Be- 
rufung auf Perdrizet und Bethe, P. W. V S. 1096. In Apostelgesch. XXVIILaı 
trägt das Schiff aus Alexandrien das Symbol der Dioskuren. Es gab zwei 
Demen Kaorögsıos und HMoAvdsvxeios, Arch. II S. 77; Hibeh 32. Für die 
Dioskuren entscheidet sich auch Poole, Cat. Alex. S. XLIX. 

3) Wie ich nachträglich sehe, faßt auch Barry (s oben Anm. 6 8. 94) 
die Swrjoss vom Gebel-Tuch so auf. 

*) Lond. III 70 ff.; Lepsius XII 339 = (CIGr. 4983; Oxy. I 43 
col. II Sf. . 

5) Barry a. a. 0. Sie sind, schon weil sie meist als Seegötter verehrt 
werden, dem ägyptischen Pantheon fremd. Sie scheinen bis jetzt nur in 
griechischen Zentren belegt zu sein: Memphis Naukratis (ein Tempel 
V. Jahrh. a.), Alexandrien, Ptolemais, Faytm. 
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ein Heiligtum!) erbaut hat. Ob sein priesterlicher Titel 1800- 

nowög?) mit dem Kult der Dioskuren in Verbindung steht, ist 

fraglich, zumal gar nicht zu entnehmen ist, ob es sich um ständige 

Priester oder um kommissarische ieoonoıol handelt?). Ob die 

Dioskuren in Ptolemais auch in ihrer Eigenschaft als Seegötter 

verehrt worden sind, muß fraglich erscheinen. Doch könnten 

die Ptolemäenser sich auch an überseeischem Handel beteiligt 

haben. 

III. Allgemeines. 

Unter diesem Titel sollen die sonstigen Nachrichten über 

Ptolemais gesammelt und auf die Frage der Konservierung 
griechischer Sitten hin untersucht worden. 

Eine Urkunde, deren Beziehung auf Ptolemais Wilcken ver- 
dankt wird, und die eine wertvolle Grundlage dafür gibt, 
Lond. III S. 70ff., muß zuvor in einem Exkurse besprochen 
werden. 

Der Text zerfällt in zwei sich inhaltlich berührende Teile 
(von Kenyon mit A und B bezeichnet; so auch im folgenden). 

Von A ist uns der Anfang erhalten, der den Sinn der Ur- 
kunde, wenn auch nicht in eindeutiger Weise, angibt?). Der 
xwuoyoouuoredg von Kooxodilwv ölız?) (und ovyxvgoüocı zWuaı) 
gibt hier nach seinen Worten: 

1. eine Übersicht (nach Personen geordnet) über die auf 
dem #rreıoog gelegenen Grundstücke von Baoıkız), leo& und lduwrıxn 
ynj, soweit sie innerhalb des siebenten Jahres®) von der Über- 
schwemmung erreicht worden sind; 

1) Barrys Ansicht, daß die Inschriften einem Heiligtum, das sich in 
den Steinbrüchen befunden habe, angehört hätten, ist mir unwahrscheinlich. 
Man würde dann, abgesehen von anderen Gegengründen, in der Inschrift 
Brodöunger to igoov erwarten. 

) Vgl. im allgemeinen Stengel, Kultusaltertümer S. 44. 
3) Ein £eoorrosös Hrokguaıswv auch Lepsius XII 323 —= CIGr. 5012: 

Eoulvov Agaxovros kelo&wg youov yerou£vov feoorooü Hrolsucıewv 1. Hälfte 
II p. — Außerhalb von Ptolemais ieoomoor (Otto I S. 163) in Anti- 
noupolis CIGr. 4683 = Arch. I S. 446 nr. 72; in Alexandrien P. Petr. IT 11 
nr. 22 (dazu Schubart, Arch. V S. 1235); in Naukratis Athenaeus IV 149. 
Zweifelhaft CIGr. 4707 (Lykopolis?). — Endlich Lepsius XII, Gr. 506 
(Hamamat) 70 zoooxUvnua Aıov|voiov ‘Hoaxitdns iepor[or]os. 

*) Zur Erläuterung ist Tebt. I 71 nützlich. - 
5) Wilcken, Arch. IV S. 534ff. hat nachgewiesen, daß damit ein bei 

Ptolemäus erwähnter Ort nordöstlich von Ptolemais an einem linksseitigen 
Nebenarm des Nil (über seinen Gau s. o. $. 87/88) gemeint ist. Der Ort ist 
bei Lepsius I Bl. 2 sowie bei Letronne in den Tafeln zu seinem Recueil 
verzeichnet. 

6) Das Fehlen des Monatsdatums erschwert das Verständnis. Jedoch 
erscheint es mir im Zusammenhalt mit Tebt. I 71, wo ein genauer Termin 
gegeben wird (&ws Paogı %), sicher, daß hier mit dem Ausdruck „im 
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2. anliegend eine Übersicht über die Aruren besäten Landes 
des siebenten Jahres !). 

3. Dazu wird zu rechnen sein (oder nachzutragen sein), was 
später noch als bewässert?) vermerkt worden ist. Später, d.h. 
nach dem ersten Thoth®). Daß mit den &oo[vwav] on( ), 
was ich nach P. Brux. I*) zu on(ogiuov) (scil. yjg) ergänzen 
möchte, das Gesamtergebnis der Überschwemmung des Vorjahres 
gemeint ist, wird auch dadurch gestützt, daß on(ögıuog y7) und 
Peßos(yuva) &öaypn identisch sind’). 

Die Schwierigkeit des Textes ©) liegt darin, daß der Schreiber 
im Kopfstück von A in der folgenden Personenliste Land von 
den Sorten Buoı(ızis) (ryE zaı ieloläs zul dıwrırjg zu geben 
verspricht, daß dagegen in der Liste selbst”) neben der Ba(o1ıx7), 
die fast bei jeder Person sich findet, nicht teg& und idımrırn 
verzeichnet ist, sondern &@ &or. — 1-Artabenland, <| — ®/4-Art. Ld., 
8 dor. — 2-Art. Ld. und !/a agr. — !e-Art. Ld. (A. 121; =. o. 
S. 77%). Die Lösung wird dadurch erschwert, daß keine der 
beiden Listen A und B vollständig ist. Doch läßt sich weiter- 
kommen. Es kehren nämlich in beiden Listen zum Teil die- 
selben Personen wieder, und auch in den Zahlen finden sich 
Übereinstimmungen®), die eine Aufklärung über die Rubriken 
von B und A gewähren. Zunächst die Baoıkıxn. 

siebenten Jahr“ gemeint ist „bis zum 1. Thoth 8“, und daß unsere Urkunde 
bald nach dem ersten Thoth des achten Jahres, d. h. etwa Anfang Sep- 
tember 47 p. Chr. geschrieben ist. Uber die Ergänzung xar’ eid|os 
6w]uerıouov cf. Oxy. VII 1044, 26. 

1) Die Vergleichung mit dem im Vorjahre bestellten Lande findet sich 
auch sonst. S. Arch. I S. 151 (zu 129—141). In Tebt. I 71 ist diese Summe 
vorangestellt (Zomagueveı Noav dv TS Y (rei) y7s (de.) x @v 2xpölgıov) x) und 
davon, die im gegenwärtigen vierten Jahre bis zum zwanzigsten Phaophi von 
der Überschwemmung erreichten Aruren abgezogen (dp wv PBeßosydaı 
ws Daolgı) x). 

2) Und zwar natürlich ([8e]8o(&x9«ı)) und künstlich (£revrijosu.). 
3) S,S. 96 Anm. 6. Tebt. I 71: Aoıner «is Znıxeioda To üdwg. Es 

folgt hier noch die Angabe, was von dem schon bewässerten Land bereits 
bestellt ist. 

#) Musde Belge VIII 1904 S. 101 ff. 
5) P. Brux I S. 116. Außerdem ergeben andere mit der Kornsteuer- 

erhebung zusammenhängende Texte, daß der letzte Meoogn in der Buch- 
führung der Beamten einen Abschnitt machte. Vgl. z.B. Arch. III S. 216, 
Tebt. I 89ı ff. 

6) Kenyon, Einleitung. 
7) Außer Z. 9, 13, 44 s. u. } | 
8) Auf das Verhältnis von A zu B gehe ich unten ein. Man kann 

einstweilen annehmen, B wäre eine Übersicht über das gesamte Areal des 
Dorfes mit den einzelnen Besitzern, geordnet nach den Rubriken: 1. ?;- 
2. nlsovaoumv Buoıkırjs; 3. zul ngös eagoügoıs oil ); 4. xurolzwv; 
5. tus eis zddagoıv; 6. d nelwv; 7. zareoyaoıov rrgös xoelcıs. Alle diese 
B 246 zusammengefaßt als Aaorlızns yrs) @oove. Es folgen Idıwrızav 

B der. allem, @ «or. no/( ). Das Ende fehlt. 

Plaumann, Ptolemais in Oberägypten. 7 
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r N D [a1 ITrorzuniov Kissgo(v) Tod x(at) Kırrid(ov) Pu. &govo. 2 

B 35 Ilro/(zuaiov) |Kılrridov 2 
A 86 Anorıwvio(v) Kisavögo(v) Pa. &oovo. 9 
B 9 Ano[iAw]|viov Kizdvdgov 9 
A 141 Küorooos zal Jıd(duov) aupo(r&owv) IIror(e- 

uolov) 00v0 Ba. &govo. 7!la 
B 48 Koorogol(s) zaı Jıö(duov) [&]upo(reowv) IIro- 

A(zuodov) 7a 
A 104 Iaponiwvog Iwrnjoo(g) Tod Aıuov(volov) Pa. &oove. 81la 
B 15 »Anoo(vöuo:) Iuganiwvos Iwrnjoo(s) Tod Aıo- 

v(volov) 81/a 
A 87 Hooxı(sidov) zaı Suponllwvos) AugpoltEowv) 

I0.000iovog Pa. &oovg, 9 
B 10 xoı d[ıa] Houxr(eidov) zai IZugan(twvog) &. 2. 
A 100 O&wvos Nixoudyov Bu. &govo. 33/4 
B 16 O&w[vols Nixouayov 33/4 

A 135 Iagariov[o(s)] IIaoiwvos Bu. &govo. 31/2 
B 49 Suoaniwvos Ilooiwvos 31/a 
A 116 x#Anoo(vduoı) Aorsudwoo(v) Toauywoov Pa. &oovo. 34a 
B 27  xA(nooröuoı) Aoreudwoov "Toaywoov 3l/a 
A 81 Iuu6goaxog 'Enıuaxov Pa. &oovo. 10 
B 71) Bu[uo$]o[ax]os "Eriwayov 10 
A 80 Ilereouoödov JlIory&(ovs) Pa. &oovo. 31/2 
B2-+3 IIereguodFov TIovy&o(vs) 2+1!/a = 34a 

Diese Zusammenstellung bestätigt, daß die unbekannte Rubrik 
am Anfang von B unter die Baoıkıxn y7 gehörte (s. S. 97 Anm. 8). 
Die Zahl der Beispiele zeigt, daß es gerade die Hauptrubrik ge- 
gewesen ist?); vgl. jedoch auch z. B. A 144 Anunrolas tig Tararov 
Ba. &oovo. 3a #rA., dazu B 75 unter xedgovgo: noA( ), dieselbe 
mit 3/a &oovg; A 193 [Maxo00] ’doräuw[vo(s) oroatıw(rov)] Po. 
&oovg. 21/2®), dazu B 164 derselbe 2!/ge unter xaroixwv*). Damit 
ist das Ergebnis gewonnen, daß der Teilungsgrund Boaouırn — 
nicht-Aaoııxn sich in beiden Urkunden findet und ent- 
spricht. — 

Dieselbe Zusammengehörigkeit läßt sich nun für die Rubriken 
ß “or. und a der. Land in A und B erweisen. In B 255 ft. 
stehen unter # (der.) aAlewv drei Leute: 

!) Von mir ergänzt. 
?) Vgl. auch die Schlußrechnung B 246ff. Am Anfang stehen zwei 

(verlorene) Kolumnen zu 151?/s und 149%s Aruren, während manche von 
den erhaltenen Rubriken (z. B. misoveousr) nicht über 100 hinauskommen. 

3) Von mir ergänzt. 
*) Wohl auch B 117 unter xeagovgoı oil ) ... vos xar ZHiov 

up "ne 9° 3. Ich ergänze [O&w|vos xal Aov(votov) augpo(t£owr) 
|9Ew»(os) tar|go(ö) nach A 91 O&wvos (Ewvos) larpoo Pe. «oove. 1}/2 « ger. 
(&gove.) 33. Der eine Bruder besitzt genau so viel wie der andere. 
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x4(n90v0u101) Zagariwvo(g) IIroA(zuaiov) toö x( ai) Tmyülros) 38/8 
Tovgaivns vis Anokkwriov 5 
Jıdiuov Iwrnoog 

(zusammen &gove. 13%/s, der. 26°/a). Vgl. dazu: 
Pa. &oovo. x B dor. 38/3 

A 110 ITrorsuado(v) Iaganiwvo(s) mu | @ dor. ügovg. x 3/a 
&00v0. X. ; 

‚Ba. &govg. x PB dor. dvü 
(9000 dal oz: za 

&00v0. x. 
0. &00v0.X P KOT. &00vE. 

A 107 Adrwuov Iwrijoo(s) tod Adbzov 15 0 Br Ka S a, 

Ag0V0. X. 
Also ist Rubrik $ der. Land in A — idwrızav B der. 

okkewv in B.}). 
Damit sind von den Rubriken von A die Paoıkıxy) 

in B aufgezeigt, das $ dor. Land von A als !dımrızy 
yn nachgewiesen. Bleiben unerklärt « der., 3/a, !/a Artaben- 
land. Davon ist « «or. Land noch mit ziemlicher Sicherheit zu 
deuten: 

B 296 (unter « dor. no) )) IlIarioxov Aoslov tod x(al) 
Jlıocıros 16 

A 147 #A(mgovöuoı) Ilavioxov Aogslov Bapews 
Pa. &g0v0. 2 |... @ dor.| &oovo. 16?). 

Danach ist a dor. noa( ) mn B= oder. inA. Die Rubrik 
& dor. no\( ) gehört wahrscheinlich noch zur idıwrıxn ynj, da 
sie mit unter die Gesamtüberschrift idımrız@v m B 254 zu be- 
ziehen ist?®). 

A 105 >aouniwvog da Tovgaivns 

!) Da sich in A sonst keine Erwähnung von £ («or.) Land findet, bin 
ich überzeugt, daß der ITroAsucios A 110 der Vertreter der xAnpovöuoı des 
Zagentov in B 255 ist. 

2) So ergänzt Kenyon ohne Zweifel mit Recht. B 78 unter wAeovao- 
uov Baoılırns: Ilavioxov Agslov To (al) Ihodıs Bayelws) 2. Derselbe 
Mann hat also noch in dem verlorenen Anfang von B mit. irgendeinem 
Besitz an ßaorlıxn yn (wohl nur Bruchteil einer Arure) gestanden, der die 
Lücke in A 147 verursacht hat. 

®) Vgl. die Zusammenfassung in B 246: ylvov(raı) Baoıklızat) (&oov- 
ocı) 885"/ıs aoraß 1180%/s. [Die folgenden zwei Zeilen habe ich nicht ent- 
rätseln können. Die erste kann kaum etwas anderes bedeuten, als daß die 
erwähnten 885”/ıs Aruren (= 1180°/s Artaben) $aoslıxov mit einer anderen 
Rubrik unter #.09( ) zusammengefaßt werden. Diese andere Rubrik, die’ 
in dem verlorenen Anfang gestanden haben muß, würde dann 23%/4 Aruren 
(oder 2423/64) zu 5114/e4 Artaben betragen. Es ständen dann Aruren und 
Artaben bei %«o. im Verhältnis 1:1,333, in der unbekannten Rubrik 
1:2,08. — Die von Kenyon erwähnte Schwierigkeit der folgenden Zeilen 
löst sich sehr einfach: die Scheidung der Gesamtsumme in 877 und 72®/64 
ist durch Addition der ganzen Zahlen (877) und der sämtlichen Brüche 
(723/64) entstanden, zusammen «oovo. 884??/s4.] Also alle Unterrubriken von 

7* 
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tdımrıxn yn ist demnach inA in den Rubriken 
%- und 1-Artabenland vertreten!). — Zweifelhaft bleibt 
demnach das Wesen der Rubriken ®/ı- und !/s-Artabenland. 
Entweder gehörten sie zum Privatland?), oder die ieo@ yrj war 
daran beteiligt. 

‚.. Der Grundcharakter von A ist oben hinreichend geklärt. 
Das Verhältnis von A zu B und der Grundcharakter von 
B bleibt dunkel. A ist eine nach Personen geordnete Übersicht 
über das von der Überschwemmung erreichte Land, geordnet 
innerhalb des „xar’ &,doo“ nach der Teilung Baouıxy, tdıwrırn, 
ieo& yij. Daß dem die Liste tatsächlich entspricht, ist für 
Baoıkırn sicher, für dıwrıxn oben erwiesen, die teo& y7 läßt sich 
bei dem Zustand des Textes nicht aussondern. Auch dem Haupt- 
prinzip, dem xar’ ävdoa, entspricht die Liste; denn innerhalb 
von A kehrt nirgends ein und derselbe Name wieder. Dagegen 
ein Name aus A an vielen Stellen von B®). B ist also kein 
zart’ öydoa. Die Hauptteilung ist die nach Kategorien von Land 
(Boouırn, Wwrıxn, (ie0d?)), diese wieder in Unterabteilungen 
zerfallend, Weder Boodızy noch tıwrızn 77 einzelner Leute 
können wir nachrechnen und etwa mit den entsprechenden An- 
gaben von A vergleichen. Die einzige kontrollierbare Rubrik ist 
die Zdıwrıxn y von 2 Artaben Grundsteuersatz*), der unglücklicher- 

Beorkırn werden hier zusammengerechnet. Dagegen folgt auf Zdıwrıxav £ 
«or. Land nur die Addition der Grundstücke und Berechnung des Grund- 
steuerertrages (entsprechend den Schlußrechnungen bei den Unterrubriken 
von Paoılıxn), also keine Abschlußrechnung für ?dıwzıxn yrn. Diese kann 
frühestens am Ende von « «gr. no/( ) gestanden haben. ® «or. Land 
gehört demnach noch zur idıwrıxn. 

!) Bemerkenswert für ägyptische Verhältnisse ist es, daß schon diese 
beiden Rubriken von Privatland, soweit sie erhalten sind, an Umfang 
(er. 1000 Aruren) das kgl. Land im Dorfbezirk (885 Aruren) übersteigen. — 
Unerklärbar ist mir A 9. Abweichend von dem Sonstigen findet sich dort: 
id(ıwrızns) (scil. vis) &oovo. 8°%/ı. Da der Mann nicht noch einmal vor- 
kommt, läßt sich keine Klarheit gewinnen. Jedenfalls ist darauf hinzu- 
weisen, daß die Photographie zwischen dem Namen und der Angabe A 
&oovo. xtA. mehrere Schriftspuren zeigt. 

2) Dann würde feo« y7 in A nur durch Z. 44 (zweifelhaft; s. u.) vertreten 
sein, da Z. 13 wahrscheinlich ausscheidet (s. o. S. 77°), — Die &oovoas 
arızoolusvaı) TO uslyloro) HEoı Zwrngı (vgl. Rostowzew, GGA. II 1909, II 
p. 623, der unsere Stelle noch nicht verwertet) stehen bezeichnenderweise 
unter der faorlıxn. 

8) Z. B. Agsios Zerelxov A 142, B 71/72, 80, 113, 136, 175/76/77, 
.179, 180, 298/99, 302, 314, 316/17; ähnlich Avofuayos Nıxooorgarov. Keine 
Ausnahme bildet A 47 Agelov za Zwrnjools) aupolreowv) ’Erwov(byov) 
Bugp£ws, A 126 Agelov 'Enwv(ögov) dia Tordwonls) adel(pr7s) (mit dem 
Bruder, durch die Schwester). Man könnte danach sogar in A 183 
(-4ocıos "Err|) an denselben Mann denken; wenn das bedenklich erscheint, 
kann man hier auch den B 99, 365 erwähnten "4geos 'Errucyov einsetzen. 
Einzige Ausnahme ist A 37 Zwrng Agaxovros Ba. 11a, 3a: S18ıe. A 139 
derselbe Ba. 7 « der. 40®ıs.. B 46 mit ueroyos Alla. 

4) Zur goraßısi« vgl. Rostowzew, s. v. frumentum bei P.-Wiss. 
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weise nur drei Leute angehören. Hier lehrt die Vergleichung, 
daß die Zahlen in A 106 und B 258 (5) sowie in B 256 und 
A 110 (3°/s) sich decken. In B 257 findet sich 5, in A 105 da- 
gegen dvü ügovg. 5. Man könnte an zwei Erklärungen für diesen 
Tatbestand denken !): B könnte dieselbe Übersicht über den Stand 
der Bewässerung sein wie A, nur statt nach Personen nach 
Landrubriken geordnet; B könnte die Angabe des Gesamtbesitzes 
sein und die Übereinstimmungen so zu erklären sein, daß das 
gesamte Besitztum der betreffenden Leute von der Über- 
schwemmung erreicht war?). Bei der ersten Möglichkeit können 
die Listen nicht zur selben Zeit angefertigt sein. Denn wir 
haben einzelne Fälle, wo wir Leute in B unter « dor. Land 
finden, während diese Rubrik in A bei ihnen fehlt®). Wahr- 
scheinlicher ist mir die andere Möglichkeit, daß nämlich B das 
Gesamteigentum der einzelnen Leute bietet; dazu bietet das 
Material, wenn ich recht sehe, keinen Widerspruch. Die Über- 
einstimmungen z. B. in 2 Artabenland (vgl. das dv& in A 105) 
erklären -sich, ebenso, daß öfters Brüder mit demselben Besitz 
an Aruren genannt werden). — So viel war über Lond. III 70 ff. 
vorauszuschicken’°). 

$ 1. Die Namen. 

Diese Liste bietet in den Namen der Landeigentümer ein 
wertvolles Indizium für die Kultur von Ptolemais in dieser 

1) Jedoch mahnen die komplizierten Buchungen von bewässertem und 
besätem Land in den Tebtynis-Texten (I 61 ff.) zur Vorsicht. 

2) Vielleicht kommt auch die Möglichkeit in Betracht, daß B das Er- 
gebnis der vorjährigen Überschwemmung ist, oder eine Übersicht über 
das besäte Land des Vorjahres. Vgl. oben 8. 97 sub. 2). 

3) A141+B48+B 337; B45 +A 134; A 19 +B 344 (). 
4) B 22/23, 52/53, 62/63, 109/10, 119/20, 221/22, 234/36, 284/85, 377/78. 

1 5) Einige Beobachtungen zum Texte mögen hier folgen. Die Auf- 
lösung von x/( ) oder xAnoo( ) in xA(neo(vouo.) wird durch P. Brux I 
col. IV Z. 14 (Musee Belge VIII (1904) 5. 101 ff.) gestützt; vgl. Kenyon 
S. 86 Anm. zu B 367. Die Anwendung des Wortes ergibt für 
das chronologische Verhältnis der TeileA und B nichts. Vgl. 
A114+B 22 +B 221; A 147 +B 78 + 296; A 104+B 15; B 90 + 106 
+ 322; A 160 +B 357; B 256 +A 110; A 148 + B83 + 81 + 307 + 368. 
Beachte B 37 u. 357. Diese Unstimmigkeiten weisen auf Herkunft aus 
verschiedenen Listen. Ergänzungen (soweit nicht im Text verwertet): B 116 
A ...ov Aıov doraß, vgl. A 57, lies A|vxJov Avov(volov) agrapfe . . .). — 
B 20 »[Ang] Artwvos HroMeuetov) tod x(al) Mapwros. B. 256 z4. Zage- 
rluvos ITrol(euetov) roü x(al) Teıyolros). Vielleicht identisch; lies dann 
B 20 »[Angovöuw») Zaglariovos; an beiden Stellen vielleicht nach Spiegel- 
berg, Äg. und gr. Eigennamen 8. 365: Tewerog. — A 201 nach B 198 zu 
ergänzen [Auuwviov] OuAAov. — A 58 xAsı? Agowoov xar ITrolleualov) 
Qwvos. B 14 xAnlo°] *Agoıvoov zar ITroMeuatov) Oewvos; eins von beiden 
muß zu bessern sein. — A 12 Baork. @gove. s (6),,« «gr. «govg. x zu lesen 
(statt Kenyon: ıs (16). — dic (z. B. B 90/91) scheint den Pächter zu be- 
zeichnen (vgl. Oxy. VII 1044, 26). Dagegen spricht: A 13, 26. 
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Zeit!). Die auffallende Reinheit des griechischen Charakters der 
Nomenklatur ist schon von Wilcken?) hervorgehoben. Viele der hier 
gebrauchten Namen lassen sich am ehesten noch in den Texten 
aus ptolemäischer Zeit (Hibeh, Petr., Tebt. I), später überhaupt 
nicht als in Agypten gebräuchlich nachweisen. Dagegen sind 
sie in Ptolemais auch außerhalb dieses Textes zu finden. Gegen- 
über dem aus den Papyri bekannten Namenschatz sind als be- 
merkenswert hervorzuheben (ich zähle diejenigen nicht einmal 
auf, die sich außer in diesem Text nur noch in Papyri aus 
ptolemäischer Zeit finden): 

Aloyöhog Evnolıc Mauxoös 
Aosiov ("Agsıos)) Evestiuog Mevoirng 
Aoxıundng Hoögpılog Nıx6oorourog 
Iiavxlog Hoörvos  IDovraoyn 
Äeöyns "Icaywoos IToiauıos 
Awößıuog Köooavdgoos “Pödınnos 
Adorwv Kırriöng SuussonE 
EvBovAlorv Adrowv Swrno 
Evnueoos Avzögowv Dirodaumv 

Auf die Beziehungen zur ptolemäischen Dynastie*) sowie 
die Erinnerungen an die Zeit der Diadochen?) wies schon 
Wilcken®) hin. Den Papyri gegenüber ist auffallend der Ge- 
brauch von 4%&8avdgos, "Egusias?), vor allen anderen aber Iwrne, 
„der hier so verbreitet gewesen zu sein scheint wie Müller und 
Schulze in Berlin“; die Iwräjess (cr. 40) sind zahlreicher als die 
IIrorsucioı. Der Name Swrno begegnet außerhalb von Ptolemais 
fast gar nicht®) und ist als ein Spezifikum von Ptolemais zu be- 
trachten, wenn auch sonst in Oberägypten hin und wieder Leute 
dieses Namens begegnen), die allein auf dieses Indizium hin nach 

.. ) Die Namen der beiden Listen müssen als Einheit betrachtet werden. 
Eine Aussonderung der sicher nach Ptolemais gehörigen ist unmöglich. 
Sicher gehört die Mehrzahl dorthin. 

?) Arch. IV 8. 535—538. 
?) Der Kriegsgott Onuris (Anhur) — Ares ist Gott des Thinitischen 

Gaues. „Brugsch, Ägyptol. S. 443, Numismat. Zeitschr. Wien 1870 S. 287. 
3 ‚Aooıwon, Begevixn, Kisonarge, Tobpaıve, ITrolsucios. 
>) Ak£Savdgos, ZElevxos, Avoluexos, Avtinaroos, Kaooavdoos, "Ayo- 

Yoxins, Auvvras. 
6) Arch. IV S. 538. 
‘) Wilcken (8. 535) erinnert an ITrolsuels n "Eouefov. 
.) Petr. III zweimal; Botti, Cat. Alex. (1901) S. 194 nr. 204. 

A ) Z. B. Spiegelberg, Äg. u. gr. Eigenn. nr. 326 auf einem Mumien- 
täfelchen ‚aus Achmim-Panopolis. — JHSt. XIX S. 13 nr. 10 4rroAAavuo(s) 
Zwrngos in Deir-el-Bahri. — Unbekannter Herkunft: AdonAuos "Artolkovıog 
0x0 Zorno (Jahr 8 d. Severus und Caracalla; Wilcken Hermes XXVILS. 292, 
Berl. p. 1515 = BGU. 47318). — BGU. IV 1091 (212/13 p.) Aoy&vovs Toü 
x«t Zwrngos in Oxyrhynehos. — Letronne II S. 115 nr. 45 Philae m- 
lunzorlos Zw[rno]os. — Lond. I S. 147 (Theben) Yrollwvidns Zwrijoos 
vgl. auch Theben CIGr. 4822 (= Ditt. 0G. 698), 4823, 4824, 4826. 
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Ptolemais zu setzen zu kühn wäre; gelegentlich mag der Name 
auch in Panopolis und Theben gegeben worden sein, wenn er 
auch einen deutlichen Hinweis auf den Kult des Stadtgottes 
von Ptolemais, des Zeig-Hruog-Iwrng oder u&(yıoros) Ozös Iwrno 
enthält. Der Name läßt sich auch später noch als Charakte- 
ristikum für Ptolemais häufig belegen und ist in diesem Sinne 
von mir öfter verwandt!). 

Über die rein ägyptischen?) Namen ist das Nötige von 
Wileken®) durch den Hinweis auf die Nähe von Panopolis be- 
merkt worden. 

Unter den Namen findet sich auch ein semitischer: A 136 
(B 383?) >auailov. Mehrmals kommt ein gewisser NaueAaı vor, 
augenscheinlich immer derselbe +). — Der Name I/uw» (wenn so 
B 285 und 74 zu lesen ist; Iıwv würde jüdisch sein) könnte in 
diesem Zusammenhange als griechisch betrachtet werden). 

Es finden sich auch einige Römer, z. B. T’&iog ’IodArog ITivog, 

») Bezeichnend ist, daß man später (in der ersten Hälfte des III. Jahr- 
hunderts p.), als man sich dem ägyptischen Element gegenüber nicht mehr 
so spröde verhielt, den weiblichen Namen Sevowrno (also mit der ägyp- 
tischen Bildung „Tochter des“ Zwryo, vgl. Spiegelberg S. 30 Zevızralis 
u. a., Crönert, Stud. Pal. Pap. I 40, Holl. PSBA. 27 (1905) 8. 83 Wevdo- 
teuıs Toevaorsuıs) gebildet hat, der auch auf zwei Ostraka römischer Zeit 
aus Theben (Wilcken, Ostr. II 1183, 1301) vorkommt, wo es sich also viel- 
leicht um Ptolemäenserinnen handelt. 

2) Sämtliche Leute, unter deren Namen ägyptische begegnen, als Dörfler 
und Nichtptolemäenser auszuschließen, geht nicht an; es kommen solche 
auch in den mit dem Zusatz zo/( ) versehenen Abschnitten (S. 79 6s—80 131; 
S. 84260—87 410) Vor. 

3) Arch. IV S. 537. Ergänzend wäre auf Zevrovavoıs zu verweisen; 
vgl. Tovavoıs Spiegelberg s. vv. Auch T«ws, das hier vorkommt, ist aut 
einem achmimischen Mumientäfelchen belegt (Spiegelberg nr. 366). — Um- 
gekehrt lassen sich ptolemäensische Namen in Panopolis nachweisen, z. B. 
Milne, Cat. Cairo 33011 mummy-ticket Zorno ö xat Zaod« (II p.; Her- 
kunft aus Panopolis ist nicht ganz sicher). — Ebendort 9359 ‘Rofwv roe- 
oß(dreoos) Apdxovros (I/II p.). Vgl. auch oben S. 102°. 

4, B 47, 82, 127, 231, 318, 234, 291, 128, 161/162, 182. Danach die 
Genealogie: 

Zppaheis 

Aooxovgidns Aodoxwv 
a | 

“Hoaxıeidns Aöoxwv Auooxovgidns ZAvooxovgläns 

Der ‘Hoaxıstdns B 182 gehört dazu. Er besitzt 3V/s2 &govg. xarolzwr wie 
AIcoxwv und Ya 77005 xeapovgoıs mol ) wie Aooxovgidns Auooxovgidov. 

5) Vgl. Fick-Bechtel, Gr. Eig. S. 251; Arch. I S. 173. Daß der Mann 
ihn als Beinamen neben einem griechischen führt, braucht nicht auf seinen 
semitischen Ursprung hinzuweisen; die Notwendigkeit einer individuellen 
Unterscheidung ergab sich bei einem 4Astavdoos 'Ale&avdgov von selbst. — 
Von hier aus könnte man auch den Z/uwv ‘Eoufov (Wilcken, Ostr. I S. 524, 
II nr. 728; Theben; 144/43 a.) für einen Griechen, vielleicht aus Ptolemais, 
halten (vgl. S. 102°). Ein Grieche ist vielleicht auch Ziuw» Fay. 141. 
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der in Ptolemais seßhaft zu sein scheint!), T’dios ’Iodluos DijruE?), 
Tıßeoiog Kiuwdiog®?). Die Namen lassen vermuten, daß sie die 
Qualität als römische Bürger erst später bekommen haben, und 
daß es gebürtige Ptolemäenser sind. — Driu& Dilovuivov (A 33) 
dagegen scheint das Eindringen römischer Namen in die gewöhn- 
liche Nomenklatur anzudeuten. 

Alle diese fremden Elemente ändern nichts an dem ganz 
überwiegend griechischen Charakter der Namen der Ptolemäenser 
im I. Jahrhundert p., der in scharfem Kontrast zu der sonst zu 
beobachtenden Namensarmut und dem Vordringen der ägyptischen 
Elemente im sonstigen Agypten schon im II. Jahrhundert a. 
steht; ein sicherer Beweis für ein bewußtes Fest- 
halten am Griechentum. Die Frage, inwieweit sich hinter 
dieser Reinheit der Namen eine Reinheit der Rasse verbirgt, 

ist bei der durchgängigen Unmöglichkeit, von dem Namen auf 
die Rasse zu schließen, wie sie für Agypten oft festgestellt ist, _ 
nicht lösbar. Jedenfalls liest es diesem Konservatismus gegen- 
über, der nur schwer als ein Produkt künstlicher Züchtung zu 
denken ist, ganz besonders nahe, auf eine durch die politische 
Sonderstellung der Gemeinde geförderte und ermöglichte Rein- 
haltung der Rasse den Schluß zu wagen. 

$ 2. Vereine. 

Auch in römischer Zeit fehlt nicht dieser typische Zug 
griechischen Stadtlebens: die Vereinsbildung. 

Für die Mitte des I. Jahrhunderts ist ein Handwerkerverein 
(oder genauer zwei Konkurrenzvereine) der r&xrovss für Ptole- 
mais bezeugt?). Ziebarth betrachtet als den Namen des Vereins: 
ot ano ITrofie]unidos Tex|tov]es mosoßdreooı, wobei der Zusatz 

') A 148 Balordızijs) &govg. 1/s @ agr. &povg. 77Plıs; B 297 &oove. 7 
a aor. moi ), B 295 15 « oor. no). 

2) B 192 41a «oovg. d elov; derselbe Name kommt um Christi 
Geburt in Alexandria vor; BGU. 1112; Schubart, Arch. V S. 1152, 1181, 

®) A 159 Inhaber von Baorlıxn yr. 
*) Inschr. Botti Not. du Mus. gr. rom. d’Alex. p. 145 nr. 2489 — Cat. 

Alex. (1901) S. 263 nr. 47 = Ziebarth, Gr. Vereinswesen S. 213 nr. 3— 
IGR.I 1155. Kalkstein, rot gefärbt. Gefunden in Oberägypten: ... z@v 
ans (2) Hrolksucidos (3) tex| r0r or 080- (4) [Bureo]ov Enıxex (5) [o]o- 
unxorwv rov (6) Eavruv Tomov (1) ww iegeus Auoy- (8) Evns AmoAl- (9) wvlov 
(£rovs) € Tiße- (10) glov Kiavdlov Kaioogos (11) Bausvos «. Ziebarth 
gibt Z.1 am Ende [775?],. 2.3, 4 mosoßur&gwv, Z.5 ooun xra., Z.9 Lıs. — 
Zur Datierung: Ziebarth gibt Jahr 15 des Claudius. Richtig ist dagegen 
sicher die Neulesung von Cagnat-Jouguet (£rovs) e; denn das fünfzehnte 
Jahr des Claudius geht nur bis Oktober 54, von da ab zählt bereits das 
erste Jahr des Nero; die Inschrift ist dagegen vom 1. Phamenoth — 
25. Februar (55), wo Claudius also schon tot gewesen wäre. Es ist also 
L:—= 25. Februar 45 zu schreiben, zumal auch Botti so gelesen zu haben 
scheint (der den 11. Phamenoth 46 gibt). 
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nosoßVTeg0L wie in anderen Fällen den Verein von einem jüngeren 
Konkurrenzverein unterschied. Otto!) faßt nosoßöreooı als 
Vereinsvorsitzende auf; dagegen spricht die Wortstellung und der 
Passus rov &avr@v Tonov, der sinngemäß doch wohl auf den 
Verein, nicht auf das Vorstandskollegium zu beziehen ist. In 
Ziebarths Sinne äußert sich Poland?). Ich nehme danach zwei 
Konkurrenzvereine von Tischlern für erwiesen an. Der uns 
durch die Inschrift bezeugte hat eigenen Kultus gepflegt, dessen 
Wesen ohne Bedenken als griechisch zu denken ist®). Auf 
einem Vereinsgrundstück sind irgendwelche baulichen Ver- 
schönerungen vorgenommen worden, vielleicht im Dienste des 
Vereinskultes*) oder der geselligen Veranstaltungen. 

Wegen der Existenz von zwei Konkurrenzvereinen allein 
im Bereich des Tischlerhandwerks müßte man ein recht reges 
Vereinsleben in Ptolemais voraussetzen. Vielleicht lassen sich 
positive Belege dafür gewinnen aus folgender Untersuchung. 

In der Liste Lond. III 70 ff. (47 p.) werden Unklarheiten, 
die beim Zusammentreffen von vielgebrauchten Namen entstehen 
könnten, durch die Beifügung des Großvaters vermieden). Das- 
selbe könnte durch die oft erfolgende Angabe des Gewerbes ®) 

1) Priester und Tempel I S. 131°; vgl. dazu die noeoßüregoı tor 
6Avgoxönuv' ieoeug Ausvveos, IIayws xri. Strack, Arch. Il S. 544 nr. 22. 
Da hier der ieoeuüs zu den mgeoßVrego, gehört, läßt sich oben der Passus 
@v ieoeds in der Inschrift aus Ptolemais nicht im gleichen Sinne wie zov 
Eavrov TOrov verwenden. 

2) Gesch. d. gr. Vereinsw. S. 119, S. 171 Anm. *r. 
3) Mit Otto I S. 131. 
4) So vermutet Otto I S. 402%; man könnte auch an ein Vereinshaus 

denken. 
5) Sofern man sich nicht mit einem Beinamen half; vgl. z. B. A 70 

Zopanitwovos Zwrijgols) roü Zwrngols), A 103 Zapanlovos Zwrnools) Toü 
Auov(votov; s. 0. S. 103%). i 

6) I. A 47, A 126, B 40 ’Agelov za Zwrnools) augy. "Enwv(byov) 
Bagpews. — II. B 117 (zu ergänzen nach A 91: O&uvos (OEwvos) targov; die 
Brüder besitzen je 1!/a Arure) [O&w]vos za Aıov(votov) aupolreoov) [YEw- 

v(os) Zer]oo(0). — III. A 114 xAngo(vouoı) Alxzov IroMeualov) Bayeus, ders. 
2, 221; vgl. B 23 MroMeuaiov) (Mrolsuciov) Bayews (B 222, 237). Es 

sind Brüder; sie besitzen (B 22/23) gleichviel. — IV. B 280 Zwrijgo(s) 

Auuwvfo(v) lergoü, B 326 Baxxto(v) Auuov. laroo(d), B 191 Zwrnoos 

’Auuwlviov) za ade ). — V. A 197 Kaorogos Hoaxkleidov) iegews, B 166 

K«orooos ‘Howxıetdov, A 198 Aloyilov 'HoaxMeidov) iegeus, B 167 Altoyv- 

Aov ‘Ho., B 165 “Howxıleidov) (Ho.) tod Aloyikov, A 196 ‘HoaxA(eldov) 

(He.) ieg&us. Alle drei besitzen 1 Arure xarolxov-Land. Vgl. auch 

A 196 @ or. 4... mit A 198 ... «govg. 4. — VI. A 68 IIavioxov Eguior 
xg(vooxöov) dıaw rawdöls) Zupenrtwvolg), B 233 Zwrjgos Egulov xouvooyoov. 

— Bei IH, IV, V, VI könnte man en daß zwei (oder drei) Brüder 

dasselbe Gewerbe ausüben. Bei I und II ist nur die Deutung zulässig, daß 

die Gewerbeangabe anf den Vater geht. Also bezieht sich diese Angabe 

in den aufgeführten und allen ähnlichen Fällen auf den Vater, z. B. A 14 

Hrolsualov (ITrolsuatov) [NB. Die Photographie zeigt deutlich das 
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erstrebt worden sein. Da jedoch die Angabe des Gewerbes, die 
sich dort, wo es zweifelhaft ist, immer auf den Vater bezieht, 
auch in Fällen findet, wie A. 24 Iloıwuov oivoxannkov, ist es 
klar, daß der Zusatz des Gewerbes nicht von diesem Gesichts- 
punkt diktiert sein kann. Er muß eine andere Bedeutung haben. 

Vermutungsweise möchte ich für die Fälle, wo die Gewerbe- 
angabe unmittelbar zum Eigennamen hinzutritt!) und den Namen 
des Vaters’ verdrängt, sowie für die entsprechenden Fälle, wie 
Aosiov zai Iwrijoog Cugyo(riowr) ’Erwv(dyov) Baypdus (A. 47, 126, 
B. 40), wo ohne ersichtlichen Grund das Gewerbe des Vaters 
genannt wird, eine andere Deutung vorschlagen. Es ist ver- 
schiedentlich beobachtet worden, daß in Athen die Angabe des 
Gewerbes den Vatersnamen ersetzte und die Zugehörigkeit zum 
Berufsverbande anzeigte?). Der Tatbestand ist also derselbe 
wie hier (z. B. ‘Eounoiov dvnAdrov, Odov Aozımnıddov TExTOVog). 
Wenn nun unter den in Lond. III S. 70 genannten Gewerben 
iarooi vorkommen, ein Berufsverband der iarooı für Alexandria 
vermutet werden kann®), wenn in der Liste aus dem Jahre 47 
ein r&xtwv genannt wird, zwei Handwerkervereine der rexroves 
für Ptolemais (s. o.) im Jahre 45 bezeugt sind, wenn ein $v- 
00v005 genannt wird und zunftmäßige Organisation der Fvowmool 
in Agypten auch sonst zu vermuten ist?®), so liest es nahe, die 
Vermutung zu wagen, daß mit den sämtlichen hier ge- 
nannten Gewerben entsprechende zunftmäßige Or- 
ganisationen oder besser (wegen der r£xroveg) 
Handwerkervereine bezeugt werden. Die Vermutung 
ist nicht strikt erweislich, jedoch mangelt ihr nicht die Grund- 
lage; denn reges Vereinsleben unter den Handwerkern von 
Ptolemais ist, wie oben bemerkt, auch ohne dıes nachweisbar. 
Ich halte sie daher für genügend gesichert, um sie weiter zu 
verwerten, und nehme danach an, daß folgende Handwerker- 

Zeichen L_ hinter IZroA.] $vooVgo(v); A 50, B 155, 186, 197 Iotdwpos 
Zagertwvos xgvooxölov); daneben ein Zaperriov ’Ioıdugov Zouooxdov 
B 230; Oewn(os) Aoximnıadov texrovos B 125 [NB. A 46 ist statt Kenyon: 
woovo zu lesen |r]&xrovo(s), wie die Photographie zeigt]; ITavioxos ’Apetov 
Tod x(al) Ihocıros Bapens B 78, A 147, B 296; vgl. auch A 69, 110, 132, 
141, 192. Das Ergebnis ist nicht überraschend; vgl. Lefebvre BCH. 27 (1903) 
S. 349 nr. 5; Botti Cat. Alex. (1901) S. 547 nr. 87: "Anollawıos "Anol- 
Aovlov largoo umtoös | Marguvag &Btwoev | Evuavröv Eva unvas | drre 
nu£gos en u. 8. 113 Anm. 1. 

yvvnı Aatowvos Bakav&us. — A 4 TMorauov olvoxannkov. — 
A 26, B 195 En —Aß Niyoe Fake I B 163 
Egunotov öynkarov. — B 344 Acuaylov) yewoylov). — A 146, B 130, 313 
Teortos OvnAarov. 
R en Gr. Vereinsw. S. 97/98 ff., von Wilamowitz, Antigonos 

®) Ziebarth S. 98. 
*) BSAA. I S. 59 Alexandria: ein &eyısVow[gos. 
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vereine durch Lond. III S. 70 mit Wahrscheinlichkeit bezeugt 
werden !): 

textoves (IGR. I 1155; s. 0. A 46 + B 125) 
A147 + B78, B 221/32 + 222/83 FA 114 2°B 237, 
47 

tiarogoi B 280 + 326, A 91 
xgv0oydoı B 153 + 186 + A 50, B 230, B 2338 + A 68 
övnAdraı B 130 + 313 + A 146, B 163 
yswoyoı B 344 ooxaıe ( ) A 110 
Balaveis A 10 adıntaı A 132 
oltvoxanınkor A 24 nogve( ) A 141 
xekh () A 69 yvogeis A 192°?) 

d.h. Vereine der Tischler, Goldschmiede, Färber, Walker, Ärzte, 

yewgyoi®), der Weinwirte, Flötenbläser, Eseltreiber u.a.*). 

1) Es wäre Gegenstand einer besonderen Untersuchung, über Ptolemais 
hinauszugehen und zu prüfen, ob für ganz Agypten gilt, was hier für Ptole- 
mais wahrscheinlich zu machen versucht wird: ob nämlich die sämtlichen 
Gewerbeangaben immer den tieferen Sinn der Angabe der Zugehörigkeit zu 
einem zunftmäßigen Verbande haben. Die Untersuchung würde zu den 
Fragen der Handwerkervereine und ihrer Entstehung, speziell zu der Frage, 
ob auf diesem Gebiete etwa ägyptische Elemente sich mit einer griechischen 
Institution vermischt haben, in so enger Berührung stehen, daß sie un- 
möglich hier im Vorbeigehen erledigt werden kann. Daß sämtliche 
Gewerbeangaben (von Beamtentiteln und dem Priesterstande abgesehen) 
zunftmäßige Organisationen andeuten, würde das Resultat 
sein, wenn sich in Ägypten bestätigt, was für die Griechenstadt wahr- 
scheinlich ist. Denkbar wäre es, daß man in Ägypten auf Handwerker- 
zünfte, Ergebnisse ägyptischer Entwicklung (Otto IS. 130), in den Griechen- 
städten auf griechische Handwerkervereine, Kultvereine griechischen Cha- 
rakters, durch diese Angaben geführt würde. 

2) Auszuscheiden sind aus dieser Zusammenstellung die Beamtentitel 
B 98 AlsEavdoolv) oıtoAöyov; Kolav$ov Acoygalgov) B 290, 300 (s. 8. 85'); 
Hoavoaviov augpod(seyov oder -oyoauuereus) [|NB. Derselbe Name A 189 
dugode (vgl. Grenfell-Hunt, Oxy. II 242) gibt es in ptolemäischer Zeit nicht 
(Lond. II S. 8?), in römischer dagegen (Oxy. II 243—254) vor wie nach 
202 bis in die byzantinische Zeit (Lond. I S. 209 Z. 7), und zwar in Arsino&, 
Hermopolis, Karanis, Dionysias (BGU. I 53, 95, 97). Also kann man oben 
den «ugod(doyns) sowohl zu Ptolemais wie zu den Dörfern Kooxodilw» 
rölıs usw. in Beziehung setzen. Er besaß Paoıkıxm und idıwzrıxn yn (und 
zwar « (&or.) zoA( ); vgl. Wilcken, Ostr. 441, 432; Arch. II 472, III 114, 557]. 
Ebenso ist von den Vereinen zu trennen der feoeüs Houzxieidns (s. S. 105° V) 
und die ozoarıoraı A 26 + B 195, A 93, A 193 + B 164. Dagegen gehört 
wohl der eo( ) (Kenyon, Index eo(ßaroxrmvorgogyos) dazu, vgl. Ditt. 
0G. 655 = IGR.I 1116. Belegt B 97 [E]A[Evns Kariıuc(yov) (so ist wohl 
statt Kenyon x«ı Tıu@ zu lesen) za Ano/Awvtov) (Amolkoviov) go ), 

vgl. B 268 und B 355 (? 4vov scheint sicher zu sein. Arroi an den anderen 

Stellen ist nicht mit reproduziert; vielleicht ist auch dort 4vov zu lesen). 
3) S. Poland, Gesch. d. gr. Vereinsw. S. 119, 608. 
4, $. Rostowzew, Arch. III S. 201 ff. — Augenscheinlich stecken auch 

in anderen, in die Liste nicht aufgenommenen Abkürzungen Gewerbeangaben : 

A 40 warazıol ); verAdooo „Saiten zupfen“, vgl. den aüuAnrns. Ebenso 

tavıwv A 15, B 181; Auße( ), A 42/43 [NB. Die Photographie zeigt in 43 
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Das Problem, ob dieses rege Vereinsleben auf römischen 
Einfluß zurückgeht, läßt sich aus der Urkunde heraus nicht 
lösen. Da in der älteren Generation schon eine Reihe von 
Vereinsmitgliedern sich finden und im ganzen seit der römischen 
Okkupation erst 80 Jahre verflossen sind, ist es nicht verwehrt, 
an griechischen Ursprung zu denken, zumal im Zusammenhang 
mit sonstigen ähnlichen Vereinen, die sich gerade in Alexandria 
und dem Fayüm finden). 

Wenn die Vermutung über die Gewerbeangaben für Ptole- 
mais sich bestätigt, so lassen sich mit Hilfe dieses Indiziums 
noch weitere Handwerkervereine gewinnen?). 

In den Inschriften von Gertassi, in denen vielfache Be- 
ziehungen zu Ptolemais zu beobachten sind, findet sich: 

Lepsius 351 = CIGr. 5026 lIlorauwv Textaw 
5 323— ,„ 5012 Bnoogiov 6 yenu£tong?) 
n 327 —= „ 5021 Bios yenuerong?) 
n 39—= „ 4983 Fauussoos wöhntig. 

Außer in 351 lassen sich in den Texten Zusammenhänge 
mit Ptolemais auffinden®). Sicher gehört auch der folgende 
textwv nach Ptolemais: 

Lepsius 333 (CIGr. 4997) + 347 (4993) IHaroaovovoögıs 
(Meooıs) terteow?). 

deutlich «A statt Aa], vielleicht = Aazn. [.. A 176 und Aazno( ), B 223 
[NB. in B 223 >wrngo(s) AnoAlwviov und A 41 Thocıros roü x(at) Zwrijgos 
Anollaviov dieselben Namen] «gr«ßa( ) in A 57, B 116 (s. S. 1015); ya 
A 161, @ı A 187, [.jeireuias B 36, Aıxara B 281. Doch könnten auch 
Ortsangaben darin stecken (A 78 Wavon(oAfrov)). Die einige Male vor- 
kommende Abkürzung gsoß(öregos) (B 60, B 292 z. B.) bildet den Gegen- 
satz zu velwreoos) A 76/77; vgl. auch B 60 + A 70; B 292/93. 
£ !) Bäckerverein in Fayüm 2 p. Chr. Ziebarth S. 1002, Lumbroso, 
Econ. pol. S. 134°; oAvgoxonoı in Alexandria 217/15 a. Chr., Strack, 
Arch. II S. 544 nr. 22. Zu dem Problem des vorgriechischen, griechischen 
oder römischen Charakters der Handwerkervereine vgl. Poland, Gesch. d. 
gr. Vereinsw. S. 124 ff. 

?) In diesen Zusammenhang gehört wohl auch der Mepoıs doyırextwr, 
Lepsius XII 583, Jahr 5 des Tiberius = 18 p. (Hamamat). In 573 derselbe 
zusammen mit einem Zwrng, also Beziehungen zu Ptolemais. — Vgl. auch 
die Aa&or S. 110° und den xvßeovnzns S. 1131, 

®) Franz will diese beiden gleichsetzen. Jedoch müßte man als Ver- 
kürzung von Bnsaolov Bno«s erwarten. 

+) 339 der Name SauösogE& (s. 0. S. 954, S. 102, Wilcken, Arch. IV 
S. 536). — 823 und 327 Mauns Aoaxwv (s. Wilcken a. a. 0.) — 323 
“Eouivos Aguxovros iegomoU0S ITroklsucıeov (Wilcken a. a. O.). 

°) 333 TO moo0xumnu@ ....|.... GvoDsps Me&goıs tejzrov legels youov 
| 0» rn unrgi Zevo@rng | zei_Tjs yuraızös xal tig | Fuyaroös za rWv 
adellyor zei Zwrno pllov | L8 Zeoungov [Aistavdgor] [Franz merkt mit 
Recht an, daß auch die Möglichkeit besteht, Avrwvivov zu ergänzen, d.h. Jahr 
219] | Evoeßoüs Eitvyoos Zeßaorov bausvos xn (24. März 222/23). Die 
Namen Zevowrye und Zwrne weisen deutlich auf Ptolemais. Der Name des 
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Durch diese Texte scheinen also die Vereine der r£xroves 
und adiytai, die wir für das I. Jahrhundert kennen lernten, für 
die erste Hälfte des III. Jahrhunderts belegt zu werden; dazu 
kommt ein Verein der für Ägypten charakteristischen yemudrouı 
(vgl. S. 113 xußeovitaı). 

$ 3. Bauten und Steinbrüche. 

Auch für die römische Zeit haben wir Kenntnis von einigen 
Bauten in der Stadt. Manche aus der ptolemäischen Zeit 
überkommenen Gebäude werden wiederhergestellt sein, wie wir 
es von dem Tempel des Asklepios hören; diesen, und zwar 
Tov voov xal TO TEusvog, restaurierte die Stadt!) im Jahre 97 p. 
Das r£uevog hat bei einem Asklepiostempel besondere Bedeutung: 
es wird neben den Priesterwohnungen und anderen oixnrnow 
Krankenhäuser umschlossen haben oü s’operaient les traitements 
medicaux et les guerisons miraculeuses ?). 

Einen von dem derzeitigen obersten Beamten aus eigenen 
Mitteln erbauten Tempel der Dioskuren bezeugt eine Inschrift 
vom Gebel-Tuch®). 

Gegen Ende des I. Jahrhunderts ist ein großer Kai gebaut 
oder eine frühere Anlage dieser Art erweitert worden®). Die 
Reste eines 600—800 m langen Kais sind noch heute erhalten 
und in Benutzung). 

Für die Bauten in dieser Zeit scheinen die Steinbrüche 
vom Gebel Tuch (10 km südlich von Ptolemais) benutzt 

Mannes ist zu ergänzen nach 347 — (IGr. 4993 (Jahr 216/17) Targaovo- 
vovyıos Textwvos. Megoıs scheint hier Beiname zu sein. Vgl. S. 113 
Anm. 1 Bros Kaopas. 

1) IGR. I 1154 >. 0. S. 91. 
2) Baillet, Rev. arch.® XIII (1889) S. 287. 
®) IGR. I 1151 s. 0. S. 9. 
+) BCH. 20 (1896) S. 247 — IGR. I 1152 Z. 213. Ti 

nvixa arosxe(£0)oı xehelouacı Merriov Povpov 
zraron Nueteon zonnidı Laorouovv. 

Mettius Rufus 89/90 Präfekt von Ägypten (Cantarelli 8. 38 nr. 32). — ‚al 

xsoı“ schlägt Herr Professor Wilcken vor, unter Annahme einiger fehlender 

Striche die Zeichen auf dem Stein ATPHZIO1 zu lesen. Das wäre dann 

metrisch mehr oder minder konsequent in -x&o(@)ı oder -xe(£0)01 zu 

bessern. ‘zonzidı ist sicher (BCH. XX S. 2471). drgexe(£0)01 xehEVounoL 

Merriov ‘Pröpov kann wohl nicht als Ersatz für Zr M. P. nyeuovos, 

sondern muß mit Jouguet als: „auf Anordnung des Präfekten“ gefaßt werden, 

8. 8. 82. F 

5) Rev. arch.® II 181: Maspero schreibt an Miller aus Ptolemais- 

Menschijeh am 1. Februar 1883: En passant devant Menschiyeh, j’avais 

et6 frapp6 de la grandeur des tells, sur lesquels s’elöve la ville moderne 

et de la beaute des quais antiques d’appareil grec, qui, sur une longeur 

de six ou huit cents mötres courent devant les premieres maisons et servent 

encore de quais aux barques d’aujourd’hui. 
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worden zu sein. Die dortige, auf dem östlichen Nilufer steil 

aufragende, 4 km lange Felsküste lieferte einen feinen, schnee- 

weißen, gut zu Bauzwecken verwendbaren Kalkstein!). Eine 

rege Benutzung durch die Stadt Ptolemais wäre anzunehmen, 

wenn sie nicht direkt nachweisbar wäre. Ob der Erbauer des 

Dioskurentempels?) die Steine für seinen Bau dorther gewonnen 

hat, ist nicht sicher; jedenfalls scheinen die Schlußzeilen seiner 

beiden Inschriften ®) die Ausbeutung der Steinbrüche durch Leute 

aus Ptolemais zu bezeugen. 

Dasselbe ist zu entnehmen aus der Inschrift: 

IIovi*) öuoö Nöugaı Tsıdogw TEode war 
Aaroulag ebgeiv va Mertnn(o)ıo yorw 

ee > / (4 7 P ern ivixa arosrelloyoı »elevouacı Merriov Fovgov 
naron Austen xonnidı Aaoröuovv?) 

zusammen mit zwei anderen gleichlautenden Inschriften: 
Aoroyiag To noWTov Aveigero, MÜöTüg Eneita 

’ Sole IE % ’ . v2 6 
tao0’ 6 Mevınneiöng &erevwoe netoos®). 

Also Isidoros, Sohn des Menippos, hat zu Ende des I. Jahr- 

1) Es lassen sich dort Steinbrüche schon seit der XXX. Dynastie bis 
in die römische Zeit nachweisen. Eine genaue topographische und tech- 
nische Beschreibung dessen, was von antiker Steinbrucharbeit dort nach- 
weisbar ist, gibt Morgan (Mem. publ. par les membr. de la mission archeol. 
franc. au Caire VIII® 8. 353.) . 

2) Zu den dort gefundenen Inschriften gehören die beiden Weihungen 
an die Gsol Zwrnges (S. 0. S. 94). 

3) IGR. I1151 Töros‘ Aufor" HTrolsuais Zurno Halzuovs Auuwnıl. .] 
Zaganiov Zwrjoos ?rr ayayaı. — Arch. I S. 209 nr. 26a Tonos‘ Aufor‘ 
ITroleualos Zwrng Aons Zapariov. Ob das lauter einzelne Namen sind, 
kann nach Sagartov Zwrnoos fraglich erscheinen; vgl: jedoch die unten 
mitgeteilte Inschrift mit fünf Namen. — Aafvi — Aao£ooı Arch. II 436 nr. 32, 
Tebt. II 278. — Über die Bedeutung von rörros vermag ich keine Klarheit 
zu gewinnen; wurde speziell dieser Platz den Arbeitern zur Ausbeutung 
überwiesen? Vgl. die Stele: Toros “Hoaxins | Alrkavdoos | Korkovsns | 
Zwrno Oolwov | L& Tocıevov | [K]eioaegos ro[ü zv]otov (97/98), Ricei, Arch. II 
S. 438 nr. 39. Der Name Zwrno weist auf Herkunft aus Oberägypten. 
Ferner: Den zozos des Ephebenvereins BCH. 18 (1894) S. 147 ff. nr. 12 
und des r&xrovss-Vereins (s. o. S. 104%). 

*) Kaibel, Eph. epigr. VII p. 427 vermutet av x(at) ouoo Niugaı. 
Jedoch wird man ungern in einer solchen Inschrift Abkürzungen annehmen. 
— Pan (Min) ist der Gott des benachbarten Panospolis und auch dieser 
Steinbrüche, deren ägyptischer Name (p3 ?st-htp Min, „der Ruheplatz .des 
Min“) das andeutet. 

5) BCH. XX (1896) S. 247 nr. 7=Sayce, REG. 1888 p. 313, 1891 
p. 56, Academy 1895 I p. 386 — IGR. I 1152. r 

6) REG. U 1889 S. 171 = BCH. 20 S. 247 = Bouriant, M&m. publ. etc. 
au Caire VIII? S. 368 (dort bietet die eine Inschrift (k) die Abweichung: 
Joroula To noW@rov eugero). Ob die Inschriften alle an demselben Stein- 
bruch stehen, kann ich nicht ermitteln. — Den Namen ’7o/dwgos ohne 
Zusatz weist auch ein anderer Graffito dortselbst auf (Bouriant, Me&m. etc, 
VIII® S. 367g). 
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hunderts die betreffenden Steinbrüche aufgefunden!) und aus- 
gebeutet; er stammt aus Ptolemais (vgl. zu M&vınnog Lond. III 
S. 7254, 82202). 

Zeitlich später fallen die Zeugnisse für Beziehungen von 
Leuten aus Ptolemais zu den Steinbrüchen im fernen Süden, in 

Gertassi in der Dodekaschoinos?). In dem Verein der ot dnöb 
ySuov®) kommen eine Anzahl Ptolemäenser, meist in der Funktion 
des Priesters, vor, die sich nur vorübergehend dort aufgehalten 
zu haben scheinen *), aber in der Regel mit ihrer ganzen Familie 
dort anwesend sind. Über die Bedeutung dieses regen Verkehrs 
zwischen Ptolemais und Gertassi ist noch keine Klarheit zu 
gewinnen. Ich stelle im folgenden die Ptolemäenser zusammen, 
die in den Gertassiinschriften begegnen, soweit sie nicht bereits 
(S. 79 ff., 108 ff.) besprochen worden sind: 

Avonrıos Iwrnjo 6 xal ’Iodorosd); Iwrno 6 zul Kögıs und 
sein Bruder "4ßvörvös®); der Name des Ilaujg Jodzwv weist 

1) Das Auffinden kann natürlich nur ein Auffinden der betreffenden 
Bruchstellen innerhalb der 4 km langen Felsküste sein. Denn die Stein- 
brüche sind schon zur Zeit der XXX. Dynastie ausgebeutet worden, ebenso 
in der Ptolemäerzeit (Arch. I S. 209 nr. 26; vgl. auch einige demotische 
Inschriften, welche nach Sayce, Academy 1892 (41) S. 476 aus ptolemäischer 
Zeit (212/11 a.) stammen) und sogar sechs Jahre vor Isidoros (IGR. I 1151; 
s. 0. S. 941); außer den besprochenen griechischen Graffiti finden sich 
im Gebel-Tuch noch einige andere griechische, die für Ptolemais nichts . 
ergeben (Bouriant, M&m. etc. VIII S. 366 ff., Arch. I S. 209 nr. 26); ferner 
einige lateinische von Soldaten, qui hie fuerunt ad custodias; die Soldaten 
gehören der Ala Vocontiorum, der Cohors Scutata C.R. und der Cohors LII 
Ituraeorum an (Eph. ep: VII p. 427; vgl. Milne, History p. 174); ferner 
einige koptische und demotische (im Faksimile veröffentlicht von Legrain, 
Mem. etc. VIII? S. 372 ft.). 

2) CIGr. 4980 ff., Lepsius XII Gr. 323—376 (erste Hälfte III. Jahr- 
hunderts p.). 

®) Die Inschriften bieten im einzelnen wegen ihrer schlechten Ortho- 
graphie und Grammatik noch einige Schwierigkeiten; doch scheint das 
Wesen der «rö yöuov mit ihrem iegevs jetzt im allgemeinen klargestellt 
zu sein; vgl. Otto, Priester und Tempel I S. 128ff., Poland, Gesch. d. gr. 
Vereinsw. 8. 343 **, 

+) Es ist periodische Bekleidung des Priesteramtes in Abständen von 
etwa fünf Jahren nachweisbar; ein Ptolemäenser hat zwischen seiner ersten 
und zweiten Funktion als iegeüs youov ein städtisches Amt in Ptolemais 

bekleidet (s. o. S. 80). 
5) Lepsius XII 346 — (IGr. 4986: To zıgoox. Aülonk. Zwrijgos 

Tod | x. I. evegyelındeis Umo rüs xulolas uvgoruuov |"Ioıdos Yeas ueyi| 
ons zur isoedg youov Lrous | xß baguovsı ıy En’ ya (wohl 8. April 
214). Diana Vermutung (0G. 209°) über Verwandtschaft mit 4roA- 
Aovıos (364 — 4989, 345 — 4996) stützt sich nur auf den Namen Zurng, ist 
also nach dem, was wir jetzt darüber wissen, nicht hinreichend begründet. 

6) Lepsius XII 370 — CIGr. 5031: TO rg. Zwrng | 6 zul Kugıs iegeüs 

yöuov | zur ABvdnvös aderpös | zul av yilovvrwv abrav Lie — Tüßı £ 

(wohl 29. Dezember 231). Franz: Hic titulus docet Abydenum, cuius frag- 
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ebenfalls auf Ptolemais hin!),. Auch das Wiederkehren des 

eigentümlichen Namens Ilıad aus Lond. III S. 86 Zeile 335 in 

Lepsius XII 349 = (CIGr. 5033 beobachtete Wilcken (a. a. O.)?). 

$ 4. Die Bevölkerung. 

Ptolemais gehörte nach dem Zeugnisse Strabos®?) zu den 
volkreichsten Städten Agyptens; er setzt Ptolemais Memphis an 
die Seite, und Memphis wiederum bezeichnet er als zölıs .. . 
ueydAm TE xal edowöoos, devrigon uera ArzEdvögeınv*); Ptolemais 
sei die größte Stadt in der Thebais (ueylorn av & 5 Onpaidı 
xol oöx &drrov Me&ugewng; vgl. auch Geogr. graeci min. ed. 
Müller II p. 632). — Diese relative Angabe ist sehr wertvoll, 
läßt aber keine positiven Vorstellungen von der Größe der. Stadt 
gewinnen. Alexandria steht als Weltstadt, als größte Stadt der 
Welt in hellenistischer Zeit?) (60 a. Chr. nach Diodor allein 
etwa 300000 freie Einwohner), sozusagen außer Konkurrenz; 
Memphis und Ptolemais mögen immerhin erst in recht beträcht- 
lichem Abstande gefolgt sein. — Eine genauere Zahl wenigstens 
für einen Teil der Bevölkerung würde die Inschrift Ditt. OG. 668 
(60/61 p.) geben, wenn ich sie mit Recht auf Ptolemais in Ober- 
ägypten bezogen habe®). Es würde dadurch eine Beschränkung 
des Stimmrechtes auf eine Zahl von 6470 (12 Jahre später 
6475?)”) bezeugt. Danach wäre die im vollen Besitz des Bürger- 
rechts befindliche Klasse der Bürgerschaft auf etwa 20—30 000 
anzusetzen. Sicher war das die privilegierte Minderheit einer 
in der Ausübung ihrer politischen Rechte beschränkten Mehrheit 
von Bürgern gegenüber. — 

Schwieriger ist die Frage, ob neben der im Besitze des 
Bürgerrechts befindlichen Bevölkerung eine zahlreiche nicht- 
bürgerliche Einwohnerschaft existiert habe. Das einzige ver- 

menta conservavit Eusebius, Aegyptium fuisse; vgl. dagegen Wil 
Arch. IV 536 EL BEP 

1) Wilcken a. a. O. 
°) Ob die Texte Lepsius 360 (CIGr. 4994), 324 (5028), 359 (5029), 361 

(4990) hierher gehören, ist nicht erweislich. Sie gehören augenscheinlich 
alle zusammen. 360 o00x. des Eideuwv Evd£uwnlos) ieg. y. 21. Jahr — 
212/13; und 25. Jahr = 216/17: 361 mo00x. Alonklov Zapentwvos Ep. y. 
[Ich lese Aöonklov Zaugeriwvos iegEws youov uer« Ebdatuwvos Tod rergos. 
Vgl 359 (steht zwischen 360 und 361) ml 7@ ydup Zupariwvos iepkws 
jArvon Mdous 21; 324 7000%. Zageniwvos obergavod dis isgEws Yyouov 
ee N ns: a teoevg 212/13; sein 
ohn A. Zagarnlwv (oVergavös) iegeds 216/17 dis keo. 221 - 

2) xvn 813, 42. 1 ir ne an, 
s N a 32. 

eloch, Die Bevölkerung der er.-röm. Welt S. { 
98. 0.8. le. 5 = ve 
ÜSREOB Eh ern 
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wertbare Zeugnis ist die Inschrift Ditt. OG. 6971). Die Brüder 
Bnjoıs, Söhne des Nevrwong xvßeovitng, sind Einwohner von 
Ptolemais (ano IIrorsunidos)?). Zu ihren ungriechischen Namen 
paßt, daß sie sich durch diese Bezeichnung als Nichtbürger er- 
weisen. Bemerkenswert ist unter diesem Gesichtspunkt das 
ganz ägyptische ornamentale Beiwerk®). Die Übereinstimmung 
in der Ausdrucksweise mit der von Lond. III S. 70 legt es nahe, 
auch hier den Schluß auf einen xvßegvijrar-Verein in Ptolemais 
zu ziehen (s. o. S, 106), dem also Nichtbürger angehört haben 
müßten*). Auch die zexroves (S. 104%) nennen sich: oi dmö 
IIrolsuaidog Textoves noeoßbrepo:; die Parallelität mit xußeovntng 
ano Ilr. (s. Anm. 1) legt es nahe, auch im r&xroves-Verein Nicht- 
bürger vorauszusetzen. Bemerkenswert ist dann der vermutlich 
griechische Kultus. 

$5. 
Am Schlusse des Abschnittes über die römische Zeit stelle 

ich noch einiges Unsichere®) zusammen: 

!) = (IGr. 4712b. In columna sepulcrali anaglyphis ornata, quae 
ubi reperta sit non constat.... „Le haut de la stele est orne du globe 
aile, accompagne des serpens Uraeus et de deux chacals couches, animaux 
consacres & Anoubis, l’une des divinites infernales et funebres des Egyp- 
tiens.“ Avyrılaßov (Stein-POY) zigee Zagänmı. Bois | mosoßursoos Kai 
Bios vewre-|oos aupöregoı Zevrololüros (Stein-ÜYTOC; vgl. Wilcken, 
Arch. IV S. 241) | zußegvyrov amd Mroksuaidos | zaı Bijoıs Kapßüs aderpos 
zns | untoös abrav 2oyayusvoı Ev Öolum Hlovyews Tod Avrawonoletrov | 
vouoü‘ x«t to nAöv (l. rAorov vgl. Mayser, Gramm, S. 110) aöurov &r- 
relzonzev. Der Fundort ist unbekannt. Das Denkmal wird wohl am 
Orte des Ereignisses (Puchis im Antaiopolites; vgl. Ame&lineau, Geogr. S. 364) 
oder in Ptolemais, ihrer Heimat, errichtet worden sein. Die Zeit läßt sich 
nach den bei Dittenberger und Franz gegebenen Typen auf I. oder II. Jahr- 
hundert p. bestimmen. 

?2) Bei der großen Nähe sicher — Pt. in Oberägypten. Zweifelhaft da- 
gegen Oxy. IV 839: ws Zvavaynosv xara Iltoleucide (im Faytm allein 
fünf Orte des Namens! vgl. Grenf.-Hunt Tebt. II S. 397). 

3) Vgl. die Beschreibung von Franz nach comte de Clarac: Inser. gr. 
et rom. du mus. royal du Louyre, tab. 58, 441 A und 856. £ 

*) Vgl. die ägyptischen Namen der aus den Gertassiinschriften ver- 
muteten VorinnterNeder (s. o. S. 108). - 

5) Fälschlich ist von Botti, Notice 1893 S. 150 nr. 2492 auf Ptolemais 
bezogen worden. Nach langem Suchen habe ich die richtige Spur dieser 
Inschrift gefunden, die jetzt, wie ich sehe, von Ricei in dem soeben er- 
schienenen BSAA. 11 S. 336 nr. 16 aufgezeigt worden ist. Ergänzend zu 
Riceis Verweisen bemerke ich: die Inschrift ist zu ergänzen nach CIL II 
nr. 431; sie ist jetzt abgedruckt IGR. III (Syria) 1077; vgl. außer Prosop. 
Rom. U p. 41 nr. 79, worauf Ricei verweist; Wilcken, Ostr. I 4981; 
Rostowzew bei Pauly- Wissowa VI, sub: ab epistulis S. 214 Z. 20. Kurz. 
erwähnt ist sie Rev. arch. (1894) IV? S. 111 (in der Sammlung der Chro- 
niques d’Orient von Reinach II S. 342). 

Plaumann, Ptolemais in Oberägypten. 8 
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Inschrift (veröffentlicht von Camille Jullian!), enthaltend 
die Namen der Dedikanten eines Weihgeschenks. Herkunft nicht 
zu ermitteln. Der Name ®uovrivoos (VI) datiert die Inschrift 

nach 130 p. Der Name Iwrne in VI weist auf Ptolemais. Die 
Namen sind auffallend rein griechisch. PDua]deAyog (VILIe) ist 
als Eigenname in Ptolemais bezeugt ?). 

Inschrift®), gefunden in Akhmim-Panopolis. Ardıog Anurrouos 
kehrt in nr. 127 (gefunden in Alexandria) wieder. 

P. Giss. 110 Zeile 2, 7: wg eis ITroAzuaida) in einem Ver- 
zeichnis von Ausgaben (Heptakomia; 118 p.). 

1) Rev. arch.® VII 1886 S. 274 unter VI—X. 
2) Oxy. 143 col. II Z. 7, 21; 295 p. 
8) Arch. II S. 564 nr. 112. 



Byzantinische Zeit. 

I. Die Verfassung und Stellung innerhalb der 
Verwaltung. 

An der staatsrechtlichen Stellung der Stadt scheint die sonst 
so einschneidende diokletianische Neuordnung nichts Wesent- 
liches geändert zu haben. 

$ 1. BovAn und &eyovies. 
Der Rat und die &oyovres bestehen weiter; sie sind durch 

den P. Leipz. 50 (372 p.) bezeugt: „Aurelios Apion verbürgt 
sich für Aurelios Sarapion, Kephalaioten der 13. Indiktion, wegen 
dessen Erscheinen beim Offizium.“ Die Urkunde ist an die 
[öplplıx]ıe[r]ıoı Tasews Hyeuorias Omßoidos gerichtet. Adomkıos 

Aniov nennt sich in Zeile 4: Wr ao&(dvrwr) BovAevrüv IIrore- 
ualdos. Aus dem Verso ergibt sich, daß sein Vater Nixavrivoog 
hieß; der Name interessiert wegen der Beziehung auf Anti- 
noopolis, die Stadt der Neu-Hellenen. Der Vater des Iaooriuv 
führt den Namen Kaorwe!). Aniov vereinigt mit den städtischen 
Funktionen in Ptolemais das Amt eines xzag(alawrng) IIrole- 
uoidos. j 

$ 2. Die Stellung innerhalb der Verwaltung. 

Die Thebais wird durch die Neuordnung Diocletians eine 
provincia innerhalb der Dioicesis Orientis?) (später Dioicesis 
Aegypti seit 380—382) unter einem praeses®). Als dann später 
(435—450) die Thebais in zwei Teile zerschlagen wurde (nowrn 
— &yyıora, Sitz Antinoupolis; devr&on — üvw), war Ptolemais 
Sitz der Regierung, d. h. des dux, während die Thebais I 
(Antinoupolis) einem Ayzuwv — praeses (Unterstatthalter ziviler 

1) Vgl. S. 9. i 
2) Veroneser Verzeichnis (verf. er. 297; Seeck, Not. dign. p. 247); 

Geogr. lat. min. ed Riese S. 127. 4 1% h 
3) M. Gelzer, Stud. zur byz. Verwaltung Agyptens, Leipzig. Hist. 

Abh. XIII (1909) p. 5, der auch für das Folgende benutzt ist. h 
#, S. H. Gelzer, Ausg. d. Georgios Kyprios ad 760; Geogr. lat. min. 

8. 1305 M. Gelzer, 1. c. p. 16. 
8 
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Natur) unterstellt wurde. Diesen Zustand zeigt die Liste des 

Hierocles!) (veröffentlicht vor 535). Daß tatsächlich Ptole- 

mais diese zentrale Stellung innerhalb der Verwaltung der Onßais 

gehabt hat, ergibt sich allerdings erst aus der Liste des Georgios 

Kyprios (602—610)?), der an die Spitze der Städte der oberen 

Thebais (die er ohne geographische Folge gibt) IIrorzuaiz stellt, 

mit dem Zusatz unroönorıs. Da sich die Darstellung des Georgios 
auf die Zeit des Maurikios bezieht, ist sonach die Stellung von 

Ptolemais als weltliche?) Metropole der Thebais etwa bis zum 

Jahre 600 bezeugt, d. h. durch die ganze sogenannte byzantinische 
Periode Ägyptens hindurch fast bis zur Eroberung Agyptens 
durch die Araber (640) *). 

Eine Garnison in Ptolemais scheint die Not. dign. (ed. 
Seeck p. 64) nicht zu verzeichnen. 

1) Hierocles Syneedemus ed. A. Burckhardt p. 46 7305 'Enaoyf«e @n- 
Batdos Eyyıora üno nysuöve, moktıs T (sie folgen in geographischer Ordnung 
von Norden nach Süden), 7317 ’Eraoyia Onßaidos kvo imo doüxa, molsıs 
i& (Mrolsuais xrı.). Daß Ptolemais an erster Stelle genannt wird, besagt 
bei der geographischen Folge nichts. 

2) Ed H. Gelzer; über sein Verhältnis zu Hierocles s. Einl. p. XLV. 

3) Daß die sogenannte Notitia episcopatuum (Parthey: Hieroclis Synec- 
demus et Notitiae ren episcopatuum, Berlin 1866: Leonis Sapientis etc. 
Not. I p. 82/83) ein Verzeichnis weltlichen Charakters ist, hat H. Gelzer 
(Praef. zur Ausgabe des Georgios) für den Agypten betreffenden Teil u. a. 
(v. 530—1063) nachgewiesen. — Die Liste des Nilus Doxapatres (1143 p.) 
(s. Parthey, Hierocles etc. p. 275 nr. 116) scheint kirchliche und profane 
Einteilung durcheinanderzuwerfen. 

“) Ich stelle noch einige einfache Erwähnungen von Ptolemais zu- 
sammen. Der Geograph von Ravenna (Pinder und Parthey: Ravenn. 
anonymi cosmographia, Berlin 1860; den auf Asypten bezüglichen Teil s. 
Abh. d. Berl. Akademie 1858 S. 115ff., S. 509, Taf. X, zweite Abteilung 
nr. 86) a oberägyptische Städte im zweiten Teil der zweiten Abteilung 
und in der fünften Abteilung. In der zweiten Abteilung stehen (nach den 
Nummern bei Parthey, Abh. Berl. Ak. 1858) u. a. 87 Abubis (Abydos), 
96 Pateris (Pathyris), 112 Menonia (Memnoneia), 125 Cenepoli (Kainepolis), 
134 Afrodite (Aphroditopolis?), 135 Chemen (Chemmis = Panopolis?), da- 
zwischen 86 Psosi. Da es vor Abydos steht, also nördlich davon liegt, 
identifiziert es Parthey mit Psoi-Ptolemais. Für nr. 47 Ptolomagis lehnt 
Parthey mit Recht die Identifikation mit Ptolemais Hermiu ab, da es inner- 
halb der von Alexandria bis Antinoupolis reichenden Abteilung steht. — 
Das Itinerarium Antonini (nachdiokletianische Zeit; ed. ‚Wesseling 
in: Vetera Romanorum Itineraria Amsterdam 1735 p. 158) erwähnt Ptole- 
maida zwischen Hisoris (-pis — Hypsele?) und Abydos. — Amelineau (Geogr. 
S. 381, 238) vermutet eine Erwähnung von Ptolemais in dem Absou 
(= Absäy) des Synaxarium (17. Mesore). — Das Chronicon Paschale 
(630—40 cr.) un Patrologia Graeca 92 p. 941/42) erwähnt unter den 
Zrtlonuoı nrölsıs des dritten xAiucf: ITrolsueis Eoustov. — In einem stark 
zerstörten koptischen Papyrus (Crum, Cat. Copt. Manuscr. John Ryland 
Libr. 1909 p. 159 nr. 338) wird Ptolemais, in zwei anderen (Crum, Cat. 
Copt. Manuser. Brit. Mus. S. 177 nr. 378, S. 233a nr. 489) der Gau (to8) 
von Ptolemais (Psoi) erwähnt. 
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Auch aus dieser Periode sind Einfälle südlicher Völker be- 
zeugt, bei denen nachweisbar Ptolemais oder wenigstens der 
Gau von Ptolemais in Mitleidenschaft gezogen wurde; die Bio- 
graphie des großen Kopten Schenute von Atripe berichtet, 
daß die Bega (Blemyer) nach Norden gezogen seien, um Städte 
zu erobern, daß sie auf dem Rückwege nach Süden im Gau von 
Ptolemais (ptoX Psoi) Halt gemacht hätten. Schenute bewirkt 
durch ein Wunder ihren Abzug!). Nach einer anderen Stelle 
plünderten sie die Stadt Absai, d.h. Ptolemais?). Vielleicht ist 
derselbe Einfall gemeint. Die Angabe, es seien Blemyer ge- 
wesen, ist nach Schenutes eigenen Angaben in Egoosch — Nubier 
zu berichtigen ?). 

II. Die Stellung zum Christentum‘). 

Die Anfänge des Christentums in Ägypten liegen im Dunkeln>). 
Im Jahre 180 p. cr. ist es hinlänglich verbreitet, wenn auch noch 
keine hierarchische Organisation entwickelt ist®). Bald wurde 
jeder vouog ein hierarchischer Sprengel, jede Gaumetropole ein 
Bischofssitz; zwischen 320 und 340 sind 100 Bischöfe in Agypten 
(mit Einschluß von Libyen und der Pentapolis) bezeugt). 

Daß Ptolemais sich bis zum Konzil von Nicäa dem 
Christentum gegenüber ablehnend verhalten habe, beobachtete 
schon Harnack”?). Die einzige Erwähnung findet sich in dem 
Bosßilov doFEv naoa Melıriov AlsEardow To Enuoxonw, in dem 

') Amelineau, M&m. publ. par les membres de la miss. franc. du Caire. 
IVı, Vie de Schenoudi S. 49. 

2)7a..2..0.8% 296. 
x 3) Vgl. Leipoldt, Berichte Schenutes über Einfälle der Nubier in 
Ägypten (Zeitschr. f. äg. Sprache 40 S. 126 ff., S. 138); vgl. Procop de bello 
Pers. I 19; Euagrius hist. ecel. I 7, wo nach Leipoldt Nubier statt Blemyer 
einzusetzen sind. 

4) Ich muß der Behandlung dieses Problems eine persönliche Be- 
merkung vorausschicken. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, mich in 
die einschlägigen Quellen und die moderne Literatur so einzuarbeiten, daß 
ich die Zuversicht hegen kann, Vollständigkeit erreicht zu haben. Ich 
werde unten (S. 120°) auf eine Unklarheit aufmerksam zu machen haben, 
zu deren Lösung mir die Kompetenz mangelt. i 

5) Vgl. Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in 
den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig 1906 II 8. 132 ff. (2. Aufl.). 

6) Vgl. dazu auch Makrizis Geschichte der Kopten (übers. von Wüsten- 
feld, Abh. d. Ges. d. Wiss. Göttingen III 1845) S. 24. f 

?) Harnack a.a. 0. IIS. 1432: „Merkwürdig ist, daß in Ptolemais selbst, 
der zweiten Stadt Ägyptens, ein Bistum in älterer Zeit, d. h. vor dem 
Nicaenum, nirgends genannt wird. Das ist schwerlich zufällig. Diese 
Stadt hat sich vielleicht lange Zeit hindurch scharf gegen das Christentum 
abgesperrt.“ 
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Meletius, der oberägyptische Schismatiker, die Namen seiner 
Anhänger dem Konzil von Nicäa angab. Er nennt da!) an 
fünfter Stelle: Auumviog &v Jioondatı &v IIrorzucidı, d. h. also 
einen Auuwvig als Bischof von Diopolis Mikra und des 
Gaues oder der Stadt Ptolemais?). Meletius scheint in mehr 
als einem Falle einen Bischof mit der Verwaltung von zwei 
Sprengeln, d. h. Gauen, z. B. Diopolites und Thinites, betraut 
zu haben. Jedoch trägt die ganze Organisation des Meletius zu 
sehr den Stempel des Außerordentlichen und Ephemeren an sich, 
als daß darum Ptolemais für die Regel als Bischofsstadt be- 
trachtet werden müßte ?®). 

Ebensowenig wird Harnacks Feststellung durch die legen- 
darische Überlieferung des koptischen Heiligenkalenders er- 
schüttert, in der ein Bischof Psoti (Psate, arabisch Ibschada, 
latinisiert Abassadius) eine gewisse Rolle spielt, der als Bischof 
von Psoi-Ptolemais den Märtyrertod erlitten haben soll. Die 
Legende?) erzählt, er habe in seiner Jugend zusammen mit einem 
Jüngling namens Aghrabida die Ziegen seines Vaters gehütet 
in der Nähe von Psoi. Schon damals hat Gott ihm durch 
wunderbare Träume zu erkennen gegeben, daß dieser Aghrabida 
ein großer Feind der christlichen Kirche werden werde. Das 
Schicksal gab diesen Träumen recht; denn aus dem ziegenhütenden 
Aghrabida wird der Kaiser Diokletian, dessen Beamter Arianus 
Psoti, den Bischof von Psoi, martert®) und köpfen läßt. Psoti 
hat auch in der Nähe von Ptolemais (in monte Eböt) eine Kirche 
eingeweiht®). Wenn diese Persönlichkeit überhaupt historisch 

!) Uber Meletius vgl. Achelis: Real-Enzykl. f. protest. Theol.® 12 
p- 958. -- Das foefior: Athanasii opera omnia edd. monachi ordinis S. 
Benedicti. Padua 1777, I, pars 1 S. 148 (Apologia contra Arianos) — Migne 
Patrologia graeca 25 8. 375. 

?2) Harnack a. a. O. faßt die noch öfter wiederkehrende Nebeneinander- 
stellung von zwei Ortsnamen (z. B. 4uuw@vıos &v Aroomölsı &v Irolsuatidı 
Ieyvuns 2v Tevrögaıs) auf: Ammonios in Diospolis mikra; Pachymes in 
Tentyra im Bezirk von Ptolemais. Das ist wohl kaum angängig. Es handelt 
sich um einfache nebeneinandergestellte Gaue; ?v @nß«idı spricht nicht 
dagegen, da es in diesem Zusammenhange wohl „Gau von Theben“ heißt; 
s. Gelzer, Byz. Zeitschr. II 8. 25 @jß@n; ders. ed. Georgios Kyprios p. 40 
Onßeis (m. Anm. p. 138). 

?) Es spielt hier auch die Frage hinein, ob es sich um den Gau von 
Ptolemais (kopt. Gau von Psoi, griech. @uvfzns), dessen kirchliches Zentrum 
später This gewesen ist, handelt (s. u.). 

*) Vgl. Wüstenfeld, Synaxarium (Gotha 1879) 27. Kihak. — Amelineau, 
Les actes des martyrs de l’6glise copte $. 30, 37, 164. — Patrologia orien- 
talis ed Graffin-Nau III: Le synaxaire Arabe-Jakobite (Redaction copte) 
publ. Basset p. 530 27. Kihak. — Zoega, Cat. cod. copt. S. 237 nr. CXL, 
3. 221 CVII. — Crum, Cat. copt. Man. Brit. Museum p. 15 nr. 59. 

?) Die Berichte über die Art der Marter divergieren. 
°) Zoega 8. 550. — Patrol. orient. III 7. Kihak p. 390. — Amelineau, 

Actes S. 79/80. Diese Kirche kennt Makrizi (+ 1442) (s. Anm. 6 auf S. 117) 
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ist!), so wäre damit Ptolemais als Bischofssitz noch nicht er- 
wiesen. Denn es könnte Psoti als Bischof des Gaues von 
Ptolemais (des Gaues von Psoi, Ouwwirng) seinen Amtssitz in Oic 
gehabt haben (s. u.), hat ihn sogar sicher dort gehabt, wenn er 
Bischof des Gaues und nicht der Stadt Psoi war. Es ist dem- 
nach sicher, daß bis zum Konzil von Nicäa (825) der 
gewöhnlichen Ordnung zur Folge Ptolemais nicht 
Sitz eines Bischofs gewesen ist. 

Im strikten Gegensatz zu den innigen Beziehungen zwischen 
staatlicher und hierarchischer Organisation, wie sie sich sonst 
überall nachweisen lassen ?), steht nun die Tatsache, daß dieses 
ablehnende Verhalten dem Christentum gegenüber 
von der Stadt auch in den folgenden Jahrhunderten 
mit Festigkeit durchgeführt worden ist. Denn diesen 
Schluß wird man, mit kleinen Einschränkungen, aus dem Faktum 
ziehen dürfen, daß Ptolemais die hierarchische Organi- 
sation der christlichen Kirche augenscheinlich 
nie hat in seine Mauern eindringen lassen. Dieses 
Faktum ist trotz einiger Schwierigkeiten aus dem Material, wenn 
ich es recht übersehe, erweislich. In den Bischofslisten 
fehlt Ptolemais. Auf‘dem Konzil von Nicäa ist eine Stadt 
Ptolemais vertreten; jedoch handelt es sich um das Ptolemais 
in der Kyrenaike®). Dasselbe gilt von einem Ptolemais, das als 
kirchliche Metropole in einem Verzeichnis der Metropolen und 
Bistümer, die dem $o6öros von Alexandria unterstehen, aufgeführt 
wird*). Ptolemais gehörte also nicht zu den kirch- 
lichen Zentren, den Metropolen. 

. 96 cept. VII 22 „das Kloster des Bischofs Abu Abschäda in der Nähe 
“ Gebietes von Afta (— Atfeh $. 137) im Westen von Monschät-Jchmim. 
Dieser Abu Abschäda war einer von den gelehrten Christen.“ Nach Makrizi 
sub. 23 muß das Kloster auf der östlichen Nilseite liegen. Dem würde die 
Identifikation mit Abydos (= Ebot Afta Amelineau, Geogr. 154) wider- 
sprechen. Dasselbe Kloster ist vielleicht erwähnt: The christian churches and 
monasteries of Egypt attributed to Abü Sälih the Armenian (XIII. Jahr- 
hundert) (Anecdota Oxoniensa VII publ. Evetts): Kloster des S. Johannes, 
enannt Ibshäi in der Nähe von Usyut. — Über Psoti vgl. auch Zoega, 
at. S. 239 nr. CXLV Psate pepiscopos ntepolis n Psoi Amelineau, Mem. IV, 

Teil I, Paneg. de Macaire de Tköou 8. 98. e 
1) Über die Glaubwürdigkeit der koptischen Heiligenlegenden im all- 

gemeinen: Amelineau, Actes S. 216 f } ‚ 
2) Lübeck, Reichseinteilung und kirchliche Hierarchie des Orients bis 

zum Ausgange des IV. Jahrhunderts (Kirchengeschichtl. Stud. (1901) V 4). 

3) 8. Scriptores sacri et profani II (Patrum Nicaenorum nomina latine 

graece coptice syriace arabice armeniace edd. Gelzer, Hil enfeld, Cuntz), 

Teubner 1898 p. 245 Ptolemais. — Harnack a. a. O. 1451. — Eine Er- 

änzung zu den Akten des Konzils: Kirchengeschichtl. Stud. IV s, De sancta 

icaena synodo (Maruta von Maipherkat) Braun S. 29. R 

4) Gelzer, Byz. Zeitschr. I S. 255 (Bibl. Reg. Berol. codex Philipp. 

1477; Vaticanus 1897 (s. XV) fol. 1), dazu a. a. O. II S. 23. 
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Ptolemais war selbst zu Ende der byzantini- 

schen Epoche nicht einmal einfaches Bistum. Die 

ausführliche Liste r@v noAswr, untoondAewv zul Enıoxondv ünb 
Tod nargıdoyov Ahzkavdosiog!), abgefaßt nach H. Gelzer zwischen 
der Zeit Justinians und der Eroberung Alexandrias durch die 
Perser (619)2), gibt als kirchliche Metropolen von Thebais I 
und II Antaiopolis und Koptos; unter den Bischofsstädten findet 
sich Ptolemais nicht. — Auch zwei Listen der Bistümer Agyptens 
in koptischer Sprache, augenscheinlich aus arabischer Zeit®), er- 
wähnen Ptolemais nicht*). — Es scheint also für Ptole- 
mais als Bischofsstadt außer dem breviarium des 
Meletius keinen Beleg zu geben?). 

Diese Feststellung ex silentio wäre nicht unbedingt ver- 
läßlich, wenn sie nicht auf das Wirksamste dadurch unterstützt 
würde, daß nachweislich ein anderer Ort des Thinitischen Gaues 
an Stelle von Ptolemais, wie man wohl sagen darf, das kirch- 
liche Zentrum des Gaues wurde: This, das in Papyri 
aus den Jahren 606 und 616 p. als xwun bezeichnet wird ®). 
This ist mehrfach als Bistum bezeugt, z. B. zur Zeit des Konzils 
zu Ephesos (431)”), ebenso in dem erwähnten ägyptischen Bis- 
tümerverzeichnis (Zeit Justinians bis 619 p.)®). Und da die 
Existenz zweier Bischofssitze in einem Gau eine unwahrschein- 
liche Annahme bleibt, so scheint sich auf diesem indirekten 
Wege das oben gewonnene Ergebnis zu bestätigen °). 

1) ed. R. Pococke, Beschreibung des Morgenlandes, übers. Erlangen 
1754 I S. 423; abgedruckt von Gelzer, Byz. Zeitschr. II S. 23 ft. 

2) Byz. Zeitschr. II S. 34. 
3) Es wird Fostät erwähnt. 
*) Amelineau. Geogr. S. 382. Le nom de cette ville (scil. Psoi) n’est 

pas cite dans la liste des ev&ches autrement qu’a propos de l’oasis Psoi. 
Vgl. p. 573 Bibl. nat. n. 53. — S. 576 Manuser. de Lord Crawford. 

5) Dies Resultat stimmt mit Le Quien, Oriens Christianus, Paris 
1740 II p. 606, und Parthey, Vocabularium Coptico-Latinum et Latino- 
Copticum, Berlin 1844, Appendix I Elenchus episcopatuum Aegypti überein. 
Von den Konzilsakten habe ich nur die des Nicaenums geprüft (s. S. 1193), 
Vansleb, Histoire de l’eglise d’Alexandrie, der p. 19 Ibsoi, d. h. Ptolemais, 
als Bischofsstadt erwähnen soll (Ame&lineau, Geogr. p. 382), war mir nicht 
zugänglich. Über die Liste des Nilus Doxapatres s. o. S. 1163). 

6) P. Par. 21 (p. 242) Z. 7, 14. — Wiener Stud. 1885 p. 123. Vgl. S. 833, 
‘) So schon Le Quien, Oriens Christianus II p. 606. 

ER ®) H. Gelzer, Byz. Zeitschr. II S. 25. Gelzer gibt dort zwei weitere 
elege. 

°) Den Zeugnissen für dieses Ergebnis, das mir hinlänglich gesichert 
erscheint, widerspricht ganz strikt die obige Angabe des Textes Zoega, 
Cat. Copt. Manuser. S. 239 nr. CXLV von dem erwähnten Psoti: Psate 
pepiscopos ntepolis n Psoi. Bischof des Gaues von Psoi würde keinen 
Widerspruch abgeben; sein Sitz könnte This sein. Bischof der zölıs Psoi, 
wie es ausdrücklich heißt, wäre nur mit einer späteren, aus Unkenntnis der 
Besonderheiten der Stadt entsprungenen Substitution von „Stadt“ für „Gau“ 

. zu erklären (s. M. Gelzer, Leipz. Hist. Abh. XIII p. 62). Diese Erklärung 
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Trotzdem Ptolemais vielleicht nach wie vor Sitz der Ver- 
waltung des „Gaues von Psoi“ (s. 8. 83), trotzdem es sicher 
bis zum Jahre 600 Verwaltungszentrum der Thebais II gewesen 
ist, hat es in der Organisation der christlichen Kirche keine 
Rolle gespielt. Bistum war das Dorf This, kirchliche Metropole 
Antinoupolis, später (Antaiopolis und) Koptos. 

Diese Tatsache ist nur damit zu erklären, daß die von 
Harnack für die Zeit bis 325 beobachtete Opposition der Stadt 
gegen das Eindringen der christlichen Religion, dieser Gegnerin 
heidnischer Kultur, mindestens bis zu dem Zeitpunkt an- 
gedauert hat, wo das Gerüst der kirchlichen Hierarchie Ägyptens 
fertig war und Ptolemais die Entwicklung hatte an sich vorbei- 
gehen lassen !). Wann die Mehrzahl der Bewohner vor dem 
Christentum kapitulierte, wissen wir nicht. Möglich, ja wahr- 
scheinlich ist es, daß auch der griechische Teil der Bevölkerung 
im Laufe des VI. und VII. Jahrhunderts christlich geworden ist. 
Bischofsstadt jedoch ist die Stadt bis 600° sicher nicht, wahr- 
scheinlich nie gewesen. 

Zur innerlichen Erklärung des Gegensatzes zu dem Schicksal 
der sonstigen Hellenen in Agypten und ihrer Kultur kann wohl 
nur auf die staatsrechtliche Sonderstellung, den möAıc- 
Charakter, jenes Zugeständnis des Gründers, hingewiesen werden. 
Zur Erklärung speziell des Gegensatzes zu Alexandria, 
der Stadt, die schon im II. Jahrhundert eine Rolle in der Ent- 
wicklung der christlichen Kirche zu spielen beginnt?), mag der 
Hinweis auf vier Momente beitragen: die weltferne Lage dieser 
südlichsten Griechenstadt, der Mangel an Verbindung mit dem 
wissenschaftlichen und geistigen Leben, der Gegensatz gegen 
die gerade in Oberägypten stark sich entwickelnde national- 
ägyptische (koptische) Kirche 3), vielleicht auch der Mangel einer 
starken jüdischen Kolonie. Die Stellung der Stadt dem Christen- 
tum gegenüber tritt zu einigen anderen Rudimenten des Heiden- 
tums in Parallele: dem Götzendienst in Antinoupolis Ende des 

ist jedoch höchst bedenklich der Tatsache gegenüber, daß die koptische 
Literatur noch einen episcopos ntpolis Psoi kennt, namens Apa Helias 
(Crum, Cat. Copt. Manuscr. Brit. Mus. p. 154) in einem Text literarischen 
Charakters. Die koptischen Legenden widersprechen also den Ergebnissen 
der Urkunden ganz strikt, und ich betone diesen Widerspruch ausdrücklich, 
da ich ihn nicht zu lösen vermag. } 

1) Nur soviel ist von dem Fehlen der Eigenschaft als Bischofsstadt 
auf das tatsächliche Verhalten der Bürger dem Christentum gegenüber mit 
Sicherheit zu schließen. . ; 

2) Vgl. z. B. Moeller-Schubert, Lehrbuch der Kirchengeschichte 1896 
S. 226. — Harnack, Miss. II S. 132 f. . ö j 

3) Einen Überblick über deren Entwicklung gibt Leipoldt: Die Ent- 
stehung der koptischen Kirche (Abhandlung beigegeben Rud. Haupt 
Katal. V). 
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IV. Jahrhunderts’), dem Fortbestehen des Isiskultes in Philae, 
welchem erst Narses ein Ende machte ?). — 

Gewisse Nachrichten über Beziehungen der Stadt zu der 
praktischen Mission des Christentums setzen sich, 
wie ich glaube, zu dem erlangten Ergebnis nicht in Gegensatz. 

In der Lebensgeschichte des hervorragenden Führers des 
nationalägyptischen Christentums, Schenute von Atripe?°), 
findet sich eine wertvolle *) Erwähnung von Ptolemais. Schenute 
schreibt Briefe voll kräftiger Worte an Kleriker von Psoi?°). 
Nach Schenutes Tode kommen die Gläubigen aus den Städten 
Qaou (Antaiopolis), Akhmim (Panopolis) und Absoi (Ptolemais) 
zusammen, um seinen Nachfolger zu wählen®). Es gab also eine 
christliche Gemeinde im Thinitischen Gau, vielleicht auch in Ptole- 
mais, in der ersten Hälfte des V. Jahrhunderts. Jedoch hat man 
aus diesen Zeugnissen wohl nur auf eine koptische Ge- 
meinde ägyptischer Nationalität zu schließen. Das- 
selbe gilt von der Nachricht, daß der zweite Nachfolger des 
Pakhöm, Theodoros, bei Psoi ein Kloster gegründet habe’). 

Ein Zeugnis, daß die griechische Bevölkerung der Stadt, 
also der ausschlaggebende Bestandteil, der auf Grund seiner 
staatsrechtlichen Sonderstellung mit solcher Treue der griechischen 
und hellenistischen Tradition angehangen hatte, dem Einfluß des 
Christentums erlegen wäre, besitzen wir nicht. Die Opposition 
der Stadt gegen das Christentum ist einer der 
letzten Ausläufer des Hellenismus in Agypten. Sie 

1) Harnack I S. 149. 
2) Wilcken, Arch. I S. 397, S. 407. Ein Faktor in der Politik der 

Regierung den Blemyern gegenüber. 
®) Vgl. über ihn Leipoldt: Schenute von Atripe und die Entstehung 

des'national-ägyptischen Christentums (Texte und Untersuchungen herausg. 
von Gebhardt-Harnack, N. F. Xı). 

+) Ohne größeren Wert ist die Geschichte eines Sünders aus dem Gau 
von Psoi (Amel., Mem. IVı 8. 10 Geogr. p. 412). — Bei einer Hungersnot 
werden die Leute aus den Gauen von Schmin (Panopolis) und Psoi von 
Schenute gespeist (Amel., Me&m. IVı S. 351). — Leipoldt (S. 321) zitiert 
eine Erwähnung von Psoi in einer syrischen Schenutebiographie (Nachr. 
Ges. Wiss. Gött. 1889 8. 55). — Zoega, Cat. Cod. Copt. S. 34/35 (beides 
ohne Übersetzung). 
: 5) Zoega, Cat. Cod. Copt. 8. 429. nnklyrikos m Psoi. Sinuthius 
iterum scribens clericis oppidi Psoi, in Domino. Ineipit: Sinuthius seribit 
iterum clerieis Psoeos: Quoniam inquis absit ut Satanas intraverit in nos, 
uti audisti in priori epistola, dieite quaeso quo fit, ut Satanas non sit in 
vobis dum violentiae tuae et rapinae testimonium ferant contra te vel contra 
vos, quod rapuisti quae tua non sunt. Der Brief ist jetzt, wie mir Herr 
Prof. Dr. Leipoldt freundlichst mitteilte, von ihm veröffentlicht: Corp. Script. 
Christ. orient. Seript. Coptiei Ser. II tom. IVs (1908) nr. 5 p. 15. 

6) Amel., Mem. IVı S. 289. 
”) Ladeuze, Etude sur le cnobitisme Pakhomien. Paris 1898, S. 174 it. 

S. 199; Leipoldt, Schenute $. 36%; Butler, The Lausiae history of Palla- 
dius II S. 209. 
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steht in so schroffem Gegensatze zu den sonstigen Schicksalen 
des Hellenismus in Ägypten, daß die Vorstellung naheliegt, dieser 
Reinheit der Kultur habe eine Reinhaltung der Rasse die Grund- 
lage gegeben. 

Ausblick auf die arabische Zeit!). 

Mit der Okkupation Ägyptens durch die Araber (639—642) 
scheint Ptolemais seine Rolle ausgespielt zu haben. Nachrichten 
über die Stadt sind mir erst aus der Zeit der literarischen ?) 
arabischen Quellen bekannt. 

Abdellatif®?) (geb. Jahr 557 der Hedschra — 1161) zählt 
als größere Städte auf: Kus, Achmim, Mahalla, Damiata, 
Alexandria, erwähnt also die Stadt nicht. 

Ibn-al-Vardi*) (XIII. Jahrhundert) erwähnt die Stadt 
ebenfalls nicht: „Osjut et Achmim et Dendar urbes antiquissi- 
mae sunt, in quibus supersunt admirabiles ruinae et stupenda 
opera. 

Calcaschandi?°), dessen historische Darstellung bis 1412 
p- Chr. (= Jahr 815 der Hedschra) reicht, bemerkt sub 15: 
„Der Kreis Ichmim, el-Deir und Abschäja...... Abschäja ge- 
hört zu den unbekannten Namen.“ Ptolemais gehörte also zu 
einem Kreise mit der Hauptstadt Panopolis ®). 

!) Das Folgende stützt sich auf einige in Übersetzung veröffentlichte 
arabische Autoren und erhebt nicht den Anspruch einer selbständigen 
Untersuchung. 

2) Von Urkunden und Nachrichten aus früharabischer Zeit kenne ich 
nur den Brief eines Pagarchen, unbestimmt welcher Stadt, an eine Reihe 
von Orten, mit Aufträgen an die Bewohner von Psoi, betr. Steuererhebung 
in zwei Orten, die in der Nähe von Hermopolis liegen (Crum. Cat. Copt. 
Manuscr. John Ryl. libr. 1909 p. 148 nr. 319, VII. oder VIII. Jahrhundert, 
jedenfalls wohl arabische Zeit, da das Recto arabische Schriftspuren ent- 
hält). Uber die Pagarchen s. Bell, JHSt. XXVII (1908) S. 97 ft. 

3) Abdollatiphi Historiae Aegypti Compendium Arabice et Latine 
White, Oxford 1800 p. 255. 

*) Aegyptus auctore Ibn-al-Vardi, übers. Fraehn, Halle 1804 p. 56. — 
Auch in der description de l’Afrique et de l’Espagne par Edrisi (ed Dozy 
und de Goeje 1866) scheint sich keine Erwähnung zu finden. — Ebenso- 
wenig in Sefer Nameh: Relation du voyage de Nassiri Khosrau (XI. p.) 
(übers. Schefer, Paris 1881). — Von Abulfeda (Geogr. d’Ismael Abou’] Fedä 
en arabe publ. ... par Ch. Schier, Dresde 1846) habe ich keine Übersetzung 
einsehen können. > 

5) Calcaschandis Geographie und Verwaltung Agyptens, übersetzt von 
Wüstenfeld (Abh. Kgl. Ges. d. Wiss. Göttingen 1879) 8. 94. 

6) S. 107. „Die Provinz Ichmimia grenzt an die Provinz von Syjüt 
(Lykopolis) von der Südseite, sie ist nicht groß, und ihre Städte liegen 
rößtenteils auf dem westlichen Festlande des Nil. Ihr Hauptort ist die 

Stadt Ichmim ... jetzt ist sie mit der Verwaltung von Küs verbunden.“ 
Vel352 196: 
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Panopolis scheint nicht bloß politisch die Rivalin von 

Ptolemais geworden zu sein. Wenn Makrizi!) (f 1442) von 

einer Kirche in Ichmim erzählt, genannt „Esotir, welches 

Sorte der Erretter bedeutet“, die sich großen Ansehens erfreut 

und den Namen der Märtyrer führt (nach dem Synaxarium 

29 Kihak [vgl. Amelineau Geogr. S. 19] waren die 5800 pano- 

politischen Opfer des Arianus in der diokletianischen Verfolgung 

in der Kirche Psötir hingeschlachtet worden), so klingt der Name 

dieser Kirche wie eine christliche Antwort auf den Iorno-Stadt- 

kult des benachbarten Ptolemais. 
Aus der gänzlichen Bedeutungslosigkeit der Stadt in arabischer 

Zeit, die stark gegen die Bedeutung als Verwaltungszentrum 
kontrastiert, die sie noch zu Ende der byzantinischen Periode 
gehabt hatte, könnte man die Vermutung entnehmen, dab Ptole- 
mais von den Arabern in seiner Bedeutung unterdrückt, viel- 
leicht bei der Okkupation zerstört worden sei. Das findet viel- 
leicht eine Stütze in folgendem: 

Bei Leo Africanus?) (Anfang des XVI. Jahrhunderts) 
ist eine etwas verworrene Nachricht über Ichmim - Panopolis 
und Munsia — Menschijeh-Ptolemais überliefert. Er sagt von 
Munsia-Menschijeh: Cette ceit& donques®) fut &difiee sur le Nil 

1) a. a. ©. (S. 167°) S. 136. Die Stelle verwertet von Quatremere 
Mem. Geogr. I S. 449. 

2) Joannis Leonis Africani de totius Africae descriptione libri IX 
Joanne Floriano interprete 1569: lib. VIII Aegyptus nr. 52 (p. 481); in der 
französischen Übersetzung von Schefer: Description de l’Afrique .. escrite 
par Jean Leon Africain, Paris 1896 (Bd. 13—15 von Recueil de Voyages 
et de Documents pour servir & l’histoire de la g&ographie) III (15) p. 400. 

8) Vorher berichtet er über Ichmim-Panopolis u. a.: elle fut detruite 
lorsque les Mahometans passerent en Egypte, pour les causes cy-dessus 
contenues, de sorte, qu’il n’est demeure autre chose de cette cite, sinon 
les fondemens, temoignage piteux de sa ruine. Car les colonnes et autres 
pierres furent transportees de l’autre cöte du Nil, et d’icelles on donna 
commencement A l’edification. de la cite ensuivant (scil. Munsia) s. 0. — 
An der Identität von Munsia mit Ptolemais-Menschijeh ist nicht zu zweifeln 
(vgl. Quatremere, Mem. geogr. et hist. sur l’Egypte, Paris 1811 I p. 262: 
le nom de Menschijeh a la mö&me signification que Monschat et ie 
un lieu nouvellement bäti; vgl. auch die Anmerkung von Schefer). Mir 
mangelt jegliche Kompetenz zu einem Urteil über die Glaubwürdigkeit des 
Leo Africanus. Doch möchte ich den Hinweis nicht unterlassen, daß seine 
Angabe über Panopolis nicht sehr wahrscheinlich ist, da sie mit den An- 
gaben anderer arabischer Geographen, z. B. Abdellatif, Calcaschandi, Ibn- 
al-Vardi (s. o. S. 123), zu deren Zeit Achmim eine bedeutende Stadt 
und Zentrum eines Regierungsbezirkes ist, nicht im Einklang steht. Sollte 
er vielleicht richtige Beobachtungen (daß nämlich zum Bau der Häuser von 
Munsia Trümmer antiker Bauten verwandt waren) mit dem Namen der Stadt 
(El-Menschijeh, dessen Bedeutung ich aus Quatrem£re s. o. entnehme; die 
Stadt hat wohl auch Monschat-Ichmim geheißen, vgl. Makrizi S. 96) zu 
seiner Nachricht über die Zerstörung von Panopolis und den Aufbau von 
Ptolemais falsch kombiniert haben und die von den Arabern bei ihrem 
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de la partie d’Afrique par un lieutenant de quelque pontife, et 
est fort abondante en grains et animaux, mais elle n’a grace ny 
beaute. Car toutes les rues sont 6troites, et n’y saurait-on 
cheminer en 6t6 pour la grande poussiere, qui s’y leve..... 

Heute befindet sich an der Stelle der alten Griechenstadt 
ein Dorf, Menschijeh, welches eine Post, eine Bahn- und Schiffs- 
station, eine Schule und 11000 Einwohner hat (Ame&lineau, Geogr. 
p- 382; Baedeker, Asypten (1902) S. 220, (1906) S. 221), mit 
„spärlichen Trümmern“, unter denen der noch heute benutzte 
Kai aus der Zeit des Mettius Rufus auffällt. Auch einige Säulen 
stehen noch. Die Fellachenstadt bedeckt die antike so, daß 

weitergehende Ausgrabungen nur mit großen Kosten möglich sein 
würden, 

Einbruch bis auf die „fondemens“ zerstörte Stadt Ptolemais sein? Daß 
er von dieser Stadt nichts wußte, wird durch Calcaschandis Bemerkung 
erklärt. 



Ergebnisse. 
Ich stelle zum Schluß die Hauptergebnisse der Arbeit 

zusammen. 
Problem war die Untersuchung, ob auf Grund der staats- 

rechtlichen Sonderstellung die Geschichte des Hellenismus in 
Ptolemais eine andere ist als sonst in Agypten. 

Die staatsrechtliche Sonderstellung ist erweislich 
und genauer bekannt für die erste Hälfte des III Jahr- 
hunderts aus vier Dekreten. Der Dekretstil von Ptolemais 
läßt sich einer der großen Gruppen (Kalymnos, Iasos usw.) zu- 
weisen. Die sechs Prytanen (unter ihnen wahrscheinlich der 
Ratschreiber) funktionieren jährlich. Die Bürgerschaft ist 
in Phylen (sechs?) und Demen geordnet, die bis in die römische 
Zeit hinein bezeugt sind. Die autonome Stadtverwaltung scheint 
der König vermittelst des sechsköpfigen, obersten Magistrats- 
kollegiums, in das er seine Leute dirigierte, kontrolliert zu haben. 
So konnte die Stadt, dem Anschein nach autonom, sich Gesetze 
geben, ihre Verfassung ändern, Richter bestellen. Die Stadt ist 
Verwaltungszentrum der Onßalisc. 

Im Il.und I. Jahrhunderta. Chr. ist die Autonomie 
nicht erweislich, aber vorauszusetzen. Das Dekret Fay. 22 
könnte dieser Zeit angehören (oder I p. Chr.). Exemption von 
der Gewalt des Epistrategen ist bezeugt, ein Ratsschreiber in 
einer Inschrift vom Jahre 118 a. Chr. cr. mit Wahrscheinlichkeit 
zu ergänzen. Die Stadt hat eine Garnison und ist militärisches 
Zentrum der ganzen Umgegend. 

Für die römische Zeit (vor 202 p. Chr.) wurde bisher 
die Fortexistenz des Rates aus der umstrittenen Strabo- 
stelle mit Wahrscheinlichkeit behauptet. Die Urkunde Ditt. 
0G. 668 wird im vorstehenden mit Wahrscheinlichkeit auf 
Ptolemais in Oberägypten bezogen; sie liefert dann den ur- 
kundlichen Beweis für einen djwog. Nähere Aufschlüsse 
über die Verfassung sind nur vermutungsweise zu gewinnen. 

Nach 202 p. Chr. ist der Rat selbstverständlich und 
bezeugt. Aus römischer Zeit stammt das Zeugnis für Ptolemais 
als Hauptstadt des Thinitischen Gaues. 

In byzantinischer Zeit ist der Rat weiter bezeugt. 
Die Stadt ist (nachweisbar bis zum Jahre 600) Sitz der 
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weltlichen Verwaltung der Thebais. In die Kämpfe mit 
den Blemyern und Nubiern wurde sie verschiedentlich 
verwickelt. : 

Unter den Monumenten der kulturellen E ntwicklung 
stehen die religiösen an Zahl voran. 

Ptolemäische Zeit. Seit Philopator wird die 
Herrscherdynastie, mit Ptolemaios Soter an der Spitze, 
kultlich verehrt. Die Priester werden vom König ein- 
gesetzt, sind eponym für ganz Oberägypten und sind aus den 
Priesterdatierungen der Urkunden, deren Schemata sich zeitlich 
und örtlich fixieren lassen, zum kleinen Teil mit Namen bekannt. 

Es wird der Nachweis versucht, daß daneben der seit 

Gründung der Stadt bestehende städtische Kult 
Ptolemaios’ I. als Gründers, des Geös XNwrye, 
durch die ganze ptolemäische Zeit erhalten geblieben 
ist. Den Reichskult der Dynastie hat erst Philopator begründet. 

Daneben existieren andere Kulte griechischen 
Charakters (Reinigungsvorschriften). Ägyptische Tempel 
befinden sich außerhalb der Stadtmauer. 

In der Stadt herrscht griechisches Leben. Ein Schau- 
spielerverein ist genau bekannt. Istros widmet der Stadt 
ein Buch. Von den Bürgern kennen wir einen näher: den be- 
kannten Dryton. 

Römische Zeit. Die dynastischen Kulte fallen, der 
Kult des Stadtgründers (Zeis-Hruos-Iwrng, we(yıorog) Qeög 
Swrije) besteht weiter und wird noch der Feindschaft der 
christlichen Kirche gewürdigt. Der Kult des Asklepios 
läßt sich rückwärts bis in die früheste Ptolemäerzeit vermuten. 
Ebenso fest wurzelt die Verehrung der Dioskuren (©esoi 
Zwrijoss). 

Die Urkunde Lond. Ill S. 70, zu deren Interpretation 
einiges beigesteuert wird, liefert reiche Ergebnisse. Sie zeigt 
an einer Außerlichkeit, den Namen der Einwohner, den starken 
griechischen Konservatismus der Stadt. Sie liefert (im Verein 
mit anderen Zeugnissen) den Beweis eines ungemein entwickelten 
Vereinslebens (mehr als elf Handwerkervereine, 
darunter zwei Konkurrenzvereine der Tischler, lassen sich nach- 
weisen). Der römischen Zeit gehört ein noch heute existierender 
Kai an. Die Zahl der im Vollbesitz der politischen Rechte 
befindlichen Bürger läßt sich bestimmen. 

Byzantinische Zeit. Der Hellenismus konzentriert sich, 
in dem Gegensatze zu dem national-ägyptischen Christentum, in 
der Abwehr gegenüber der neuen, siegreichen Religion: der 
innigen Verbindung von weltlicher und kirchlicher Organisation 
zum Trotz, wie sie überall sonst herrscht, läßt die Verwaltungs- 
metropole der Thebais die christliche Hierarchie nicht 
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inihre Mauern ein; das ist bezeugt bis etwa 620 p. Chr. 
Der Beweis ex silentio wird durch die Tatsache gestützt, daß 
für den Thinitischen Gau This die Rolle des Bischofs- 
sitzes übernimmt. E 

Die Araber scheinen bei ihrem Einbruch in Agypten 
(Mitte des VII. Jahrhunderts) Ptolemais vernichtet zu haben. 
Das ist durch eine Vermutung über die Nachrichten, welche 
der Araber Leo Africanus (Anfang des XVI, Jahrhunderts) über 
die Stadt gibt, sowie aus dem Schweigen der anderen arabischen 
Geographen wahrscheinlich zu machen. 

Die Geschichte des Hellenismus in Ptolemais endet also 
erst mit dem Einbruch der Araber, d. h. wahrscheinlich mit dem 
Untergang der Stadt. 



Namen- und Sachregister. 
Es sind nicht alle Namen von Ptolemäensern aufgenommen, sondern nur 
die der Beamten, die der eponymen Priester und die für Ptolemais charakte- 
ristischen. Die in Ptolemais vorkommenden, besonders seltenen Personen- 

namen vgl. S. 102. 

Absai (arab. = Psoi-Ptolemais) 31. 
Abstimmung, zweimalige 9, 11!. 
Abydos, Abydenus 82, 111. 
Agathanor 5. 
Ägypter 103, 112, 122. 
Alexanderbüste 65. 
Alexandria 1, 3, 16, 20, 39, 43, 49, 

58°, 602, 70, 73f., 81, 84 f., 88, 
112, 121. 

Altbürger 20. 
Amphodarch 107. 
Andanieus (Demot.) 4, 23. 
Antinoopolis 2?, 81*, 85°, 115, 121/22. 
Antipatros 47, 48. 
Antiphilos 5. 
Antragsteller 8. 
Aphroditopolites 87. 
Apollonios, S. d. A. apyınovranıs 

70. — 8. d. Didymos 48. — 8.d. 
Soter 79. — V.d. 249. — Phrur- 
arch von Philae 33. 

goxala yn 88. 
Archidikastes 85 fi. 
coyınguravıs 29, 70°, 77, 94. 
&oyovres moltws 77, d. Metropolen 
El 

Aristonikos s. Nikaso 49. 
’4oowortav mohıs 738. 
Artabieia 97 ff. 
Asineus s. »önws 48. 
Asklepiosschlange 92. 
Asylie und Atelie 35, 58. 
3Athnäis, T. d. Ptlumis 47. 
Augustuskult ? 90/91. 
Auklas (?), T. d. Poseidon 47. 
Autonomie in spät. ptol. Zt. 38, 70; 

in röm. Zt. vor 202 76. 
Plaumann, Ptolemais in Oberägypten. 

Bakchios s. Nikanor 46. 
Beamtentitel in Metropolen 73 ff. 
Belobung fehlt in Ptol. 9. 
Beogevtxn 1) "Eoulov 49. 
Berenikeus (Demotikon) 5, 18, 23. 
Blemyer 69 ff., 117. 
Bon$os toü Nixoorgatov 23. 
Bürgerrecht 18, 74. 

\ 

Cali... ., S. d. Dikaiarchos 46. 
Census 78. 

Cetas s. Ginas 47. 
Chrematisten 31. 

Chrysaoreus (Demot.?) 23. 
Claudius Ptolemaeus nicht aus Ptol. 

se. 
Convent 3. 

Danaeus (Demotikon) 4, 23. 
Dekrete, Datierung 6. 
—, Inhalt 9. 
Demetria, T. d. Lysimachos 48. 
Demetrios s. Hermas 48. — V.d.? 

49. — Epistrateg 28, 33. 
Demophon 23. 
dnuooov 19, 35. 
Demotika 22, 23, 3. 
Didymos, S. d. Apollonios 48. 
Dikaiarchos s. Cali .. . 46. 
dizeorngue 31. 
Diokles s. Theon 47. — 8. d. ? 49. 
Dion 4. 
Dionysia, T. d. Zenon 47. 
Dionysios, S. d. Musaios 4, 18. — 

s. Tin... 48. — 8... . n48. — 
Au... 8. O&odwoos. 

Aooxwv 4, 102. 
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Dositheos s. Ginas 47. 
Aocxwv 108*, 111/12. 
Dryton, 8. d. Pamphilos 21, 22, 65 ff. 

Ehescheidung 15. 
Eirene, T. d. Antipatros 47. 
Elephantine 82. 
Ephesos, Konzil zu 120. 
drtızexgiutvo 3. 
Epistrateg der Thebais, sein Amts- 

sitz 287, i 
Eponymität der Beamten 6 ff. 
— der Priester 46 ff., 50. 
Esthladas, S. d. Dryton 21. 
Eupator, seine Stellung in Priester- 

datierungen 431. 
Euphranor (?Auprnrä) 442. 

Frauen als 

Alex. 45. 

— als Priester des Philometor in 

Ptol. 45. 

Alexanderpriester in 

Garnison, ptol. Zt. 31. — röm. Zt. 
80, 83. 

Geburt 56 ff. 
Gesandte vom König 26. 
Geschlechtlicher Verkehr 56. 
Gesetze 11, 15, 30. 
Gewerbeangaben und Handwerker- 

vereine (Zünfte) 105, 1071, 
Ginas (Cetas), Sohn d. Dositheos 47. 
yöuov, of ano 111. 
Grundsteuer 87. 
Gymnasiarchos 29, 772. 

Halbbürtige 22, 81. 
Helene 9. 
Heliodoros 4. 
Helios s. Zeus 58. 
Heptakomia 58. 
Herakles, S. d. Lysis, Archiprytan 94. 
Hermas (S. d. Demetrios) 4 (48). 
Hermes s. Auklas 47. 
Hermias s. Berenike 21, 49. 
Hermippos, 8. d. Kriton 48. 
Herrscherkult 2, 42 ff. — privater 

54. — Einsetzung der Priester 34. 
f£oeıcı, iegeis in Priesterdat. 39 ft. 
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Nikanor, S. d. Bakchios 46. — s. 

Trophinias 47, 48°. 
Nikandros, S. d. Sokrates 48. 
Nikaso, T. d. Aristonikos 49. 
Nikomachos 4, 54. 
Nikomedes 4. 
Nikostratos 23, 102. 
Nil, Gebet um Nilfluten 92. 
Nymphen 110. 
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Eyyovou 5. 
elxooırevragovgoı 3, 96 ff. 
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Anoyodpos 851, teiyos ıns nölsws 35, 58. 
Acorousiv 82. Texeig 2. 
Acroute 110. textoves 104, 107, 108, 1103, 113. 
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Plaumann, Gerhard, 1887- 

Ptolemais in Oberägypten; ein beitrag zur BERN. 
‘des hellenismus in Ägypten, von d" Gerhard Plaumann. 

_ Leipzig, Quelle & Meyer, 1910. 

xi, 137 p. 25 om.(Added t.-p.: Leipziger historische abhandlungen ... 
ıft. xvrmt) 

Published also as the author’s inaugural dissertation, Leipzig, 1910. 
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